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V

Vorwort

Das vorliegende Werk versteht sich als Leitfaden durch das Gemeinnützig-
keitssteuerrecht. Dabei richtet es sich an ein breites Publikum: Stiftungs-
räte und Vereinsvorstände, ob juristisch vorgebildet oder nicht, Treuhän-
der, Rechtsanwälte, Steuer- und Justizbehörden, Philanthropen, Mäzene 
etc. sollen sich angesprochen fühlen. Das Buch ist bewusst so gegliedert, 
dass es als Nachschlagewerk dienen kann. Die zentralen Fragestellungen 
werden ausführlich diskutiert und mit Praxisbeispielen sowie aktuellen 
Gerichtsurteilen untermalt. Damit soll ein rascher Zugang zur Materie 
gelingen.

Das Vorhaben hätte ohne Unterstützung nicht gelingen können. An erster 
Stelle möchte ich meiner wissenschaftlichen Mitarbeiterin, Frau Dr. iur. 
RA Marianne von Orelli, die das Vorhaben von Anfang an mit einem enor-
men Engagement begleitet und mitgetragen hat, meinen herzlichen Dank 
aussprechen. Sie war mir nicht nur inhaltlich, sondern auch mental eine 
enorme Stütze. Gedankt sei weiter Herrn Willi Leutenegger, dipl. Steuer-
experte, der die mehrwertsteuerlichen Ausführungen einem Kontrollblick 
unterzogen hat, sowie Herrn MLaw Niccolò Della Corte für den formellen 
Feinschliff. Ein grosser Dank gebührt schliesslich dem Schweizerischen 
Nationalfonds für das Vertrauen und die grosszügige finanzielle Unter-
stützung des Projekts sowie dem Helbing und Lichtenhahn Verlag für die 
professionelle Begleitung bei der open access-Publikation.

Sissach, im Februar 2024
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StGer Steuergericht
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StR Steuer Revue (Zeitschrift)
StRG Steuerrekursgericht
StRK Steuerrekurskommission
StromVG Bundesgesetz über die Stromversorgung  

vom 23. März 2007
SuG Bundesgesetz über Finanzhilfen und Abgeltungen  

vom 5. Oktober 1990
SVPS Schweizerischer Verband für Pferdesport
SZ Schwyz
SZW Schweizerische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (Zeitschrift)
TG Thurgau
TGE Transnational Giving Europe
TI Tessin
TSchG Tierschutzgesetz vom 9. März 1978
u.a. unter anderem
u.U. unter Umständen
UEFA Union of European Football Associations
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VS Wallis
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WAK-S Kommission für Wirtschaft und Abgaben Ständerat
WEF World Economic Forum
z.B. zum Beispiel
z.T. zum Teil
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ZG Zollgesetz vom 18. März 2005
ZG Zug
ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 
ZH Zürich
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zit. zitiert 
zsis Zentrum für Schweizerisches und Internationales Steuer-
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ZStB Zürcher Steuerbuch
ZStP Zürcher Steuer Praxis (Zeitschrift)
ZUG Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die Unterstützung 
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ZV Zollverordnung vom 1. November 2006
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A . Einleitung

1 . Zielsetzung

Der Schweizer Non Profit-Sektor floriert. Dennoch fehlt es an einer umfas-
senden und aktuellen Aufarbeitung des Gemeinnützigkeitssteuerrechts.1 
Diese Lücke soll mit dem vorliegenden Werk geschlossen werden.

Im Zentrum des Gemeinnützigkeitssteuerrechts steht die Frage nach der 
Befreiung von den direkten Steuern. Bei der Besteuerung von Non Profit-
Organisationen geht es aber um weit mehr als die Steuerbefreiung. Denn je 
nach Steuerart ist eine solche gar nicht vorgesehen, so beispielsweise bei der 
Grundstückgewinnsteuer, oder aus Sicht der Non Profit-Organisation nicht 
gleichermassen erstrebenswert, wie etwa bei der Mehrwertsteuer. Im Sinne 
einer gesamtheitlichen Betrachtung wird zudem nicht bei der Besteuerung 
der Non Profit-Organisation selbst Halt gemacht, sondern auch auf die steu-
errechtliche Situation von Gönnern und Begünstigten eingegangen. 

Grundlage des Gemeinnützigkeitssteuerrechts bildet das Gesetz. Da die 
Rechtsgrundlagen aber gerade betreffend die zentrale Frage der Steuer-
befreiung in hohem Masse unbestimmt sind, kommt der Behördenpraxis 
eine erhebliche Bedeutung zu. Augenfällig ist, dass die zentralen behördli-
chen Wegleitungen seit Jahrzehnten nicht mehr aktualisiert worden sind. 
Das führt dazu, dass die Steuerbehörden mitunter einem Bild von Gemein-
nützigkeit nachhängen, das es so nicht mehr gibt. Neuere Tendenzen wie 
die zunehmende Internationalisierung, der Einzug unternehmerischen 
Gedankenguts sowie das Anschwellen der Regulierungsdichte – mit der 
eine wachsende Verantwortung der leitenden Organe einhergeht – haben 
einen tiefgreifenden Wandel im Sektor angestossen, der in der Praxis der 
Steuerbehörden nicht immer ausreichend reflektiert wird.

Vor diesem Hintergrund will die vorliegende Abhandlung nicht einfach 
beim geltenden Recht und dem derzeitigen Behördenverständnis verhar-
ren, sondern die neuen Entwicklungen einbinden. Ziel ist es aufzuzeigen, 
welchen Anforderungen ein zeitgemässes Gemeinnützigkeitssteuerrecht 
genügen müsste. Damit soll ein Beitrag an die Fortentwicklung von Recht 
und Praxis geleistet werden. 

1  Vgl. immerhin die Monografie von Benoît Merkt, Droit des fondations d’utilité publi-
que, Bern 2021, der sich eingehend mit der Besteuerung von gemeinnützigen Stiftungen 
befasst.
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2 . Zum Begriff der Non Profit-Organisation

Bei Non Profit-Organisationen (NPO) handelt es sich – wie der Begriff 
schon sagt – um nicht gewinnstrebige Organisationen. Oftmals werden 
NPO mit gemeinnützigen Organisationen gleichgesetzt. Das ist vertretbar, 
da der Begriff der Gemeinnützigkeit im allgemeinen Sprachgebrauch nicht 
klar besetzt ist, kann aber auch zu Missverständnissen führen.

Von Gemeinnützigkeit ist nämlich häufig in einem steuerlichen Kontext 
die Rede. Mit gemeinnützigen Organisationen sind regelmässig steuer-
befreite Organisationen gemeint. Eine Steuerbefreiung im direktsteuer-
lichen Bereich setzt voraus, dass ein von den Steuerbehörden anerkannter 
gemeinnütziger Zweck verfolgt wird. Beim Begriff der Gemeinnützigkeit 
handelt es sich somit (auch) um einen steuerrechtlichen terminus tech-
nicus. Nicht jede NPO ist aber steuerbefreit. Lokale Sportvereine, politi-
sche Parteien und Wirtschaftsverbände etwa erlangen die Steuerbefrei-
ung gemeinhin nicht, auch wenn sie nicht gewinnstrebig sind.

Das Gesagte mag den Eindruck erwecken, dass der Begriff der Gemein-
nützigkeit zumindest steuerrechtlich klar besetzt sei. Dem ist aber nicht 
wirklich so, was auf die Offenheit des Begriffs zurückzuführen ist. Mit 
der Beurteilung, was gemeinnützig ist, sind in erster Linie die kantonalen 
Steuerbehörden im Sitzkanton der betreffenden Organisation befasst. 
Das führt dazu, dass in der Schweiz bis zu 26 verschiedene Auffassungen 
von Gemeinnützigkeit existieren, die mitunter deutlich auseinanderklaf-
fen. Der Gemeinnützigkeitsbegriff ist mithin föderalistisch zersplittert. 
Die Unschärfe des Begriffs ermöglicht zwar einerseits eine gebührende 
Beurteilung des Einzelfalls, schafft andererseits aber Rechtsunsicherheit 
und lässt Raum für individuelle (moralische) Anschauungen der konkret 
damit befassten Steuerbehörden. In der Praxis zeigt sich ein äusserst 
heterogenes Bild. 

Hinzu kommt, dass Rechtsprechung nur sporadisch vorhanden ist. Wird 
einer Organisation die Steuerbefreiung in einem Kanton verweigert, so 
kann sie entweder den (beschwerlichen) Gerichtsweg beschreiten oder 
aber einfach ihren Sitz in einen anderen Kanton mit einer liberaleren Hal-
tung verlegen. In der Praxis überwiegt Letzteres. Gemeinnützigkeit «lässt 
sich – überspitzt formuliert – also aussuchen».2

2  Vgl. Opel, Die Sache mit der Gemeinnützigkeit, Schweizer Monat, 1.7.2019.
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Vor diesem Hintergrund erscheint es kaum zielführend, die Begriffe «Non 
Profit-Organisation» und «gemeinnützige Organisation» im Folgenden 
strikt auseinanderzuhalten. 

3 . Fokus auf Vereine und Stiftungen

NPO treten typischerweise in der Rechtsform von Vereinen3 oder Stiftun-
gen4 in Erscheinung. Es ist aber auch denkbar, dass nicht gewinnstrebige 
Kapitalgesellschaften (Aktiengesellschaft, Kommanditaktiengesellschaft 
und Gesellschaft mit beschränkter Haftung)5 oder Genossenschaften6 als 
NPO auftreten.7 Gleichwohl wird vorliegend auf Vereine und Stiftungen als 
gebräuchliche Rechtsformen fokussiert.

Obschon sich Vereine und Stiftungen beide als Rechtsgefässe für die Ver-
folgung gemeinnütziger Zwecke eignen, unterscheiden sie sich in ihrer 
Rechtsnatur grundlegend: Während es sich beim Verein um eine Körper-
schaft handelt, d.h. um eine Personenverbindung mit eigener Rechtsper-
sönlichkeit,8 stellt die Stiftung eine Anstalt dar und damit ein personifizier-
tes Zweckvermögen.9 Vereine verfügen mit der Vereinsversammlung über 
ein eigenes Willensbildungsorgan, wohingegen Stiftungen ein solches 
fehlt: Der Stiftungsrat versteht sich als Vollzugsorgan, das den stifterischen 
Willen, so wie er in den Statuten Ausdruck findet, umzusetzen hat.10 Wei-
ter unterscheiden sich die Einsatzbereiche von Verein und Stiftung, jeden-
falls so wie sie vom Gesetzgeber angedacht worden sind: Vereine sind von 
Gesetzes wegen an sich gehalten, einen ideellen (nicht-wirtschaftlichen) 
Zweck zu verfolgen,11 auch wenn diese Vorgabe in der Rechtsprechung 

 3  Vgl. Art. 60 ff. ZGB.
 4  Vgl. Art. 80 ff. ZGB.
 5  Vgl. Art. 620 ff. OR. Kapitalgesellschaften muss diesfalls aber die Gewinnstrebigkeit 

entzogen werden, vgl. zur Aktiengesellschaft Art. 706 Abs. 2 Ziff. 4 OR.
 6  Vgl. Art. 828 ff. OR.
 7  Personengesellschaften (d.h. einfache Gesellschaft, Kollektiv- und Kommanditgesell-

schaft) sind demgegenüber keine juristischen Personen. Sie werden im direktsteuer-
lichen Bereich transparent behandelt.

 8  Scherrer/Brägger, in: Komm. ZGB, Vor Art. 60-79 N 1.
 9  Riemer, BK, ST N 22.
10  Vgl. Jakob, in: KuKo ZGB, Art. 83 N 3; Riemer, BK, ST N 30. A.A. Sprecher, 4 f. Ausführ-

lich hierzu sowie zu den Relativierungstendenzen in der neueren Literatur von Orelli, 
46 ff.

11  Vgl. Art. 60 Abs. 1 ZGB.
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aufgeweicht worden ist.12 Stiftungen hingegen sind nicht auf die Verfol-
gung ideeller Zwecke beschränkt; die Zwecksetzung liegt grundsätzlich 
im Ermessen des Stifters. Das Gesetz unterscheidet zwischen klassischen 
Stiftungen, Familien-, kirchlichen und Personalfürsorgestiftungen. In der 
Praxis ist zudem die Unternehmensstiftung anerkannt, die wiederum als 
Unternehmensträgerstiftung, die selbst ein Unternehmen betreibt, oder 
als Holdingstiftung, welche mitgliedschaftlich oder u.U. vertraglich mit 
einem Unternehmen verbunden ist, in Erscheinung treten kann.13 Auf wei-
tere Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Rechtsträger wird im 
Laufe der Untersuchung zurückzukommen sein.

4 . Überblick über das Schweizer Steuersystem mit 
Blick auf NPO

Das schweizerische Steuerrecht zeichnet sich durch eine ausgesprochene 
föderalistische Vielfalt aus. Diese rührt aus der Dreigliederung des Bun-
desstaates (Bund, 26 Kantone und über 2000 Gemeinden).14 Die Steuer-
hoheit wird je nach Steuerart unterschiedlichen Gebietskörperschaften 
zugewiesen. 

4.1 . Besteuerung der NPO

Was die Besteuerung der NPO selbst angeht, so sind folgende Steuer-
pflichten anzuschauen:
– Gewinn- und Kapitalsteuerpflicht (Kap. B sowie zur Steuerbefreiung 

Kap. C)
– Erbschafts- und Schenkungssteuerpflicht (Kap. D)
– Grundsteuerpflichten bei Liegenschaftsbesitz, -erwerb oder -veräus-

serung (Kap. E)
– Mehrwertsteuerpflicht (Kap. F)
– Weitere Steuerpflichten (Kap. G)

12  Das Bundesgericht lässt Vereinigungen mit wirtschaftlichem Zweck zu, sofern sie sich 
für ihre Tätigkeit nicht eines nach kaufmännischer Art geführten Gewerbes bedienen: 
BGE 90 II 333; bestätigt in BGE 131 III 97 E. 3.1; BGE 126 III 239 E. 1d; BGer, 6.7.2012, 
2C_494/2011 und 2C_495/2011, E. 3.3.1.

13  Vgl. hierzu Grüninger, in: Komm. ZGB, Vor Art. 80-89a N 15.
14  Weiter haben regelmässig auch die offiziell anerkannten Kirchen oder ihre Kirch-

gemeinden steuerhoheitliche Befugnisse. Massgebend ist das kantonale Recht.
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Der Fokus liegt im Wesentlichen auf folgenden Steuerarten:

Grundsätzliche Steuerpflichten

• Gewinn- und Kapitalsteuer (Kap. B/C)

Steuerhoheit: Bund, Kanton, 
Gemeinde (Kapital: nur Kanton, 
Gemeinde)

Steuersubjekt: Juristische Personen 
(u.a. Stiftungen und Vereine)

Steuerobjekt: Gewinn und Kapital

• Erbschafts-/Schenkungssteuer 
(Kap. D)

Steuerhoheit: Kanton (fakultativ)

Steuersubjekt: Begünstigter

Steuerobjekt: Zuwendung

• Mehrwertsteuer (Kap. F)

Steuerhoheit: Bund

Steuersubjekt: «Unternehmer»

Steuerdestinatar: Endverbraucher

Steuerobjekt: mehrwertsteuerpflichti-
ger «Umsatz»

Steuerpflichten bei Liegenschaftsbesitz 
(Kap. E)

• Grundstückgewinnsteuer

Steuerhoheit: Kanton (obligatorisch)

Steuersubjekt: Veräusserer

Steuerobjekt: Gewinn bei Veräus-
serung

• Liegenschaftssteuer

Steuerhoheit: Kanton (fakultativ)

Steuersubjekt: Eigentümer/Nutz-
niesser

Steuerobjekt: Eigentum/Nutzniessung

• Handänderungssteuer

Steuerhoheit: Kanton (fakultativ)

Steuersubjekt: i.d.R. Erwerber, u.U. 
auch Veräusserer

Steuerobjekt: Rechtsübergang

Weitere Steuerpflichten (Kap. G)

• Stempelabgaben 

• Zoll

• Besondere Verbrauchssteuern

Im Zentrum steht regelmässig die Frage der Steuerbefreiung. Diese ist 
jedoch für jede Steuerart gesondert anzuschauen. Wird der NPO die Steu-
erbefreiung für die Gewinn- und Kapitalsteuern zugestanden, heisst das 
nicht automatisch, dass sich diese auch auf die Erbschafts- und Schen-
kungssteuern, die Mehrwertsteuer und die verschiedenen Grundsteuer-
arten erstrecken würde. 

4.2 . Besteuerung der Gönner

Aus Sicht der Gönner stellt sich primär die Frage nach der Abzugsfähig-
keit ihrer Zuwendungen («Spenden») vom steuerbaren Einkommen resp. 
Gewinn (Kap. H). Unterschiede können sich ergeben je nachdem, ob eine 
natürliche Person oder eine juristische Person als Gönnerin auftritt. Aus-
nahmsweise kann eine Zuwendung Steuerfolgen auch für den Gönner 
haben. 
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4.3 . Besteuerung der Begünstigten

Aus der Warte der Begünstigten stellt sich die Frage nach der Steuerbar-
keit der Zuwendungen (vgl. Kap. I). Steuerrechtlich kommen drei mögliche 
Qualifikationen in Frage: Die Erfassung der Zuwendung als Einkommen, 
als Schenkung oder als Unterstützungsleistung. Auch hier ist mit Blick auf 
die Steuerfolgen entscheidend, ob eine natürliche oder eine juristische 
Person begünstigt wird. 
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B . Gewinn- und Kapitalsteuerpflicht 
der NPO

1 . Einleitung

NPO unterstehen als juristische Personen grundsätzlich der Gewinn- und 
Kapitalsteuerpflicht. Wie einleitend gesagt, wird nachfolgend auf die 
Besteuerung von Vereinen und Stiftungen fokussiert.

Unter der Herrschaft des alten Bundesratsbeschlusses über die Erhebung 
einer Wehrsteuer (BdBSt) wurden Vereine und Stiftungen dem für natür-
liche Personen geltenden Steuerregime unterstellt. Auf Bundesebene 
waren Stiftungen somit einkommens- und vermögenssteuerpflichtig. 
Auch in rund der Hälfte der Kantone erfolgte die Besteuerung nach den 
für natürliche Personen geltenden Grundsätzen. 

Seit Inkrafttreten der Harmonisierungsgesetzgebung (DBG und StHG; 
dazu sogleich) am 1. Januar 1995 bzw. am 1. Januar 1993 werden Vereine 
und Stiftungen nunmehr wie Kapitalgesellschaften resp. Genossenschaf-
ten besteuert (Art. 49 DBG/Art. 20 i.V.m. Art. 72 StHG).15 Sie sind somit auf 
Bundesebene gewinnsteuerpflichtig16 sowie auf kantonaler/kommunaler 
Ebene gewinn- und kapitalsteuerpflichtig.17 Vereine und Stiftungen wer-
den somit nach demselben Regime wie Kapitalgesellschaften besteuert; 
Sonderbestimmungen bleiben vorbehalten. 

2 . Rechtsgrundlagen

Die Gewinnsteuer wird auf allen drei Ebenen des Bundesstaates (Bund, 
Kanton, Gemeinden) erhoben. Geregelt ist sie auf Bundesebene im 
Wesentlichen im Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die direkte 
Bundessteuer (DBG), auf kantonaler und kommunaler Ebene in den kan-
tonalen und kommunalen Steuergesetzen. Zusätzlich gibt das Bundes-
gesetz vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der direkten 
Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG) den Kantonen verbindlich 
vor, wie sie ihre Steuergesetze auszugestalten haben. DBG und StHG sind 

15  Botschaft StHG/DBG, BBl 1983 III 1 ff., 52, 80 f.
16  Vgl. Art. 49 ff. DBG.
17  Vgl. Art. 20 ff. StHG.

Vereine und 
Stiftungen

Frühere 
Rechtslage

Heutige 
Rechtslage

Gewinnsteuer
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aufeinander abgestimmt und bewirken eine (formelle)18 Harmonisierung 
der Steuergesetze in vertikaler Hinsicht (zwischen Bund und Kantonen) 
sowie in horizontaler Hinsicht (Kantone untereinander).

Die Kapitalsteuer wird nur auf kantonaler und kommunaler Ebene erho-
ben, seit 1998 aber nicht mehr auf Bundesebene. Die Rechtsgrundlagen 
finden sich folglich in den Steuergesetzen der Kantone und Gemeinden. 
Auch in Bezug auf die Kapitalsteuer setzt das StHG den Kantonen einen 
verbindlichen Rahmen. 

3 . Gewinnsteuer

3.1 . Steuerrechtliche Zugehörigkeit

3.1.1 . Persönliche Zugehörigkeit

Juristische Personen – wozu auch Vereine und Stiftungen zählen – können 
in einem Kanton resp. in der Schweiz aufgrund persönlicher oder wirt-
schaftlicher Zugehörigkeit steuerpflichtig sein.19

Von persönlicher Zugehörigkeit ist auszugehen, wenn die juristische Per-
son entweder ihren Sitz oder ihre tatsächliche Verwaltung in der Schweiz 
bzw. im Kanton hat. Mit Sitz ist der statutarische Sitz gemeint.20 Der Ort 
der tatsächlichen Verwaltung befindet sich dort, wo die wesentlichen 
Unternehmungsentscheide fallen resp. wo das Alltagsmanagement statt-
findet.21 Diese Tätigkeit ist abzugrenzen einerseits «gegen oben» vom 
Aufgabenbereich der obersten Organe, jedenfalls soweit diese auf Über-
wachung und Grundsatzentscheide strategischer Art beschränkt sind, und 
andererseits «gegen unten» von rein administrativen Tätigkeiten. 

Lehre und Rechtsprechung haben sich schon relativ eingehend mit der 
Frage befasst, wo sich der Ort der tatsächlichen Verwaltung von Stiftun-
gen befindet. Entscheidend ist demnach, an welchem Ort über Stiftungs-

18  Die Steuerharmonisierung erstreckt sich mithin nicht auf die Steuertarife.
19  Vgl. Art. 50 ff. DBG/Art. 20 ff. StHG.
20  Vgl. Oesterhelt/Schreiber, in: Komm. DBG, Art. 50 N 4. Die juristischen Personen des 

OR sind von Gesetzes wegen verpflichtet, in ihren Statuten einen Sitz zu bestimmen, 
der in das Handelsregister einzutragen ist. Demgegenüber verlangt dies das ZGB für 
Vereine und Stiftungen nicht. Fehlt eine Angabe in den Statuten, so befindet sich der Sitz 
am Ort der Verwaltung (Art. 56 ZGB).

21  Vgl. Oesterhelt/Schreiber, in: Komm. DBG, Art. 50 N 7.

Kapitalsteuer

Grundsatz

Persönliche 
Zugehörigkeit

Ort der 
Verwaltung bei 

Stiftungen
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geschäfte entschieden wird bzw. wo sich die Verwaltung und Verwendung 
des Stiftungsvermögens bestimmende Tätigkeit konzentriert.22 Die tat-
sächliche Verwaltung erfolgt in der Schweiz resp. in einem Kanton, wenn 
der Stiftungsrat die Anlageentscheide dort trifft und zum Stiftungszweck 
gehörende Funktionen ausübt, insb. über die Ausschüttungen befindet.23 
Daran ändert sich nichts, wenn die Stiftungsgeschäfte am statutarischen 
Sitz durch einen abhängigen «Verwalter» ausgeführt werden.24 Demgegen-
über liegt der Ort der Verwaltung nicht bereits dann in der Schweiz resp. 
in einem bestimmten Kanton, wenn der Stifter die Stiftung von dort aus 
errichtet hat oder Leistungen an dort wohnhafte Destinatäre ausgerichtet 
werden.25 Ebenso wenig kann es genügen, dass das Stiftungsvermögen bei 
einer bestimmten Schweizer Bank verwaltet wird; entscheidend ist viel-
mehr, wo die Anlageentscheide getroffen werden. 

Folge der persönlichen Zugehörigkeit ist die unbeschränkte Steuer-
pflicht.26 Das bedeutet, dass grundsätzlich der weltweit erzielte Gewinn 
in der Schweiz resp. im betreffenden Kanton steuerbar ist. Vorbehalten 
bleiben unilaterale Freistellungen, wie sie für Geschäftsbetriebe, Betriebs-
stätten und Grundstücke im Ausland resp. in einem anderen Kanton vor-
gesehen sind.27 

Wenn Sitz und Ort der Verwaltung auseinanderfallen, kann es zu Dop-
pelbesteuerungen im internationalen bzw. interkantonalen Verhältnis 
kommen. Im internationalen Verhältnis werden diese nur dann vermie-
den, wenn ein Doppelbesteuerungsabkommen vorhanden ist. Sämtliche 
Doppelbesteuerungsabkommen der Schweiz weisen das Recht zur unbe-
schränkten Besteuerung jeweils dem Staat zu, in dem sich der Ort der 
tatsächlichen Verwaltung befindet. Im interkantonalen Verhältnis sind 
Doppelbesteuerungen verfassungsrechtlich untersagt (Art. 127 Abs. 3 

22  Vgl. BGE 54 I 301 E. 2; BGE 55 I 84 E. 2, beide zum interkantonalen Verhältnis.
23  Vgl. Grüninger, DACH 2000, 101 ff., 110; Hepberger/Maute, StR 2004, 586 ff., 598; 

Mäusli-Allenspach, StR 1996, 115 ff., 123. Siehe auch St. Galler Steuerbuch, StB 70 
Nr. 1 Ziff. 3.

24  Vgl. insb. BGE 54 I 301 E. 2. Siehe auch BGE 55 I 84 E. 2.
25  In diesem Sinne auch Grüninger, DACH 2000, 101 ff., 110. Kritisch jedoch Hepberger/

Maute, StR 2004, 586 ff., 598.
26  Vgl. Art. 52 Abs. 1 Teilsatz 1 DBG.
27  Vgl. Art. 52 Abs. 1 Teilsatz 2 DBG. In den kantonalen Steuergesetzen finden sich regel-

mässig entsprechende Regelungen. Die Pflicht zur Freistellung von ausländischen resp. 
ausserkantonalen Liegenschaften ergibt sich ferner aus der bundesgerichtlichen Recht-
sprechung. 

Unbe schränkte 
Steuerpflicht

Inter nationale/ 
inter kanto nale 
Abgrenzung
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BV), wobei das Bundesgericht die anwendbaren Kollisionsregeln in seiner 
Rechtsprechung herausgebildet hat.28 In einem Leitentscheid aus dem 
Jahr 2019 ist es zum Schluss gekommen, dass auch im interkantonalen 
Verhältnis die unbeschränkte Steuerpflicht in dem Kanton besteht, wo 
sich der Ort der tatsächlichen Verwaltung befindet.29

3.1.2 . Wirtschaftliche Zugehörigkeit

Von einer Steuerpflicht kraft wirtschaftlicher Zugehörigkeit ist auszuge-
hen, wenn eine juristische Person weder ihren Sitz noch ihre tatsächliche 
Verwaltung in der Schweiz/in einem Kanton hat, jedoch sonstige wirt-
schaftliche Bezüge aufweist. Das trifft etwa zu bei Betriebsstätten oder 
Liegenschaftsbesitz in der Schweiz/in einem anderen Kanton.30

Folge der wirtschaftlichen Zugehörigkeit ist die beschränkte Steuerpflicht 
für die in der Schweiz/im betreffenden Kanton steuerbaren Werte.31 Auch 
hier richtet sich die Abgrenzung im internationalen Verhältnis nach den 
Doppelbesteuerungsabkommen resp. im interkantonalen Verhältnis nach 
den vom Bundesgericht etablierten Kollisionsnormen.

Beispiel: Eine als Verein konstituierte Wandergruppe mit Sitz und tatsäch-
licher Verwaltung im Kanton Basel-Stadt besitzt eine Berghütte im Kanton 
Wallis. Der Verein ist im Kanton Basel-Stadt unbeschränkt und im Kanton Wal-
lis beschränkt steuerpflichtig. Im Kanton Basel-Stadt ist die Liegenschaft von 
der Besteuerung ausgenommen,32 womit es grundsätzlich zu keiner Doppel-
besteuerung kommt.

3.2 . Beginn und Ende der Steuerpflicht

Die unbeschränkte Gewinnsteuerpflicht beginnt in der Schweiz/in einem 
Kanton, wenn die juristische Person neu entsteht oder wenn sie ihren Sitz 
oder die tatsächliche Verwaltung in die Schweiz/in den betreffenden Kan-

28  Zudem finden sich Zuteilungsnormen im StHG.
29  BGer, 1.2.2019, 2C_627/2017. Das Bundesgericht hat damit seine frühere Praxis auf-

gegeben, wonach im interkantonalen Verhältnis grundsätzlich auf den statutarischen 
Sitz abzustellen war (vorbehaltlich von reinen «Briefkastendomizilen»).

30  Vgl. Art. 51 DBG/Art. 21 StHG.
31  Vgl. Art. 52 Abs. 2 DBG.
32  Vgl. § 61 Abs. 1 Teilsatz 2 StG/BS. Die meisten Kantone haben Art. 52 Abs. 1 DBG ent-

sprechende Regelungen in ihre Steuergesetze aufgenommen, obschon im StHG eine 
solche Bestimmung fehlt (vgl. Art. 20 Abs. 1 StHG). 

Grundsatz
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ton verlegt.33 Bei der Neugründung ist massgebend, in welchem Zeitpunkt 
die juristische Person die Rechtspersönlichkeit erwirbt.34 Die beschränkte 
Steuerpflicht beginnt an jenem Tag, an dem der Anknüpfungssachverhalt 
erfüllt ist.35

Die unbeschränkte Gewinnsteuerpflicht endet in der Schweiz und/oder in 
einem Kanton, wenn eine juristische Person aufgelöst wird mit (materiel-
lem) Abschluss des Liquidationsverfahrens (und nicht mit der Löschung 
im Handelsregister),36 mit der Verlegung des Sitzes oder der tatsächlichen 
Verwaltung ins Ausland/in einen anderen Kanton.37 Die beschränkte Steu-
erpflicht endet mit dem Wegfall der steuerbaren Werte.38

3.3 . Steuerobjekt (Reingewinn)

Vereine und Stiftungen unterstehen grundsätzlich denselben Gewinn-
ermittlungsvorschriften, wie sie für juristische Personen gemeinhin 
gelten. Vorbehalten bleiben ergänzende Sonderbestimmungen in Art. 66 
DBG/Art. 26 StHG.

3.3.1 . Grundsätzliches

Gegenstand der Gewinnsteuer ist der Reingewinn.39 Dabei handelt es 
sich um den sogenannten Vermögensstandsgewinn, d.h. um die Differenz 
zwischen dem Eigenkapital zu Beginn und am Ende des Geschäftsjahres.40 

33  Vgl. Art. 54 Abs. 1 DBG. 
34  Während Kapitalgesellschaften erst mit der (konstitutiven) Eintragung im Handels-

register entstehen (Art. 52 Abs. 1 ZGB i.V.m. Art. 643 OR, Art. 764 Abs. 2 OR, Art. 779 
OR oder Art. 838 OR), erlangen Vereine die Rechtspersönlichkeit bereits mit der 
schriftlichen Abfassung ihrer Statuten (Art. 52 Abs. 2 i.V.m. Art. 60 ZGB), selbst wenn 
sie wirtschaftliche Zwecke verfolgen (der nach Art. 61 Abs. 2 ZGB erforderliche Han-
delsregistereintrag dient lediglich der Publizität). Bei Stiftungen ist die Eintragung im 
Handelsregister demgegenüber wiederum konstitutiv (Art. 52 Abs. 1 ZGB i.V.m. Art. 81 
Abs. 2 ZGB). Seit dem 1. Januar 2016 gilt dies auch für kirchliche Stiftungen und Famili-
enstiftungen (vgl. Art. 6b Abs. 2bis SchlT ZGB). 

35  Art. 54 Abs. 1 DBG.
36  Vgl. zu den Einzelheiten Oesterhelt/Schreiber, in: Komm. DBG, Art. 54 N 25 f.
37  Art. 54 Abs. 2 DBG. 
38  Art. 54 Abs. 2 DBG.
39  Art. 57 DBG/Art. 24 Abs. 1 StHG.
40  Blumenstein/Locher, 252; Simonek, 8. Aus der Rspr.: BGer, 4.3.2002, 2A.457/2001, 

E. 3.4 = ASA 72 (2003/2004), 295 ff. = StR 2002, 567 ff. = StE 2002 B 72.14.1 Nr. 19 
(betreffend eine Familienstiftung).

Ende

Massgeblich-
keitsgrundsatz
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Für die sachliche Bemessung wird grundsätzlich am Saldo der Erfolgs-
rechnung unter Berücksichtigung des Saldovortrages des Vorjahres ange-
knüpft.41 Die Erfolgsrechnung bildet Ausgangspunkt und Grundlage zur 
Ermittlung des Reingewinns von juristischen Personen (sog. Massgeblich-
keitsgrundsatz).42 Vorausgesetzt ist, dass sich die Erfolgsrechnung als 
handelsrechtskonform erweist. Entdecken die Steuerbehörden handels-
rechtswidrige Vorgänge, nehmen sie eine sog. Bilanzberichtigung vor.43

Der Grundsatz der Massgeblichkeit gilt nicht uneingeschränkt; vorbehal-
ten bleiben steuerrechtliche Korrekturvorschriften.44 Hintergrund ist, 
dass das geltende Rechnungslegungsrecht vom Vorsichtsprinzip (Gläubi-
gerschutz) beherrscht ist. Dieses ermöglicht es, den Gewinn nahezu belie-
big «zu tief» auszuweisen (z.B. zu hohe Abschreibungen, Wertberichtigun-
gen, Rückstellungen). Das Steuerrecht strebt demgegenüber die Erfassung 
des periodenkonformen Gewinns nach Massgabe der tatsächlichen wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit der steuerpflichtigen Person an.45 Aus die-
sem Grund enthält das Steuergesetz verschiedene Vorbehalte, um den u.U. 
«willkürlich»46 ausgewiesenen handelsrechtlichen Gewinn zu korrigieren. 
Steuerlich massgebend ist damit die nötigenfalls berichtigte und/oder 
korrigierte handelsrechtliche Erfolgsrechnung.

3.3.2 . Nicht buchführungspflichtige Vereine und Stiftungen

Juristische Personen sind gemäss Art. 957 Abs. 1 Ziff. 1 OR buchführungs-
pflichtig, wobei der Umsatz im Prinzip keine Rolle spielt.47 Diese Vor-

41  Art. 58 Abs. 1 lit. a DBG.
42  Vgl. ausführlich zum Massgeblichkeitsgrundsatz Simonek, 93 ff. Das Massgeblichkeits-

prinzip gilt laut Bundesgericht auch auf kantonaler Ebene, obschon im StHG nicht expli-
zit verankert: BGer, 14.11.2019, 2C_119/2018, E. 3.3.

43  Vgl. hierzu Locher/Giger/Pedroli, Komm. DBG, Art. 58 N 11 ff., 15 ff.; Oesterhelt/
Mühlemann/Bertschinger, in: Komm. DBG, Art. 57 N 106 ff., Art. 58 N 9. 

44  Vgl. Art. 58 DBG/Art. 24 StHG. Die Korrekturvorschriften sind grösstenteils deklaratori-
scher Natur, da eine korrekte Ermittlung des Vermögensstandsgewinns an sich bereits 
Teil der handelsrechtskonformen Erfolgsrechnung ist. Vgl. Blumenstein/Locher, 253, 
361 ff.; Simonek, 108 ff. 

45  Vgl. Art. 127 Abs. 2 BV.
46  BGer, 4.3.2002, 2A.457/2001, E. 3.4 = ASA 72 (2003/2004), 295 ff. = StR 2002, 567 ff. = 

StE 2002 B 72.14.1 Nr. 19. Siehe auch Blumenstein/Locher, 253.
47  Einzelunternehmen und Personengesellschaften sind nur buchführungspflichtig, wenn 

sie einen Umsatzerlös von mindestens CHF 500 000 im letzten Geschäftsjahr erzielt 
haben (Art. 957 Abs. 1 Ziff. 1 OR).

Steuer rechtliche 
Korrekturen

Buchführungs-
pflicht
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schrift gilt grundsätzlich auch für Vereine und Stiftungen. Das Obligatio-
nenrecht48 sieht jedoch Ausnahmen vor für 
– Vereine und Stiftungen, die nicht verpflichtet sind, sich ins Handels-

register eintragen zu lassen (diese Ausnahme gilt inzwischen nur noch 
für Vereine),49 sowie für 

– Stiftungen, die von der Pflicht zur Bezeichnung einer Revisionsstelle 
befreit sind.50 

Angesprochen sind damit vor allem kleinere Vereine und Stiftungen sowie 
Vereine, die keine wirtschaftlichen Zwecke verfolgen.

Nicht buchführungspflichtige Vereine und Stiftungen müssen lediglich 
über die Einnahmen und Ausgaben sowie über die Vermögenslage Buch 
führen (sog. Milchbüchleinrechnung).51 Es ist mithin eine sog. Einnah-
menüberschussrechnung mit Vermögensnachweis zu führen. Die Grund-
sätze ordnungsgemässer Buchhaltung gelten dabei aber immerhin «sinn-
gemäss»52. Sofern nicht auf freiwilliger Basis kaufmännische Bücher 
geführt werden, geschieht die Ermittlung des steuerbaren Gewinns 
aufgrund des Einnahmeüberschusses nach Abzug der geschäftsmässig 
begründeten Aufwendungen einschliesslich Abschreibungen (sog. Ver-
mögensstandsgewinn). Entsprechende Aufstellungen inkl. Übersicht über 
die Vermögenslage sind vom Verein oder von der Stiftung für jede Steuer-
periode einzureichen.53 

48  Art. 957 Abs. 2 Ziff. 2 und 3 OR.
49  Vereine sind nicht eintragungspflichtig, wenn sie kein nach kaufmännischer Art geführ-

tes Gewerbe betreiben, wenn sie (aufgrund ihrer Grösse) nicht revisionspflichtig sind 
und wenn sie nicht hauptsächlich Vermögenswerte im Ausland direkt oder indirekt 
sammeln resp. verteilen, die für karitative, religiöse, kulturelle, erzieherische oder 
soziale Zwecke bestimmt sind (vgl. Art. 61 Abs. 2 ZGB in der Fassung vom 1.1.2023). 
Privatrechtliche Stiftungen sind seit dem 1. Januar 2016 demgegenüber stets eintra-
gungspflichtig (siehe FN 34). 

50  Vgl. Art. 83b Abs. 2 ZGB. Die Aufsichtsbehörde kann eine Stiftung von der Revisions-
pflicht befreien, wenn während zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren die 
Summe der Stiftungsbilanz kleiner als CHF 200 000 ist, die Stiftung nicht öffentlich zu 
Spenden aufruft und keine Revision zwecks zuverlässiger Beurteilung der Vermögens- 
und Ertragslage notwendig ist (Art. 1 Abs. 1 VRevSt).

51  Vgl. Art. 957 Abs. 2 OR.
52  Art. 957 Abs. 3 OR.
53  Art. 125 Abs. 2 lit. b DBG/Art. 42 Abs. 3 lit. b StHG.

Milchbüchlein-
rechnung
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3.3.3 . Steuerbare Vermögenszugänge

Vereine und Stiftungen können – ebenso wie die übrigen juristischen 
Personen – auf verschiedene Art und Weise steuerbare Einkünfte erwirt-
schaften.54 Zum steuerbaren Gewinn gehören sämtliche ordentlichen und 
ausserordentlichen Erträge, sowohl betriebliche wie betriebsfremde. 
Steuerbar ist insbesondere der Betriebsertrag aus der laufenden Leis-
tungserbringung (Verkauf von Waren, Erbringung von Dienstleistungen), 
der Ertrag auf Vermögensanlagen (Zinsen auf Darlehen, Obligationen) 
sowie ein allfälliger Beteiligungsertrag.55 Zum steuerbaren Gewinn gehö-
ren auch Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Vermögenswerten 
(einschliesslich von Grundstücken).56 Erfasst werden ferner Aufwertungs- 
und Liquidationsgewinne.57 Vermögensertrag und Kapitalgewinne sind 
steuerbar, soweit sie Saldobestandteil der Erfolgsrechnung bilden (Netto-
einkünfte). 

Auch Subventionen und sonstige Zuschüsse der öffentlichen Hand sind 
grundsätzlich erfolgswirksame Vorgänge und unterliegen damit der 
Gewinnsteuer.58

3.3.4 . Steuerneutrale Vermögenszugänge

Besteuerungswürdig ist nur der vom Verein oder von der Stiftung selbst 
erwirtschaftete Gewinn.59 Keinen steuerbaren Gewinn bilden daher sämt-
liche Kapitaleinlagen sowie Kapitalzuwächse aus Erbschaft, Vermächtnis 
oder Schenkung.60 Das gilt ebenso für Mitgliederbeiträge an Vereine und 
Einlagen in das Vermögen von Stiftungen (Art. 66 Abs. 1 DBG/Art. 26 

54  Vgl. die Beispiele zu steuerbaren Einkünften von Vereinen bei Duttweiler, StR 2002, 
702 ff., 719.

55  Auf Beteiligungsertrag kann u.U. die sog. Beteiligungsermässigung geltend gemacht 
werden. Siehe dazu Kap. B/3.3.6.

56  Auf kantonaler Ebene ist zu beachten, dass Grundstückgewinne in Kantonen mit dua-
listischem System der Grundstückgewinnbesteuerung ebenfalls der Gewinnsteuer 
unterliegen, in Kantonen mit monistischem System jedoch mit der besonderen Grund-
stückgewinnsteuer erfasst werden (vorbehaltlich der wiedereingebrachten Abschrei-
bungen). Siehe dazu Kap. E/5.

57  Art. 58 Abs. 1 lit. c DBG/Art. 24 Abs. 1 lit. b StHG.
58  Duttweiler, StR 2002, 702 ff., 719; Locher/Giger/Pedroli, Komm. DBG, Art. 60 N 51.
59  Das folgt aus dem Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähig-

keit (Art. 127 Abs. 2 BV).
60  Art. 60 DBG/Art. 24 Abs. 2 StHG.

Grundsatz

Subventionen 
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Abs. 1 StHG). Beiderseits handelt es sich um Kapitalzufuhren von «aus-
sen». 

Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung stellen Mitgliederbeiträge 
an Vereine geldwerte Leistungen seitens der Vereinsmitglieder dar, die 
der Verwirklichung des Gemeinschaftszwecks im Interesse der Mitglieder 
dienen.61 Regelmässig handelt es sich um statutarisch fixierte Mitglieder-
beiträge; zwingend ist dies aber nicht.62 Es genügt, dass sie nach den statu-
tarischen Mechanismen durch das zuständige Organ beschlossen worden 
sind.63 Erfasst sind etwa auch Eintrittsgelder und Aufnahmebeiträge.64 

Gemäss Praxis des Bundesgerichts können auch Leistungen der Mit-
glieder, welche über die üblichen Beiträge hinausgehen, als steuerneu-
trale Mitgliederbeiträge eingestuft werden, wenn sie kumulativ folgende 
Voraussetzungen erfüllen:65

– Statutarische Verankerung dieser Leistungspflichten
– Leistungen werden hauptsächlich von Verbandsmitgliedern erbracht 

und von allen Verpflichteten gleichmässig erhoben
– Keine Gegenleistung oder Förderung persönlicher Interessen durch 

den Verein

Handelt es sich nicht um Mitgliederbeiträge, so kann immer noch eine 
Schenkung oder erbrechtliche Zuwendung vorliegen. Das gilt sowohl 
bei Zuwendungen von Mitgliedern als auch von Dritten. Solche Kapital-
zuwächse sind ebenfalls gewinnsteuerneutral.66 Zahlungen von Mitglie-
dern oder von Dritten, die auf einer Gegenleistung des Vereins beruhen 
oder für die Förderung persönlicher Interessen geleistet werden, führen 

61  BGE 143 II 685 E. 3.2; BGer, 6.11.2019, 2C_650/2019, E. 5.1.2; BGer, 6.7.2012, 
2C_494/2011 und 2C_495/2011, E. 3.1.1. Aus der Literatur: Locher/Giger/Pedroli, 
Komm. DBG, Art. 66 N 6; Lutz/Scherer, in: Komm. DBG, Art. 66 N 7.

62  Im Gesetzgebungsverfahren wurde hierauf bewusst verzichtet: Locher/Giger/
Pedroli, Komm. DBG, Art. 66 N 3 m.w.H. Siehe auch Lutz/Scherer, in: Komm. DBG, 
Art. 66 N 7. 

63  Duttweiler, StR 2002, 702 ff., 718.
64  Duttweiler, StR 2002, 702 ff., 718; Locher/Giger/Pedroli, Komm. DBG, Art. 66 N 6; 

Scherrer/Greter, 49.
65  Vgl. BGE 143 II 685 E. 3.2; BGer, 6.11.2019, 2C_650/2019, E. 5.1.2; BGer, 6.7.2012, 

2C_494/2011 und 2C_495/2011, E. 3.1.1; BGer, 13.6.2007, 2A.692/2005, E. 3.1.
66  Locher/Giger/Pedroli, Komm. DBG, Art. 66 N 6.
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demgegenüber zu echtem (steuerbaren) Ertrag.67 Zu erwähnen sind etwa 
Sponsorenbeiträge, die mit einer Werbeleistung verbunden sind. 

Als steuerneutrale Einlagen in das Stiftungsvermögen gelten nach herr-
schender Lehre Zuwendungen seitens des Stifters, welche dieser anläss-
lich der Errichtung oder zu einem späteren Zeitpunkt mit der Auflage 
vornimmt, diese dem Stiftungszweck zuzuführen.68 Zuwendungen von 
Dritten werden demgegenüber als Schenkungen bzw. erbrechtliche 
Zuwendungen eingestuft, die ebenso gewinnsteuerneutral sind.69 Diese 
Differenzierung ist fraglich, da der Wortlaut von Art. 66 Abs. 1 DBG/
Art. 26 Abs. 1 StHG es erlauben würde, auch Zuwendungen von Dritten 
zu subsumieren.70 Die Frage ist jedoch akademischer Natur, da die Rechts-
folgen übereinstimmen.

Steuerneutrale Vorgänge stellen – wie bereits erwähnt – auch Schen-
kungen oder erbrechtliche Zuwendungen («Spenden») an Vereine und 
Stiftungen dar.71 Darunter kann auch der Verzicht auf eine (werthaltige) 
Forderung zugunsten eines Vereins oder zugunsten einer Stiftung fallen.72 
Eine Qualifikation als Schenkung oder erbrechtliche Zuwendung setzt 
voraus, dass die Leistung unentgeltlich73 erbracht wird. Wenn zwischen 
Leistung und Gegenleistung ein offenbares Missverhältnis besteht, kann 
die Zuordnung im Einzelfall Mühe bereiten.74 

67  BGer, 6.7.2012, 2C_494/2011 und 2C_495/2011, E. 3.1.1 in fine; BGer, 13.6.2007, 
2A.692/2005, E. 3.1. Siehe auch Locher/Giger/Pedroli, Komm. DBG, Art. 66 N 7 in 
fine.

68  Koller, Stiftungen und Steuern, 39 ff., 48; Lutz/Scherer, in: Komm. DBG, Art. 66 N 7; 
Rolli, in: Comm. LIFD, Art. 66 N 13; Wipfli, 262 f.

69  Nach Art. 49 Abs. 1 lit. b DBG i.V.m. Art. 60 lit. c DBG/Art. 24 Abs. 2 lit. c StHG. So Koller, 
Stiftungen und Steuern, 39 ff., 48; Lutz/Scherer, in: Komm. DBG, Art. 66 N 7; Rolli, in: 
Comm. LIFD, Art. 66 N 13; Wipfli, 263.

70  Opel, 125 m.w.H. Ebenso Locher/Giger/Pedroli, Komm. DBG, Art. 66 N 19.
71  Art. 49 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 60 lit. c DBG/Art. 24 Abs. 2 lit. c StHG. Siehe etwa Locher/

Giger/Pedroli, Komm. DBG, Art. 66 N 6; Lutz/Scherer, in: Komm. DBG, Art. 66 N 7; 
Wipfli, 263.

72  Vgl. hierzu Duttweiler, StR 2002, 702 ff., 719. 
73  Unentgeltlichkeit liegt dann vor, wenn die Leistung freiwillig erbracht wird und keine 

Gegenleistung erfolgt. 
74  Vgl. Lutz/Scherer, in: Komm. DBG, Art. 66 N 7 in fine. Die Autoren plädieren für eine 

kohärente Behandlung beim Leistenden und bei der Stiftung resp. beim Verein. 
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3.3.5 . Vermögensabgänge

Steuerbar ist nur der Reingewinn. Der abzugsfähige Aufwand richtet sich 
gestützt auf das Massgeblichkeitsprinzip primär nach den handelsrecht-
lichen Vorschriften. Das Handelsrecht lässt die Geltendmachung von Auf-
wand nahezu schrankenlos zu. Das Steuerrecht zeigt sich demgegenüber 
restriktiver und verlangt, dass es sich um geschäftsmässig begründeten 
Aufwand handelt.75 Massgebend sind anerkanntermassen betriebswirt-
schaftliche Kriterien.76 Voraussetzung ist, dass ein hinreichend enger 
Zusammenhang zwischen Aufwendung und Geschäftsbetrieb besteht.77 
Die Auslagen müssen aber nicht als strikt notwendig erscheinen, da der 
effektive und nicht ein allenfalls möglicher Gewinn besteuert wird.78 
Zusätzlich zum so ermittelten Aufwand sind diejenigen Posten zum Abzug 
zuzulassen, für die es das Gesetz explizit vorsieht.79 

Auslagen für die Anschaffung, Herstellung oder Wertvermehrung von 
Gegenständen des Anlagevermögens fallen generell nicht unter die 
abzugsfähigen Aufwendungen. Diese sind vielmehr zu aktivieren und auf 
mehrere Jahre verteilt abzuschreiben bzw. im Wert zu berichtigen.80 

Handelsrechtlich besteht die Pflicht zur Bildung von Rückstellungen, 
wenn vergangene Ereignisse einen Mittelabfluss in künftigen Geschäfts-
jahren erwarten lassen.81 Die Ursache für eine in Zukunft anfallende Aus-
gabe muss also im Geschäftsjahr bereits eingetreten sein. Handelsrecht-
lich notwendige Rückstellungen werden auch steuerlich als geschäfts-
mässig begründet anerkannt.82 Darüberhinausgehende Rückstellungen 
sind handelsrechtlich möglich,83 werden steuerlich aber regelmässig nicht 
anerkannt bzw. nur insoweit, als sie geschäftsmässig begründet sind. Äuf-

75  Vgl. Art. 58 Abs. 1 lit. b, Art. 59 DBG/Art. 24 Abs. 1 lit. a StHG. 
76  Vgl. Simonek, 161 ff.; Oesterhelt/Mühlemann/Bertschinger, in: Komm. DBG, Art. 58 

N 20 ff.; Locher/Giger/Pedroli, Komm. DBG, Art. 59 N 2.
77  Simonek, 162.
78  Oesterhelt/Mühlemann/Bertschinger, in: Komm. DBG, Art. 58 N 23.
79  Vgl. Art. 59 DBG/Art. 25 StHG.
80  Werden die steuerlich anerkannten Abschreibungssätze befolgt, anerkennen diese die 

Steuerbehörden auch ohne Nachweis des tatsächlichen Wertverlusts.
81  Art. 960e Abs. 2 OR.
82  Vgl. Art. 58 Abs. 1 lit. b DBG. Siehe auch Art. 63 Abs. 1 DBG, wobei diese Gesetzesnorm 

nicht nur Rückstellungen umfasst. Vgl. hierzu ausführlich BGE 147 II 209 betr. Rück-
stellung für eine anstehende Grossreparatur.

83  Sog. Aufwandrückstellungen (Art. 960e Abs. 3 Ziff. 1-3 OR) und Rückstellungen zur 
«Sicherung des dauernden Gedeihens des Unternehmens» (Art. 960e Abs. 3 Ziff. 4 OR).
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net etwa eine als Verein organisierte politische Partei eine Rückstellung 
für künftige Wahlkampfausgaben, so wird diese steuerlich nicht akzep-
tiert.84 Führt ein Verein oder eine Stiftung keine kaufmännischen Bücher 
(siehe Kap. B/3.3.2), können grundsätzlich keine steuerwirksamen Rück-
stellungen gebildet werden.85 

Rückstellungen zur Abdeckung von Risiken in der Zukunft werden – wie 
gesagt – steuerlich nicht anerkannt. Eine Ausnahme betrifft Rücklagen für 
künftige Forschungs- und Entwicklungsaufträge an Dritte: Als solche kön-
nen – kraft ausdrücklicher Regelung im Gesetz – bis zu 10% des steuer-
baren Gewinns, insgesamt allerdings höchstens bis zu CHF 1 Mio. steuer-
lich in Abzug gebracht werden.86

Die Berücksichtigung von Aufwand bei Vereinen wird im Gesetz beson-
ders geregelt (Art. 66 Abs. 2 DBG/Art. 26 Abs. 2 StHG). Demnach können 
die zur Erzielung der Erträge erforderlichen Aufwendungen in vollem 
Umfang abgezogen werden; andere Aufwendungen sind jedoch nur inso-
weit abzugsfähig, als sie die Mitgliederbeiträge übersteigen. Das heisst, 
diese Kosten müssen vorab mit den erfolgsneutralen Mitgliederbeiträgen 
verrechnet werden.87 Vereine müssen demzufolge eine Spartenrechnung 
führen.88 Zu unterscheiden ist zwischen Kosten, die direkt mit der Ertrags-
erzielung verknüpft sind (sog. Gewinnungskosten), und den «anderen» 
Kosten:
– Abziehbare Gewinnungskosten: Abzugsfähig sind Aufwendungen, die 

innerhalb eines Geschäftsbetriebs anfallen, sowie solche, die direkt 
ertragsbringenden Vereinsanlässen dienen. Unter diese Gewinnungs-
kosten fallen nach h.L. auch die eidgenössischen, kantonalen und 
kommunalen Steuern, soweit sie mit den steuerbaren Ertragsüber-

84  Die Rückstellung wird vielmehr zum steuerbaren Gewinn dazugerechnet und als 
besteuerte stille Reserven mit der Kapitalsteuer erfasst. Vgl. Scherrer/Greter, 52. 
Die Autoren weisen zu Recht darauf hin, dass abweichende kantonale Usanzen vor dem 
Bundesrecht nicht standhalten. 

85  Scherrer/Greter, 51. Relativierend Reich/Züger/Betschart, in: Komm. DBG, Art. 29 
N 8.

86  Art. 63 Abs. 1 lit. d DBG.
87  Das alte Recht (Art. 51 Abs. 2 BdBSt) ging noch weiter: Aufwendungen waren generell 

nur insoweit abzugsfähig, als sie insgesamt die Mitgliederbeiträge überstiegen: Lutz/
Scherer, in: Komm. DBG, Art. 66 N 8.

88  Duttweiler, StR 2002, 702 ff., 720; Scherrer/Greter, 54 ff.
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schüssen zusammenhängen.89 Auf die kantonale Kapitalsteuer trifft 
dies demgegenüber nicht zu.90 Abschreibungen und Rückstellungen 
im Zusammenhang mit Geschäftsbetrieben oder ertragsbringenden 
Anlässen gelten ebenfalls als abzugsfähige Kosten.

– Allgemeine («andere») Aufwendungen: Hierunter fallen Aufwendun-
gen, die nicht direkt mit der Gewinnerzielung zusammenhängen. Zu 
denken ist an Leistungen (Vergabungen) an Dritte, die in Erfüllung 
eines ideellen Vereinszwecks erfolgen.91 Weiter sind Kosten erfasst, 
welche durch den normalen Vereinsbetrieb entstehen für die Mitglie-
derverwaltung, den Beitragseinzug, die Buchhaltung, die Abhaltung 
von Mitgliederversammlungen und Vorstandssitzungen, den Unterhalt 
der allgemeinen Vereinsinfrastruktur etc.92 Dasselbe gilt für Abschrei-
bungen auf der Vereinsinfrastruktur. Ferner wird zu den allgemeinen 
Aufwendungen die kantonale Kapitalsteuer gezählt.

Für Stiftungen fehlt eine vergleichbare Sonderregelung. Folglich wird auf 
die allgemeinen Grundsätze zurückgegriffen. Als Geschäftszweck gilt der 
Stiftungszweck. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zur direk-
ten Bundessteuer sind «sämtliche Aufwendungen, welche mit der norma-
len oder der kaufmännischen Tätigkeit der Stiftung als juristischer Person 
zusammenhängen, als geschäftsmässig begründet anzuerkennen».93 Auch 
in der Lehre wird die Auffassung geteilt, wonach der gesamte Aufwand 
zum Abzug zuzulassen ist, der der Verfolgung des Stiftungszwecks dient.94 
Typischerweise sind dies Auslagen für die Verwaltung des Stiftungsver-
mögens inklusive allfälliger Entlöhnung des Stiftungsrats.95 Ferner wer-

89  So Duttweiler, StR 2002, 702 ff., 720. Siehe auch Locher/Giger/Pedroli, Komm. 
DBG, Art. 66 N 11; Lutz/Scherer, in: Komm. DBG, Art. 66 N 8; Wipfli, 258.

90  Duttweiler, StR 2002, 702 ff., 721 f.; Locher/Giger/Pedroli, Komm. DBG, Art. 66 
N 11.

91  Locher/Giger/Pedroli, Komm. DBG, Art. 66 N 8. Vgl. zur Frage, ob solche Leistungen 
überhaupt abzugsfähig sind, die anschliessenden Ausführungen zur Abzugsfähigkeit 
von Stiftungsleistungen.

92  Duttweiler, StR 2002, 702 ff., 721.
93  BGer, 4.3.2002, 2A.457/2001, E. 3.3 = ASA 72 (2003/2004), 295 ff. = StR 2002, 567 ff. = 

StE 2002 B 72.14.1 Nr. 19.
94  Braun, 44; Landolf, 239; Rolli, in: Comm. LIFD, Art. 66 N 14; Scheiwiller, 121; 

Wipfli, 253; Lutz/Scherer, in: Komm. DBG, Art. 66 N 15d; Locher/Giger/Pedroli, 
Komm. DBG, Art. 66 N 21.

95  Vgl. Landolf, 233; Scheiwiller, 121.
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den geschäftsmässig begründete Abschreibungen auf dem gesamten Stif-
tungsvermögen akzeptiert.96

Nicht unumstritten ist indes die Handhabung von Stiftungsleistungen, d.h. 
Ausschüttungen an die Destinatäre. Tatsache ist, dass diese in direktem 
Zusammenhang mit der Zweckerreichung stehen. Von der herrschenden 
Lehre und vom Bundesgericht werden sie daher als geschäftsmässig 
begründete Aufwendungen eingestuft.97 In Anwendung der allgemeinen 
Grundsätze muss dies unabhängig davon gelten, ob die Statuten die Aus-
schüttungen exakt festlegen (also insoweit für «notwendig» im engeren 
Sinne erklären) oder dem Ermessen der Stiftungsorgane anheimstellen, 
solange diese in redlicher Verfolgung des Stiftungszwecks handeln.98; 99 
Nicht zum Abzug zuzulassen sind hingegen Stiftungsleistungen, die den 
statutarischen Rahmen sprengen.100

Abweichend davon scheint es Kantone zu geben, die sich generell gegen 
die Abzugsfähigkeit von Stiftungsleistungen aussprechen.101 Eine solche 
Praxis dürfte indes als harmonisierungs- bzw. bundesrechtswidrig ein-
zustufen sein.

 96  Braun, 44; Koller, Stiftungen und Steuern, 39 ff., 47; Locher/Giger/Pedroli, Komm. 
DBG, Art. 66 N 21 in fine; Wipfli, 253. Unter altem Recht wurden Abschreibungen 
nicht auf dem gesamten Stiftungsvermögen zugelassen: Locher/Giger/Pedroli, 
Komm. DBG, Art. 66 N 20.

 97  Lutz/Scherer, in: Komm. DBG, Art. 66 N 15b; Braun, 44; Landolf, 239, 253; Schei-
willer, 122; Wipfli, 266. Aus der Rspr.: BGer, 4.3.2001, 2A.457/2001, E. 3.3 = ASA 
72 (2003/2004), 295 ff. = StR 2002, 567 ff. = StE 2002 B 72.14.1 Nr. 19; VGer GL, 
20.9.2001 = StE 2002 B 72.14.1 Nr. 18.

 98  Wozu die Organe gehalten sind. Vgl. dazu Opel, 127 f. (auch zur Rechtslage in den Kan-
tonen). Ebenso Reimann/Zuppinger/Schärrer, § 51 aStG ZH N 21.

 99  Nicht abzugsfähig sind laut Bundesgericht jedoch zivilrechtswidrige Ausschüttungen. 
Es handle sich diesfalls um Ertrags- bzw. Gewinnverwendung, die den steuerbaren 
Gewinn nicht zu schmälern vermag. Diese Frage stellt sich insbesondere bei Familien-
stiftungen, wenn die Stauten gegen Art. 335 ZGB verstossende Ausschüttungen zulas-
sen (sog. Unterhaltsstiftungen). Vgl. dazu Opel, 129 ff.

100  Opel, 127. Vgl. auch VGer GL, 20.9.2001 = StE B 72.14.1 Nr. 18 betreffend Übernahme 
der Kosten für eine Familienchronik und eine Familienkreuzfahrt, welche durch 
den Zweck der Familienstiftung nicht gedeckt waren. Siehe auch BGer, 4.3.2002, 
2A.457/2001, E. 3.2 in fine. Offen gelassen jedoch wiederum in BGer, 22.4.2005, 
2A.668/2004, E. 2.4.

101  Vgl. Lutz/Scherer, in: Komm. DBG, Art. 66 N 15d in fine; Jauch, Private Stiftungen, 
35. Der Kanton Zug hat seine frühere Praxis inzwischen angepasst (vgl. Erl. zu § 64, 
Ziff. 48.2.2 [Stand: Juni 2022]). 
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Klarzustellen ist, dass weder Vereine noch Stiftungen offene oder ver-
deckte Gewinnausschüttungen erbringen können, da hierfür ein betei-
ligungsrechtliches Verhältnis erforderlich wäre, das dem Anteilsinhaber 
einen Gewinnanspruch verschafft. Solches ist jedoch weder im Vereins- 
noch im Stiftungsrecht vorgesehen.102 Vereine und Stiftungen tätigen Aus-
schüttungen vielmehr auf Basis ihrer Statuten, welche für die Frage der 
Abzugsfähigkeit grundsätzlich massgebend sind.

3.3.6 . Beteiligungsermässigung («Beteiligungsabzug»)

Kapitalgesellschaften und Genossenschaften, die zu mehr als 10% an 
einer anderen Gesellschaft beteiligt sind, profitieren von der sog. Betei-
ligungsermässigung.103 Es kommt diesfalls zu einer (indirekten) Frei-
stellung des Beteiligungsertrages.104 Zweck der ermässigten Besteuerung 
ist es, die wirtschaftliche Drei- und Mehrfachbelastung zu vermeiden, die 
in Konzernverhältnissen entsteht, wenn Gewinne bei der Erzielung und 
anschliessend erneut bei jeder Ausschüttung besteuert werden. Nicht 
aber soll bereits die (systemimmanente) Doppelbelastung (Besteuerung 
auf Ebene der Gesellschaft und beim Anteilsinhaber) unterbunden wer-
den.105

Fraglich ist, ob Vereine und Stiftungen, soweit sie Beteiligungen halten, 
ebenfalls von der Beteiligungsermässigung profitieren können, obschon 
das Gesetz nur von Kapitalgesellschaften und Genossenschaften spricht.106 
Die wohl herrschende Lehre spricht sich – vor allem unter Berufung auf 
den Wortlaut der Regelung – dagegen aus.107 Nach einer Mindermei-

102  Bei der Stiftung folgt das aus dem anstaltlichen Charakter. Vereine sind zwar Körper-
schaften, dennoch ist die Ausrichtung von geldwerten Vorteilen an die eigenen Mit-
glieder – d.h. die Verfolgung wirtschaftlicher Zwecke – grundsätzlich ausgeschlossen. 
Vgl. zum Verein Scherrer/Greter, 53.

103  Art. 69 und Art. 70 DBG/Art. 28 Abs. 1 und Abs. 1bis StHG. Umgangssprachlich ist auch 
von «Beteiligungsabzug» die Rede.

104  Die Gewinnsteuer wird im Verhältnis des Nettobeteiligungsertrages zum Nettogewinn 
reduziert (sog. Reinertragssystem).

105  Soweit eine solche nach Einführung der Teilbesteuerung im Zuge der Unternehmens-
steuerreform II überhaupt noch besteht. Vgl. Locher/Giger/Pedroli, Komm. DBG, 
Art. 69 N 1.

106  Vgl. zum Ganzen in Bezug auf Stiftungen Opel, 132 ff. 
107  So Duss/Buchmann, in: Komm. DBG, Art. 69 N 6; Felber/Duss, in: Komm. StHG, 

Art. 28 N 32; Scherrer/Greter, 49; Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, Handkomm. 
DBG, Art. 69 N 4; Berdoz, in: Comm. LIFD, Art. 69 N 35; Greter, 37 f.; Wipfli, 264. 
Nicht ausgeschlossen wird, dass ausländische Vereine oder Stiftungen einer inländi-
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nung ist jeweils im Einzelfall zu prüfen, ob tatsächlich eine wirtschaftli-
che Mehrfachbelastung über das Doppelte hinaus vorliegt oder nicht.108 
Im Sinne einer teleologischen Auslegung der gesetzlichen Regelung zur 
Beteiligungsermässigung ist m.E. der Mindermeinung grundsätzlich bei-
zupflichten. Bei Ausschüttungen (Vergabungen) von Vereinen und Stiftun-
gen kommt es aber regelmässig gar nicht zu einer Doppelbelastung des 
ausgeschütteten Gewinns, da diese nach hier vertretener Ansicht grund-
sätzlich abzugsfähigen Aufwand darstellen.109 Die Gewährung der Betei-
ligungsermässigung erscheint daher nicht sachgerecht.

Im Übrigen lassen sich Beteiligungserträge auch ganz oder teilweise «neu-
tralisieren», indem auf den gehaltenen Beteiligungen Abschreibungen 
vorgenommen werden. Dies ist bei (buchführungspflichtigen) Vereinen 
und Stiftungen handelsrechtlich sogar geboten, sofern und soweit der 
innere Wert der Anteilsrechte infolge der Ausschüttung unter den Buch-
wert sinkt, was insbesondere bei Substanzausschüttungen der Fall sein 
kann. 

3.3.7 . Verlustverrechnung

Verluste aus sieben der Steuerperiode vorangegangenen Geschäftsjahren 
lassen sich mit künftigen Gewinnen verrechnen;110 im Sanierungsfall ist 
die Verlustverrechnung sogar unbefristet möglich.111 Verluste stellen 
damit eine Art «Steuergutschrift» dar. Die Möglichkeit der Verlustverrech-
nung steht Vereinen und Stiftungen gleichermassen wie Kapitalgesell-
schaften und Genossenschaften offen.112 

schen Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft gleichgestellt werden (Art. 49 Abs. 3 
DBG/Art. 20 Abs. 2 StHG) und so von der Beteiligungsermässigung profitieren. So 
auch Locher/Giger/Pedroli, Komm. DBG, Art. 69 N 15.

108  In diesem Sinne äussern sich nachdrücklich Lutz/Scherer, in: Komm. DBG, Art. 66 
N 5 ff. Die Autoren betonen, dass dies «namentlich für die Stiftung» gelten müsse 
(N 5b). Vgl. ähnlich auch Landolf, 226 und Waldburger, 36 (beide zum früheren 
Holdingprivileg).

109  Siehe Kap. 3.3.5. Damit entfällt eine Belastung auf Stufe Stiftung/Verein.
110  Die Möglichkeit des Verlustrücktrags ist im Bundesrecht dagegen nicht vorgesehen. 

Der Kanton Thurgau sieht diese Möglichkeit aber auf kantonaler Ebene vor.
111  Vgl. Art. 67 DBG/Art. 25 Abs. 2 und Abs. 3 StHG. 
112  Duttweiler, StR 2002, 702 ff., 723; Wipfli, 260 f. 
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3.3.8 . Steuertarif

Vereine und Stiftungen profitieren auf Stufe Bund vom halben Gewinn-
steuersatz, d.h. von 4.25% statt 8.5%.113 Hinter dieser Privilegierung 
steht die gesetzgeberische Überlegung, dass Vereine und Stiftungen «in 
der Regel keine Erwerbszwecke» verfolgen.114 Das Gesetz orientiert sich 
dem Wortlaut nach jedoch einzig an der Rechtsform – ein dahingehender 
Vorbehalt fehlt. Dass die Privilegierung allein um der Rechtsform Willen 
erfolgt, hat das Bundesgericht in einem Urteil aus dem Jahr 2012 – mit 
Blick auf die Halbierung des Gewinnsteuersatzes – ausdrücklich bestätigt. 
Es verwarf eine einschränkende Auslegung (teleologische Reduktion) der 
Gesetzesgrundlage in dem Sinne, dass der privilegierte Satz nur solchen 
Vereinen (und Stiftungen) zuteilwürde, die keine Erwerbszwecke ver-
folgen.115 

Die in Tariffragen autonomen Kantone statuieren üblicherweise ver-
gleichbare Privilegierungen,116 wobei einige Kantone nicht einfach an der 
Rechtsform anknüpfen, sondern danach differenzieren, ob die Stiftung/
der Verein wirtschaftliche Zwecke verfolgt oder nicht.117 

3.3.9 . Freigrenze

Auf Bundesebene besteht eine Freigrenze von CHF 5000.118 Ein Gewinn 
unter CHF 5000 ist demnach steuerfrei, wohingegen ein Gewinn über 

113  Art. 71 Abs. 1 DBG. Wobei zu berücksichtigen ist, dass die Steuern selbst abzugsfähig 
sind, womit der effektive Steuersatz lediglich bei rund 4.1% liegt.

114  Vgl. Botschaft StHG/DBG, BBl 1983 III 1 ff., 80. Vgl. u.a. Lutz/Scherer, in: Komm. DBG, 
Art. 71 N 1.

115  BGer, 6.7.2012, 2C_494/2011 und 2C_495/2011. Der Entscheid befasst sich mit einem 
im Vorsorgebereich tätigen Verein. Das Bundesgericht stützt sich insbesondere auf 
eine zivilrechtliche Argumentation: Art. 60 ZGB werde entgegen seinem Wortlaut in 
ständiger Praxis so ausgelegt, dass auch die Förderung des wirtschaftlichen Wohlerge-
hens der Vereinsmitglieder zulässig sei, solange nicht der Verein selber ein kaufmänni-
sches Gewerbe betreibe. In der Tat würden zahlreiche Vereine wirtschaftliche Zwecke 
verfolgen (vgl. E. 3.3.1 m.w.H.). Dass im Einzelfall eine Steuerumgehung angenommen 
werden kann, will das Gericht aber auch nicht völlig ausschliessen (E. 3.3.2).

116  Vgl. Steuerinformationen der ESTV, Besteuerung der juristischen Personen (Stand: 
April 2022), 18 ff. Siehe Steuermäppchen, Gewinnsteuer für Vereine, Stiftungen und 
übrige juristische Personen – Steuersatz, Steuerfreigrenze und Steuerfreibetrag 
(Stand: 2022).

117  Vgl. z.B. die Regelung im Kanton Zug in § 66 StG/ZG.
118  Art. 71 Abs. 2 DBG.
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CHF 5000 in vollem Umfang steuerbar ist.119 Auf kantonaler Ebene finden 
sich häufig ebenfalls Freigrenzen für Vereine und Stiftungen, wobei die 
Kantone mitunter deutlich höhere Schwellenwerte von bis zu CHF 20 000 
kennen.120 Auf kantonaler Ebene ist zudem jeweils auszuloten, ob es sich 
wirklich um eine Freigrenze oder um einen in jedem Fall steuerfreien 
Freibetrag handelt. Freigrenzen sind verfassungsrechtlich tendenziell 
problematischer als Freibeträge (siehe dazu sogleich Kap. B/3.4).

3.4 . Steuerfreigrenze bei ideeller Zwecksetzung 
im Besonderen

Seit dem 1. Januar 2018 gilt für juristische Personen mit ideellem Zweck 
auf Bundesebene eine Steuerfreigrenze von CHF 20 000. Die einschlägige 
Regelung von Art. 66a DBG lautet wie folgt: 

«Gewinne von juristischen Personen mit ideellen Zwecken werden nicht 
besteuert, sofern sie höchstens 20 000 Franken betragen und ausschliess-
lich und unwiderruflich diesen Zwecken gewidmet sind.»

Dies bedeutet, dass keine Besteuerung erfolgt, wenn der steuerbare 
Gewinn CHF 20 000 nicht übersteigt. Handkehrum ist der gesamte Gewinn 
steuerbar, falls die Freigrenze überschritten wird.121 Auf kantonaler Ebene 
gilt eine entsprechende Regelung (Art. 26a StHG), wobei die Festlegung 
der Höhe der Freigrenze jedoch dem kantonalen Gesetzgeber obliegt.122 
Die Verfassungsmässigkeit dieser Freigrenze lässt sich mit guten Grün-
den hinterfragen,123 aufgrund der Verankerung in DBG und StHG sind die 
rechtsanwendenden Behörden jedoch an die Regelung gebunden. 

119  Lutz/Scherer, in: Komm. DBG, Art. 71 N 2; Locher/Giger/Pedroli, Komm. DBG, 
Art. 71 N 4.

120  Vgl. Steuermäppchen, Gewinnsteuer für Vereine, Stiftungen und übrige juristische Per-
sonen – Steuersatz, Steuerfreigrenze und Steuerfreibetrag (Stand: 2022).

121  Es handelt sich eben um eine Freigrenze und nicht um einen Freibetrag, d.h. einen 
Betrag, der in jedem Fall steuerfrei bliebe. Siehe Locher/Giger/Pedroli, Komm. DBG, 
Art. 66a N 8.

122  Vgl. Art. 26a StHG. Auf kantonaler Ebene war eine Umsetzung bereits ab dem 1. Januar 
2016 möglich – seit dem 1. Januar 2018 ist dies zwingend (vgl. Art. 72t StHG). Falls ein 
Kanton dieser Verpflichtung nicht rechtzeitig nachkommt, gilt dieselbe Freigrenze wie 
auf Stufe Bund.

123  Vgl. auch zu den damit verbundenen Effekten Greter/Greter, in: Komm. DBG, 
Art. 66a N 14 f.

Schwellenwert
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Abzustellen ist auf den steuerlich massgebenden Gewinn, d.h. auf den 
Gewinn nach Prüfung der eingereichten Unterlagen durch die Steuer-
behörden.124 Damit handelt es sich um den Gewinn nach Steuern. Aufrech-
nungen oder die Aberkennung von Aufwand können damit dazu führen, 
dass der Schwellenwert überschritten wird. Bei Aufrechnungen müssen 
die Steuerbehörden jedoch wiederum die erhöhte Steuerlast gewinnmin-
dernd berücksichtigen,125 womit der Gewinn wieder unter den Schwellen-
wert sinken kann. 

Der ideelle Zweck ist vom gemeinnützigen Zweck zu unterscheiden. 
Mit der «ideellen» Zwecksetzung hat der Bundesgesetzgeber eine neue 
Begrifflichkeit eingeführt, die konkretisiert werden muss.126 Hintergrund 
dieser Freigrenze ist eine von Ständerat Alex Kuprecht am 20. März 2009 
eingereichte Motion, die auf die Entlastung von Vereinen im Bereich 
der Jugend- und Nachwuchsförderung (einschliesslich Sportvereinen) 
abzielte, denen die Steuerbefreiung wegen Verfolgung von Selbsthilfezwe-
cken üblicherweise verweigert wird (vgl. Kap. C/4.5). Laut Botschaft127 
ist eine exakte und abschliessende Definition eines ideellen Zwecks nicht 
möglich, was am «Facettenreichtum» des Begriffs liege. Synonyme seien 
folgende Adjektive: «hingebungsvoll, schwärmerisch, träumerisch, unei-
gennützig, edelmütig, altruistisch, aufopferungsvoll, engagiert, wohltätig, 
selbstlos». Hinweise würden sich aber auch Art. 60 Abs. 1 ZGB entneh-
men lassen, wonach als ideelle Zwecke von Vereinen beispielhaft poli-
tische, religiöse, wissenschaftliche, künstlerische, wohltätige, gesellige 
und andere nicht wirtschaftliche Aufgaben erwähnt würden. Als ideeller 
Zweck gilt laut Botschaft gemeinhin jeder nicht wirtschaftliche Zweck.128 

Von einem wirtschaftlichen Zweck unterscheidet sich der ideelle Zweck 
dadurch, dass er nicht auf die Erzielung eines konkreten ökonomischen, 
geldwerten Vorteils für bestimmte Personen wie bspw. Vereinsmit-

124  Locher/Giger/Pedroli, Komm. DBG, Art. 66a N 6. Siehe auch Greter/Greter, in: 
Komm. DBG, Art. 66a N 14.

125  Vgl. nur BGE 141 II 83 E. 5.
126  Vgl. hierzu auch Greter/Greter, in: Komm. DBG, Art. 66a N 21; Locher/Giger/

Pedroli, Komm. DBG, Art. 66a N 11.
127  Botschaft StHG/DBG, BBl 2014 5369 ff., 5377.
128  Selbst Familienstiftungen, welche ihre Tätigkeiten aus Vermögenserträgen und Stif-

tungskapital finanzieren, sollen von der Freigrenze profitieren können, wenn der 
Zweck der Familienstiftung z.B. in der Finanzierung der Grundausbildung der Nach-
kommen liegt. Vgl. zum Ganzen: EFD Erläuternder Bericht 2013, 25 f.
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glieder oder Personen in deren Interessensphäre gerichtet ist.129 In der 
Botschaft wird ferner klargestellt, dass juristische Personen, die einen 
ideellen Zweck verfolgen, jedoch dann eine wirtschaftliche Tätigkeit aus-
üben dürfen, wenn diese von untergeordneter Bedeutung und nicht der 
eigentliche Zweck der juristischen Person ist. Diese Tätigkeit dürfe höchs-
tens Mittel zum Zweck sein.130 Die Finanzierung von ideellen Zwecken aus 
Erträgen aus passiver Anlage des eigenen Kapitals sowie aus dem Kapi-
tal selbst stellt nach den Materialien keine wirtschaftliche Tätigkeit dar, 
sofern die Erzielung von Vermögenserträgen einem ideellen Zweck dient. 
Bei einer aktiven Vermögensverwaltung kann jedoch die Gewinnerzielung 
u.U. derart in den Vordergrund rücken, sodass von einer wirtschaftlichen 
Tätigkeit auszugehen ist. Dies dürfte aber nur dann der Fall sein, wenn 
die Mitglieder oder Begünstigten in den Genuss von geldwerten Vorteilen 
gelangen, die aus einer auf Gewinn ausgerichteten Tätigkeit stammen.131 

Beispiele für zulässige untergeordnete wirtschaftliche Tätigkeiten: 

Ein lokaler Fussballverein betreibt mehrmals jährlich anlässlich der Durchfüh-
rung von Fussballturnieren einen Verpflegungsstand. Zudem wird einmal pro 
Jahr eine Tombola durchgeführt. Die Einnahmen dienen der Kostendeckung 
des Trainings- und Spielbetriebs (Hallenmiete, Spielberechtigung, Schiedsrich-
terentgelte etc.). Von einer untergeordneten wirtschaftlichen Tätigkeit dürfte 
aber dann nicht mehr auszugehen sein, wenn der Verein einen ganzjährigen 
Restaurantbetrieb aufrechterhalten würde. 
Ein Musik- oder Theaterverein übt mit seinen Mitgliedern in deren Freizeit an 
einem Abend pro Woche ein Musik- oder Theaterstück ein und bringt dieses 
alsdann vor Publikum gegen Bezahlung eines Eintrittsgelds zur Aufführung. 
Der Gesamterlös aus den Eintritten dient neben den Mitgliederbeiträgen zur 
Deckung der Kosten (Saalmiete, Kostüme, Instrumente etc.).132

129  Botschaft StHG/DBG, BBl 2014 5369 ff., 5377. Vgl. dazu Greter/Greter, in: Komm. 
DBG, Art. 66a N 22; Locher/Giger/Pedroli, Komm. DBG, Art. 66a N 12 f.; Richner/
Frei/Kaufmann/Rohner, Handkomm. DBG, Art. 66a N 5. Eine wirtschaftliche Zweck-
setzung dürfte gemeinhin auch bei Wohnbaugenossenschaften anzunehmen sein, vgl. 
dazu EFD Erläuternder Bericht 2013, 26.

130  Botschaft StHG/DBG, BBl 2014 5369 ff., 5377; EFD Erläuternder Bericht 2013, 25; Vgl. 
zur erforderlichen Unterordnung wirtschaftlicher Aktivitäten sowie zur Bedeutung 
des Grundsatzes der Wettbewerbsneutralität auch Greter/Greter, in: Komm. DBG, 
Art. 66a N 9 f., 26.

131  In diesem Sinne wohl Greter/Greter, in: Komm. DBG, Art. 66a N 26. Siehe auch 
Locher/Giger/Pedroli, Komm. DBG, Art. 66a N 13.

132  Beispiel gemäss EFD Erläuternder Bericht 2013, 25.
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Nebst der ideellen Zwecksetzung müssen weitere Voraussetzungen erfüllt 
sein, damit eine juristische Person die Freigrenze geltend machen kann: 
– Ausschliesslichkeit der Mittelverwendung: Anders als bei der sub-

jektiven Steuerbefreiung (siehe Kap. C/2.2) ist eine ausschliessliche 
ideelle Zwecksetzung zwingend, damit die Freigrenze beansprucht 
werden kann; die teilweise Geltendmachung der Freigrenze – analog 
der teilweisen Steuerbefreiung – ist schon gemäss Gesetzeswortlaut 
ausgeschlossen.133 

– Unwiderruflichkeit der Zweckbindung: Wie bei der Steuerbefreiung auf-
grund gemeinnütziger oder öffentlicher Zwecksetzung wird auch die 
Anwendung der Freigrenze davon abhängig gemacht, dass der Gewinn 
dem privilegierten Zweck verhaftet ist (siehe Kap. C/2.3). Bei der 
Anwendung der Freigrenze scheint dies aber kaum praktikabel, ins-
besondere weil Gewinne aus ein und derselben Tätigkeit in einem Jahr 
steuerfrei und im Folgejahr voll besteuert sein können, eine Sparten-
rechnung mithin nicht möglich ist.134

– Tatsächliche Zweckverfolgung: Der ideelle Zweck muss – wie bei der 
Steuerbefreiung aufgrund gemeinnütziger oder öffentlicher Zweckset-
zung (siehe Kap. C/2.4) – durch die juristische Person auch tatsächlich 
verfolgt werden – eine rein statutarische Proklamation genügt nicht.135

Liegt der erzielte Reingewinn in einer Steuerperiode unter dem Schwel-
lenwert, so ist der Gewinn steuerbefreit. Ob die Voraussetzungen erfüllt 
sind, ist im Veranlagungsverfahren für jede Steuerperiode gesondert zu 
prüfen.136 Mangels subjektiver Steuerbefreiung ergeht jedoch keine (Fest-
stellungs-)Verfügung. Die Verfahrenspflichten für das betreffende Steuer-
subjekt bestehen fort, insbesondere die Steuererklärungspflicht.137 Die 
Steuererklärung ist also auch dann einzureichen, wenn ein unter dem 
Schwellenwert liegender Gewinn erzielt wird. 

133  Botschaft StHG/DBG, BBl 2014 5369 ff., 5374; Greter/Greter, in: Komm. DBG, 
Art. 66a N 25.

134  Vgl. zum Ganzen Greter/Greter, in: Komm. DBG, Art. 66a N 27 ff. Die Autoren schla-
gen zwecks Sicherstellung der Verhaftung der Gewinne aus der ideellen Zweckset-
zung die Bildung einer gesonderten Reserve vor (a.a.O., N 28). Siehe auch Scherrer/
Greter, 47.

135  Greter/Greter, in: Komm. DBG, Art. 66a N 24.
136  Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, Handkomm. DBG, Art. 66a N 7; Greter/Greter, 

in: Komm. DBG, Art. 66a N 33.
137  Greter/Greter, in: Komm. DBG, Art. 66a N 12; Locher/Giger/Pedroli, Komm. DBG, 

Art. 66a N 7.
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Zuwendungen an juristische Personen mit ideeller Zwecksetzung sind 
steuerlich nicht abzugsfähig (siehe zum Spendenabzug Kap. H/2.2).

4 . Kapitalsteuer

4.1 . Einleitung

Die Kapitalsteuer ist nur auf kantonaler und kommunaler Ebene geschul-
det. Deren Erhebung ist kraft Art. 2 Abs. 1 lit. b StHG zwingend vorgege-
ben. Seit dem 1. Januar 2009 enthält das StHG jedoch eine Bestimmung 
(Art. 30 Abs. 2 StHG), die es den Kantonen erlaubt, die Gewinnsteuer an 
die Kapitalsteuer anzurechnen. 

Was die steuerrechtliche Zugehörigkeit sowie den Beginn und das Ende 
der Steuerpflicht anbelangt, kann auf das zur Gewinnsteuer Gesagte ver-
wiesen werden (siehe Kap. B/3.1 und 3.2).

4.2 . Steuerobjekt (Reinvermögen)

Gemäss StHG ist die Kapitalsteuer bei Vereinen und Stiftungen nicht wie 
bei Kapitalgesellschaften und Genossenschaften zu ermitteln, sondern 
nach denselben Grundsätzen wie bei natürlichen Personen.138 Die Kan-
tone sind hieran gebunden. Abzustellen ist somit auf das Reinvermögen 
(Überschuss der Aktiven über die Passiven).139 Im Unterschied zu Kapital-
gesellschaften und Genossenschaften wird die Kapitalsteuer somit nicht 
auf dem formellen Grundkapital erhoben.140 Dies hat zur Konsequenz, 
dass die Kapitalsteuer nur dann anfällt, wenn der Verein oder die Stif-
tung auch tatsächlich über Vermögen verfügt. Handkehrum werden u.U. 
nicht als Gewinn besteuerte stille Reserven (z.B. auf Liegenschaften) mit-
einbezogen, womit das steuerbare Kapital bei Vereinen oder Stiftungen 
bedeutend höher ausfallen kann, als dies bei Kapitalgesellschaften der Fall 
wäre.141 

138  Art. 29 Abs. 2 lit. c StHG i.V.m. Art. 13 f. StHG. Blumenstein/Locher, 255; Wipfli, 273; 
Lissi/Vitali, in: Komm. StHG, Art. 29 N 57; Duttweiler, StR 2002, 702 ff., 724. 

139  Teuscher/Lobsiger, in: Komm. StHG, Art. 13 N 1. 
140  Art. 29 Abs. 2 lit. a und b StHG. 
141  Vgl. Scherrer/Greter, 59.
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Als Vermögen im Sinne von Art. 13 StHG gilt die Gesamtheit der einer 
Person privatrechtlich zustehenden geldwerten Rechte.142 Zu berücksich-
tigen sind sämtliche Aktiven, seien sie geschäftlich oder privat genutzt,143 
beweglich oder unbeweglich, dinglicher oder obligatorischer Natur.144 
Blosse Anwartschaften, der sog. originäre (selbstgeschaffene) Goodwill 
sowie nicht rückkaufsfähige Ansprüche auf periodische Leistungen gehö-
ren jedoch nicht hierzu.145 Die Zuordnung der Aktiven erfolgt grundsätz-
lich nach Massgabe der zivilrechtlichen Berechtigung.146 

Eine gesetzliche Ausnahme von der zivilrechtlichen Zuordnung der Akti-
ven findet sich im Falle der Nutzniessung: Nutzniessungsvermögen wird – 
abweichend von den Eigentumsverhältnissen – steuerlich dem Nutznies-
ser zugerechnet.147 Wird einem Verein/einer Stiftung die Nutzniessung an 
bestimmten Vermögenswerten eingeräumt, so ist der Verein/die Stiftung 
und nicht der nutzungsbelastete Eigentümer hierfür vermögens- resp. 
kapitalsteuerpflichtig.148 

Die Bewertung des Vermögens hat laut StHG nach dem Verkehrswert 
zu erfolgen, wobei der Ertragswert angemessen berücksichtigt werden 
kann.149 Land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke werden 
grundsätzlich zum Ertragswert bewertet.150 Abweichend davon sind im-
materielle Güter und bewegliches Vermögen, die zum Geschäftsvermögen 
zählen, zu dem für die Einkommenssteuer massgeblichen Wert (= Buch-
wert gemäss Steuerbilanz151) zu bewerten.152 Dies gilt im Besonderen für 
Vereine und Stiftungen, da diese ausschliesslich über Geschäftsvermögen 
verfügen.153 Abzustellen ist somit auf die Buchwerte resp. Gewinnsteuer-

142  Blumenstein/Locher, 215 f.
143  Vereine und Stiftungen verfügen jedoch ausschliesslich über Geschäftsvermögen. 
144  Blumenstein/Locher, 216; Teuscher/Lobsiger, in: Komm. StHG, Art. 13 N 4.
145  Vgl. Blumenstein/Locher, 216 f.; Höhn/Waldburger, § 15 N 9; Teuscher/Lobsi-

ger, in: Komm. StHG, Art. 13 N 18.
146  Teuscher/Lobsiger, in: Komm. StHG, Art. 13 N 8.
147  Art. 13 Abs. 2 StHG. Diese Regelung wird analog auf das Treuhandverhältnis angewen-

det: Blumenstein/Locher, 218; Teuscher/Lobsiger, in: Komm. StHG, Art. 13 N 24 ff.
148  Ebenso hat der Verein/die Stiftung die darauf entfallenden Einkünfte als Gewinn zu 

versteuern.
149  Art. 29 Abs. 2 lit. c StHG i.V.m. Art. 14 StHG. 
150  Art. 14 Abs. 2 StHG.
151  D.h. Buchwert zuzüglich geschäftsmässig nicht begründete Abschreibungen.
152  Art. 14 Abs. 3 StHG. Die frühere Ausnahme für Wertschriften ist per 1. Januar 2009 

abgeschafft worden (veraltet daher Scherrer/Greter, 59).
153  Wipfli, 253; Scherrer/Greter, 59.
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werte. Liegenschaften sind jedoch auch bei Vereinen und Stiftungen zum 
Verkehrswert zu bewerten, Stichtag für die Bewertung ist der Stand am 
Ende der Steuerperiode.154 

Vom Reinvermögen sind handkehrum sämtliche Schulden zum Abzug 
zuzulassen, für die der Steuerpflichtige rechtlich haftbar ist und die am 
Stichtag tatsächlich bestehen.155 Bloss voraussehbare, «anwartschaftli-
che» Schulden finden dagegen grundsätzlich keine Berücksichtigung.156

Bei Vereinen und Stiftungen ohne wirtschaftliche Zwecksetzung kann sich 
die Frage stellen, ob sich nicht das gesamte Vermögen als «schwebende 
Schuld» gegenüber den Begünstigten berücksichtigen lässt, da dieses ja 
dem Zweck verhaftet ist und damit den künftigen Begünstigten.157 Buch-
halterisch werden passivseitig – jedenfalls wenn den Swiss GAAP FER 21158 
gefolgt wird – regelmässig drei Positionen unterschieden, nämlich 
– das Fremdkapital, 
– das Fondskapital (durch Auflagen Dritter oder zweckgebundene Sam-

melaktionen gebundenes Kapital) sowie 
– das Organisationskapital (vom Gründer oder den Gründern eingeleg-

tes Vermögen, Mittel von Dritten ohne Verwendungsbeschränkung). 

Da Vereine und Stiftungen nicht über eigentliches Eigenkapital wie 
Kapitalgesellschaften verfügen, sondern eben über gebundenes (Fonds-
kapital) und «freies»159 Vermögen (Organisationskapital), ist die handels-
rechtliche Abbildung nach OR schwierig. Während das Organisations-
kapital gemeinhin dem Eigenkapital zugeschlagen wird, ist dies für das 
Fondskapital strittig.160 Es nimmt eine Zwischenstellung zwischen Fremd-
kapital und Organisationskapital ein. Die buchhalterische Behandlung ist 
für Kapitalsteuerzwecke jedoch nicht massgebend, da die Bestimmung 

154  Art. 31 Abs. 4 StHG.
155  Teuscher/Lobsiger, in: Komm. StHG, Art. 13 N 15 ff. Steuerschulden sind jedoch auch 

dann abzugsfähig, wenn die Veranlagung am Stichtag noch nicht rechtskräftig oder 
noch nicht einmal eingeleitet worden ist: dies., in: Komm. StHG, Art. 13 N 19.

156  Teuscher/Lobsiger, in: Komm. StHG, Art. 13 N 18.
157  Abgesehen von einem gewissen Betrag, der zur Aufrechterhaltung der Organisation 

erforderlich ist.
158  Rechnungslegung für gemeinnützige Nonprofit-Organisationen.
159  Da das Verein- resp. Stiftungsvermögen zweckkonform zu verwenden ist, kann es nur 

bedingt als «frei» bezeichnet werden. Das Organisationskapital wird laut Swiss GAAP 
FER wiederum in Grundkapital, gebundenes Kapital und freies Kapital unterteilt.

160  Vgl. zum Ganzen Baumann Lorant, ST 2014, 883 ff., 886. 
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des steuerbaren Kapitals anhand der für natürliche Personen geltenden 
Grundsätze erfolgt. Sowohl Organisationskapital als auch Fondskapital 
sind gleichermassen dem Stiftungs-/Vereinszweck resp. den potenziel-
len Destinatären verhaftet. Die Begünstigten verfügen vorderhand aber 
lediglich über Anwartschaften. Solange sich diese nicht zu Forderungen 
verdichten, lassen sich diese für die Zwecke der Kapitalsteuer nicht als 
Schulden berücksichtigen.161

4.3 . Steuertarif und Freigrenze

Die meisten Kantone besteuern Vereine und Stiftungen zum gleichen Tarif 
wie Kapitalgesellschaften. Der für natürliche Personen anwendbare Ver-
mögenssteuertarif gelangt in den Kantonen Waadt und Wallis zur Anwen-
dung. Ein paar Kantone (GR, GE, FR und SH) kennen spezielle Tarife für 
Vereine und Stiftungen.162

Die meisten Kantone sehen für Vereine und Stiftungen eine Freigrenze vor, 
vereinzelt auch einen Freibetrag.163 

Wie bereits erwähnt, können die Kantone eine Anrechnung der Gewinn-
steuer an die Kapitalsteuer vorsehen (Art. 30 Abs. 2 StHG). Rund die Hälfte 
der Kantone hat hiervon Gebrauch gemacht (BE, SZ, FR, SO, AI, SG, AG, TG, 
TI, VD, NE und GE).164 Diesfalls fällt eine Kapitalsteuer grundsätzlich nur 
dann an, wenn die geschuldete Gewinnsteuer tiefer ausfällt. 

161  Vgl. etwa Landolf, 202 m.w.H.; Sinniger, 88. Siehe auch Lissi/Vitali, in: Komm. StHG, 
Art. 29 N 63.

162  Siehe Steuermäppchen, Kapitalsteuer für Vereine, Stiftungen und übrige juristische 
Personen – Steuersatz, Steuerfreigrenze und Steuerfreibetrag (Stand: 2022).

163  Siehe Steuermäppchen, Kapitalsteuer für Vereine, Stiftungen und übrige juristische 
Personen – Steuersatz, Steuerfreigrenze und Steuerfreibetrag (Stand: 2022).

164  Steuerinformationen der ESTV, Besteuerung der juristischen Personen (Stand: 
1. Januar 2022), 47.
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1 . Einleitung

1.1 . Steuerbefreiung als Ausnahme

Als Ausnahme zur Gewinn- und Kapitalsteuerpflicht von Vereinen und 
Stiftungen sehen DBG und StHG die subjektive Steuerbefreiung vor, wenn 
gemeinnützige Zwecke, öffentliche Zwecke oder Kultuszwecke verfolgt 
werden und gewisse zusätzliche Voraussetzungen erfüllt sind.

1.2  . Hintergrund der Steuerbefreiung

Von der Gewinn- und Kapitalsteuerpflicht werden juristische Personen 
befreit, wenn sie bestimmte Zwecke verfolgen. Das bedeutet eine Abwei-
chung vom Grundsatz der Allgemeinheit der Besteuerung (vgl. Art. 127 
Abs. 2 BV). Um die Steuerbefreiung zu rechtfertigen, bedarf es sachlicher 
Gründe.165 Traditionellerweise wird die Steuerbefreiung wegen öffent-
licher oder gemeinnütziger Zwecksetzung damit erklärt, dass der Staat 
privates Wirken nicht mit Steuern belasten soll, wenn dadurch eine öffent-
liche Aufgabe wahrgenommen und der Staat damit entlastet wird.166 Da 
sich der Ansatz der Entlastung des Gemeinwesens jedoch zunehmend als 
zu eng erwiesen hat, ist in neuerer Zeit der Gedanke der Solidarität als 
Begründungsansatz in den Vordergrund getreten und hat sich inzwischen 
etabliert.167 Der Entlastungsansatz ist mithin dem Solidaritätsansatz 
gewichen.

Vor dem Hintergrund, dass die Steuerbefreiung eine Ausnahme vom 
Grundsatz der Allgemeinheit der Besteuerung darstellt, sprechen sich 

165  Vgl. nur Locher/Giger/Pedroli, Komm. DBG, Art. 56 N 3.
166  Vgl. Grüninger, DACH 2000, 112; Reich, ASA 58 (1989/1990), 465 ff., 469 und 500 ff. 

m.w.H. Siehe auch Grüninger, 102.
167  Eingeführt von Reich, ASA 58 (1989/1990), 465 ff., 503 ff. Siehe etwa Braun, 137 ff., 

165; Locher/Giger/Pedroli, Komm. DBG, Art. 56 N 100 in fine; Maissen, 11 f.
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Lehre und Rechtsprechung generell für eine restriktive Handhabung der 
Steuerbefreiung aus.168

1.3 . Gesetzliche Regelung

Gemäss Art. 56 lit. g DBG/Art. 23 Abs. 1 lit. f StHG sind steuerbefreit:

«juristische Personen, die öffentliche oder gemeinnützige Zwecke ver-
folgen, für den Gewinn [und das Kapital]169, der ausschliesslich und unwi-
derruflich diesen Zwecken gewidmet ist. Unternehmerische Zwecke sind 
grundsätzlich nicht gemeinnützig. Der Erwerb und die Verwaltung von 
wesentlichen Kapitalbeteiligungen an Unternehmen gelten als gemein-
nützig, wenn das Interesse an der Unternehmenserhaltung dem gemein-
nützigen Zweck untergeordnet ist und keine geschäftsleitenden Tätigkei-
ten ausgeübt werden.» 

Steuerbefreit sind unter bestimmten Voraussetzungen ausserdem juristi-
sche Personen, die gesamtschweizerisch Kultuszwecke verfolgen.170 

Die Voraussetzungen der Steuerbefreiung sind bundes- resp. harmonisie-
rungsrechtlich vorgegeben; den kantonalen Steuerbehörden verbleibt an 
sich kein Gestaltungsspielraum.171 De facto verhält es sich aber so, dass 
das behördliche Ermessen beachtlich ist.172 Der Gesetzgeber operiert mit 
zahlreichen offenen Rechtsbegriffen (z.B. «öffentliche», «gemeinnützige» 
Zwecksetzung), welche die kantonalen Steuerbehörden konkretisieren 
müssen. 

Die auslegungsbedürftigen Rechtsgrundlagen haben zur Folge, dass 
die Steuerbefreiungspraxis der Kantone relativ heterogen ausfällt. Das 
wiederum führt dazu, dass sich ein interkantonaler «Steuerbefreiungs-
tourismus» bemerkbar macht: Verweigert ein Kanton die Steuerbefrei-
ung, wird häufig einfach ein anderer, liberalerer Kanton als Sitzkanton 
gesucht, anstatt den mit grösserem Aufwand und Unsicherheiten behafte-
ten Rechtsweg zu beschreiten. Die Gerichte haben daher vergleichsweise 

168  Vgl. nur Locher/Giger/Pedroli, Komm. DBG, Art. 56 N 93 m.w.H. (siehe aber auch 
N 3); Koller, Stiftungen und Steuern, 39 ff., 57. Aus der Rechtsprechung: BGE 146 II 
359 E. 5.2; BGE 131 II 1 E. 3.3; BGer, 8.12.2012, 2C_82/2021, E. 4.3.

169  Kraft StHG auf kantonaler Ebene.
170  Art. 56 lit. h DBG sowie Art. 23 Abs. 1 lit. g StHG.
171  Vgl. etwa BGE 128 II 56 E. 5 und 6 = Pra 91 (2002) Nr. 147; BGer, 25.6.2020, 

2C_385/2020, E. 4.1.1. Siehe auch Koller, Stiftungen und Steuern, 39 ff., 58.
172  Was auch das Bundesgericht erkennt: BGE 128 II 56 E. 5c.
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selten die Gelegenheit, sich mit Fragen der Steuerbefreiung zu befassen. 
Dass nur wenig Judikatur vorliegt, ist einem einheitlichen Verständnis 
ebenfalls nicht zuträglich.

1.4 . Kreisschreiben der ESTV und Praxishinweise der SSK

In der Praxis stehen den Behörden nebst der bundesgerichtlichen Recht-
sprechung im Wesentlichen folgende Auslegungshilfsmittel zur Ver-
fügung:
– Kreisschreiben Nr. 12 der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) 

vom 8. Juli 1994
– Praxishinweise der Schweizerischen Steuerkonferenz (SSK) vom 

18. Januar 2008, Steuerbefreiung juristischer Personen, die öffentliche 
oder gemeinnützige Zwecke oder Kultuszwecke verfolgen/Abzugs-
fähigkeit von Zuwendungen

– Praxishinweise der Schweizerischen Steuerkonferenz (SSK) von Sep-
tember 2008, Organisationen mit kultureller Zweckverfolgung

Weder dem Kreisschreiben noch den Praxishinweisen kommt Rechtsquel-
lencharakter zu. Die Gerichte sind mithin nicht daran gebunden.

Rechtlich handelt es sich beim KS der ESTV um eine behördeninterne 
sog. Verwaltungsverordnung.173 Laut Bundesgericht erscheint es im Sinne 
einer einheitlichen und gleichen Rechtsanwendung dennoch geboten, sich 
an Verwaltungsverordnungen zu halten, soweit diese eine überzeugende 
Umsetzung der anwendbaren Gesetzesbestimmungen zum Ausdruck 
bringen.174 Das bedeutet eine grundsätzliche Bindung, aber auch, dass die 
Überzeugungskraft des im Kreisschreiben Vorgeschlagenen hinterfragt 
werden darf und muss. 

Bei den Praxishinweisen der SSK handelt es sich an sich bei Lichte betrach-
tet nicht um eine behördliche Verlautbarung, da die SSK einen privatrecht-
lichen Verein darstellt. Laut Bundesgericht kann dennoch von «Quasi-
Verwaltungsverordnungen» gesprochen werden mit einem «ähnlichen 
Rang» wie eigentliche Verwaltungsverordnungen,175 zumal Mitglieder der 
SSK die kantonalen Steuerverwaltungen sowie die ESTV sind. Sofern das 

173  Häfelin/Müller/Uhlmann, N 84, 86. 
174  Vgl. etwa BGE 142 II 182 E. 2.3.3; BGE 140 II 88 E 5.1.2 = Pra 103 (2014) Nr. 77 m.w.H. 
175  So BGer, 2.6.2017, 2C_415/2017, E. 2.2.3.
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Gesetz in überzeugender Weise konkretisiert wird, will das Bundesgericht 
von den Praxishinweisen der SSK ebenfalls nicht abweichen.

In der Praxis haben das KS Nr. 12 und die Praxishinweise der SSK einen 
hohen Stellenwert. Wie eng die Bindung an diese Vorgaben ausfällt, hängt 
aber wesentlich vom für die Steuerbefreiung zuständigen Kanton, mit-
unter sogar vom zuständigen Steuerbeamten ab. Zu beachten ist aus-
serdem, dass das bald 30-jährige Kreisschreiben sowie die mehr als 
15-jährigen Praxishinweise den aktuellen Entwicklungen im Gemeinnüt-
zigkeitssektor mitunter nicht mehr gerecht werden – darauf wird noch 
zurückzukommen sein. 

2 . Allgemeine Voraussetzungen

Nachfolgend sind zuerst die allgemeinen Voraussetzungen der Steuer-
befreiung darzustellen, bevor anschliessend die einzelnen Zwecke ver-
tieft werden, die nach Auffassung des Gesetzgebers eine Steuerbefreiung 
rechtfertigen. Die Steuerbefreiung wird gemäss Gesetz und Praxis von 
folgenden allgemeinen Voraussetzungen abhängig gemacht:
– Ausschliesslichkeit der Mittelverwendung (Kap. C/2.2)
– Unwiderruflichkeit der Zweckbindung (Kap. C/2.3)
– Tatsächliche Zweckverwirklichung (Kap. C/2.4) 

Zudem kommt der Wahrung der Wettbewerbsneutralität bei der Beur-
teilung der Steuerbefreiung im Einzelfall praktisch eine grosse Bedeutung 
zu (dazu Kap. C/2.5). 

Der Nachweis, dass die erforderlichen Voraussetzungen vorliegen, obliegt 
der ersuchenden Organisation – so wie dies gemeinhin für steuermin-
dernde oder -ausschliessende Tatsachen gilt.

2.1 . Juristische Person mit spezifischer Zwecksetzung

Eine Steuerbefreiung erlangen können sämtliche juristischen Personen.176 
Erfasst sind also nicht nur Vereine und Stiftungen, in Frage kommen etwa 

176  Art. 56 lit. g DBG/Art. 23 Abs. 1 lit. f StHG resp. Art. 56 lit. h DBG/Art. 23 Abs. 1 lit. g 
StHG. Personengesellschaften und Einzelunternehmen sind im direktsteuerlichen 
Bereich keine Steuersubjekte, sondern werden steuerlich transparent behandelt; 
Gewinn und Kapital wird bei den Teilhabern resp. beim Inhaber zugerechnet und 
zusammen mit dem übrigen Einkommen und Vermögen besteuert. Eine Steuerbefrei-
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auch Aktiengesellschaften, denen die Gewinnstrebigkeit entzogen worden 
ist,177 Genossenschaften oder Gesellschaften mit beschränkter Haftung.178 

Keine Steuerbefreiung beantragen können dagegen etwa unselbständige 
Stiftungen, d.h. Sondervermögen ohne eigene Rechtspersönlichkeit.179 
Solche Unterstiftungen – häufig auch als «Fonds» bezeichnet – partizipie-
ren vielmehr an der Steuerbefreiung der Dachstiftung, da sie unter deren 
«Dach» errichtet werden und sich damit innerhalb der Zwecksetzung der 
Dachstiftung bewegen.180

Welche Zwecke zur Steuerbefreiung berechtigen, wird in den Kap. C/3 
(gemeinnütziger Zweck), Kap. C/4 (öffentlicher Zweck) und Kap. C/5 
(Kultuszweck) ausgeführt. Die Zwecksetzung ergibt sich jeweils aus den 
Statuten. Klarzustellen ist jedoch, dass für die Steuerbefreiung nicht allein 
die statutarischen Bestimmungen massgebend sind, sondern ebenso 
vorausgesetzt wird, dass der Zweck tatsächlich verwirklicht wird (siehe 
Kap. C/2.4). Ferner kann es vorkommen, dass die tatsächliche Tätigkeit 
einer Organisation im Widerspruch zu den statutarischen Vorgaben steht. 
Diesfalls ist zu prüfen, ob die Organe pflichtwidrig handeln oder aber die 
entsprechenden statutarischen Vorgaben nur simuliert sind. Trifft letzte-
res zu, kommt es für die Frage der Steuerbefreiung einzig auf das effektive 
Gebaren der juristischen Person an. 

2.2 . Ausschliesslichkeit der Mittelverwendung

Laut Gesetz müssen Gewinn und Kapital ausschliesslich dem steuer-
befreiten Zweck dienen.181 Im KS Nr. 12 wird dies so gedeutet, dass die 
steuerbefreite Aktivität ausschliesslich auf die öffentliche Aufgabe oder 
das Wohl Dritter ausgerichtet sein muss. Die Zielsetzung der juristischen 
Person dürfe nicht mit Erwerbszwecken oder sonst eigenen Interessen 
der juristischen Person oder ihren Mitgliedern bzw. Gesellschaftern ver-

ung aber ist natürlichen Personen verwehrt. Siehe auch Simonek, Taxation of Chari-
ties, 2.

177  Vgl. ESTV, KS 12 vom 8.7.1994, 2. Dies ist nach Art. 706 Abs. 2 Ziff. 4 OR mit Zustim-
mung sämtlicher Aktionäre möglich.

178  Vgl. zu diesen Markowitsch/Baumann Lorant, EF 2016, 163 ff.
179  Vgl. zum Begriff der Dach- und Unterstiftung Sprecher, 157 f. 
180  Frage offen gelassen bei Jakob, in: KuKo ZGB, Vorb. zu Art. 80-89a N 11.
181  Art. 56 lit. g DBG/Art. 23 Abs. 1 lit. f StHG resp. Art. 56 lit. h DBG/Art. 23 Abs. 1 lit. g 

StHG.
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knüpft sein.182 Mit dem Erfordernis der Ausschliesslichkeit der Mittelver-
wendung soll also sichergestellt werden, dass die juristische Person weder 
eigene Interessen noch solche des Gründers, der Organe oder Mitglieder 
verfolgt. Werden neben ausschliesslich steuerbefreiten Zwecken auch 
andere Zwecke verfolgt, kommt immerhin eine teilweise Steuerbefreiung 
in Frage (siehe Kap. C/8).

Die Zweckverfolgung setzt selbstverständlich voraus, dass die juristische 
Person über geeignetes Personal, Räumlichkeiten etc. verfügt, ohne die 
sie nicht aktiv werden könnte. Juristische Personen handeln notwendiger-
weise durch ihre Organe. Folglich stehen Auslagen für die Organisation 
und Verwaltung der juristischen Person der Ausschliesslichkeit der Mit-
telverwendung nicht entgegen, soweit sie sich in einem sinnvollen resp. 
angemessenen Rahmen halten. Das schliesst die an die Mitarbeiter und 
Organe ausgerichteten Löhne mit ein.183 

2.3 . Unwiderruflichkeit der Zweckbindung

Weiter verlangt das Gesetz, dass die Zweckbindung unwiderruflich ist.184 
Das bedingt, dass im Fall der Auflösung das verbleibende Vermögen nicht 
an den/die Gründer resp. Stifter (oder dessen Erben) zurückfallen darf, 
sondern einer anderen Organisation mit gleichem oder vergleichbarem 
Zweck zuzuhalten ist. Das jedenfalls entspricht der Formulierung im KS 
Nr. 12.185 Richtigerweise sollte es jedoch genügen, wenn die Mittel im Falle 
der Auflösung einer anderen wegen Gemeinnützigkeit oder der Verfol-
gung öffentlicher Zwecke steuerbefreiten juristischen Person zukommen, 
d.h. im steuerfreien Raum verbleiben, auch wenn der Zweck nicht der 
gleiche/nicht vergleichbar ist.186 

Regelmässig verlangen die Steuerbehörden zur Absicherung der Unwider-
ruflichkeit eine klare statutarische Verankerung der Auflösungsklausel.187 
Laut KS Nr. 12 ist sogar eine «unabänderliche Bestimmung im Gründungs-

182  ESTV, KS 12 vom 8.7.1994, 2.
183  In diesem Sinne auch Koller, Stiftungen und Steuern, 39 ff., 77 f., auch wenn er dieses 

Thema unter dem Erfordernis der Uneigennützigkeit behandelt.
184  Art. 56 lit. g DBG/Art. 23 Abs. 1 lit. f StHG resp. Art. 56 lit. h DBG/Art. 23 Abs. 1 lit. g 

StHG.
185  ESTV, KS 12 vom 8.7.1994, 2.
186  Koller, Stiftungen und Steuern, 39 ff., 61 f. In diesem Sinne auch Praxishinweise SSK 

vom 18.1.2008, 11.
187  Koller, Stiftungen und Steuern, 39 ff., 62. 
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statut» erforderlich.188 Das Bundesgericht hat sich mit diesem Kriterium – 
soweit ersichtlich – noch nicht grundlegend befasst. Problematisch kann 
dieses Erfordernis insbesondere bei Erbstiftungen sein, d.h. Stiftungen, 
die durch Verfügung von Todes wegen errichtet werden, ohne dass die 
Statuten bereits ausformuliert sind.189 Auch wenn der Stifter keine Auf-
lösungsklausel vorgesehen hat, so strebt er im Allgemeinen eine unwi-
derrufliche Zweckbindung an, denn wer sich des Instruments der (Erb-)
Stiftung bedient, will damit vermutlich eine Zweckwidmung «auf ewig» 
erreichen.190 Folglich entspricht es dem mutmasslichen Willen des Erb-
lassers, wenn die Stiftungsurkunde dahingehend ergänzt wird, dass die 
Mittel im Falle einer Auflösung der Stiftung einer Organisation mit dem-
selben oder einem ähnlichen Zweck zugeführt werden. Das sieht auch der 
Gesetzgeber so, wenn er in Art. 57 Abs. 2 ZGB anordnet, dass dann, wenn 
das Vermögen bei Aufhebung einer juristischen Person mangels Sonder-
bestimmung dem Gemeinwesen anfällt, es entsprechend dem bisherigen 
Zweck zu verwenden ist. Diese subsidiäre Regelung von Art. 57 Abs. 2 ZGB 
macht das Erfordernis, dass die Zweckverhaftung für den Auflösungsfall 
statutarisch explizit anzuordnen ist, m.E. bei Lichte betrachtet sogar über-
flüssig.191 Der Steuerbefreiung abträglich wären demzufolge einzig statu-
tarische Bestimmungen, wonach das Vermögen im Falle der Auflösung 
des Vereins/der Stiftung an den Gründer/eine Drittperson gehen soll.

Seit dem 1. Januar 2006 ist es bei Stiftungen möglich, dass sich der Stifter 
einen Vorbehalt der Zweckänderung ausbedingt (Art. 86a ZGB). Gemäss 
Art. 86a Abs. 2 ZGB muss bei Stiftungen, die einen öffentlichen oder 
gemeinnützigen Zweck nach Art. 56 lit. g DBG verfolgen, der geänderte 
Zweck aber ebenfalls öffentlich oder gemeinnützig sein. Damit ist es 
schon von Zivilrechts wegen ausgeschlossen, dass das Stiftungsvermögen 
zweckentfremdet wird. Das Kriterium der Unwiderruflichkeit der Zweck-
bindung bleibt somit gewahrt.192

188  ESTV, KS 12 vom 8.7.1994, 2. Vgl. auch Praxishinweise SSK vom 18.1.2008, 11; gemäss 
StRG ZH, 10.5.2021, 1 SB.2020.1 + 2, E. 5b/dd ist eine «unumstössliche Klausel in der 
Stiftungsurkunde» erforderlich.

189  Vgl. hierzu ausführlich Opel/Sprecher, StR 2021, 752 ff.
190  Vgl. in diesem Sinne auch VGer ZH, 23.2.2022, SB.2021.00114 und SB.2021.00115, 

E. 5.3.3.
191  Vgl. dazu Opel/Sprecher, StR 2021, 752 ff.
192  Vgl. hierzu die separaten Praxishinweise SSK vom März 2008, Abzugsfähigkeit von 

freiwilligen Zuwendungen und Zweckänderungsvorbehalt im Zusammenhang mit 
dem revidierten Stiftungsrecht, 7.
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2.4 . Tatsächliche Zweckverwirklichung

Weiter muss – obschon dies im Gesetz nicht unmittelbar zum Ausdruck 
gelangt – der spezifische (steuerbefreite) Zweck auch tatsächlich verwirk-
licht werden. Gemäss KS Nr. 12 genügt die blosse statutarische Proklama-
tion einer steuerbefreiten Tätigkeit nämlich nicht.193 Rücklagen aus Erträ-
gen haben laut Kreisschreiben der ESTV in einem «vernünftigen Verhält-
nis» zu allfälligen künftigen Aufgaben zu stehen. Die Steuerbefreiung wird 
praxisgemäss dann verweigert, wenn sich eine juristische Person darauf 
beschränkt, Kapital bzw. unangemessen hohe Reserven anzuhäufen und 
nur einen sehr kleinen Teil effektiv für die statutarisch vorgesehenen 
Zwecke verwendet.194 Blossen Thesaurierungsvehikeln wird die Steuer-
befreiung mithin versagt. 

Liegen sachliche Gründe vor (z.B. Gründungsphase, Äufnung von Mitteln 
für die Verfolgung eines Grossprojekts), wird in der Praxis eine vorüber-
gehende Inaktivität der steuerbefreiten Organisation aber in der Regel 
akzeptiert. Es empfiehlt sich, diesfalls den Kontakt zu den Steuerbehörden 
zu suchen.

BGer, 10.12.2015, 2C_484/2015: Steuerbefreiung einer Thesaurierungs-
stiftung

Sachverhalt: In diesem Urteil stellte sich dem Bundesgericht mit Blick auf die 
Steuerbefreiung die Frage, ob von einer Thesaurierungsstiftung auszugehen 
sei. Eine gemeinnützig ausgerichtete Stiftung mit Sitz in Neuenburg erneuerte 
im März 2014 ihr Gesuch um Steuerbefreiung unter Dokumentation von im Jahr 
2013 getätigten Vergabungen an insgesamt fünf Destinatäre im Gesamtbetrag 
von rund CHF 60 000 bei einem Vermögen von über CHF 7 Mio. und einem aus-
gewiesenen negativen Jahresergebnis (Verlust von rund CHF 60 000). Zudem 
wurden weitere, für das anschliessende Jahr geplante Vergabungen in Aussicht 
gestellt. Die Steuerverwaltung lehnte das Gesuch auch auf Einsprache hin ab, 
ebenso das im Anschluss angerufene Verwaltungsgericht. Dieses unterstellte 
der Stiftung einen Jahresgewinn von rund CHF 160 000, indem es eine Rück-
stellung über CHF 220 000 für Steuerbefreiungszwecke nicht anerkannte. 
Urteil: Das Bundesgericht gestand der Stiftung die Steuerbefreiung zu. Es fehle 
an Anhaltspunkten für ein eigennütziges bzw. profitorientiertes Handeln. Der 

193  ESTV, KS 12 vom 8.7.1994, 2.
194  Klare resp. starre Vorgaben (wie etwa in Deutschland) hingegen fehlen. Vgl. insb. BGer, 

10.12.2015, 2C_484/2015, E. 5.5. Siehe auch BGer, 21.3.2017, 2C_835/2016, E. 2.3.2. 
Das Bundesgericht behandelt dieses Thema jeweils unter dem Erfordernis der Unei-
gennützigkeit.
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Stiftungsrat erhalte abgesehen vom Spesenersatz keinerlei Entschädigung. 
Folglich gehe es allein darum, ob die Stiftung ihren gemeinnützigen Zweck tat-
sächlich umgesetzt hat. Gemäss den Berechnungen der Vorinstanz hat die Stif-
tung rund einen Drittel ihres Jahresgewinns hierfür eingesetzt. Dies war laut 
Bundesgericht nicht unverhältnismässig wenig. Es gab insbesondere zu beden-
ken, dass das Vermögen der Stiftung weitgehend aus Wertschriften bestand. 
Dieses werfe nicht jedes Jahr gleich hohe Erträge ab, weshalb die Ausschüt-
tungen der Stiftung von Jahr zu Jahr schwanken könnten. Ausserdem wies das 
Gericht darauf hin, dass die Frage der Steuerbefreiung in jeder Steuerperiode 
neu beurteilt werden könne. 
Kommentar: Dem Urteil lässt sich entnehmen, dass die Referenz- oder Mess-
grösse bei einem Wertschriftenvermögen nach Ansicht des Bundesgerichts 
nicht dessen absolute Höhe ist, sondern die damit erwirtschafteten Erträge.195

2.5 . Wahrung der Wettbewerbsneutralität

Die Steuerbefreiung einzelner Steuersubjekte bedeutet eine Abweichung 
vom Grundsatz der Allgemeinheit der Steuer, die sich aber mit sachlichen 
Gründen rechtfertigen lässt (siehe Kap. C/1.2). In der Praxis steht bei der 
Behandlung von Steuerbefreiungsgesuchen daher regelmässig die Wirt-
schaftsfreiheit (Art. 27 BV), namentlich das Gebot der Gleichbehandlung 
der Konkurrenten (Wettbewerbsneutralität), im Vordergrund.196 

Unter den Schutz der Wirtschaftsfreiheit nach Art. 27 BV fällt jede 
gewerbsmässig ausgeübte, privatwirtschaftliche Tätigkeit, die der Erzie-
lung eines Gewinnes dient.197 Konstitutiv ist also das Streben nach geld-
werten Vorteilen. Das wettbewerbsrechtliche Gleichbehandlungsgebot 
verbietet gemäss gefestigter Rechtsprechung des Bundesgerichts Mass-
nahmen, die den Wettbewerb unter direkten Konkurrenten verzerren.198 

NPO fallen mangels wirtschaftlicher Zwecksetzung, d.h. weil sie nicht 
nach geldwerten Vorteilen streben, grundsätzlich nicht unter das Wett-

195  Grüninger, successio 2017, 125 ff., 141.
196  Obschon im KS Nr. 12 vom 8.7.1994 nicht einmal erwähnt. Siehe auch Locher/Giger/

Pedroli, Komm. DBG, Art. 56 N 4 m.w.H.
197  Vallender/Hettich, in: St. Galler Komm. BV, Art. 27 N 22.
198  Als direkte Konkurrenten gelten gemäss Rechtsprechung Angehörige der gleichen 

Branche, die sich mit gleichem Angebot an dasselbe Publikum richten, um das gleiche 
Bedürfnis zu befriedigen: BGE 131 II 271 E. 9.2.2; BGE 121 I 129 E. 3b; BGE 121 I 279 
E. 4. Vgl. Uhlmann, in: Komm. BV, Art. 27 N 64 (nicht unkritisch).

Grundsatz

Wettbewerbs-
neutralität

Anwendung 
auf NPO
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bewerbsrecht.199 Das gilt aber nicht kategorisch: Entscheidend ist die kon-
kret ausgeübte Tätigkeit, denn diese kann wettbewerbsrechtlich durchaus 
relevant sein. Das Wirken gemeinnütziger Organisationen ist nicht schon 
allein aufgrund ihres nicht wirtschaftlichen (End-)Zwecks vom Wett-
bewerbsrecht generell ausgenommen. So kann eine gemeinnützige Orga-
nisation ein Unternehmen betreiben oder andere Tätigkeiten entfalten, 
die geeignet sind, den Wettbewerb zu beeinträchtigen. Insoweit unter-
stehen auch gemeinnützige Organisationen dem Wettbewerbsrecht.

Das Bundesgericht hat in einem Urteil von 2012 den Stellenwert der Wett-
bewerbsneutralität bei der Erteilung von Steuerbefreiungen indes stark 
relativiert. Es hielt fest, dass das Ziel, sich gemeinnützig zu verhalten, ein 
marktgerechtes Verhalten erschweren oder verunmöglichen könne – mit 
der Folge, dass gemeinnützige Organisationen nicht mit gleich langen 
Spiessen wie vergleichbare Konkurrenten auftreten würden.200 Gemein-
nützige Organisationen können laut Bundesgericht wohl nie eine der-
artige Marktmacht entfalten, dass eine Beeinflussung des freien Wett-
bewerbs möglich wäre. Wenn tatsächliche Uneigennützigkeit vorliege, 
könne kein wettbewerbsrechtlich problematisches Konkurrenzverhältnis 
vorliegen.201 In seiner neueren Rechtsprechung scheint das Bundesgericht 
dem Grundsatz der Wettbewerbsneutralität aber doch wieder ein gewis-
ses Gewicht beizumessen; eine vertiefte Auseinandersetzung fehlt indes 
bislang.202 

BGer, 17.8.20212, 2C_251/2012 und 2C_252/2012: «Stiftung Zentrum für 
Buddhistische Meditation»

Sachverhalt: Die im Kanton Bern domizilierte «Stiftung Zentrum für Buddhis-
tische Meditation» verfolgte gemäss Handelsregistereintrag folgenden Zweck: 
«Führung eines oder mehrerer Meditationszentren und die Vornahme der 
damit zusammenhängenden Massnahmen und Aufwendungen. Die Meditati-
onszentren sind der buddhistischen Meditation und Praxis in all ihren Formen 
gewidmet. Mit den Zentren sollen buddhistische Formen und Methoden der 
Geistesschulung einer breiteren Schicht von Interessierten zugänglich gemacht 
werden. Die Stiftung verfolgt ausschliesslich gemeinnützige Zwecke.»

199  Vgl. grundlegend Jung, recht 2019, 127 ff.
200  BGer, 17.8.2012, 2C_251/2012 und 2C_252/2012, E. 3.2.1.
201  BGer, 17.8.2012, 2C_251/2012 und 2C_252/2012, E. 3.2.2. 
202  Vgl. aus der neueren Rspr. insb. BGE 147 II 287 E. 6.1 in fine = Pra 111 (2022) 

Nr. 2. Siehe auch BGE 146 II 359 E. 5.2 = Pra 110 (2021) Nr. 14; BGer, 18.6.2019, 
2C_740/2018, E. 5.3, allerdings beide zur öffentlichen Zwecksetzung.

Relativierung 
durch das 

Bundesgericht

Entscheid (BE)
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Vor Aufnahme ihrer Tätigkeit erwarb die Stiftung ein Ferienheim in einer ber-
nischen Stadt. In dieser Unterkunft führte sie gegen Entgelt Meditationskurse 
durch, die jedermann zugänglich waren. Die sog. Kurspreise dienten der Stif-
tung zur Deckung der Kosten für Unterkunft und Verpflegung der Kursteilneh-
menden, der Spesen der Lehrpersonen sowie der Aufwendungen für Adminis-
tration, Werbung und Betrieb des Zentrums. Kursleitende waren Organe der 
Stiftung sowie externe Fachleute. Diesen wurde jeweils am Ende der Kurse ano-
nym eine Spende durch die Teilnehmenden ausgerichtet. Diese Gaben, deren 
Höhe unbekannt war, waren – abgesehen vom Auslagenersatz – die einzigen 
Einkünfte des Lehrkörpers. Die Stiftung wies keine Ertragsüberschüsse aus.
Urteil: Das Bundesgericht gewährte der Stiftung die Steuerbefreiung. Es 
befasste sich u.a. grundlegend mit dem Grundsatz der Wettbewerbsneutralität 
und verneinte letztlich das Vorliegen einer Wettbewerbssituation (siehe dazu 
den vorherigen Absatz).
Kommentar: Man könnte sich die Frage stellen, weshalb eine Organisation, die 
gar keine Gewinne erwirtschaftet, überhaupt eine Steuerbefreiung benötigt. Zu 
beachten ist, dass nicht nur auf dem Gewinn Steuern geschuldet sind, sondern 
auch auf dem Vermögen (Kapitalsteuer). Darüber hinaus unterliegen Zuwen-
dungen an nicht steuerbefreite Organisationen regelmässig der Erbschafts- 
oder Schenkungssteuer (vgl. zu den Voraussetzungen für die Steuerbefreiung 
im Bereich der kantonalen Erbschafts- und Schenkungssteuern Kap. D/9).

3 . Gemeinnützigkeit als Steuerbefreiungsgrund 

Der Gemeinnützigkeitsbegriff im steuerlichen Sinne wird in der Lehre und 
Praxis in zwei Aspekte zerlegt:203 
– Verfolgung von Allgemeininteressen (vgl. Kap. C/3.1)
– Fehlen von Eigeninteressen (Uneigennützigkeit) (vgl. Kap. C/3.2)

3.1 . Allgemeininteresse

3.1.1 . Praxis, Lehre und Rechtsprechung

Im Allgemeinwohl liegen laut KS Nr. 12 etwa Tätigkeiten «in karitativen, 
humanitären, gesundheitsfördernden, ökologischen, erzieherischen, 
wissenschaftlichen und kulturellen Bereichen»204 – entscheidend sind die 

203  Greter/Greter, in: Komm. DBG, Art. 56 N 28 ff.; Locher/Giger/Pedroli, Komm. 
DBG, Art. 56 N 89 ff., Reich, ASA 58 (1989/1990), 465 ff., 469.

204  ESTV, KS 12 vom 8.7.1994, 2. 

Zwei Aspekte

Relativer Begriff



44

C Befreiung der NPO von Gewinn- und Kapitalsteuern im Besonderen 

«jeweils massgebende Volksauffassung» und die ethischen Prinzipien, 
die der Rechtsordnung zugrunde liegen.205 Als Beispiele genannt werden 
soziale Fürsorge, Kunst und Wissenschaft, Unterricht, die Förderung der 
Menschenrechte, Heimat-, Natur- und Tierschutz sowie die Entwicklungs-
hilfe. Als Orientierungshilfe dient vorab die Bundesverfassung, aber auch 
die Wertungen des Gesetzgebers sowie Präjudizien können relevant 
sein.206 Das Kriterium ist damit «extrem wertungsbezogen»207 und unter-
liegt einem zeitlichen Wandel. Wie bereits aufgezeigt, gilt heute in inhalt-
licher Hinsicht denn auch eine weitere Betrachtungsweise als früher – der 
Entlastungsansatz ist dem Solidaritätsansatz gewichen (siehe Kap. C/1.2).

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts liegen jedoch nicht 
alle Bestrebungen im Allgemeininteresse, die im Dienste der Allgemein-
heit erbracht werden und die irgendwie auf wirtschaftliche oder soziale 
Förderung einzelner Bevölkerungskreise gerichtet sind. Die verfolgten 
Zwecke müssen vielmehr aus der (jeweils geltenden) gesellschaftlichen 
Gesamtsicht fördernswert erscheinen.208 Für Tätigkeiten im Ausland siehe 
Kap. C/3.6.

BGer, 20.8.2019, 2C_147/2019: Stiftung «Gnadenhof»

Sachverhalt: Vorliegend stand die Steuerbefreiung der Stiftung «Gnadenhof» 
mit Sitz im Kanton Freiburg wegen Verfolgung eines gemeinnützigen Zwecks 
zur Debatte. Die Stiftung setzte sich ihrem Zweck entsprechend für kranke und 
alte Pferde ein. Sie übernahm die Tiere von ihren früheren Eigentümern, die 
sich die aufwändige Pflege nicht leisten konnten, rettete sie damit vor dem Tod 
durch Einschläferung und gewährte ihnen einen tiergerechten Lebensabend 
auf dem eigens dafür betriebenen Hof. Die Stiftung finanzierte sich ausschliess-
lich durch Spenden und bot nebst der Aufnahme von kranken und alten Pferden 
keine weiteren Dienstleistungen an. Der Stiftungsrat arbeitete ehrenamtlich. 
Urteil: Das Bundesgericht verweigerte der Stiftung die Steuerbefreiung man-
gels Verfolgung eines Allgemeininteresses. Eine Tätigkeit liege erst dann im all-
gemeinen Interesse, wenn sie aus Sicht der gesamten Gemeinschaft besonders 

205  ESTV, KS 12 vom 8.7.1994, 3. Zum Kriterium des Allgemeininteresses vgl. auch Gre-
ter/Greter, in: Komm. DBG, Art. 56 N 29; Koller, Stiftungen und Steuern, 39 ff., 
66 ff.; Locher/Giger/Pedroli, Komm. DBG, Art. 56 DBG N 100 f.; Reich, ASA 58 
(1989/1990), 465 ff., 468 f.

206  Locher/Giger/Pedroli, Komm. DBG, Art. 56 N 101; Reich, ASA 58 (1989/1990), 
465 ff., 493 ff., insb. 495; ESTV, KS 12 vom 8.7.1994, 3.

207  Koller, Stiftungen und Steuern, 39 ff., 71.
208  BGE 114 Ib 277 E. 2b. Siehe auch BGer, 20.8.2019, 2C_147/2019, E. 5.1; BGer, 

17.8.2012, 2C_251/2012 und 2C_252/2012, E. 2.1.

Gesamtsicht

Entscheid (FR)
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lohnenswert sei und der Nutzen nicht nur einzelnen Teilen der Bevölkerung 
zugutekomme. Diese Voraussetzungen waren nach Ansicht des Bundesgerichts 
nicht erfüllt, weil das Tierschutzgesetz zwar die Würde und das Wohlerge-
hen des Tieres schütze, dieser Schutz aber nicht das Leben des Tieres an sich 
umfasse (vgl. Art. 1 TSchG). Die Stiftung nahm damit ein ethisches Anliegen 
war, das über den schweizerischen gesetzlichen Rahmen des Tierschutzes 
hinausging. Alte und kranke Tiere einzuschläfern werde trotz veränderter 
Empfindlichkeiten von einem signifikanten Teil der Bevölkerung akzeptiert. 
Somit diente die Stiftung laut Bundesgericht primär dazu, das persönliche Leid 
der früheren Eigentümer der Tiere zu verringern.

Weiter wird aus dem Erfordernis des Allgemeininteresses abgeleitet, dass 
der Kreis der möglichen Destinatäre, denen die Förderung bzw. Unter-
stützung zukommt, grundsätzlich offen zu sein hat.209 Laut KS Nr. 12 wäre 
es mit der Steuerbefreiung nicht vereinbar, wenn als Begünstigte lediglich 
Familienangehörige,210 die Mitglieder eines Vereins oder die Angehörigen 
eines bestimmten Berufs in Frage kommen. Aus jeder Zweckumschrei-
bung folgt freilich zwangsläufig eine gewisse Verengung. Eine Zuwendung 
von bestimmten objektiven Voraussetzungen abhängig zu machen, sollte 
mit Blick auf die Steuerbefreiung so lange nicht schädlich sein, als der 
Kreis der potenziellen Anwärter grundsätzlich offen ist.211

Ein Allgemeininteresse fehlt praxisgemäss bei wirtschaftlichen oder 
beruflichen Vereinigungen, deren Interessen allein auf die Förderung 
des Berufsstandes oder eines oder mehrerer (beschränkter) Wirtschafts-
zweige gerichtet ist.212 Diese Art der Förderung liegt zwar regelmässig 
auch im öffentlichen Interesse; da damit aber auch die Interessen der 
angeschlossenen Verbände wahrgenommen werden, dient die Tätig-
keit nicht ausschliesslich oder überwiegend gemeinnützigen Zwecken, 
sondern in erster Linie den privaten Interessen der beteiligten Verbände 
und vor allem ihrer Mitglieder. Dasselbe gilt, wenn zwar der Destinatärs-
kreis im Zweckartikel der Statuten recht weit gefasst ist, faktisch aber nur 
ein Alleindestinatär besteht und z.B. eine Stiftung nichts anderes als ein 
Finanzierungsinstrument für die Ausbildungstätigkeiten eines Verbandes 

209  BGer, 20.8.2019, 2C_147/2019, E. 5.1 m.w.H. Vgl. dazu auch Reich, ASA 58 (1989/1990), 
465 ff., 469 f. Siehe weiter Greter/Greter, in: Komm. DBG, Art. 56 N 30; Locher/
Giger/Pedroli, Komm. DBG, Art. 56 N 102.

210  Damit sind Familienstiftungen gemeinhin nicht steuerbefreit.
211  Locher/Giger/Pedroli, Komm. DBG, Art. 56 N 102 m.w.H.
212  BGer, 21.3.2017, 2C_835/2016, E. 2.2.3; BGer, 2.2.2009, 2C_592/2008, E. 2.1; BGer, 

2.7.1991, 2A.408/1990, E. 3; VGer ZH, 25.2.1986 = StE 1987 B 71.63 Nr. 4. 

Offener 
Destinatärkreis

Zu enger 
Destinatärkreis
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ist.213 Aus den gleichen Gründen lehnt die Rechtsprechung die Gemeinnüt-
zigkeit für die Tätigkeit von politischen Organisationen und Parteien ab,214 
ebenso jene von religiösen Gemeinschaften.215

BGer, 21.3.2017, 2C_835/2016: Verein zugunsten jüdisch-israeli(ti)scher 
Institutionen

Sachverhalt: Fraglich war die Steuerbefreiung eines von zwei israelischen 
Brüdern gegründeten Vereins mit Sitz im Kanton Thurgau. Gemäss Statuten 
hatte der Verein den Zweck, Menschen in Not beizustehen – dies unabhängig 
von Herkunft, Geschlecht oder Nationalität. Die Einnahmen des Vereins bestan-
den – nebst Spenden vor allem der beiden Brüder – im Wesentlichen aus Miet-
erträgen, die ein einziges, vom Verein fremdfinanziert erworbenes Mehrfamili-
enhaus abwarf. Der Kauf dieses Hauses wurde durch das Darlehen einer Dame 
ermöglicht, wohnhaft in der gleichen israelischen Ortschaft wie die beiden 
Brüder. Das Darlehen war mit mindestens 10% zu verzinsen. In den Steuer-
perioden 2013 und 2014 liess der Verein einen Teil seiner Einnahmen fünf 
jüdisch-israeli(ti)schen Institutionen in Israel, Frankreich und Grossbritannien 
zukommen. Hauptempfänger der Zuwendungen war ein israelisches Hilfswerk 
mit Sitz in Grossbritannien, welches gemäss Statuten auch religiöse Erziehung 
wahrnimmt, die allerdings nur den eigenen Mitgliedern derselben religiösen 
Zugehörigkeit erteilt wird.
Urteil: Das Bundesgericht versagte dem Verein die Steuerbefreiung wegen 
gemeinnütziger Zweckverfolgung. Es verneinte das Allgemeininteresse, da die 
Vereinsmittel nur an einen sehr eng begrenzten Destinatärkreis, bestehend aus 
Institutionen derselben religiösen Zugehörigkeit, flossen. Weiter hielt es fest, 
dass eine effektive Gemeinnützigkeit in casu zumindest nicht genügend belegt 
gewesen sei. Es sei unklar geblieben, ob die an die Institutionen ausbezahlten 
Mittel letztlich tatsächlich für Not leidende oder sonst hilfsbedürftige Einzel-
personen verwendet worden seien. Das Bundesgericht sprach dem Verein 
zudem die Uneigennützigkeit ab. Dabei verwies es unter anderem auf die Dar-
lehensverzinsung weit über einem marktüblichen Prozentsatz zugunsten einer 
offensichtlich nahestehenden Gläubigerin.
Kommentar: Die Vorinstanz hatte dem Verein die Steuerbefreiung verweigert 
mit dem Argument, dass kein ausreichendes schweizerisches Allgemeininte-
resse verfolgt werde, da die Gelder an ausländische Institutionen in hoch ent-
wickelte Industriestaaten flossen. Diese Frage liess das Bundesgericht indes 

213  BGer, 21.3.2017, 2C_835/2016, E. 2.2.3; BGer, 2.2.2009, 2C_592/2008, E. 4.2; BGer, 
6.3.2008, 2C_664/2007, E. 3.3.

214  BGer, 2.4.2009, 2C_77/2007, E. 3.2; BGer, 7.6.2007, 2A.647/2005, E. 3.3.
215  BGer, 8.3.1999, 2P.143/1998, E. 6a/bb = Pra 90 (2001) Nr. 1.

Entscheid (TG)
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offen. Zur Frage, inwieweit Auslandtätigkeiten mit der Steuerbefreiung verein-
bar sind, vgl. Kap. C/3.6.

3.1.2 . Eigene Einschätzung

Das Erfordernis des Allgemeininteresses ist hochgradig auslegungsbedüf-
tig, was rechtsstaatlich nicht unproblematisch ist. Um sicherzustellen, 
dass nicht Partikularinteressen von der Steuerbefreiung profitieren oder 
solche, die nicht über genügend Gewicht verfügen, wäre es m.E. zu befür-
worten, wenn die Steuerbehörden verlangen, dass das verfolgte Interesse 
in der geltenden Rechtsordnung zum Ausdruck gelangen muss. Zur Steuer-
befreiung befugen demnach nur Anliegen, die entweder in der Bundesver-
fassung oder in der Bundesgesetzgebung Niederschlag gefunden haben. Zu 
den Rechtsquellen gehören weiter auch die internationalen Verträge. Im 
Sinne der geforderten restriktiven Handhabung der Steuerbefreiung als 
Ausnahmebestimmung liesse sich eine solche «normative Betrachtungs-
weise» m.E. durchaus rechtfertigen. In diese Richtung geht übrigens auch 
das Bundesgericht, wenn es im Urteil vom 20. August 2019 zur Stiftung 
«Gnadenhof» ein Allgemeininteresse vor allem daher verneint, weil sich 
das verfolgte Anliegen nicht innerhalb des schweizerischen gesetzlichen 
Rahmens bewegte (siehe Kap. C/3.1.1).

Die Orientierung am geltenden Rechtsrahmen würde dazu führen, dass 
der Begriff des Allgemeininteresses klarere Konturen erhielte, was der 
Rechtssicherheit dient. Weiter hätte dies den Vorteil, dass das Allgemein-
interesse objektiviert und harmonisiert würde. Letzteres bezweckte auch 
der Gesetzgeber, indem er die Voraussetzungen der Steuerbefreiung in 
DBG und StHG einheitlich fasste. Die Deutungshoheit läge somit richti-
gerweise nicht mehr bei den 26 kantonalen Steuerbehörden, sondern bei 
sämtlichen an der Rechtsetzung involvierten Kräften, und damit letztlich 
auch beim Volk.

Dem normativen Ansatz mag man entgegenhalten, dass er konservativ 
ausfällt, da er im geltenden Recht verharrt. Stiftungen und Vereine ver-
stehen sich mitunter jedoch auch als Innovationstreiberinnen. Fraglich ist 
daher, ob von der normativen Betrachtungsweise ausnahmsweise abzu-
weichen ist, wenn ein im geltenden Recht noch nicht reflektiertes, inno-
vatives Anliegen verfolgt wird, dass aus gesamtgesellschaftlicher Sicht 
gleichwohl als fördernswert erscheint. Diese Offenheit muss gewährleistet 
sein, findet sich aber schon im geltenden Recht verankert. Gemäss Art. 64 

Normativer 
Ansatz
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BV ist der Bund zur Förderung von «Innovation» gehalten.216 Die Lehre 
wiederum tritt für ein weites, über das «normativ erwünschte» hinaus-
gehendes Verständnis des verfassungsrechtlichen Innovationsbegriffs 
ein.217 Damit ist auch die notwendige Flexibilität bei der Verfolgung inno-
vativer Interessen gewährleistet. 

Ein normativer Ansatz würde aber keinesfalls bedeuten, dass wieder zur 
Entlastungstheorie, wonach eine steuerbefreite Organisation den Staat 
entlasten muss, zurückzukehren sei. Der Solidaritätsansatz ist Bestand-
teil unserer Rechtsordnung, was im Übrigen schon in der Präambel der 
Bundesverfassung zum Ausdruck gelangt. 

3.2 . Uneigennützigkeit

3.2.1 . Praxis, Lehre und Rechtsprechung

Das Erfordernis der Uneigennützigkeit wird in erster Linie so ausgelegt, 
dass weder die steuerbefreite Stiftung selbst noch hinter ihr stehende Per-
sonen eigene (persönliche oder wirtschaftliche) Interessen verfolgen dür-
fen.218 Erforderlich ist also selbstloses altruistisches Handeln. Gemeinnüt-
zigkeit im steuerrechtlichen Sinne liegt laut KS Nr. 12 jeweils vor, wenn die 
Tätigkeit nicht nur darauf angelegt ist, das Interesse der Allgemeinheit zu 
fördern, sondern wenn ihr auch der Gemeinsinn zugrunde liegt. Konkret 
ist die Steuerbefreiung zu verweigern bei der Verfolgung von Selbsthilfe-
zwecken einerseits und von Erwerbszwecken andererseits.219 In der Lite-
ratur ist umstritten, ob es sich beim Erfordernis der Uneigennützigkeit um 
eine subjektive oder objektive Voraussetzung handelt.220 Konstatiert wird 
in der Lehre aber auch, dass es zwischen dem Erfordernis des Allgemein-

216  Eingefügt im Rahmen der Revision der Bundesverfassung von 2006.
217  Vgl. nur Schott, in: St. Galler Komm. BV, Art. 64 N 8 m.w.H. Vgl. auch Art. 2 lit. b FIFG, 

welcher den Begriff der «wissensbasierten Innovation» äusserst weit fasst. 
218  ESTV, KS 12 vom 8.7.1994, 3. Aus der Rechtsprechung: BGer, 17.8.2012, 2C_251/2012 

und 2C_252/2012, E. 3.1; BGer, 11.6.2008, 2A.42/2007, E. 2.1; BGE 114 Ib 277 E. 2b; 
BGE 113 Ib 7 E. 2b; BGE 109 Ib 110 E. 2.

219  ESTV, KS 12 vom 8.7.1994, 3.
220  Die h.L. spricht sich für ein subjektives Erfordernis aus: Greter/Greter, in: Komm. 

DBG, Art. 56 N 31; Maissen, 5 ff.; Reich, ASA 58 (1989/1990), 465 ff., 469, 471 ff. in 
Übereinstimmung mit ESTV, KS Nr. 12 vom 8.7.1994, 3. A.A. dagegen Locher/Giger/
Pedroli, Komm. DBG, Art. 56 N 90. Dem Autorentrio ist m.E. zuzustimmen – auf innere 
subjektive Absichten kann es nicht ankommen. 

Keine Erwerbs- 
oder Selbsthilfe-

zwecke

https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=gjrv6mrvgextembrgi
https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=mjtwkxzrgezv62lcl43q
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interesses (speziell dem Erfordernis des offenen Destinatärkreises) und 
jenem der Uneigennützigkeit zu Überschneidungen kommt.221

Von der Steuerbefreiung ausgeschlossen werden unter dem Titel der 
fehlenden Uneigennützigkeit etwa Selbsthilfeeinrichtungen und Ver-
einigungen zur Pflege von Freizeitaktivitäten, was in der Regel auf Sport- 
und Musikvereine zutrifft.222 Die Steuerbefreiung eines Sportvereins 
scheidet gemäss Urteil des Steuergerichts des Kantons Basel-Landschaft 
vom 7. April 2017 sogar dann aus, wenn die Integration von Menschen 
mit Beeinträchtigungen beabsichtigt ist.223 Nach einem neuen Urteil des 
Bundesgerichts vom 8. Dezember 2021 kommt eine Steuerbefreiung bei 
Sportvereinen – hier ein Männerturnverein mit Sitz im Kanton Zürich – 
jedoch wegen Verfolgung eines öffentlichen (nicht gemeinnützigen 
Zwecks) durchaus in Frage (vgl. hierzu Kap. C/4.5).224

In der Praxis stellt sich immer wieder die Frage, inwieweit Genossen-
schaften eine Steuerbefreiung beanspruchen können. Laut OR ist die 
Genossenschaft «eine als Körperschaft organisierte Verbindung einer 
nicht geschlossenen Zahl von Personen oder Handelsgesellschaften, die 
in der Hauptsache die Förderung oder Sicherung bestimmter wirtschaft-
licher Interessen ihrer Mitglieder in gemeinsamer Selbsthilfe bezweckt 
oder die gemeinnützig ausgerichtet ist» (Art. 828 Abs. 1 OR). Der letzte 
Teilsatz («oder die gemeinnützig ausgerichtet ist») ist erst im Rahmen 
der seit dem 1. Januar 2021 in Kraft stehenden Gesetzesfassung ein-
gefügt worden.225 Schon vorher wurde die Eintragung «gemeinnützi-
ger» Genossenschaften nach der damaligen Handelsregisterverordnung 
aber zugelassen. Zu beachten ist jedoch, dass der obligationenrechtliche 
Gemeinnützigkeitsbegriff vom steuerrechtlichen Verständnis abweichen 
kann. Wenn sich der Zweck von Genossenschaften nicht in der Selbsthilfe 
erschöpft, ist folglich eine Steuerbefreiung nicht per se ausgeschlossen. 
Da Genossenschaften in der Regel aber auch eigennützige Interessen ver-
folgen, kommt für sie primär eine Steuerbefreiung zufolge Verfolgung 
öffentlicher und nicht gemeinnütziger Zwecke (siehe Kap. C/4) in Frage.

Das Erfordernis der Uneigennützigkeit wird zudem so gedeutet, dass für 
den im Allgemeininteresse liegenden Zweck von Körperschaftsmitglie-

221  Merkt, 166. Siehe auch Greter/Greter, in: Komm. DBG, Art. 56 N 30.
222  ESTV, KS 12 vom 8.7.1994, 3. Ebenso Scherrer/Greter, 38. 
223  = BLStPra 2017, 35 ff.
224  BGer, 8.12.2021, 1C_82/2021.
225  Vgl. zum Hintergrund Botschaft OR, BBl 2015 3617 ff., 3654.
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dern oder Dritten – unter Hintansetzung der eigenen Interessen – Opfer 
erbracht werden müssen.226 Die kantonalen Steuerbehörden leiten hie-
raus überwiegend ab, dass die Leitungsorgane ehrenamtlich tätig werden 
müssen (siehe hierzu ausführlich Kap. C/3.3). 

3.2.2 . Eigene Einschätzung

Die Unvereinbarkeit von Erwerbs- und Selbsthilfezwecken mit der Steuer-
befreiung folgt m.E. bei Lichte besehen schon aus der Voraussetzung des 
Allgemeininteresses. Nimmt eine juristische Person einen Erwerbszweck 
wahr, ist sie also gewinnorientiert, besteht am verfolgten Zweck ganz 
offensichtlich kein Allgemeininteresse, sondern ein genuines Eigeninte-
resse. Ebenso fehlt es hieran, wenn es sich um eine Selbsthilfeorganisation 
handelt. Dass ein offener Begünstigtenkreis vorliegen muss, wird aber 
bereits aus dem Erfordernis des Allgemeininteresses abgeleitet. Somit 
ist ein über dieses Erfordernis hinausgehender Anwendungsbereich m.E. 
nicht ersichtlich. 

Anders verhält es sich jedoch dann, wenn aus der Voraussetzung der Opfe-
rerbringung mit der Praxis – aber entgegen der herrschenden Lehre – 
abgeleitet würde, dass Stiftungsräte ehrenamtlich tätig sein müssten (vgl. 
dazu Kap. C/3.3). Diesfalls würde das Uneigennützigkeitskriterium eigen-
ständiges Gewicht erlangen.

3.3 . Erfordernis der ehrenamtlichen Tätigkeit 
der Leitungsorgane im Besonderen

Obschon weder im DBG noch StHG verankert und zivilrechtlich nicht 
vorausgesetzt,227 wird in der Praxis regelmässig die Ehrenamtlichkeit der 
leitenden Organe der steuerbefreiten Organisation vorausgesetzt. Dies 
erfolgt unter dem Titel der Uneigennützigkeit resp. dem Erfordernis der 
Opfererbringung. Diese Voraussetzung wird zunehmend hinterfragt und 
soll daher etwas genauer betrachtet werden.

226  ESTV, KS 12 vom 8.7.1994, 3 (unter Verweisung auf BGE in ASA 19 [1950], 328 ff., 328 
und ASA 59 [1990/1991], 464 ff., 468). 

227  Das Zivilrecht enthält keine Bestimmung, wonach Organe nicht entschädigt werden 
dürften. Siehe in Bezug auf Stiftungen Sprecher, Stiftungsrecht, 73; ders., Jusletter 
30. Mai 2022, Rz. 4.

Erfordernis 
überflüssig?

Grundsatz
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3.3.1 . Praxis in den Kantonen

Die Praxis in den Kantonen fällt heterogen aus, wie dies die im Jahr 2020 
abgeschlossene Vernehmlassung zur parlamentarischen Initiative Lugin-
bühl zutage gebracht hat.228 Die Initiative forderte eine gesetzliche Rege-
lung der Vereinbarkeit einer angemessenen Honorierung der Leitungs-
organe mit der Steuerbefreiung. 

Die Vernehmlassungsergebnisse zeigen, dass es weitgehend akzeptiert ist, 
wenn über die ordentliche Tätigkeit eines Stiftungsorgans hinausgehende 
Aufgaben angemessen entschädigt werden (z.B. Wertschriften- und 
Immobilienverwaltung), da andernfalls auf Dienste von Dritten zurück-
gegriffen werden müsste, die ebenfalls zu entgelten wären. Akzeptiert 
wird dies jedenfalls bei grossen, gesamtschweizerisch tätigen Stiftungen. 

Darüber hinaus waren 8 Kantone (AG, AI, GL, JU, LU, SG, TG, TI), sämtliche 
teilnehmenden Parteien (5) und 20 Organisationen, darunter namentlich 
die Wissenschaft, die Branchenverbände sowie betroffene Stiftungen und 
Vereine, der Ansicht, dass die angemessene Honorierung der Leitungs-
organe nicht zur Verweigerung bzw. zu einem Entzug der Steuerbefreiung 
führen sollte.229 Demgegenüber lehnten 18 Kantone und 4 Organisationen 
die vorgeschlagene gesetzliche Regelung ab. Die Mehrheit der Kantone 
will also am Grundsatz der Ehrenamtlichkeit festhalten, ungeachtet des-
sen, dass sich die Vernehmlassungsteilnehmer überwiegend dagegen aus-
gesprochen haben.230

Der Kanton Zürich forderte die ehrenamtliche Tätigkeit der Leitungs-
organe früher ebenfalls strikt ein.231 Im Februar 2024 hat sich das kan-
tonale Steueramt jedoch von seiner früheren Praxis distanziert: Ehren-

228  Vgl. die Vernehmlassungsergebnisse unter ‹https://www.parlament.ch/centers/
documents/de/vernehmlassung-14-470-stellungnahmen-kantone.pdf›.

229  14.470 Pa.Iv. Luginbühl, Schweizer Stiftungsstandort. Stärkung, Bericht über das 
Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens, 6.8.2020, 15.

230  Der Kanton Waadt hat am 29.1.2024 eine Richtlinie veröffentlicht, wonach grund-
sätzlich 60 Stunden pro Jahr ehrenamtlich zu leisten sind. Vgl. zu den Einzelheiten 
Directives «Entités PUP», 6 ff.

231  Vgl. früheres Merkblatt: Kantonales Steueramt Zürich, Merkblatt Statutenbestim-
mungen für steuerbefreite juristische Personen, Juli 2018. Die Haltung der Steuer-
behörden ist durch die kantonalen Gerichte geschützt worden: StRG ZH, 10.5.2021, 1 
SB.2020.1+2, b/bb; VGer ZH, 23.2.2022, SB.2021.00114, E. 6. Vgl. dazu Opel, successio 
2023, 241 ff., 246 ff.

Heterogen

https://www.parlament.ch/centers/documents/de/vernehmlassung-14-470-stellungnahmen-kantone.pdf
https://www.parlament.ch/centers/documents/de/vernehmlassung-14-470-stellungnahmen-kantone.pdf
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amtlichkeit ist seither nicht mehr Bedingung für die Steuerbefreiung.232 
Die Überprüfung der Angemessenheit der Entschädigungsregelung wird 
bei Stiftungen nunmehr grundsätzlich der Aufsichtsbehörde überlassen. 
Bei Vereinen (und anderen Organisationen), deren Entschädigungsrege-
lung nicht von einer unabhängigen Kontrollinstanz überprüft wird, liegt 
die Angemessenheitsprüfung weiterhin beim Steueramt.

3.3.2 . Kreisschreiben der ESTV und Praxishinweise der SSK

Im Kreisschreiben Nr. 12 der ESTV ist keine Rede davon, dass Leitungs-
organe ehrenamtlich tätig werden müssten. Verlangt wird einzig, dass die 
Tätigkeit der steuerbefreiten juristischen Person uneigennützig erfolgt, 
d.h. dass für den im Allgemeininteresse liegenden Zweck «von Körper-
schaftsmitgliedern oder Dritten – unter Hintansetzung der eigenen Inte-
ressen – Opfer erbracht werden»233.

Die Voraussetzung des ehrenamtlichen Tätigwerdens der Leitungsorgane 
leitet sich nach Meinung der SSK aus dem Erfordernis der Uneigennützig-
keit234 ab, das – wie dargelegt – dem Gemeinnützigkeitsbegriff immanent 
ist. Gemäss den Praxishinweisen dürfen die «üblichen Tätigkeiten» grund-
sätzlich nicht entschädigt werden; zulässig ist nur ein Auslagenersatz 
(Ersatz der effektiv entstandenen Kosten).235 Toleriert werden ausserdem 
moderate Sitzungsgelder. Eine (marktgerechte) Entschädigung ist dem-
gegenüber nur angängig, wenn ein Organ Aufgaben übernimmt, welche 
über die ordentliche Tätigkeit hinausgehen, namentlich wenn die Tätigkeit 

232  Vgl. Zürcher Steuerbuch, Nr. 61.1 (gültig ab 1.2.2024). Siehe dazu auch Opel, Rechts-
gutachten, September 2023.

233  Unter Verweisung auf BGE 76 I 197 E. 3 = ASA 19 (1950), 328 ff. und BGE 114 Ib 277 
= ASA 59 (1990/1991), 464 ff. In beiden Urteilen wird das Opfer aber nicht zwingend 
bei den Organen gesucht, sondern ebenso in Zuwendungen von Vereinsmitgliedern 
oder Dritten (BGE 76 I 197 E. 3) resp. in der Vermögenswidmung des Stifters erblickt 
(vgl. die Ausführungen der Steuerrekurskommission des Kantons Bern im Sachver-
halt [C.] = ASA 59 [1990/1991], 466). Im Urteil BGE 76 I 197 heisst es Folgendes: 
«Ebensowenig kommt dem Umstand, dass die Verwaltungsgeschäfte von den Vor-
standsmitgliedern ‹nahezu unentgeltlich› besorgt werden, entscheidende Bedeutung 
zu. Dagegen sind die beträchtlichen finanziellen Zuwendungen von Mitgliedern und 
Dritten an den Verein zu berücksichtigen» (E. 3). Aus diesen Urteilen geht jedenfalls 
nicht hervor, dass Vereinsvorstände oder Stiftungsräte mit Blick auf die Steuerbefrei-
ung zwingend ehrenamtlich tätig sein müssten. 

234  Vgl. Praxishinweise SSK vom 18.1.2008, 39 ff.
235  Praxishinweise SSK vom 18.1.2008, 39 ff.

KS Nr. 12 
der ESTV
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hauptberuflich ausgeübt wird. Eine derartige Regelung rechtfertige sich 
für grosse, gesamtschweizerisch tätige und millionenschwere Stiftungen. 

In den Praxishinweisen der SSK wird ferner mit einer Musterformulie-
rung aufgewartet236 und dargelegt, in welchen Fällen eine Steuerbefreiung 
üblicherweise nicht gewährt werden sollte:237

– Fixe Entschädigungen, soweit sie den Betrag der effektiven Kosten 
übersteigen;

– Honorare, welche nach Massgabe der Funktion für die Vorbereitung 
und die Teilnahme an Sitzungen vergütet werden;

– Entschädigungen für bestimmte Leistungen ohne Überprüfung der 
tatsächlich geleisteten Arbeit.

Weiter ist es laut den Praxishinweisen einer Steuerbefreiung abträglich, 
wenn Mitglieder eines Stiftungsrates oder eines Vereinsvorstandes gleich-
zeitig auf der Basis eines Arbeitsvertrages oder eines Mandates für die 
Institution arbeiten können. Jedenfalls dürften diese keine geschäfts-
leitenden Funktionen (Direktion, Geschäftsführung, Sektionsverantwort-
liche) ausüben.238

3.3.3 . Rechtsprechung des Bundesgerichts

Das Bundesgericht hat sich bislang noch nicht vertieft mit dem Erforder-
nis ehrenamtlich tätiger Leitungsorgane befasst. In einem französisch-
sprachigen Urteil von 2015 wurde – ungeachtet der Kritik in der Lehre – 
das Erfordernis der Ehrenamtlichkeit grundsätzlich gestützt, wenn auch 
nur im Rahmen eines obiter dictum.239 

In der Zwischenzeit ist das Bundesgericht aber offenbar zu einer anderen 
Einschätzung gelangt, auch wenn wiederum nur im Rahmen von obiter 

236  Diese lautet wie folgt: «Die Mitglieder des Stiftungsrates (für Vereine: des Vorstandes) 
sind grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Vorbehalten bleibt der Ersatz von Barauslagen 
und allfälligen Transportkosten. Ein massvolles Entgelt an Mitglieder des Stiftungsra-
tes (oder des Vereinsvorstandes) kann ausgerichtet werden, wenn Tätigkeiten wahr-
genommen werden, welche über die ordentliche Geschäftstätigkeit hinausgehen» 
(Praxishinweise SSK vom 18.1.2008, 40).

237  Praxishinweise SSK vom 18.1.2008, 40.
238  Praxishinweise SSK vom 18.1.2008, 40 f.
239  BGer, 10.12.2015, 2C_484/2015, E. 5.5.1: «Les membres dirigeants de la personne 

morale sont en principe tenus d'exercer leurs fonctions de manière bénévole, sous 
réserve d'un remboursement de leurs frais effectifs» (Hervorhebung hinzugefügt).
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dicta. In seiner neueren (deutschsprachigen) Rechtsprechung aus dem 
Jahr 2017 hielt es anlässlich der Beurteilung der strafrechtlichen Verant-
wortlichkeit von Mitgliedern des Stiftungsrats mit Blick auf die Steuer-
befreiung wiederholt Folgendes fest: 

«Schliesslich ist in diesem Kontext anzumerken, dass sich die Gemeinnüt-
zigkeit auf die Stiftung und nicht auf ihre Organe bezieht und dass Ehren-
amtlichkeit nicht auf Kosten der Professionalität gehen darf. Es wird in 
der Literatur daher mit guten Gründen darauf hingewiesen, dass nicht 
einzusehen sei, inwiefern eine zeit- und leistungsgerechte Entlöhnung 
der Stiftungsorgane der Zweckverfolgung von gemeinnützigen Stiftungen 
schaden soll».240

Das Bundesgericht trägt damit der in der Literatur geäusserten Kritik 
Rechnung und scheint tendenziell eine marktkonforme (zeit- und leis-
tungsgerechte) Entschädigung als sachgerecht anzusehen.

3.3.4 . Lehrmeinungen

Im Schrifttum wird nahezu unisono gefordert, dass vom strikten Erfor-
dernis der Ehrenamtlichkeit abzurücken sei.241 Die Gegenposition scheint 
einzig der Welschschweizer Kommentator Urech zu vertreten, freilich 
ohne hierfür eine Begründung abzugeben.242 Das breite Spektrum der im 

240  BGer, 16.10.2017, 6B_85/2017, E. 3.4 in fine; BGer, 16.10.2017, 6B_96/2017, 
6B_105/2017, E. 4.4 in fine (wortgleich).

241  Vgl. etwa Baumann Lorant, Jusletter 9. August 2010, Rz. 12 ff.; ders., 190 ff.; Rie-
mer/Riemer-Kafka/Bloch-Riemer, FS Koller, 795 ff., 830 ff.; Degen, Das Schweizer 
Gemeinnützigkeitsrecht, 107 ff., 112; Greter/Greter, in: Komm. DBG, Art. 56 N 31; 
Grüninger, successio 2017, 125 ff., 141 Fn. 39; ders., SZW 2000, 25 ff., 35; ders., in: 
Komm. ZGB, Art. 83 N 27; Jakob/Brugger/Humbel, 137 ff.; Peter/Merkt, EF 2019, 
209 ff., 212; Merkt, 174 ff.; Opel, StR 2019, 84 ff.; Opel/Sprecher, StR 2021, 752 ff., 
761 ff.; Sprecher, Jusletter 30. Mai 2022, Rz. 39. Siehe weiter Locher/Giger/Pedroli, 
Komm. DBG, Art. 56 N 106; Blum/Caminada, § 14 StG/AG N 42a. Zweifelnd auch 
Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, Komm. StG ZH, § 61 N 74: Ehrenamtlichkeit sei 
mit Augenmass einzufordern, da sich diese Voraussetzung weder auf eine gesetzliche 
Vorschrift abstützen lasse noch in jedem Fall sachlich gerechtfertigt sei. Ebenso nun 
Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, Handkomm. DBG, Art. 56 N 72 (in der Vorauflage 
fehlte eine Stellungnahme). Vorsichtig auch Koller, Stiftungen und Steuern, 39 ff., 78 f. 

242  Urech, in: Comm. LIFD, Art. 56 N 67, der auf die Praxishinweise SSK vom 18.1.2008 
sowie die Dissertation von Mettrau zum früheren Recht referenziert. Der Kommen-
tator blendet somit den gesamten, auch in der Welschschweiz geführten Diskurs aus. 
Mettrau, 143 f., betont unter Bezugnahme auf die alte Rechtsprechung des Bundes-
gerichts das Erfordernis der Opfererbringung und scheint daraus auf die Notwendig-

Einhellige Kritik
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Schrifttum vorgetragenen Argumente wiederzugeben, die für die Aufgabe 
des Ehrenamtlichkeitserfordernisses angeführt werden, würde den Rah-
men sprengen243 – daher nur «in a nutshell»: 

Im Wesentlichen wird in grundsätzlicher Hinsicht vorgebracht, dass die 
Berücksichtigung der hinter der juristischen Person stehenden natürli-
chen Personen einen Durchgriff bedeute, der fehl am Platz sei. Die gefor-
derte Opfererbringung erfolge – bei der Stiftung – durch den Stifter im 
Zuge der Stiftungserrichtung. Es sei ausserdem nicht nachzuvollziehen, 
weshalb gerade das Leitorgan ehrenamtlich tätig sein soll, nicht aber die 
weiteren Organe und Angestellten. Im Übrigen fehle es an einer gesetzli-
chen Grundlage für die eingeforderte Ehrenamtlichkeit sowohl im Zivil-
recht als auch im Steuerrecht. Weiter schade die fehlende Entschädigung 
der notwendigen Professionalisierung im Sektor, sie vertrage sich nicht 
mit den Haftungsrisiken, sie führe zu Nachwuchsproblemen etc.

Umstritten ist in der Literatur jedoch, wie hoch die zulässige Honorierung 
ausfallen darf: Die Spannweite reicht von einer moderaten («beschei-
denen»244) über eine angemessene245 bis hin zu einer marktkonformen 
(«zeit- und leistungsgerechten»246) Honorierung der Organe.247 

3.3.5 . Weitere Stellungnahmen

Der im Stiftungssektor renommierte Swiss Foundation Code 2021 emp-
fiehlt mit ausführlicher Begründung eine angemessene – verstanden als 
marktkonforme – Entschädigung der Stiftungsräte.248

Auf politischer Ebene regt sich ebenfalls Widerstand gegen die von den 
Steuerbehörden eingeforderte Ehrenamtlichkeit. Zuletzt wurde – wie 
erwähnt – im Rahmen der am 17. Dezember 2021 angenommenen par-
lamentarischen Initiative Luginbühl verlangt, gesetzlich festzuschreiben, 
dass die Steuerbefreiung nicht mehr von der ehrenamtlichen Tätigkeit der 

keit der Ehrenamtlichkeit der leitenden Organe zu schliessen. Wie gezeigt, gibt das die 
Rechtsprechung aber nicht her, vgl. Fn. 233.

243  Vgl. für einen Überblick Sprecher, Jusletter 30. Mai 2022, Rz. 39.
244  Koller, Stiftungen und Steuern, 39 ff., 78.
245  Wobei unter «Angemessenheit» wiederum Verschiedenes verstanden wird. Vgl. etwa 

Baumann Lorant, 197 f.; ders., Jusletter 9. August 2010, Rz. 19; Sprecher/von Salis-
Lütolf, 121 f.

246  Grüninger, in: Komm. ZGB, Art. 83 N 27.
247  Siehe auch Sprecher, Jusletter 30. Mai 2022, Rz. 79 ff.
248  Vgl. Sprecher/Egger/von Schnurbein, 75 ff.

Swiss 
Foundation 
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Initiative 
Luginbühl
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strategischen Leitungsorgane abhängen soll. Die Räte beschlossen jedoch 
trotz grundsätzlicher Annahme der Initiative, auf die geforderte Regelung 
zu verzichten resp. es weiterhin den Kantonen zu überlassen, wie sie die 
Frage der Entschädigung mit Blick auf die Steuerbefreiung handhaben 
wollen.249

3.3.6 . Eigene Einschätzung

Wie gezeigt, fehlt für das Erfordernis der Ehrenamtlichkeit eine gesetzli-
che Grundlage. Fraglich ist daher, ob das Auslegungsverständnis, wie es 
den Praxishinweisen der SSK zugrunde liegt, Sinn und Zweck der Steuer-
befreiungsnormen entspricht und (noch) sachgerecht erscheint.

Vorwegzunehmen ist, dass sich die gesetzlichen Bestimmungen an die 
gemeinnützige Organisation selbst richten, d.h. die Anforderungen regeln, 
die seitens der/des um die Steuerbefreiung ersuchenden Stiftung resp. 
Vereins zu erfüllen sind. Erforderlich ist, dass die Stiftung resp. der Verein 
selbst gemeinnützig tätig wird. Dass die Stiftung/der Verein Personen, die 
Leistungen für sie erbringen, angemessen entschädigt, steht damit nicht 
in Widerspruch. Es ist vor diesem Hintergrund nicht einzusehen, weshalb 
gerade von den Leitungsorganen «Opfer» abverlangt werden, nicht so 
aber von den übrigen Organen oder Beauftragten (Revisor, eingesetzter 
Geschäftsführer, prozessführender Anwalt etc.).250 Dies überzeugt umso 
weniger angesichts der Tatsache, dass die leitenden Organe haftungs-
mässig am stärksten exponiert sind. Das eigentliche «Opfer», von dem im 
KS Nr. 12 und den Praxishinweisen der SSK die Rede ist, ist weder von 
den Organen noch von der Stiftung251/dem Verein selbst zu erbringen – 
es wurde vielmehr vom Gründer erbracht und allfälligen Dritten, der/
die sich seines/ihres Vermögens zugunsten der Stiftung oder des Vereins 
entäussert hat/haben. Hinzu kommt, dass die fehlende Entschädigung 
nicht mehr zeitgemäss ist und der auch im Gemeinnützigkeitssektor 
geforderten Professionalisierung entgegensteht. Die Herausforderungen 
nehmen auch in diesem Sektor beständig zu, die Tätigkeit der leitenden 
Organe ist in den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten erheblich komplexer 
und anspruchsvoller geworden – womit auch die Haftungsrisiken steigen. 

249  Diese Aussage ist m.E. nicht unproblematisch, da der Begriff der Steuerbefreiung ja 
bundesrechtlich vorgegeben ist.

250  Vgl. hierzu insb. Grüninger, successio 2017, 125 ff., 141 Fn 39.
251  Die Stiftung ist hierzu gar nicht in der Lage, da sie keinen eigenen Willen zu bilden 

vermag. Siehe Kap. A/3. 
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Vor diesem Hintergrund erscheint die von den Steuerbehörden gleichsam 
aufoktroyierte Ehrenamtlichkeit verfehlt. Zu bedenken ist: «ein ‹teurer› 
professionell arbeitender Stiftungsrat kann für die Stiftung ‹billig› sein, 
und ein ‹billiger› Stiftungsrat, der unprofessionell arbeitet, kann die Stif-
tung ‹teuer› zu stehen kommen» – mit diesen Worten – die ebenso auf den 
Verein zutreffen – trifft Riemer den Nagel auf den Kopf.252

Nicht wirklich nachvollziehbar ist schliesslich, weshalb eine Honorierung 
die Gefahr von Missbrauch erhöhen soll. Eine klare und transparente Ent-
schädigungsregelung beugt dieser vielmehr vor. Die aufoktroyierte Ehren-
amtlichkeit kann in der Praxis dazu führen, dass Auswege gesucht wer-
den, etwa über einen pauschalen Spesenersatz oder über die Umschrei-
bung von Sonderaufgaben und deren Entschädigung. Auch kommt es vor, 
dass Gründerunternehmen die Organfunktion durch Mitarbeiter während 
ihrer Arbeitszeit ausüben lassen. Damit werden die Vorgaben der Steu-
erbehörden letztlich unterlaufen. Fallen die Honorare im Einzelfall aber 
tatsächlich übermässig aus, so greifen jedenfalls bei Stiftungen mehrere 
Kontrollmechanismen, indem die Aufsichtsbehörden, die Revisoren und 
auch die Steuerbehörden intervenieren können resp. müssen – letztere 
unter dem Titel der Ausschliesslichkeit der Mittelverwendung. Empiri-
sche Untersuchungen belegen zudem, dass Auswüchse im Gemeinnützig-
keitssektor eher rar sind.253

Auf der anderen Seite ist Voraussetzung der Steuerbefreiung, dass die 
Mittel ausschliesslich und unwiderruflich dem gemeinnützigen Zweck 
verhaftet sind (siehe Kap. C/2.2 und C/2.3). Die Stiftung/der Verein darf 
folglich nicht zu einem «Selbstbedienungsladen» der leitenden Organe 
verkommen. Exzessive Entschädigungen würden eine Zweckentfremdung 
der Stiftungs-/Vereinsmittel bedeuten. Erforderlich ist also eine Ange-
messenheitsprüfung. Diese sollte m.E. bei Stiftungen jedoch primär der 
Aufsichtsbehörde überlassen werden, der eigens für Stiftungen geschaf-
fenen Kontrollinstanz. Die Aufsichtsbehörde ist mit dem Stiftungswesen 
am besten vertraut, sie ist sachlich kompetent und verfügt ausserdem 
über das grösstmögliche Vergleichsmaterial. Das sieht auch der Gesetz-
geber so, wenn er die Stiftungen der Aufsichtsbehörde – und nicht der 

252  Riemer, Handkomm. ZGB, Art. 83 N 16.
253  Vgl. Müller/Zöbeli, 8. Die Autoren weisen aber auch darauf hin, dass man in der 

Praxis davon ausgehen könne, dass die schwerwiegenden Fälle von Entschädigungs-
missbrauch in der Regel ausserhalb der Geschäftsbücher stattfinden und daher erst 
im Rahmen von Strafuntersuchungen aufgedeckt werden.
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Steuerbehörde – gegenüber zur jährlichen Offenlegung ihrer Vergütungen 
verpflichtet (Art. 84b ZGB).254 Das wiederum ermöglicht eine periodische 
Kontrolle. Die mit dem Stiftungswesen nicht gleichermassen eng befass-
ten Steuerbehörden sollten sich dagegen Zurückhaltung auferlegen, was 
eine Missbrauchskontrolle aber nicht ausschliesst. Vor diesem Hinter-
grund erscheint es sachgerecht, wenn die Steuerbehörden eine klare und 
detaillierte Entschädigungsregelung in den Statuten für die Steuerbefrei-
ung voraussetzen. Bei Vereinen (und bei steuerbefreiten Kapitalgesell-
schaften oder Genossenschaften), die keiner staatlichen Aufsicht unter-
stehen, kann die Angemessenheitskontrolle weiterhin nur über die Steu-
erbehörden und ggf. die Revisoren erfolgen. Zu bedenken ist aber auch, 
dass Vereine – anders als Stiftungen – durch die Mitgliederversammlung 
kontrolliert werden.255 In der Praxis könnten sich die Steuerbehörden aus-
serdem mit der Herausbildung von Safe Haven-Ansätzen256 behelfen. 

Der Kanton Zürich, der seit dem 1. Februar 2024 auf das Ehrenamtlich-
keitserfordernis verzichtet, hat sich dieser Auffassung angeschlossen und 
überlässt die Angemessenheitskontrolle bei Stiftungen nunmehr grund-
sätzlich der Aufsichtsbehörde. Bei Vereinen kontrolliert das kantonale 
Steueramt die Angemessenheit der Entschädigungsregelung dagegen 
selbst.

3.4 . Unterscheidung zwischen Erwerbszweck und 
Erwerbstätigkeit im Besonderen

Die Verfolgung eines Erwerbszwecks berechtigt nicht zur Steuerbefrei-
ung. Das lässt sich unmittelbar dem Gesetz entnehmen. Erwerbszwecke 
liegen gemäss KS Nr. 12 vor, «wenn eine juristische Person im wirtschaftli-
chen Konkurrenzkampf oder in wirtschaftlicher Monopolstellung mit dem 
Zweck der Gewinnerzielung Kapital und Arbeit einsetzt und dabei für ihre 
Leistungen insgesamt ein Entgelt fordert, wie es im Wirtschaftsleben übli-

254  Gemäss Merkblatt der Eidgenössischen Stiftungsaufsicht (ESA) zur Offenlegung von 
Vergütungen an Stiftungsrat und Geschäftsleitung vom 9.1.2023 hat jede Stiftung in 
analoger Anwendung des neuen Art. 734a Abs. 3 OR den auf jedes Mitglied des Stif-
tungsrats und der Geschäftsleitung entfallenden Betrag unter Nennung des Namens 
und der Funktion des betreffenden Mitglieds anzugeben. Begründet wird dies damit, 
dass dies schon heute so gehandhabt würde und diese Angaben zur Beurteilung der 
Verhältnismässigkeit der Vergütungen notwendig seien.

255  Körperschaften verfügen generell über ein Willensbildungsorgan.
256  Z.B. zulässige Sitzungsgelder für ganz- oder halbtägige Sitzungen (inkl. Vorbereitung) 

oder akzeptable Stundenansätze für besondere Aufgaben.
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cherweise bezahlt wird»257. Ein Erwerbszweck bedingt nach dieser Defi-
nition Gewinnstrebigkeit. Eine Steuerbefreiung kommt für Institutionen, 
deren Zweck im Betrieb eines Unternehmens besteht (z.B. Unternehmens-
trägerstiftungen), folglich nicht in Frage.258 

Jedoch wird nicht jede Erwerbstätigkeit als gemeinnützigkeitsschädlich 
eingestuft. Sie darf allerdings nicht den eigentlichen Zweck der Institu-
tion darstellen, sondern höchstens ein Mittel zum Zweck und auch nicht 
die einzige wirtschaftliche Grundlage der juristischen Person sein.259 In 
diesem Sinne hat sich auch das Bundesgericht geäussert: Es dürfen mit 
der gemeinnützigen Tätigkeit keine Erwerbszwecke oder sonst eigene 
unmittelbare – wirtschaftliche oder persönliche – Interessen der juristi-
schen Person oder ihrer Mitglieder verknüpft sein.260 Die Verfolgung einer 
Erwerbstätigkeit ist der Steuerbefreiung aber nicht per se abträglich – 
zwischen Mittel und Zweck ist mithin zu unterscheiden.

Zu beachten ist in diesem Zusammenhang weiter der Grundsatz der Wett-
bewerbsneutralität. Der Umstand, dass der erwirtschaftete Ertrag voll-
umfänglich dem steuerbefreiten Zweck verhaftet ist, rechtfertigt nicht per 
se die Steuerbefreiung.261 Immer dann, wenn eine steuerbefreite Organi-
sation eine Erwerbstätigkeit ausübt, kann sie in Konkurrenz zu anderen 
Gewerbegenossen treten, womit bei der Gewährung der Steuerbefreiung 
auf die Einhaltung der Wettbewerbsneutralität zu achten ist (siehe dazu 
Kap. C/2.5). 

3.5 . Halten von Beteiligungen im Besonderen

3.5.1 . Gesetzliche Regelung

Grundsätzlich ist die Art und Weise der Vermögensanlage für die Steuer-
befreiung ohne Belang – entscheidend ist vielmehr die (gemeinnützige) 
Zwecksetzung und -verfolgung. Es ist seit jeher unbestritten und mit Blick 
auf die Steuerbefreiung unproblematisch, wenn gemeinnützige Institutio-
nen ihr Vermögen z.B. in Aktien anlegen. Einzig beim Halten wesentlicher 

257  ESTV, KS 12 vom 8.7.1994, 3.
258  Vgl. etwa Frei, ZStP 2008, 191 ff., 203; Scherrer/Greter, 37 ff.
259  ESTV, KS 12 vom 8.7.1994, 3 f.
260  BGE 146 II 359 E. 6.2 = Pra 110 (2021) Nr. 14; BGer, 17.8.2012, 2C_251/2012 und 

2C_252/2012, E. 2.1; BGer, 11.6.2008, 2A.42/2007, E. 2.1; BGE 114 Ib 277 E. 2b; BGE 
113 Ib 7 E. 2b; BGE 109 Ib 110 E. 2.

261  In diesem Sinne Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, Komm. StG ZH, § 61 N 47.
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Beteiligungen sind laut Gesetz zusätzliche Voraussetzungen zu berück-
sichtigen, da dies eine Einflussnahme auf das gehaltene Unternehmen 
ermöglicht. 

Im Gesetz ist dies wie folgt geregelt:262

«Der Erwerb und die Verwaltung von wesentlichen Kapitalbeteiligungen 
an Unternehmen gelten als gemeinnützig, wenn das Interesse an der 
Unternehmenserhaltung dem gemeinnützigen Zweck untergeordnet ist 
und keine geschäftsleitenden Tätigkeiten ausgeübt werden.»

Dem Gesetz lässt sich somit entnehmen, dass das Halten und Verwalten 
von massgeblichen Kapitalbeteiligungen an Unternehmen einer Steuer-
befreiung nicht entgegenstehen muss.263 Voraussetzung ist jedoch, dass 
a) die Unternehmenserhaltung dem gemeinnützigen Zweck untergeord-

net wird und 
b) keine geschäftsleitenden Tätigkeiten ausgeübt werden. 

Zu beachten ist, dass das Erfordernis der Unterordnung im Lichte der 
neusten Rechtsprechung des Bundesgerichts wiederum in zwei Aspekte 
unterteilt werden muss, nämlich in
a) ein Alimentierungsgebot und
b) ein Diversifizierungsgebot.

Da das Halten von Beteiligungen häufig ein Thema bei Stiftungen ist, wird 
nachfolgend auf Stiftungen fokussiert. Das Gesagte gilt sinngemäss aber 
auch für Vereine, welche Beteiligungen halten.

3.5.2 . Sondererfordernis der Unterordnung

Alimentierungsgebot (Teilaspekt 1)

Das Kreisschreiben Nr. 12 leitet aus dem gesetzlichen Erfordernis der 
Unterordnung des Interesses an der Unternehmenserhaltung ab, dass die 

262  Art. 56 lit. g Satz 2 und 3 DBG/Art. 23 Abs. 1 lit. f Satz 2 und 3 StHG.
263  Vor Inkrafttreten der Harmonisierungsgesetzgebung war die Praxis der ESTV übri-

gens restriktiver: So wurde bereits eine Beteiligung von 20% am Grundkapital einer 
Gesellschaft als gemeinnützigkeitsschädlich eingestuft: vgl. Grüninger, WuR 1985, 
15 ff., 33; ders., 104; Landolf, 322; Reich, ASA 58 (1989/1990), 465 ff., 490 ff. Siehe 
zur früheren Praxis auch BGE 115 Ib 396 E. 3, wobei das 20%-Kriterium jedoch nicht 
ausdrücklich abgesegnet wurde. Weniger restriktiv waren aber schon damals die 
meisten kantonalen Praxen. 
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beteiligte Institution von der Unternehmung «regelmässig mit ins Gewicht 
fallenden Zuwendungen» zu alimentieren ist.264 Mit diesen Mitteln habe 
die Institution sodann tatsächlich gemeinnützig tätig zu werden. 

Auch im Schrifttum ist im Grundsatz unbestritten, dass die von einer 
gemeinnützigen Einrichtung gehaltene Unternehmung ausreichend Aus-
schüttungen tätigen muss, damit diese ihren Zweck effektiv verfolgen 
kann. Daraus eine Obliegenheit zu regelmässigen substanziellen Aus-
schüttungen abzuleiten, wird jedoch – soweit ersichtlich – einhellig als 
zu weitgehend eingestuft.265 Argumentiert wird wie folgt: Es kann der 
Steuerbefreiung nicht entgegenstehen, wenn die erwirtschafteten Erträg-
nisse dem gehaltenen Unternehmen zufolge geschäftlich notwendiger 
Reservebildung teilweise verfangen bleiben und daher nicht ausgeschüt-
tet werden. Es gilt vielmehr, der Ertragslage des Unternehmens Rechnung 
zu tragen. 

Nach hier vertretener Ansicht266 ist der Kritik in der Lehre beizupflichten. 
Besteht das Vermögen der steuerbefreiten Institution im Wesentlichen 
oder sogar ausschliesslich aus einer Beteiligung an einem Unternehmen, 
ist sie auf für die Zweckverfolgung ausreichende Ausschüttungen zwin-
gend angewiesen. Dabei ist der Widerspruch zwischen der gemeinnützi-
gen Zweckverfolgung und der Erhaltung des Unternehmens aber nur ein 
scheinbarer. Denn nur, wenn das gehaltene Unternehmen fortwährend 
gedeiht und Gewinn erzielt, stehen langfristig Mittel für die gemeinnützige 
Tätigkeit zur Verfügung. Werden der Gesellschaft hingegen diejenigen Mit-
tel entzogen, die sie für ihr Prosperieren bedarf, steht dies im Widerspruch 
zum Gebot der Substanzschonung im Rahmen der Vermögensanlage. Ein 
Unternehmen ist nicht nur gehalten, seine Substanz und Ertragskraft zu 
erhalten, sondern diese weiterzuentwickeln, womit überdies die beste 
Basis für eine finanzstarke (gemeinnützige) Anteilsinhaberin geschaffen 
wird. Die Steuerbehörden sollten daher Abstand davon nehmen, durch 
Ausschüttungsauflagen in das Geschäftsgebaren der gehaltenen Unter-
nehmung einzugreifen. Per se fragwürdig sind schematische Vorgaben, da 

264  ESTV, KS 12 vom 8.7.1994, 4.
265  Vgl. ausführlich Opel, FStR 2021, 341 ff., 349 ff. Siehe weiter Grüninger, 105; Greter/

Greter, in: Komm. DBG, Art. 56 N 34; dies., in: Komm. StHG, Art. 23 N 30; Landolf, 
325; ders., ST 1989, 171 ff., 173; Koller/Dias, 151 ff., 157; Richner/Frei/Kauf-
mann/Rohner, Handkomm. DBG, Art. 56 N 45; Frei, ZStP 2008, 191 ff., 204. Siehe 
auch Wipfli, 238. Vorsichtig kritisch auch Locher/Giger/Pedroli, Komm. DBG, 
Art. 56 N 111 sowie Koller, Stiftungen und Steuern, 39 ff., 83. 

266  Vgl. ausführlich Opel, FStR 2021, 341 ff., 351 f.
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solche der Unternehmenswirklichkeit nicht Rechnung tragen. Damit das 
gehaltene Unternehmen langfristig prosperieren kann, ist ihm der not-
wendige unternehmerische Freiraum zu belassen. Das gebietet sich über-
dies aus Gründen der Wettbewerbsneutralität. Solange die steuerbefreite 
Institution ausreichend mit Mitteln versorgt wird, um ihren Zweck gebüh-
rend verfolgen zu können, gibt es keinen Grund, das Ausschüttungsver-
halten in Frage zu stellen. Wollen die Steuerbehörden dennoch an einer 
regelmässigen, betragsmässig bestimmten oder bestimmbaren Ausschüt-
tungsverpflichtung festhalten, so sollte sich diese in einem so bescheide-
nen Rahmen halten, dass sich das gehaltene Unternehmen dadurch zu 
keiner Zeit in seiner vernünftigen Geschäftspolitik beeinträchtigt sieht. 

Diversifizierungsgebot (Teilaspekt 2)

Das Bundesgericht hat in einem neueren Urteil vom 10. Mai 2021 (siehe 
sogleich) das Erfordernis der Unterordnung bei einer Holdingstiftung 
nicht im Sinne eines Ausschüttungsgebotes, sondern im Sinne eines Diver-
sifizierungsgebots ausgedeutet.267 Um der Stiftung die Steuerbefreiung zu 
verweigern, war für das Bundesgericht der Umstand ausschlaggebend, 
dass die fragliche Stiftung ihr Vermögen im Wesentlichen in ihre (einzige) 
Tochtergesellschaft investiert hatte. Daraus leitete das Gericht ab, dass die 
Stiftung das Unternehmen um jeden Preis erhalten müsse. Anders würde 
es sich laut Bundesgericht allenfalls verhalten, hätte die Stiftung ihr Ver-
mögen nach den Grundsätzen der Sicherheit, Liquidität und Risikostreu-
ung angelegt, d.h. in verschiedene Unternehmen investiert. 

Das Urteil ist in der Lehre überwiegend kritisch aufgenommen worden.268 

Nach hier vertretener Ansicht269 kann dem Stiftungsrat jedenfalls unter 
dem Blickwinkel der Rentabilität der Vermögensanlage kein Vorwurf 
gemacht werden, wenn die Beteiligung – wie im vom Bundesgericht beur-
teilten Fall – ein prosperierendes Unternehmen umfasst, das für verläss-
liche, im Vergleich zu anderen Anlagen möglicherweise gar überdurch-
schnittliche Einnahmen sorgt. Freilich trifft es zu, dass die Investition in 

267  BGE 147 II 287 E. 8.6 = Pra 111 (2022) Nr. 2.
268  Vgl. ausführlich Opel, FStR 2021, 341 ff.; weiter Opel, npoR 2022, 1 ff. Kritisch auch 

Grüninger, successio 2022, 124 ff., 135; Hainaut/Ebener, EF 2022, 50 ff.; Oester-
helt, FStR 2022, 86 ff., 88. Siehe auch Margraf, zsis) 1/2022, A2. Demgegenüber 
offenbar befürwortend Greter/Dietschi, ASA 90 (2021/2022), 339 ff., 342 f.; Koller, 
AJP 2022, 47 ff.

269  Vgl. ausführlich Opel, FStR 2021, 341 ff., 352 f.
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nur ein Unternehmen besonders risikobehaftet ist. Wie gezeigt, erweist 
sich eine solche Anlagepolitik aber nicht per se als unrechtmässig, auch 
wenn dies das Bundesgericht zu suggerieren scheint. Wird über die Betei-
ligung eine ganze Unternehmensgruppe gehalten, führt dies ausserdem 
indirekt zu einer Diversifizierung. Solange aber die Aufsichtsbehörde 
nicht einschreitet, sollten sich auch die Steuerbehörden Zurückhaltung 
auferlegen. Dies dürfte ihnen selbst aus fiskalistischer Warte leichtfal-
len, denn die von der steuerbefreiten Stiftung gehaltene Unternehmung 
partizipiert nicht an der Steuerbefreiung. Das auf Unternehmensebene 
Erwirtschaftete wird dem Zugriff der Steuerbehörden somit gerade nicht 
entzogen.270

3.5.3 . Sondererfordernis der Nichtausübung geschäftsleitender 
Tätigkeiten

Das zweite gesetzliche Sondererfordernis geht dahin, dass die gemein-
nützige Einrichtung keine geschäftsleitenden Tätigkeiten ausüben darf. 
Im KS Nr. 12 wird das so interpretiert, dass eine «klare organisatorische 
und personelle Trennung (d. h. Unabhängigkeit) von Stiftungsrat und Ver-
waltungsrat» vorauszusetzen ist, wobei aber die Anwesenheit einer Ver-
bindungsperson zugelassen wird.271 Die Vorgabe wird im Kreisschreiben 
letztlich so ausgedeutet, dass keine Einflussnahme auf die Unternehmens-
führung möglich sein darf. Diese Anforderung sei etwa dann erfüllt, wenn 
die Stimmrechte bei einem anderen Rechtsträger liegen würden. 

Das Kreisschreiben geht somit über das gesetzlich Geforderte hinaus, 
wenn es jegliche Einflussmöglichkeit auf das Unternehmen als mit der 
Steuerbefreiung unvereinbar einstuft. Hinter dieser Praxis stehen offen-
bar Missbrauchsüberlegungen.272 Die Steuerbehörden scheinen zu 
befürchten, dass diesfalls der Erhalt und die Weiterführung des Unterneh-
mens und nicht der gemeinnützige Zweck im Vordergrund stehen könnte, 

270  Daher erscheint auch die Aussage des Bundesgerichts verkürzt (BGE 147 II 287 
E. 8.6), wonach es der gesetzgeberischen Absicht widerspricht, dass eine Stiftung, die 
ursprünglich aufgrund ihrer gewerblichen Tätigkeit steuerpflichtig war, die Einkünfte 
nach einer Übertragung des Geschäfts auf ihre Tochtergesellschaft weiterhin indirekt, 
aber steuerfrei erzielen kann. Bei den von der Stiftung steuerfrei vereinnahmten Ein-
künften handelt es sich eben gerade um auf Unternehmensebene besteuertes und 
damit vorbelastetes Substrat. Es fehlt folglich an einem Vorteil.

271  ESTV, KS 12 vom 8.7.1994, 4.
272  Vgl. Grüninger, DACH 2000, 101 ff., 124; Landolf, 323 f.; Reich, ASA 58 (1989/1990), 

465 ff., 492.

KS Nr. 12 
der ESTV



64

C Befreiung der NPO von Gewinn- und Kapitalsteuern im Besonderen 

es sich bei der Gemeinnützigkeit mithin nur um einen vorgeschobenen 
Zweck handelt. 

Von einem gewichtigen Teil der Lehre wird die Anforderung, dass sich die 
gemeinnützige Organisation vom gehaltenen Unternehmen fernhalten 
muss, hingegen als nicht sachgerecht eingestuft.273 Argumentiert wird, 
dass es Zweck der Organisation und Vermögensanlage (Mittel) vielmehr 
strikt auseinanderzuhalten gelte. Die organisatorischen und personellen 
Massnahmen (z.B. Trennung von Stiftungsrat und Verwaltungsrat) wür-
den zwar dazu dienen, die Glaubwürdigkeit der Struktur zu erhöhen, soll-
ten aber nicht Voraussetzung der Steuerbefreiung sein. Ein anderer Teil 
der Lehre erachtet dieses Erfordernis jedoch als gerechtfertigt, um Miss-
bräuche zu verhindern.274

Nach hier vertretener Ansicht275 ist die geforderte Trennung von Stif-
tungs- und Unternehmenssphäre bei Lichte betrachtet überflüssig. Die 
Fernhaltung der Stiftungsräte vom Unternehmen lässt sich nur als Aus-
druck der Befürchtung der Steuerbehörden verstehen, erstere könnten 
ihre Kompetenzen überschreiten. Die Stiftungsräte aber sind schon von 
Zivilrechts wegen gehalten, den gemeinnützigen Stiftungszweck zu ver-
wirklichen. Es ist ihnen daher untersagt, vorrangig den Fortbestand des 
gehaltenen Unternehmens im Auge zu haben (wobei der Erhalt des Unter-
nehmens indirekt auch der Stiftung zugutekommen kann) oder im Kon-
fliktfall zu priorisieren. Die Beachtung des Stiftungszwecks aber wird 
über verschiedene gesetzliche Kontrollmechanismen sichergestellt.276 Zu 
weit geht es jedenfalls, der Stiftung – über den Gesetzeswortlaut hinaus – 
jeglichen Einfluss auf die Unternehmensführung zu untersagen. Der Steu-

273  Ausführlich Opel, FStR 2021, 341 ff., 346 ff.; Landolf, 324 ff. Siehe weiter Grüninger, 
WuR 1985, 15 ff., 33; Frei, ZStP 2008, 191 ff., 204; Margraf, zsis) 1/2022, A2, N 18; 
Oesterhelt, FStR 2022, 86 ff., 88; Peter/Merkt, EF 2019, 209 ff., 214. Etwas zurück-
haltender Reich, ASA 58 (1989/1990), 465 ff., 491. 

274  Koller/Dias, 151 ff., 156 f. Noch deutlicher Koller, Stiftungen und Steuern, 39 ff., 
82. Siehe auch Maissen, 8 f. Einige Autoren wollen sogar noch über das im KS Nr. 12 
Geforderte hinausgehen: Nach Urech, in: Comm. LIFD, Art. 56 N 78, dürfen gemein-
nützige Stiftungen wesentliche Beteiligungen nur dann halten, wenn sie nicht über 
mehr als 50% der Stimmrechte verfügen. Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, Hand-
komm. DBG, Art. 56 N 45, verlangen, dass im Falle massgeblicher Beteiligungen die 
(sämtliche?) Stimmrechte bei einem anderen Rechtsträger liegen müssen.

275  Vgl. ausführlich Opel, FStR 2021, 341 ff., 349.
276  Stiftungsaufsicht (Art. 84 Abs. 2 ZGB) und Revisionsstelle (Art. 83b Abs. 3 ZGB i.V.m 

Art. 728a Abs. 1 OR) sind ex lege dazu gehalten, die Beachtung des Stiftungszwecks 
zu überwachen.
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erbefreiung sollte es nicht abträglich sein, wenn die Stiftung ihre Rechte 
als Aktionärin ausübt, denn dies ist im Sinne eines modernen Verständnis-
ses der Good Foundation Governance gerade erwünscht.277 Entsprechend 
der gesetzlichen Vorgabe ist der Stiftung die Steuerbefreiung nur dann zu 
verwehren, wenn Mitglieder des Stiftungsrats so im Verwaltungsrat ein-
sitzen, dass sie diesen dominieren und damit unmittelbar die Geschäfts-
leitung in Händen halten. 

Das Bundesgericht liess im bereits erwähnten Urteil vom 10. Mai 2021 
(dazu sogleich) offen, ob der Rahmen zulässiger Einmischung gesprengt 
worden ist – trotz zahlreicher Verflechtungen zwischen Stiftung und 
Unternehmen. Die höchstrichterliche Zurückhaltung in diesem Punkt ist 
in der Lehre auf Zustimmung gestossen.278 

BGE 147 II 287:279 Steuerbefreiung einer Holdingstiftung

Sachverhalt: Eine Stiftung mit Sitz im Kanton Waadt verfolgte das Ziel, sich 
auf der Grundlage einer breiten christlichen Geisteshaltung für ein besseres 
Verständnis unter den Menschen einzusetzen. Ursprünglich betrieb sie «Sol-
datenstuben», entfaltete sodann aber eine (zuletzt marktführende) kommer-
zielle Tätigkeit im Bereich der Gastronomie. Sie profitierte von einer Steuer-
befreiung, wobei per Anfang 1999 die Aktivitäten im Gastronomiebereich aus-
genommen wurden (Teilsteuerbefreiung). Im Jahr 2015 übertrug die Stiftung 
den Gastronomiebereich auf eine 100%ige Tochtergesellschaft. Die Stiftung 
gewährte dieser zu einem späteren Zeitpunkt ein Darlehen über CHF 25 Mio., 
was dem Betrag einer an die Stiftung zuvor ausgeschütteten Sonderdividende 
entsprach. Zwischen der Stiftung und dem Unternehmen bestanden weitere 
Verflechtungen: Die Aktivitäten der Unternehmung wurden nach wie vor im 
Stiftungsrat besprochen (obschon dieser vom Verwaltungsrat grundsätzlich 
personell getrennt war); zudem gab die Stiftung der Unternehmung mit Blick 
auf die Unternehmensführung einen Aktionärsrahmen («cadre actionnarial») 
vor. Nach der Übertragung der kommerziellen Tätigkeiten auf ihre Tochterge-
sellschaft beantragte die im Kanton Waadt ansässige Stiftung die Steuerbefrei-
ung. Diese wurde ihr von der letzten kantonalen Instanz280 zugestanden, vom 
Bundesgericht aber wiederum verweigert.

277  So auch der Swiss Foundation Code: Sprecher/Egger/von Schnurbein, 161.
278  Vgl. ausführlich Opel, FStR 2021, 341 ff.; weiter Opel, npoR 2022, 1 ff. Siehe auch Mar-

graf, zsis) 1/2022, A2.
279  = Pra 111 (2022) Nr. 2. Vgl. für eine ausführliche Urteilsbesprechung Opel, FStR 2021, 

341 ff., 346 ff. Siehe auch Opel, npoR 2022, 1 ff.
280  Vgl. Tribunal Cantonal, Cour de Droit Administratif et Public (CDAP), 21.1.2020, 

FI.2019.0048.

Recht sprechung
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Urteil: Das Bundesgericht hielt fest, dass eine Steuerbefreiung ausgeschlos-
sen ist, wenn eine juristische Person in erster Linie Erwerbszwecke verfolgt. 
Trotz wesentlicher Kapitalbeteiligungen an Unternehmen sei eine Steuer-
befreiung wegen Gemeinnützigkeit aber möglich, wenn das Interesse an der 
Unternehmenserhaltung dem gemeinnützigen Zweck untergeordnet sei und 
keine geschäftsleitende Tätigkeit ausgeübt werde. Die blosse Möglichkeit der 
Übernahme einer geschäftsleitenden Tätigkeit – wie dies bei einer Beteiligung 
von mehr als 50% der Fall ist – sei der Steuerbefreiung nicht per se abträglich; 
diese müsse vielmehr tatsächlich ausgeübt werden. Das Bundesgericht mass 
dagegen dem Umstand, dass die Stiftung im beurteilten Fall fast ihr ganzes 
Vermögen auf die eine oder andere Weise in die Tochtergesellschaft investiert 
hatte, entscheidende Bedeutung bei. Die Fähigkeit der Stiftung, ihr Ziel lang-
fristig zu verfolgen, hänge damit fast ausschliesslich von der Entwicklung und 
dem Überleben seines früheren Unternehmens ab. Daher könne das Interesse 
an der Erhaltung der Tochtergesellschaft nicht als untergeordnet angesehen 
werden. Anders würde es sich laut Bundesgericht jedoch verhalten, hätte die 
Stiftung ihr Vermögen nach den Grundsätzen der Sicherheit, Liquidität und 
Risikostreuung angelegt (wie es Art. 84 Abs. 2 ZGB grundsätzlich verlange), 
d.h. in verschiedene Unternehmen investiert. Das Bundesgericht kommt zum 
Schluss, dass es nicht sein kann, dass eine Stiftung, die ursprünglich aufgrund 
ihrer kommerziellen Tätigkeit steuerpflichtig war, nach einer einfachen Über-
tragung des Geschäfts auf eine Holdinggesellschaft, deren alleinige Aktionärin 
sie ist, ohne jegliche Diversifizierung ihres Vermögens die Einkünfte weiterhin 
indirekt erzielen kann, aber mit dem Vorteil einer Steuerbefreiung. Das Bun-
desgericht versagte der Stiftung folglich die Steuerbefreiung.

3.5.4 . Wahrung der Wettbewerbsneutralität

Kontrovers diskutiert wird in der Literatur mit Blick auf Holdingstiftungen 
zudem die Frage, inwieweit die Wettbewerbsneutralität – die bei Steuer-
befreiungen üblicherweise eine grosse Rolle spielt – tangiert ist. Das Bun-
desgericht äussert sich im erwähnten Leitentscheid nicht explizit hierzu. 

Nach überwiegender Lehre ist der Grundsatz der Wettbewerbsneutra-
lität bei Holdingstiftungen nicht berührt. Argumentiert wird, dass der 
Holdingstiftung offensichtlich keine Wettbewerbsvorteile entstehen, da 
der unmittelbare Unternehmensträger ganz normal Steuern bezahlt.281 

281  Landolf, 327; Grüninger, 33 f.; Grüninger, Dach 2000, 124; Reich, ASA 58 
(1989/1990), 465 ff., 491. Beipflichtend wohl Braun, 154 f. (vgl. insb. Fn 226). Seine 
Ausführungen bleiben freilich nebulös.

Wettbewerbs-
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Die Gegenposition wird – soweit ersichtlich – einzig von Koller/Dias282 
vertreten, die sich auf «indirekte Vorteile» berufen. Insbesondere sei der 
Ausschüttungsdruck geringer, wenn die Anteilsinhaberin steuerbefreit 
sei. Im Ergebnis müssen aber auch diese Autoren konstatieren, dass im 
Lichte der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht von einer rechtlich 
relevanten Wettbewerbsverzerrung ausgegangen werden kann.283

Nach hier vertretener Ansicht lässt sich die Wettbewerbsneutralität der 
Steuerbefreiung einer Holdingstiftung nicht entgegenhalten, denn die 
gehaltene Gesellschaft, welche sich im Markt gegenüber anderen Mit-
bewerbern behaupten muss, ist ja gerade nicht steuerbefreit und profi-
tiert damit auch nicht von einem Wettbewerbsvorteil.284 Die «indirekten 
Vorteile», auf welche sich Koller/Dias berufen, sind an den Haaren her-
beigezogen. Der Ausschüttungsdruck dürfte nicht selten gerade höher 
sein bei einer steuerbefreiten Anteilsinhaberin, da eine hinreichende 
Alimentierung – wie dargelegt (siehe Kap. C/3.5.2) – Voraussetzung der 
Steuerbefreiung ist. 

3.6 . Ausländische Aktivitäten im Besonderen

3.6.1 . Gesetzliche Regelung

Umstritten ist, ob eine Steuerbefreiung auch für Organisationen in Frage 
kommt, deren Aktivitäten vorwiegend oder ausschliesslich im Ausland 
stattfinden. Es stellt sich namentlich die Frage, ob ein schweizerisches All-
gemeininteresse verfolgt werden muss. Im Gesetz fehlt eine solche Vor-
gabe.

Den Materialien lässt sich jedoch entnehmen, dass das Allgemeininteresse 
nach Ansicht des Gesetzgebers jedenfalls unter dem DBG nicht mehr nur 
auf eine Tätigkeit in der Schweiz begrenzt sein soll, sondern auch die welt-
weite Aktivität einer schweizerischen juristischen Person von der Steuer-
pflicht befreit werden kann.285 Aus den Diskussionen im Parlament geht 
hervor, dass der Vorbehalt bewusst fallen gelassen wurde, namentlich aus 

282  Koller/Dias, 151 ff., 160 f., 167 ff. 
283  Koller/Dias, 151 ff., 160. 
284  Vgl. hierzu ausführlich Opel, FStR 2021, 341 ff., 353 ff. m.w.H.
285  Vgl. zu den parlamentarischen Beratungen die Ausführungen bei Kuster, 75 f. Siehe 

auch ESTV, KS 12 vom 8.7.1994, 3.
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der Befürchtung heraus, dass sich dieser negativ auf Organisationen mit 
kulturellem oder wissenschaftlichem Zweck auswirken könnte.286 

Vor Inkrafttreten der Harmonisierungsgesetzgebung wurde die Steuer-
befreiung offenbar nur solchen Institutionen zugestanden, die auch eine 
gewisse Tätigkeit in der Schweiz selbst ausübten.287 Einzig für Institutio-
nen humanitärer Art sowie für wissenschaftliche und kulturelle «Spitzen-
organisationen mit weltweiter Tätigkeit» werde eine ausschliessliche 
Tätigkeit im Ausland zugelassen. Unterschieden wurde also zwischen 
einer Gemeinnützigkeit humanitärer Art und einer solchen in kulturellen 
und wissenschaftlichen Bereichen, wobei letztere nur dann zu einer Steu-
erbefreiung berechtigte, wenn auch eine gewisse Inlandtätigkeit erfolgte. 
Dieses Rechtsverständnis wirkt bis heute nach, obschon sich der Harmo-
nisierungsgesetzgeber – wie gezeigt – bewusst davon verabschiedet hat.

3.6.2 . Kreisschreiben der ESTV und Praxishinweise der SSK

Unter Verweisung auf den gesetzgeberischen Willen wird im KS Nr. 12 
relativ knapp festgehalten, dass sich die Tätigkeit im Gemeinwohl nicht 
auf die Schweiz begrenzen müsse, es könne die weltweite Aktivität einer 
schweizerischen juristischen Person von der Steuerpflicht befreit wer-
den. Die Zweckverfolgung sei diesfalls jedoch mit geeigneten Unterlagen 
(Tätigkeitsberichte, Jahresrechnung) nachzuweisen.288

Restriktiver äussern sich demgegenüber die Praxishinweise der SSK: 
Abgesehen von den Anforderungen an die Transparenz289 sei zu ver-
langen, dass die steuerbefreite Tätigkeit «auch Ausdruck der schweizeri-
schen Solidarität gegenüber dem Ausland ist» und aus «(schweizerischer) 
gesamtgesellschaftlicher Sicht» fördernswert erscheint.290 Auslandakti-
vitäten werden unter diesem Blickwinkel offenbar vor allem im Bereich 

286  Vgl. AB 1990 N 446 ff., dort v.a. Votum Salvioni (446) und Votum Stucky (448).
287  Vgl. Antwort des Bundesrates vom 30.8.1989 auf die Einfache Anfrage Spoerry, in: 

AB 1989 N 1813 (auch zum Folgenden). Siehe dazu auch Reich, ASA 58 (1989/1990), 
465 ff., 470 f., 492. 

288  Vgl. ESTV, KS 12 vom 8.7.1994, 3. Siehe auch Greter/Greter, in: Komm. DBG, Art. 56 
N 27b; Locher/Giger/Pedroli, Komm. DBG, Art. 56 N 101.

289  Praxishinweise SSK vom 18.1.2008, 18 f.
290  Praxishinweise SSK vom 18.1.2008, 17. Die Stossrichtung dürfte sich von der Regelung 

in § 51 Abs. 2 der deutschen Abgabenordnung unterscheiden, worin verlangt wird, 
dass die Auslandaktivität zum «Ansehen der Bundesrepublik Deutschland im Ausland 
beitragen kann» (sog. Ansehensbeitrag). Die Regelung ist im deutschen Schrifttum im 
Übrigen sehr umstritten. 

Alte Rechtslage
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der Entwicklungshilfe/-zusammenarbeit als mit der Steuerbefreiung ver-
einbar eingestuft. Zudem wird es ausdrücklich befürwortet, von im Aus-
land tätigen Organisationen eine gewisse Inlandaktivität zu erwarten.291 
Schliesslich bedürfe es einer expliziten statutarischen Grundlage, wenn 
inländische juristische Personen ausländische Organisationen unterstüt-
zen (Sammelaktivitäten).292 Es sei angebracht (sofern möglich), eine Steu-
erbefreiungsverfügung des ausländischen Sitzstaates zu verlangen, wobei 
diese ein «wichtiges Indiz» darstelle. Fliessen die Gelder an ausländische 
Organisationen mit Sitz in «offshore»-Destinationen, müsse dies «an sich» 
zu einem negativen Entscheid führen.293 

3.6.3 . Rechtsprechung und Praxis

Eine Stellungnahme des Bundesgerichts hierzu fehlt bislang; in einem 
Urteil aus dem Jahr 2017 wurde die Frage offen gelassen.294 Die Vorinstanz, 
das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau, hatte demgegenüber noch 
festgehalten, dass sich die Steuerbefreiung nur bei genügendem schweize-
rischem Allgemeininteresse rechtfertige und dieses spezifische Interesse 
in casu (Zuwendungen an ausschliesslich ausländische Personen in aus-
nahmslos wirtschaftlich hoch entwickelten Industriestaaten) nicht erfüllt 
sei.295 

Die kantonalen Steuerbehörden bekunden erfahrungsgemäss nicht selten 
Mühe damit, eine Steuerbefreiung zu gewähren, wenn nicht eine gewisse 
Unterstützungstätigkeit auf dem eigenen Kantonsgebiet oder zumindest 
innerhalb der Schweiz erfolgt resp. sich dort auswirkt (sog. Auswirkungs-
prinzip).296 Eine Ausnahme wird für Organisationen gemacht, die sich in 
klassischen Entwicklungs- und Schwellenländern engagieren. 

Laut St. Galler Steuerbuch soll eine Steuerbefreiung bei Institutionen mit 
Auslandbezug nur gerade dann in Frage kommen, wenn Entwicklungs-
hilfe, humanitäre Hilfe, ökologische Hilfe oder u.U. Kulturförderung betrie-
ben wird.297 Eine vergleichsweise detaillierte Praxisfestlegung erliess 

291  Vgl. das Beispiel in den Praxishinweisen der SSK, 14.
292  Vgl. Praxishinweise SSK vom 18.1.2008, 15 ff. 
293  Praxishinweise SSK vom 18.1.2008, 15.
294  Vgl. BGer, 21.3.2017, 2C_835/2016, E. 3.3.
295  Urteil des Verwaltungsgerichts Thurgau, 13.7.2016, VG.2016.40/E, E. 3.2 und 3.3.
296  Vgl. zur entsprechenden Praxis Grüninger, successio 2017, 125 ff., 142. Siehe auch 

BGer, 11.6.2008, 2A.42/2007, E. 3.2.3.
297  St. Galler Steuerbuch, StB 80 Nr. 6 Kap. 3 (Stand: 1.1.2007). 

Rechtsprechung 
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unlängst der Kanton Zürich. Im Merkblatt vom Januar 2023 verlangte 
das kantonale Steueramt Zürich in Anlehnung an die Praxishinweise der 
SSK, dass die Tätigkeit im (schweizerischen) Allgemeininteresse liegt. 
Dies sei zu bejahen, wenn die Auslandtätigkeit eine «gewisse Ausstrah-
lung oder Auswirkung auf die Schweiz» habe, die in der Schweiz mithin 
«qualifiziert positiv wahrgenommen wird».298 Im Grundsatz war gemäss 
Merkblatt kumulativ erforderlich, dass die Auslandtätigkeit a) in einem 
Entwicklungs- oder Schwellenland erfolgt, sowie b) im schweizerischen 
Interesse liegt.299. Der Kanton Zürich hat diese restriktive Praxis bereits im 
Februar 2024 wieder aufgegeben.300 Nunmehr werden Auslandtätigkeiten 
grundsätzlich am gleichen Massstab gemessen wie Tätigkeiten im Inland. 
Erforderlich ist, dass diese aus Schweizer gesamtgesellschaftlicher Sicht 
als fördernswert erscheinen. Zwingend vorausgesetzt wird die Sicherstel-
lung der notwendigen Transparenz. Dabei will das kantonale Steueramt 
eng mit der Stiftungsaufsicht zusammenarbeiten.

3.6.4 . Lehrmeinungen und Stellungnahme der OECD

Im Schrifttum ist der Einforderung eines Inlandbezugs überwiegend 
Kritik erwachsen.301 Laut Koller ist es sogar «unbestritten», dass sich 
die gemeinnützige Tätigkeit nicht auf die Schweiz beschränken muss, 
sondern Tätigkeiten im Allgemeininteresse weltweit möglich sind.302 
Richner/Frei/Kaufmann/Rohner halten im Kommentar zum Zürcher 
Steuergesetz ausdrücklich fest, dass es «ohne Belang» ist, ob die steuer-

298  Kantonales Steueramt Zürich, Merkblatt, Steuerbefreiung und gemeinnützige Aus-
landtätigkeiten, Januar 2023, Kap. 2.

299  Gewisse Tätigkeiten durften ausschliesslich im Ausland stattfinden (Entwicklungs-
hilfe, Flüchtlingshilfe), bei anderen wurden zumindest positive Impulse/Aspekte für 
die Schweiz verlangt (Kulturförderung, Wissens-/Forschungstransfer). Vorbehalten 
blieben Tätigkeiten, die weltweite Aufgaben darstellen (Klimaschutz/Umweltschutz, 
Artenschutz, humanitäre Hilfe, Friedensförderung). Hier wurde unabhängig vom Ort 
der Tätigkeit im Einzelfall geprüft, ob ein schweizerisches Allgemeininteresse vorliegt. 
Nicht vorausgesetzt wurde ein spezieller Bezug zum Kanton Zürich.

300  Vgl. Zürcher Steuerbuch Nr. 61.1 (gültig ab 1.2.2024). Siehe dazu auch Opel, Rechts-
gutachten, September 2023.

301  Vgl. etwa Huber Lideikyte/Peter, EF 2021, 108 ff., 111; Degen, Das Schweizer 
Gemeinnützigkeitsrecht, 107 ff., 111 f.; Greter/Greter, in: Komm. DBG, Art. 56 N 23, 
29a; dies., in: Komm. StHG, Art. 23 N 26, 27b; Grüninger, successio 2017, 125 ff., 142; 
Jakob/Brugger/Humbel, 150 f.; Merkt, 163 f.; Opel, npoR 2017, 240 ff., 243. Aus-
führlich Reich, ASA 58 (1989/1990), 465 ff., 492 ff.

302  Koller, Stiftungen und Steuern, 39 ff., 70.
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befreite Tätigkeit im Kanton, in der Schweiz oder im Ausland ausgeübt 
wird.303 Einen Inlandbezug zu verlangen, wird als nicht mehr zeitgemäss 
eingestuft.304 Eine Abkapslung der Schweiz im saturierten Wohlstand 
liege mittel- und langfristig kaum im gesamtschweizerischen Interesse.305 
Vor diesem Hintergrund wird resp. wurde schon vor dreissig Jahren eine 
«liberale, weltoffene Steuerbefreiungspraxis» gefordert, die namentlich 
dem «Gedanken der Solidarität» verpflichtet sein solle.306

In Anbetracht dessen, dass der Gesetzgeber eine Begrenzung auf Inland-
tätigkeiten oder auf Tätigkeiten im schweizerischen Interesse bewusst 
nicht vorsah, wird das Bestehen auf einem Inlandbezug sogar für unzuläs-
sig gehalten.307 Bei Auslandtätigkeiten sei vielmehr der gleiche Massstab 
anzulegen, nämlich dass die verfolgten Anliegen aus gesellschaftlicher 
Gesamtsicht als fördernswert erscheinen.308 Solches treffe auf Tätigkei-
ten im Rahmen der humanitären Tradition bzw. Entwicklungshilfe ohne 
Weiteres zu; bei überwiegenden Tätigkeiten in anderen Industrieländern 
könne dies aber u.U. fraglich sein.309 

Andere Autoren geben zu bedenken, dass sich wegen der fehlenden Kon-
trollmöglichkeiten im internationalen Verhältnis rein aus praktischen 
Überlegungen eine gewisse Zurückhaltung aufdränge.310 Schliesslich gibt 
es in der Lehre vereinzelt Stimmen, die eine Tätigkeit in der Schweiz oder 
im schweizerischen Interesse voraussetzen – so wie dies der Praxis vor 
Inkrafttreten der Harmonisierungsgesetzgebung entspricht.311

303  Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, Komm. StG ZH, § 61 N 55. 
304  So insb. Degen, Das Schweizer Gemeinnützigkeitsrecht, 107 ff., 111 f.; Grüninger, 

successio 2017, 125 ff., 142; Reich, ASA 58 (1989/1990), 465 ff., 506 f. 
305  Reich, ASA 58 (1989/1990), 465 ff., 506.
306  Reich, ASA 58 (1989/1990), 465 ff., 506. Siehe auch Degen, Das Schweizer Gemein-

nützigkeitsrecht, 107 ff., 111 f.
307  Greter/Greter, in: Komm. DBG, Art. 56 N 23, 29a.
308  In diesem Sinne Greter/Greter, in: Komm. DBG, Art. 56 N 29a.
309  Greter/Greter, in: Komm. DBG, Art. 56 N 29a. In diesem Sinne auch Grüninger, 

successio 2017, 125 ff., 142.
310  Locher/Giger/Pedroli, Komm. DBG, Art. 56 N 101; Frei, ZStP 1993, 1 ff., 9. Auf diese 

Problematik verweist auch Koller, Stiftungen und Steuern, 39 ff., 70 f., der aus diesem 
Grund aber einzig an den Nachweis erhöhte Anforderungen stellen will. 

311  Urech, in: Comm. LIFD, Art. 56 N 63 (ohne Begründung); tendenziell auch Richner/
Frei/Kaufmann/Rohner, Handkomm. DBG, Art. 56 N 52, vgl. aber auch die im Zuge 
der 4. Neuauflage eingefügte Fn. 82. Die Ausführungen stehen im Widerspruch zu 
jenen im Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, wo sich das Autorenquartett vom 
Inlandbezug – wie gezeigt – klar distanziert.



72

C Befreiung der NPO von Gewinn- und Kapitalsteuern im Besonderen 

Die OECD hat im Jahr 2020 einen Bericht zum Thema «Taxation and Philan-
thropy» veröffentlicht. Darin wird generell eine zu enge, auf den eigenen 
Nutzen beschränkte Sichtweise der nationalen Steuerbehörden bei der 
Gewährung von Steuerbefreiungen beanstandet.312 Der globale Charakter 
vieler Herausforderungen unterstreiche, wie wichtig es sei, dass die Län-
der keine isolierte Perspektive einnehmen. Das gelte insbesondere für die 
Bewältigung von Problemen wie Armut, Krieg und sonstigen Konflikten, 
Umweltfragen, medizinischer Forschung und öffentlicher Gesundheit wie 
Pandemien. Die OECD empfiehlt daher die steuerliche Gleichbehandlung 
von inländischer und grenzüberschreitender Philanthropie zumindest 
für bestimmte Zwecke. Um Missbräuche auszuschliessen, könnten gleich-
wertige Anforderungen wie im Inlandverhältnis stipuliert und deren Ein-
haltung mittels geeigneter Kontrollmechanismen abgesichert werden. 

3.6.5 . Eigene Einschätzung

Eine helvetisch introvertierte Beurteilung des Allgemeininteresses 
erscheint in einer globalisierten Welt schon im Grundsatz fragwürdig. 
Dies gilt umso mehr, als sich der Schweizer Gesetzgeber ausdrücklich für 
eine weltoffene Sichtweise ausgesprochen hat. Durch die Streichung der 
Passage, wonach «gemeinnützige Zwecke in der Schweiz oder im gesamt-
schweizerischen Interesse» verfolgt werden müssen, hat der Gesetzgeber 
kundgetan, bei Tätigkeiten im Ausland keine erhöhten inhaltlichen Anfor-
derungen aufstellen zu wollen. Vor diesem Hintergrund erscheint es nicht 
angängig, wenn die rechtsanwendenden Behörden die gestrichene Pas-
sage in ihrer Praxis doch wieder einfügen. Denn damit wird der Wille des 
Gesetzgebers unterlaufen. 

Der Gesetzgeber will vielmehr, dass bei in- und ausländischen Aktivitä-
ten derselbe Massstab angelegt wird. Dreh- und Angelpunkt ist das All-
gemeininteresse, das gemäss Rechtsprechung vorliegt bei der Verfolgung 
von Anliegen, die aus der geltenden gesellschaftlichen Gesamtsicht för-
dernswert erscheinen. Dabei kann es sich auch um ein Zeichen altruisti-
scher Solidarität handeln (z.B. Unterstützung der Bergbauern in Nepal). 
Ein anderer Ansatz würde den Blick zu stark einengen. Im Übrigen dürfte 
es kaum Themen geben, die an den Landesgrenzen Halt machen oder 
sich nur innerhalb derselben umsetzen lassen, es sei denn, der Zweck der 
Organisationen gebe dies klar so vor (z.B. Unterstützung von Bergbauern 

312  OECD-Report, Taxation and Philanthropy, 2020, 138.
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in der Schweiz). Während im letzten Jahrhundert eine national introver-
tierte Sichtweise noch eine gewisse Daseinsberechtigung gehabt haben 
mag, hat diese in der Zwischenzeit ausgedient. Der Entlastungsansatz ist 
mittlerweile dem Solidaritätsansatz gewichen (siehe Kap. C/1.2). 

Im Grundsatz sind Tätigkeiten im Inland und solche im Ausland am glei-
chen Massstab zu messen. Es besteht für die rechtsanwendenden Behör-
den kein Raum dafür, Auslandtätigkeiten ein Sonderkorsett anzulegen. 
Entscheidend ist somit, ob die verfolgten Anliegen aus gesamtgesell-
schaftlicher Sicht als fördernswert erscheinen, was sich freilich nur aus 
der schweizerischen Warte beurteilen lässt. Auch hier könnte der propa-
gierte normative Ansatz fruchtbar gemacht werden (siehe Kap. C/3.1.2).

Das gilt etwa auch in Bezug auf im Ausland verfolgte Forschungsprojekte. 
Vorwegzunehmen ist, dass sich Forschungsaktivitäten im Sinne des Aus-
wirkungsprinzips313 mitunter gar nicht so einfach verorten lassen; auch 
ausschliesslich im Ausland umgesetzte Forschungsprojekte können posi-
tive Impulse für die Schweiz haben. Nach dem Willen des Gesetzgebers 
ist massgebend, ob die Forschungsvorhaben aus gesamtgesellschaftli-
cher Sicht als fördernswert einzustufen sind. Im Grundsatz geht schon 
aus der Verfassung hervor, dass die Förderung von wissenschaftlicher 
Forschung einem Allgemeininteresse entspricht.314 In der Literatur wird 
ein weites Verständnis propagiert.315 Was der Gesetzgeber als förderns-
werte Forschung ansieht, kann ein weiterer Anhaltspunkt sein.316 Aus 
dem Gesetz geht weiter hervor, dass die internationale Zusammenarbeit 
einen wichtigen Pfeiler in der Forschungsförderung darstellt, denn neues 
Wissen entsteht heute zunehmend in internationalen Netzwerken.317 For-
schungsförderung aber muss, wenn sie ernstgemeint ist, dort stattfinden, 
wo die Erfolgsaussichten am grössten sind. Wird die Unterstützung von 

313  Vgl. BGer, 11.6.2008, 2A.42/2007, E. 3.2.3, allerdings im Zusammenhang mit der 
Offenheit des Destinatärkreises.

314  Vgl. Art. 64 BV.
315  Dies namentlich auch in Bezug auf die geforderte Wissenschaftlichkeit der Forschung. 

Vgl. Schott, in: St. Galler Komm. BV, Art. 64 N 3 ff. m.w.H.
316  Vgl. Art. 2 lit. a FIFG.
317  Vgl. 6. Abschnitt im FIFG. Laut Art. 28 Abs. 1 FIFG geschieht dies «sowohl im Inte-

resse der Entwicklung des Forschungs- und Innovationsstandortes Schweiz und der 
schweizerischen Hochschulen wie auch im Interesse von Wirtschaft, Gesellschaft und 
Umwelt».
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Forschung nur in Entwicklungsländern zugelassen, so geht es bei Lichte 
besehen eher um Entwicklungshilfe.318

Gemeinnützigen Aktivitäten im Ausland muss jedoch dann eine Grenze 
gesetzt sein, wenn sich die erforderliche Transparenz nicht herstellen 
lässt. Von gemeinnützigen Organisationen sind in Bezug auf ihre Ausland-
tätigkeiten regelmässig grössere Anstrengungen in Sachen Dokumenta-
tion und Rechenschaft abzuverlangen, als dies in Bezug auf Tätigkeiten 
im Inland erforderlich sein kann. Diese Pflichten können dann besonders 
ausgeprägt sein, wenn eine Organisation in Regionen oder Gegenden mit 
schwachen Kontroll- und Verwaltungsstrukturen aktiv ist. Zentral ist eine 
lückenlose Dokumentation der Geldflüsse bis hin zu deren effektivem Emp-
fänger. Eine engmaschige Kontrolle von Auslandaktivitäten dient nicht 
zuletzt dazu, die Gefahr von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung 
zu bannen. Wie bei der Honorierungsfrage (siehe Kap. C/3.3.6) dürften 
bei Stiftungen auch hier die Aufsichtsbehörden im Lead sein, nur schon 
weil sie anlässlich der jährlichen Berichterstattung die zweckkonforme 
Verwendung der Stiftungsmittel überprüfen können und auch müssen. 
Daneben kann aber auch die Steuerbehörde die Steuerbefreiung von 
einer hinreichenden Information und Dokumentation abhängig machen. 
Ist eine solche nicht gewährleistet, muss die Steuerbefreiung verweigert 
resp. entzogen werden. 

3.7 . Steuerbefreiung ausländischer juristischer Personen 
mit Schweizer Betriebsstätte im Besonderen

Ob Schweizer Betriebsstätten ausländischer juristischer Personen die 
Steuerbefreiung erlangen können, wird in den Steuergesetzen nicht expli-
zit geregelt. DBG und StHG behalten die Steuerbefreiung indes juristischen 
Personen vor – und als solche qualifizieren Betriebsstätten mangels eige-
ner Rechtspersönlichkeit nicht. Während in der Botschaft zur Steuerhar-
monisierung319 noch vorgesehen war, die Steuerbefreiung auf juristische 
Personen mit Sitz im Inland zu beschränken, fand diese Voraussetzung in 
den endgültigen Gesetzestext jedoch keinen Eingang. Folglich ist anzu-
nehmen, dass auch juristische Personen mit Sitz im Ausland und Betriebs-
stätten in der Schweiz die Steuerbefreiung beantragen können (für die 
Abzugsfähigkeit der Zuwendungen ist jedoch der Sitz in der Schweiz 

318  Was aber nicht heissen soll, dass diese im Sinne der Solidarität nicht ebenfalls als för-
dernswert angesehen werden kann.

319  Botschaft StHG/DBG, BBl 1983 III 1 ff., 299.
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erforderlich).320 Klarzustellen ist, dass die Frage der Steuerbefreiung dies-
falls einzig aus der Warte des schweizerischen Rechts geprüft wird; eine 
im Ausland ausgesprochene Steuerbefreiung bietet keine Gewähr für die 
Anerkennung in der Schweiz.321

Nach den Praxishinweisen der SSK ist die Kontrolle ist in diesem Bereich 
umso wichtiger, einerseits weil die Tätigkeit grundsätzlich im Ausland 
verfolgt wird, andererseits, weil die juristische Person im Ausland domi-
ziliert ist. Aus diesen Gründen sind die Anforderungen hinsichtlich der 
einzureichenden Dokumente bei einer juristischen Person mit Sitz im 
Ausland noch höher anzusetzen als bei einer juristischen Person mit Sitz 
in der Schweiz, deren Tätigkeit ausschliesslich im Ausland erfolgt. Die ein-
zureichenden Unterlagen müssen u.a. aussagekräftig, geeignet und mit 
einer Apostille versehen sein. Sie haben weiter in einer schweizerischen 
Landessprache oder mindestens in einer verbreiteten Sprache abgefasst 
zu sein. Ausserdem müssen diese Unterlagen auf die Hauptorganisation 
lauten und nicht auf die Betriebsstätte in der Schweiz. So jedenfalls ver-
langen es die Praxishinweise der SSK.

Sofern eine ausländische juristische Person die Steuerbefreiung tatsäch-
lich erhält, ist es gemäss den Praxishinweisen der SSK wichtig, dass diese 
regelmässig (jährlich) ihre Rechnungen oder andere Dokumente ein-
reicht, die für den Nachweis des Vorliegens der Voraussetzungen für die 
gewährte Steuerbefreiung notwendig sind. Sollte es der juristischen Per-
son nicht gelingen, diese Auflagen in zufriedenstellender Weise zu erfül-
len, sei die Steuerbefreiung unverzüglich zu widerrufen.

3.8 . Unternehmerische Förderformen im Besonderen

3.8.1 . Hintergrund, Arten und Einsatzbereich

Gemeinnützige Stiftungen (weniger Vereine) bedienen sich zunehmend 
unternehmerischer Förderformen, weshalb nachfolgend auch auf Stiftun-
gen fokussiert wird. Als freilich eher diffuses Schlagwort wird beim Ein-
satz unternehmerischer Förderformen auch der Ausdruck «Venture Phi-
lantropy» bemüht.322 Im Wesentlichen geht es darum, dass Stiftungen ihre 

320  So auch die Praxishinweise SSK vom 18.1.2008, 17 f.
321  Praxishinweise SSK vom 18.1.2008, 18.
322  Vgl. zum Ganzen etwa Schönenberg, 12 ff.; Sprecher, SJZ 2015, 221 ff.; ders., SJZ 2015, 

249 ff.; Grüninger, Stiften und Gestalten, 37 ff.; Jakob/Picht, successio 2013, 82 ff.
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gesamte Tätigkeit auf eine nachhaltige Zweckverwirklichung ausrichten, 
so auch die Fördertätigkeit. 

Unternehmerische Förderformen zeichnen sich dadurch aus, dass sie – 
anders als die herkömmlichen à fonds perdu-Vergabungen – einen Mittel-
rückfluss nicht von vornherein ausschliessen.323 Denkbar sind etwa fol-
gende Varianten: 
– Darlehen: (Unverzinstes oder verzinstes) Darlehen an ein gefördertes 

(Sozial-)Unternehmen
– Wandeldarlehen: Darlehen an ein gefördertes (Sozial-)Unternehmen, 

häufig an ein Start-up, das in eine Beteiligung gewandelt werden kann, 
wenn sich beim geförderten Unternehmen ein wirtschaftlicher Erfolg 
einstellt

– Beteiligung: Beteiligung an einem geförderten (Sozial-)Unternehmen. 
Oft kombiniert mit einer gewissen Einflussnahme auf das betreffende 
Unternehmen

Es geht darum, dass gemeinnützige Stiftungen dort investieren, wo sich 
angesichts hoher Risiken und fehlender Rentabilitätsaussichten keine pri-
vaten Investoren gewinnen lassen würden resp. wo (noch) kein Markt324 
besteht (etwa «Seed Capital»325).326 Es geht also um Investitionen, für die 
im Moment der Investition keine Renditeaussichten bestehen, wie dies im 
Rahmen der Vermögensanlage nötig wäre. Im Investitionszeitpunkt wird 
also gerade nicht mit Erträgen resp. Mittelrückflüssen gerechnet, sondern 
mit einem hohen Ausfallrisiko. Die Investition kommt daher faktisch 
einer à fonds perdu-Leistung gleich.327 Trotzdem kann sich die Stiftung 
mittels unternehmerischer Förderformen die Möglichkeit offenhalten, an 
einem allfälligen wirtschaftlichen Erfolg des geförderten Unternehmens 
teilzuhaben. Die Mittel bleiben so im «Kreislauf der Gemeinnützigkeit» 
gebunden; es kann ein Multiplikationseffekt entstehen. 

323  Vgl. auch Greter/Greter, in: Komm. DBG, Art. 56 N 34a.
324  Und auch keine Monopolsituation.
325  Vgl. zum Begriff Bericht Risikokapital, 9.
326  Vgl. als Beispiel etwa die (unselbständige) Stiftung «Venturekick», welche wissen-

schaftliche Spin-offs in einer sehr frühen Phase finanziert, in welcher weder öffent-
liche Gelder zur Verfügung stehen noch sich private Investoren engagieren: ‹https://
venturekick.ch›. Trägerorganisation ist die steuerbefreite Kick Foundation mit Sitz im 
Kanton Basel-Stadt. 

327  Greter/Greter, in: Komm. DBG, Art. 56 N 34a.
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Gegen den Einsatz unternehmerischer Fördermodelle lässt sich bei Lichte 
betrachtet nichts einwenden. Im Gegenteil: Es dient der nachhaltigen Ver-
wirklichung des Stiftungszwecks, wenn Mittel nicht einfach einmalig ver-
gabt werden, sondern im Idealfall mehrmals eingesetzt werden können. 
Dass Stiftungen haushälterisch mit ihren Mitteln umgehen und damit eine 
möglichst grosse Wirkung erzielen, liegt letztlich auch im Interesse der 
auf die Steuereinnahmen verzichtenden Gemeinwesen. Im Übrigen ist 
auch keine Rechtsgrundlage ersichtlich, welche Stiftungen auf die Erbrin-
gung von à fonds perdu-Leistungen verpflichten würde.

Buchhalterisch lassen sich unternehmerische Förderformen klar von 
der herkömmlichen Vergabetätigkeit unterscheiden: Während bei klas-
sischen à fonds perdu-Zuwendungen die entsprechenden Fördermittel 
als Aufwand ausgebucht werden, ist im Fall eines Darlehens oder einer 
Beteiligung jeweils ein entsprechendes Aktivum einzustellen. Dieses 
darf aber – nach dem handelsrechtlichen Vorsichtsprinzip – lediglich mit 
einer pro memoria-Position eingebucht werden, da ihm im Erwerbszeit-
punkt kein Verkehrswert zukommt.328 Mit einem Mittelrückfluss wird – 
wie gesagt – nicht gerechnet. Investitionen im Rahmen der Anlagetätig-
keit verfügen demgegenüber über einen Verkehrswert, zu dem sie auch 
bewertet werden können. 

3.8.2 . Social Impact Bonds und Development Impact Bonds 
als Sonderformen

Eine Sonderform der unternehmerischen Fördertätigkeit in Form von 
Darlehen stellen die sog. Social Impact Bonds (SIB) dar.329 Es handelt sich 
hier nach überwiegendem Verständnis um ein Dreiparteienverhältnis 
zwischen wirkungsorientiertem Investor, sozialem Dienstleister (meist 
eine NPO) und i.d.R. dem Staat als Auftraggeber. Der soziale Dienstleister 
verpflichtet sich zur Erbringung von Leistungen, mit der sich eine mess-
bare soziale Wirkung erzielen lässt, z.B. die Begleitung von Obdachlosen 
oder Langzeitarbeitslosen mit dem Ziel der gesellschaftlichen/beruflichen 
Reintegration. Finanziert wird dies jedoch nicht vom Staat, bei dem das 
Geld hierfür regelmässig nicht oder nur schwer erhältlich wäre,330 son-
dern von einem wirkungsorientierten Investor – das kann eine gemein-

328  Gl.M. Sprecher, Der Schweizer Stiftungsreport 2013, 19 ff., 23.
329  Vgl. hierzu ausführlich von Schnurbein/Fritz/Mani, 1 ff. Siehe auch OECD, Under-

standing Social Impact Bonds, 2016.
330  Vgl. zum Anwendungsbereich von Schnurbein/Fritz/Mani, 10.

Zulässigkeit

Buchhal terische 
Behandlung

Social Impact 
Bonds 



78

C Befreiung der NPO von Gewinn- und Kapitalsteuern im Besonderen 

nützige Stiftung sein. Im Zentrum steht also ein Darlehen (Bond), das aber 
nicht fortlaufend verzinst wird. Wird die vereinbarte soziale Wirkung 
erreicht – was von einem unabhängigen Gutachter zu evaluieren ist –, 
erhält der Investor am Ende der Laufzeit das eingesetzte Kapital zuzüglich 
einer Rendite zurückbezahlt. Diese Leistung richtet das auftraggebende 
Gemeinwesen aus, welches sich dadurch letztlich Auslagen erspart. 

Es liegt auf der Hand, dass es sich bei SIB um hochriskante Investitionen 
(«high risk investments»)331 handelt, welche gemeinnützige Organisatio-
nen lediglich im Rahmen ihrer Fördertätigkeit, nicht aber zu Anlagezwe-
cken tätigen dürfen. 

Die inzwischen sogar vom SECO propagierten332 sog. Development Impact 
Bonds (DIB) verstehen sich als Sonderform der SIB, zugeschnitten auf 
Projekte in Entwicklungsländern. Diese unterscheiden sich von SIB 
dadurch, dass die Mittel zur Entschädigung der Investoren nicht (oder 
nicht ausschliesslich) vom Staat, sondern von privaten Geldgebern resp. 
Geldgeberorganisationen (i.d.R. NPO) stammen.333

3.8.3 . Abgrenzung von der Anlagetätigkeit

Die Fördertätigkeit ist von der Anlagetätigkeit abzugrenzen: Traditionelles 
und primäres Ziel bei der Vermögensanlage ist es, eine marktübliche Ren-
dite zu erwirtschaften. Der für die Anlage zuständige Stiftungsrat muss 
dabei nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts die Grundsätze der 
Sicherheit, der Rentabilität, der Liquidität, der Risikoverteilung sowie der 
Substanzerhaltung befolgen.334 Beim zweckbezogenen Investieren wird 
zusätzlich darauf geschaut, dass die Vermögensanlage dem Zweck der 
Stiftung zuträgt, diesem jedenfalls nicht zuwiderläuft. Davon erhofft sich 
die Organisation einen Impact auch im Rahmen der Vermögensanlage. 
Die Rede ist daher auch von «Impact Investing». Die Mitberücksichtigung 
des Stiftungszwecks ändert aber nichts daran, dass die Vermögensanlage 
weiterhin primär der Erwirtschaftung von Ertrag dient. 

331  So OECD, Understanding Social Impact Bonds, 16 f., 21.
332  Vgl. nur ‹https://www.seco-cooperation.admin.ch/secocoop/de/home/dokumentation/ 

medienmitteilungen.msg-id-69477.html›.
333  Von Schnurbein/Fritz/Mani, 5.
334  Abweichende statutarische Vorgaben vorbehalten. Vgl. BGE 124 III 97 E. 2a sowie BGE 

99 Ib 255 E. 3-5; BGE 108 II 254 E. 5bb und insb. BGE 108 II 352 E. 5a. 
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Anlagetätigkeit

Fokus: Ertrag
Nebene�ekt: Impact

Fördertätigkeit

Fokus: Impact
Nebene�ekt: Ertrag

Grundsätzlich ist die Art und Weise der Vermögensanlage für die Steuer-
befreiung ohne Belang – entscheidend ist vielmehr die (gemeinnützige) 
Zwecksetzung resp. -verfolgung. Es ist seit jeher unbestritten und mit 
Blick auf die Steuerbefreiung unproblematisch, wenn Stiftungen ihr Ver-
mögen etwa in Aktien anlegen. Einzig beim Halten wesentlicher Betei-
ligungen sind laut Gesetz zusätzliche Voraussetzungen zu berücksichtigen 
(siehe Kap. C/3.5). Damit soll die Stiftung vor einem zu starken unter-
nehmerischen Engagement abgehalten werden. Das ändert aber nichts 
daran, dass die Stiftung im Rahmen der Vermögensanlage frei ist, Anteils-
rechte zu erwerben. Dabei darf es sich auch um wesentliche Beteiligungen 
handeln, vorausgesetzt, die zusätzlichen Anforderungen werden beachtet.

Mit den unternehmerischen Förderformen ist hingegen die eigentliche 
Fördertätigkeit und nicht die Anlagetätigkeit angesprochen. Bei der För-
derung ist die Perspektive eine komplett andere: Ziel ist nicht die Erwirt-
schaftung von Erträgen, sondern die Verwirklichung des Stiftungszwecks. 

3.8.4 . Abgrenzung von der Erwerbstätigkeit

Von der Fördertätigkeit ist im Weiteren die Erwerbstätigkeit abzugren-
zen: Zwar dürfen steuerbefreite Organisationen keinen Erwerbszweck 
verfolgen, eine untergeordnete Erwerbstätigkeit ist jedoch nicht per se 
unzulässig; eine solche kann sogar notwendig sein. Mittel und Zweck sind 
mithin klar auseinanderzuhalten (siehe Kap. C/3.4).

Bedienen sich Stiftungen unternehmerischer Förderformen, so stellt dies 
jedoch keine Erwerbstätigkeit dar, da deren Einsatz nicht auf die Erzielung 
von Gewinn ausgerichtet ist. An Gewinnstrebigkeit fehlt es gerade, wenn 
Investitionen im Investitionszeitpunkt faktisch den Charakter von à fonds 
perdu-Leistungen haben. Solche Investitionen können eben nur im Rah-
men der eigentliche Fördertätigkeit erfolgen. 

Fördertätigkeit 
versus 
Erwerbstätigkeit
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3.8.5 . Praxis der Steuerbehörden

Die kantonalen Steuerbehörden begegnen unternehmerischen Förder-
formen mit Blick auf die Steuerbefreiung regelmässig mit einer gewis-
sen Skepsis,335 ohne dass sich bereits von einer gefestigten Praxis spre-
chen liesse.336 Tendenziell wird das unternehmerische Engagement als 
Erwerbstätigkeit eingestuft. Daraus leiten die Steuerbehörden ab, dass 
die Tätigkeit von untergeordnetem Gewicht sein müsse.337 Weiter wird 
mitunter eine strikte Trennung zwischen Stiftung und geförderter Orga-
nisation verlangt. Kritisch betrachtet werden daher Möglichkeiten der 
Einflussnahme auf die geförderten Akteure. Nach Auffassung der ESTV 
scheint eine solche aber offenbar insoweit zulässig zu sein, als sie der 
Sicherstellung des förderungswürdigen Zweckes dient.338 

Unternehmerische Förderformen werden in der Praxis tendenziell nur 
dann zugelassen, wenn sie im Vergleich zur sonstigen Fördertätigkeit 
nicht allzu stark ins Gewicht fallen. Im Kanton Zürich scheint dem Ver-
nehmen nach auf den Mittelrückfluss339 aus unternehmerischen Förder-
formen abgestellt zu werden – dieser muss unter 10% der Gesamteinnah-
men liegen.340 Im Februar 2024 hat der Kanton Zürich seine Praxis nun 
aber neu ausgerichtet:341 Der Einsatz unternehmerischer Förderformen 
wird als mit der Steuerbefreiung vereinbar angesehen, soweit erwiesen 
ist, dass es sich tatsächlich um eine Fördertätigkeit handelt. Es muss nach-
gewiesen werden, dass die Fördermittel in Bereichen eingesetzt werden, 
wo (noch) kein Markt besteht und somit Investitionen getätigt werden, 
welche gewinnorientierte Dritte nicht machen würden.

335  Sonderformen wie SIB und DIB vorbehalten, deren Einsatz tendenziell als unproble-
matisch angesehen wird.

336  Vgl. Rechsteiner/Peyer/Beck-Ulmer, EF 2016, 246 ff.
337  So gemäss Rechsteiner/Peyer/Beck-Ulmer, EF 2016, 246 ff., 248.
338  So jedenfalls nach Rechsteiner/Peyer/Beck-Ulmer, EF 2016, 246 ff., 248.
339  Da der Mittelrückfluss jedoch höchst zufällig ist, scheint es wenig sachgerecht, auf 

diesen abzustellen. Es könnte stattdessen das Vergabevolumen als Messgrösse genom-
men werden.

340  Vgl. Schreiben des Steueramts des Kantons Zürich vom 27. Januar 2022 zuhanden von 
SwissFoundations.

341  Vgl. Zürcher Steuerbuch, Nr. 61.1 (gültig ab 1.2.2024). Siehe dazu auch Opel, Rechts-
gutachten, September 2023.
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3.8.6 . Lehrmeinungen

In der Literatur, die sich zunehmend mit unternehmerischen Fördermodel-
len befasst, wird der mehrheitlich zögerliche Ansatz der Steuerbehörden 
nahezu einhellig kritisiert:342 Der Einsatz von modernen Förderformen 
stelle keine Erwerbstätigkeit dar, sondern gehöre zur eigentlichen Förder-
tätigkeit. Folglich sei schon im Grundsatz nicht nachvollziehbar, weshalb 
dies der Steuerbefreiung abträglich sein soll. Auch sei eine aktive Einfluss-
nahme der Stiftung auf die geförderten Unternehmen resp. Projekte zu 
befürworten; dies stehe im Zeichen einer Good Foundation Governance 
und diene letztlich der Sicherstellung, dass die eingesetzten Mittel zweck-
konform verwendet würden. Gewarnt wird ferner vor Standortnachteilen 
im internationalen Verhältnis, zumal sich unternehmerische Förderfor-
men im Ausland schon etabliert hätten. 

Auch Greter/Greter kritisieren im Grundsatz die fehlende Aufgeschlos-
senheit der Steuerbehörden gegenüber unternehmerischen Förderfor-
men. Sie halten aber dafür, dass der Einsatz solcher Förderformen bloss 
untergeordneter Natur sein soll und – anders als die überwiegende Lehr-
meinung – keine Einflussnahme auf die Gesellschaften erfolgen dürfe, da 
ansonsten u.U. auf eine unternehmerische Tätigkeit geschlossen werden 
könne.343 

3.8.7 . Eigene Einschätzung

Da es sich beim Einsatz von unternehmerischen Förderformen ein-
schliesslich der SIB und DIB um die eigentliche Fördertätigkeit – und 
weder um Erwerbs- noch Anlagetätigkeit – handelt, sollte dies keinen 
Einfluss auf die Steuerbefreiung haben. Wenn eine Stiftung Darlehen ver-
gibt oder Beteiligungen erwirbt, ist jedoch nicht ohne Weiteres erstellt, 
dass sie dies im Rahmen ihrer Fördertätigkeit tut. Die Stiftung muss einen 
entsprechenden Nachweis erbringen. Darzutun ist, dass die Investitionen 
dort erfolgen, wo ein Markt fehlt und renditeorientierte Dritte somit 
nicht investieren würden. Es ist mithin nachzuweisen, dass sich mit der 

342  Vgl. Greter/Greter, in: Komm. DBG, Art. 56 N 34a; Grüninger, successio 2017, 
125 ff., 142; Sprecher, Der Schweizer Stiftungsreport 2013, 19 ff., 21; Sprecher, SJZ 
2015, 249 ff., 254; Opel, FStR 2021, 341 ff., 354 f.; Rechsteiner/Peyer/Beck-Ulmer, 
EF 2016, 246 ff., 249 f. Diffus dagegen Locher/Giger/Pedroli, Komm. DBG, Art. 56 
N 4a. Die Autoren scheinen die unternehmerischen Förderformen nicht wirklich der 
Fördertätigkeit zuzuordnen.

343  Greter/Greter, in: Komm. DBG, Art. 56 N 34a.
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fraglichen Investition keine marktübliche Rendite erzielen lässt. Dieser 
Nachweis kann ggf. unter Beizug von Dritten (anerkannten Asset Mana-
gern, Investment Consultants, Revisionsstellen etc.) erbracht werden. 
Ist belegt, dass keine Marktrendite erzielt werden kann, liegt auch keine 
Wettbewerbssituation vor. Da sich gemeinnützige Organisationen – wie 
auch das Bundesgericht anerkennt – regelmässig nicht dort betätigen, 
wo bereits ein Markt besteht (siehe Kap. C/2.5), sollten an den Nachweis 
nach hier vertretener Ansicht keine überzogenen Anforderungen gestellt 
werden.344

Gelingt der Stiftung der Nachweis nicht, dass sie Investitionen im Rahmen 
ihrer Fördertätigkeit vornimmt, so muss eine Steuerbefreiung unter den 
«normalen» Voraussetzungen aber gleichwohl möglich sein. Wird von der 
Ausübung einer Erwerbstätigkeit ausgegangen, so steht das Kriterium der 
«Untergeordnetheit» im Vordergrund.345 Fliesst nur ein untergeordneter 
Teil der Fördermittel in unternehmerische Förderinstrumente, sollte dies 
der Steuerbefreiung jedenfalls nicht abträglich sein.

4 . Öffentlicher Zweck als Steuerbefreiungsgrund

4.1 . Hintergrund 

Seit der Einführung des DBG und StHG unterscheidet der Gesetzgeber 
neu zwischen gemeinnützigen und öffentlichen Zwecken.346 Vorher wurde 
der öffentliche Zweck im Gesetz nicht eigens als Steuerbefreiungsgrund 
erwähnt. Nichtstaatliche Organisationen konnten nach damaliger Auf-
fassung des Gesetzgebers offenbar höchstens gemeinnützig tätig sein.347 
In der Botschaft finden sich – soweit ersichtlich – keine Erläuterungen 
zur Erweiterung der Steuerbefreiung auf Organisationen mit öffentlicher 
Zwecksetzung.348 

344  Denkbar erschiene sogar, bei gemeinnützigen Stiftungen von der (natürlichen) Vermu-
tung auszugehen, dass es an einer Wettbewerbssituation fehlt. In diesem Sinne Opel, 
npoR 2017, 240 ff., 242; Sprecher, Der Schweizer Stiftungsreport 2013, 19 ff., 23.

345  Vgl. Kap. C/3.4 sowie ESTV, KS 12 vom 8.7.1994, 3 f.
346  Vgl. Kuster, 69 ff.
347  Imthurn, StR 2008, 760 ff., 760 f.
348  Vgl. zur historischen Auslegung Kuster, 213 ff.
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4.2 . Voraussetzungen für die Steuerbefreiung

4.2.1 . Öffentlicher Zweck

Die öffentliche Zwecksetzung stellt nebst der Gemeinnützigkeit einen 
eigenständigen Steuerbefreiungsgrund dar, wobei sich gemeinnützige 
und öffentliche Zwecke auch überschneiden können. Der Begriff des 
öffentlichen Zwecks ist angesichts des Grundsatzes der Allgemeinheit der 
Besteuerung (Art. 127 Abs. 2 BV) – ebenso wie der gemeinnützige Zweck – 
restriktiv zu verstehen. Es wird eine enge Anlehnung an die Staatsauf-
gaben verlangt.349 Allerdings ist der Begriff des öffentlichen Zwecks nicht 
unveränderlich, sondern – ebenso wie der gemeinnützige Zweck – je nach 
Entwicklung der Bedürfnisse und Anschauungen wandelbar.350 Zwar füh-
ren zu einer Steuerbefreiung wegen öffentlicher Zwecksetzung nur Auf-
gaben, die sich eng an die Staatsaufgaben anlehnen, jedoch muss es sich 
gemäss Rechtsprechung nicht um «Staatsaufgaben im engeren Sinne» 
resp. Kernaufgaben handeln.351

Der verfolgte öffentliche Zweck muss durch eine Stellungnahme des 
interessierten Gemeinwesens belegt sein, soll er nicht zu einem ufer-
losen Steuerbefreiungstatbestand verkommen.352 Eine ausdrückliche 
Übertragung der im öffentlichen Interesse stehenden Aufgabe durch das 
Gemeinwesen ist grundsätzlich aber nicht notwendig; dass eine Aufgabe 
nach allgemeiner Volksauffassung als Angelegenheit des Gemeinwesens 
betrachtet wird, genügt.353 

Im Unterschied zur gemeinnützigen Zwecksetzung wird gemäss KS Nr. 12 
bei einer öffentlichen Zwecksetzung allerdings auf die Erbringung von 

349  ESTV, KS 12 vom 8.7.1994, 4. Siehe auch Greter/Greter, in: Komm. DBG, Art. 56 
N 36; Koller, Stiftungen und Steuern, 39 ff., 84; Locher/Giger/Pedroli, Komm. DBG, 
Art. 56 N 113 ff. Aus der Rspr. BGE 146 II 359 E. 5.2; BGer, 8.12.2021, 2C_82/2021, 
E. 4.3; BGer, 2.4.2001, 2A.254/2000, E. 2c = ASA 70 (2001/2002), 294 ff.; BGer, 
28.12.2010, 2C_383/2010, E. 2.2.

350  BGE 146 II 359 E. 5.2; BGer, 8.12.2021, 2C_82/2021, E. 4.3; Greter/Greter, in: 
Komm. DBG, Art. 56 N 37a.

351  BGer, 8.12.2021, 2C_82/2021, E. 4.6.1; anschaulich BGer, 18.6.2019, 2C_740/2018, 
E. 6.3.2 betreffend einen Verein, der Wohnungen an Senioren vermietet, verknüpft mit 
einem integrativen Serviceangebot.

352  ESTV, KS 12 vom 8.7.1994, 5.
353  ESTV, KS 12 vom 8.7.1994, 5; Simonek, ST 2000, 230 ff., 232; BGer, 28.12.2010, 

2C_383/2010, E. 2.2.
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Opfern verzichtet.354 Im Schrifttum wird daraus überwiegend abgeleitet, 
dass bei direkter Verfolgung eines öffentlichen Zwecks keine Uneigennüt-
zigkeit erforderlich sei.355 Die Mitverfolgung von Erwerbs- oder Selbsthil-
fezwecken wird als der Steuerbefreiung nicht per se abträglich eingestuft, 
soweit sie untergeordneter Natur sind. Wenn eine juristische Person 
gleichzeitig öffentliche Zwecke wie auch Erwerbs- oder Selbsthilfezwecke 
verfolgt, kommt es rechtsprechungsgemäss darauf an, welche Zwecke im 
Vordergrund stehen und welches Ausmass diese annehmen.

Ist die betroffene juristische Person primär auf die Erzielung von Gewinn 
oder die Selbsthilfe ausgerichtet und überschreiten die Gewinn- oder 
Selbsthilfezwecke ein gewisses Ausmass, ist eine Steuerbefreiung wegen 
Verfolgung öffentlicher Zwecke ausgeschlossen.356 Andernfalls (wenn also 
ein gewisses Ausmass nicht überschritten wird) bleibt trotz gemischter 
Zweckverfolgung Raum für eine partielle Steuerbefreiung. In diesem Fall 
greifen weitere Voraussetzungen. So muss der öffentliche Zwecke verfol-
gende Teil rechnungslegungsmässig abgetrennt sein. Ausserdem muss die 
juristische Person durch öffentlich-rechtlichen Akt (z.B. ein Gesetz)357 mit 
der Übernahme der entsprechenden Aufgabe betraut worden sein oder 
das Gemeinwesen muss in anderer Form sein ausdrückliches Interesse an 
der Aufgabenerfüllung durch die juristische Person ausgedrückt haben. 
Auch muss eine gewisse Aufsicht des Gemeinwesens bestehen, um sicher-
zustellen, dass die öffentlichen Zwecken dienende Aufgabe auch tatsäch-
lich erfüllt wird und die entsprechenden Mittel dem öffentlichen Zweck 
unwiderruflich verhaftet sind.358 

354  ESTV, KS 12 vom 8.7.1994, 4.
355  Koller, Stiftungen und Steuern, 39 ff., 84; Kuster, 245. Differenzierend jedoch 

Greter/Greter, in: Komm. DBG, Art. 56 N 37d. Siehe auch Locher/Giger/Pedroli, 
Komm. DBG, Art. 56 N 118 f.

356  BGE 146 II 359 E. 5.2 betreffend eine Privatschule; BGer, 8.12.2021, 2C_82/2021, 
E. 4.4 betreffend einen Männerturnverein; BGE 127 II 113 E. 6a betreffend die Waadt-
länder Kantonalbank; BGE 131 II 1 E. 3.3 betreffend die EWD Elektrizitätswerk Davos 
AG; BGer, 2.7.1991, 2A.408/1990, E. 3b = ASA 60 (1991/1992), 623 ff.; auch BGer, 
11.6.2008, 2A.42/2007, E. 2.2 betreffend die Stiftung «Baloise Bank SoBa zur För-
derung der solothurnischen Wirtschaft». Siehe weiter ESTV, KS 12 vom 8.7.1994, 4. 
Vgl. auch Greter/Greter, in: Komm. DBG, Art. 56 N 39, 39a und 39b; Locher/Giger/
Pedroli, Komm. DBG, Art. 56 N 118 f.; Simonek, ST 2000, 230 ff., 231 f.

357  Erlasse über Subventionierung oder die Erteilung einer Konzession sind allerdings 
keine öffentlich-rechtlichen Akte im obgenannten Sinne: ESTV, KS 12 vom 8.7.1994, 5. 
Siehe auch Simonek, ST 2000, 230 ff., 231 f.

358  BGer, 8.12.2021, 2C_82/2021, E. 4.4; BGE 146 II 359 E. 5.2; BGE 131 II 1 E. 3.3; BGer, 
18.6.2019, 2C_740/2018, E. 5.3; BGer, 28.12.2010, 2C_383/2010, E. 2.2.
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4.2.2 . Weitere Voraussetzungen

Wie sich dem Gesetz entnehmen lässt, müssen die allgemeinen Vorausset-
zungen der Steuerbefreiung bei der Verfolgung eines öffentlichen Zwecks 
ebenfalls erfüllt sein.359 Es sind dies die folgenden (vgl. hierzu Kap. C/2):
– ausschliessliche und unwiderrufliche Vermögenswidmung (vgl. hierzu 

Kap. C/2.2 und Kap. C/2.3) 
– zusätzlich: tatsächliche Zweckverwirklichung (vgl. Kap. C/2.4)

Auch die Wahrung der Wettbewerbsneutralität gilt es zu beachten (siehe 
Kap. C/2.5)

4.3 . Beispiele (Privatschulen, Heime, Kitas, Messen, 
Jugendorganisationen, kulturelle Organisationen)

Beispiele für öffentliche Aufgaben sind die Erbringung von Leistungen wie 
die Lieferung von Wasser und Elektrizität, Gasversorgung über ein Lei-
tungsnetz, Abfallbeseitigung, amtliche Fahrzeugprüfungen, das Betreiben 
von Schulen, Altersheimen und Spitälern, Vollzugsaufgaben im Bereich 
der Sozialhilfe, Erfüllung von kulturellen Aufgaben (Bibliotheken, Museen 
usw.) sowie der Betrieb von regionaler Freizeitinfrastruktur wie öffent-
liche Schwimmbäder und Eisbahnen.360 Wichtige Leitlinie dürfte – wie bei 
der gemeinnützigen Zwecksetzung – die Bundesverfassung einschliess-
lich der Bundesgesetzgebung darstellen. 

Die Praxishinweise der SSK befassen sich mit folgenden Bereichen:361

– Steuerbefreiung von Privatschulen
– Steuerbefreiung von Alters- und/oder Pflegeheimen 
– Steuerbefreiung von Einrichtungen der familienergänzenden Kinder-

betreuung 
– Steuerbefreiung von Messeveranstaltern und Ausstellern 
– Steuerbefreiung von Jugendorganisationen 
– Steuerbefreiung von Organisationen mit kultureller Zwecksetzung362 

359  Vgl. nur BGE 146 II 359 E. 5.1; BGer, 8.12.2021, 2C_82/2021, E. 4.2. Kritisch zu diesen 
Voraussetzungen jedoch Kuster, 244 ff.

360  Vgl. die Beispiele bei Greter/Greter, in: Komm. DBG, Art. 56 N 37a; Locher/Giger/
Pedroli, Komm. DBG, Art. 56 N 122 f.; Kuster, 234 ff.; Trümpy, 109. 

361  Vgl. hierzu etwa Imthurn, StR 2008, 760 ff.
362  Vgl. hierzu die separaten Praxishinweise SSK vom September 2008, Organisationen 

mit kultureller Zwecksetzung.
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Zwar wird in den Praxishinweisen stets die Analyse des Einzelfalls vor-
behalten. Dennoch lassen sich diesen gewisse Grundwertungen entneh-
men, die – die Praxishinweise stammen aus dem Jahr 2008 – sich freilich 
in der Zwischenzeit zum Teil gewandelt haben.

Bei Privatschulen363 ist infolge Förderung von Aus- und Weiterbildung laut 
den Praxishinweisen eine Steuerbefreiung sowohl aufgrund öffentlicher 
als auch gemeinnütziger Tätigkeit denkbar. Letzteres kommt jedoch nicht 
in Frage, wenn kostendeckende oder darüberhinausgehende Schulgelder 
erhoben werden. Werden solche Schulgelder erhoben, fällt aber immer 
noch die Verfolgung eines öffentlichen Zwecks in Betracht, wenn ein 
der öffentlichen Schule gleichwertiger, auf Dauer ausgelegter Unterricht 
gewährleistet wird. In erster Linie kommt die schulische Ausbildung von 
der Grundschulung bis zum Lehrabschluss in Frage. Ansonsten muss das 
öffentliche Interesse besonders belegt werden, etwa über einen staatlich 
anerkannten Lehrplan oder eine Stellungnahme der Erziehungsdirektion. 
Eine Steuerbefreiung zufolge öffentlicher oder gemeinnütziger Tätigkeit 
ist dann ausgeschlossen, wenn die Gewinnerzielung364 oder Selbsthilfe-
zwecke im Vordergrund stehen. 

BGE 146 II 359:365 Steuerbefreiung einer Privatschule 

Sachverhalt: In Frage stand vorliegend, ob dem Verein «Ecole Internationale 
A.» mit Sitz im Kanton Genf wegen Verfolgung eines öffentlichen Zwecks die 
Steuerbefreiung zuzugestehen war. Der Hauptzweck des Vereins bestand im 
Betrieb einer privaten Schule, die eine Kinderkrippe, einen Kindergarten und 
Grundschulklassen umfasste. Die kantonale Steuerverwaltung verweigerte 
dem Verein die Steuerbefreiung insbesondere mit der Begründung, dass die 
Schule Gewinn erwirtschaftete, mithin kommerziell betrieben wurde. 
Urteil: Das Bundesgericht bestätigte die Einschätzung der kantonalen Behör-
den. Eine Steuerbefreiung wegen gemeinnütziger Zwecksetzung schloss es 
aufgrund der erhobenen Schulgelder a priori aus. Aber auch eine öffentliche 
Zwecksetzung verneinte es unter Zugrundelegung der Kriterien gemäss den 
Praxishinweisen. Ins Gewicht fiel, dass die Privatschule keine vollständige 
Schulbildung anbot und ihr Lehrplan nur teilweise vom Genfer Erziehungs-
departement anerkannt war. Zudem verfügte die Schule nicht über eine spe-
zielle Unterstützung für Kinder mit Schulschwierigkeiten. Das Bundesgericht 

363  Vgl. Praxishinweise SSK vom 18.1.2008, 6 ff.
364  Eine marktübliche Entlohnung der Lehrkräfte ist kein Hinderungsgrund, da vom Lehr-

personal im Anstellungsverhältnis kein finanzielles Opfer verlangt wird. 
365  = Pra 110 (2021) Nr. 14.

Privatschulen

Entscheid (GE)
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wies auch auf das hohe Schulgeld hin, womit einzig Kinder aus einem privile-
gierten sozialen Umfeld Zugang zur Schule hätten. Auch dem Umstand, dass 
die Schule Gewinne akkumulierte, mass das Bundesgericht Bedeutung bei. Ins-
gesamt könne nicht von einem öffentlichen Zweck ausgegangen werden. 

Was Alters- und Pflegeheime366 anbelangt, so fällt gemäss den Praxishin-
weisen als Steuerbefreiungsgrund in erster Linie der öffentliche Zweck in 
Betracht. Ob ein öffentlicher Zweck verfolgt wird, ist vorab aufgrund der 
jeweiligen kantonalen Gesetzgebung zu prüfen. Öffentlich ist eine Aufgabe, 
wenn sie im Gesetz ausdrücklich erwähnt wird. Fehlt eine solche explizite 
Kundgabe, ist gestützt auf weitere Merkmale (z.B. Leistungsauftrag des 
Gemeinwesens, wesentliche Beteiligung des Gemeinwesens an Bau- und 
Betriebskosten, jährlich wiederkehrende Leistungen oder die Mitwirkung 
bzw. Initiative des Gemeinwesens bei der Gründung der Institution und 
schliesslich die Aufsicht oder die Vertretung des Gemeinwesens in den 
Organen) zu prüfen, ob eine öffentliche Aufgabe vorliegt. Alters- und Pfle-
geheime dürfen grundsätzlich nicht gleichzeitig Erwerbs- und Selbst-
hilfezwecke verfolgen; gewerbliche Nebentätigkeiten (z.B. Führen einer 
Cafeteria) schaden der Steuerbefreiung jedoch nicht per se. Im Anbieten 
(Vermieten) von Alterswohnungen kann ebenfalls ein öffentlicher Zweck 
liegen, soweit es sich dabei nicht um (übermässig) luxuriöse Leistungen 
handelt, die infolgedessen nur einem beschränkten Kreis von Senioren 
zugänglich sind. 

BGer, 18.6.2019, 2C_740/2018: Steuerbefreiung eines Vereins, 
der Wohnungen an Senioren vermietet

Sachverhalt: Zu beurteilen war, ob dem Verein «Résidence du Marché» mit Sitz 
im Kanton Freiburg die Steuerbefreiung zuzugestehen war. Der Verein vermie-
tete Wohnungen an Senioren, welche mit einem gewissen Serviceangebot ver-
knüpft waren (u.a. Restaurantbetrieb), welches von Personal erbracht wurde, 
dass auf diese Weise wieder in den Arbeitsmarkt eingegliedert werden sollte. 
Urteil: Das Bundesgericht bejahte die Steuerbefreiung wegen Verfolgung 
öffentlicher Zwecke unter Zugrundelegung der in den Praxishinweisen der 
SSK dargelegten Grundsätze. Zwar enthielt die Tätigkeit des Vereins eine wirt-
schaftliche Komponente, da der Verein sowohl Mieteinnahmen als auch Ent-
gelte für die Dienstleistungen verlangte und zudem ein Restaurant betrieb, 
aus dem er Einkünfte erzielte. Laut Bundesgericht verfolgte der Verein aber 
einen eindeutig öffentlichen Zweck. Es hätten enge Beziehungen des Vereins 

366  Vgl. Praxishinweise SSK vom 18.1.2008, 9 ff.

Alters-/ 
Pflegeheime

Entscheid (FR)



88

C Befreiung der NPO von Gewinn- und Kapitalsteuern im Besonderen 

zum Gemeinwesen bestanden, es seien nur moderate Mieten verlangt und die 
Mitglieder bei der Wohnungsvergabe nicht bevorzugt worden. Das Restaurant 
diente den Bewohnern als Ort des Austauschs, beschäftigte Personen in der 
beruflichen Wiedereingliederung und sei somit nicht in erster Linie auf die 
Erzielung von Gewinnen ausgerichtet gewesen. Der Umstand, dass die kan-
tonale Gesetzgebung ein derartiges Angebot für Senioren nicht vorsah, stand 
der Steuerbefreiung ebenfalls nicht entgegen; es genügte laut Bundesgericht, 
dass Letzteres im Einklang mit der kantonalen Politik zugunsten der Senioren 
stand.

Bei Einrichtungen der familienergänzenden Kinderbetreuung, welche in 
den Genuss staatlicher Finanzhilfen gelangen,367 ist eine Steuerbefreiung 
aufgrund öffentlicher Zwecksetzung laut den Praxishinweisen gerecht-
fertigt.368 Erfolgen keine Finanzhilfen, soll die Steuerbefreiung dennoch – 
aufgrund der allgemeinen Grundsätze – möglich sein. Die Einrichtung darf 
keinen Erwerbszweck haben, sie muss den kantonalen Qualitätsanfor-
derungen genügen sowie einen offenen Destinatärkreis aufweisen (was 
bei Kinderkrippen von Unternehmen heikel sein kann). Keine Steuer-
befreiung erlangen können hingegen «Tagesmütter», da hierzu nur juristi-
sche Personen berechtigt sind.

Die neueren Entwicklungen weisen jedoch daraufhin, dass Steuerbefrei-
ungen bei Kindertagesstätten nur noch zurückhaltend gewährt werden. 
Gemäss Berichterstattung der NZZ am Sonntag im Jahr 2018369 hat das 
kantonale Steueramt Zürich «den Status der Gemeinnützigkeit bei rund 
100 Kitas neu beurteilt und kommt zum Schluss: In gut 80 Fällen hätten 
sie den Status nicht mehr verdient. Die restlichen Fälle befinden sich noch 
in Prüfung. (…) Die Kita-Landschaft habe sich in den vergangenen Jahren 
stark verändert, sagt Roger Keller, Sprecher der Zürcher Finanzdirektion. 
Heute seien die meisten privaten Kitas zu kleinen oder mittleren Unter-
nehmen mit professionellen Voll- und Teilzeitangestellten geworden, 
die zueinander im Wettbewerb stünden». Es würden Dienstleistungen 
gegen Entgelt angeboten, womit ein Erwerbszweck gegeben sei, der mit 
einer Steuerbefreiung wegen Gemeinnützigkeit nicht zu vereinbaren sei. 
Gemäss diesem Zeitungsbericht ist der Kanton Zürich der erste Kanton, 

367  Vgl. dazu KBFHG sowie die darauf gestützte Verordnung.
368  Vgl. Praxishinweise SSK vom 18.1.2008, 11 ff.
369  Kanton Zürich bittet Kitas zur Kasse – Das Zürcher Steueramt spricht Kitas die 

Gemeinnützigkeit ab – und erhebt Steuern, NZZ am Sonntag vom 13.4.2018.
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der Kinderbetreuungseinrichtungen systematisch überprüft. Weitere 
Kantone sind dem Beispiel des Kantons Zürich inzwischen gefolgt.

An diesem Beispiel zeigt sich, dass das Verständnis einer öffentlichen 
Zwecksetzung einem Wandel unterliegt. Zudem wird dem Aspekt der 
Wettbewerbsneutralität ein grosses Gewicht beigemessen, obschon die-
ser in den Praxishinweisen der SSK nur am Rande erwähnt wird.

Messeveranstalter sind laut den Praxishinweisen überwiegend nicht steu-
erbefreit.370 Als öffentlicher Zweck kommt allenfalls Wirtschaftsförderung 
in Frage, jedoch müsste die Durchführung von Messen in der kantonalen 
Gesetzgebung explizit als Instrument hierzu erwähnt werden. Messever-
anstalter verfolgen in erster Linie Erwerbs- und Selbsthilfezwecke, zumal 
das Zur-Verfügung-Stellen von Standplätzen regelmässig lediglich als 
Plattform für den Produkteverkauf dient und die Aussteller Standgebüh-
ren leisten. Auch wäre eine Steuerbefreiung mit der Wettbewerbsneutrali-
tät in der Regel nicht vereinbar. Die Beteiligung des Gemeinwesens an der 
Organisation, eine Defizitgarantie oder Subventionen vermögen hieran 
nichts zu ändern. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Regelungen auf 
Gesetzesstufe. Auch Aussteller selbst verfolgen regelmässig Erwerbs- und 
Selbsthilfezwecke – für sie stellt eine Messe lediglich eine Form dar, ihre 
Produkte zu präsentieren. Von einer gemeinnützigen Zwecksetzung kann 
weder bei Messeveranstaltern noch bei Ausstellern ausgegangen werden, 
da es am altruistischen Element fehlt.

Jugendorganisationen können u.U. wegen gemeinnütziger Zweckset-
zung (= Tätigkeit im erzieherischen Bereich) steuerbefreit werden – von 
einer Steuerbefreiung wegen öffentlicher Zwecksetzung ist in den Praxis-
hinweisen gar keine Rede.371 Dabei ist der Zweck der Organisation genau 
zu eruieren. Die Prüfung der Statuten genügt hierfür nicht – es ist ein 
Jahres- bzw. Tätigkeitsbericht zu verlangen und die Mittelverwendung zu 
überprüfen. Die im Interesse der Jugend entfalteten Aktivitäten müssen 
die eigentliche «raison d’être» der Organisation darstellen. Überwiegen 
etwa kirchliche Aspekte, kommt eine Steuerbefreiung höchstens wegen 
der Verfolgung von Kultuszwecken in Frage. Jugendorganisationen, wel-
che überwiegend Freizeitaktivitäten in den Bereichen Sport oder Kultur 
pflegen, qualifizieren grundsätzlich nicht für eine Steuerbefreiung, da es 
an Uneigennützigkeit fehlt. 

370  Vgl. Praxishinweise SSK vom 18.1.2008, 32 ff.
371  Vgl. Praxishinweise SSK vom 18.1.2008, 35 ff.
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Organisationen mit kultureller Zwecksetzung können gemäss den spe-
zifischen Praxishinweisen der SSK aufgrund öffentlicher oder gemeinnüt-
ziger Zweckverfolgung steuerbefreit sein.372 Eine Steuerbefreiung wegen 
Verfolgung öffentlicher Zwecke kommt demnach nur in Frage, wenn das 
Gemeinwesen durch die private Institution von einer öffentlichen Aufgabe 
entlastet wird. Ansonsten fällt eine Steuerbefreiung wegen Gemeinnüt-
zigkeit in Betracht. Betont wird, dass Tätigkeiten im kulturellen Bereich 
mitunter generell als gemeinnützig bezeichnet werden. Kulturelle Ver-
anstaltungen müssen aber grundsätzlich jedermann zugänglich sein. Das 
Allgemeininteresse ist etwa zu bejahen, wenn ein Museumsverein eine 
Sammlung dem Publikum zugänglich machen will,373 wenn ein Verein 
künstlerische Publikumsveranstaltungen zur uneigennützigen Förderung 
von Künstlern durchführt, die einer solchen Förderung bedürfen,374 oder 
wenn eine Stiftung den internationalen Kulturaustausch zwischen Kultur-
schaffenden aus Ländern der Dritten Welt und der Schweiz bezweckt.375 
Nicht gemeinnützig sind dagegen Veranstaltungen mit bloss unterhalten-
dem Charakter, wobei die Abgrenzung von kulturell wertvollen Anlässen 
heikel sein kann. Gemeinnützigkeit liegt nicht vor, wenn Selbsthilfezwecke 
verfolgt werden, wie dies etwa bei Theatergruppen, Musikgesellschaften, 
Gesangs- und Quartiervereinen der Fall ist. Die Verfolgung von eigenen 
ideellen Interessen in untergeordnetem Ausmass ist jedoch nicht aus-
geschlossen. So kann die der Öffentlichkeit zugänglich gemachte Bilder-
sammlung eines Kunstmäzens steuerbefreit werden, selbst wenn der Stif-
ter damit zugleich Eigeninteressen befriedigt. Der Umstand, dass von den 
Besuchern ein marktüblicher Eintrittspreis verlangt wird, spricht eher 
gegen eine Steuerbefreiung, ist per se betrachtet aber noch kein Ableh-
nungsgrund. Ein eindeutig untergeordneter Erwerbszweck (z.B. Betrieb 
einer Cafeteria) steht der Steuerbefreiung nicht entgegen. Schwierig ist 
mitunter die Abgrenzung zwischen öffentlichem Zweck und Kultuszweck. 
Die Renovation eines kirchlichen Objekts schliesst die Steuerbefreiung 

372  Vgl. Praxishinweise SSK vom September 2008, Organisationen mit kultureller Zweck-
setzung.

373  StRK AG, 20.2.1991 (unveröffentlicht). Siehe auch BGE 109 Ia 335 zum Zoologischen 
Garten Basel.

374  BGer, 10.4.1987 = ASA 57 (1988/1989), 511 ff. zur Welttheatergesellschaft Einsiedeln.
375  VGer ZH, 31.5.1985 = StE 1986 ZH B 71.63 Nr. 1.
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unter dem Titel des öffentlichen Zwecks jedoch nicht aus, sofern dieser 
überwiegt, weil das Objekt z.B. kulturhistorische Bedeutung hat.376

Die Praxishinweise äussern sich weiter zu Musikfestivals und Open-Airs: 
Diese liegen regelmässig im Allgemeininteresse, indes dürfte es häufig an 
der Opfererbringung fehlen. Auch können Erwerbszwecke überwiegen. 
Gemäss den Praxishinweisen ist in solchen Fällen die Sicherstellung einer 
wettbewerbsneutralen Behandlung zentral. Schliesslich nehmen die Pra-
xishinweise Stellung zur Steuerbefreiung von Organisationen, die sich im 
Bereich der Denkmalpflege und des Heimatschutzes bewegen: Die Sub-
ventionierung durch öffentliche Mittel ist ein Indiz für das Vorliegen eines 
öffentlichen Interesses, begründet aber keinen eigentlichen Anspruch 
darauf. 

4.4 . Privatisierungen im Besonderen

Der Staat geht zunehmend dazu über, Aufgaben der öffentlichen Hand auf 
privatrechtliche Rechtsträger zu übertragen (Privatisierung). Während 
die öffentliche Hand – auch dezentrale Einheiten wie öffentlich-rechtliche 
Anstalten – jedenfalls auf Bundesebene vorbehaltlos und vollumfänglich 
steuerbefreit ist,377 ist die Steuerbefreiung von privatrechtlichen Rechts-
trägern nur unter den allgemeinen Voraussetzungen möglich.378 Immer 
dann, wenn öffentliche Aufgaben privatisiert werden, wird die Steuer-
befreiung daher in Frage gestellt. 

Je nachdem, in welcher Rechtsform ein Anbieter auftritt (etwa als öffent-
lich-rechtliche Anstalt oder als privatrechtliche AG), hängt die Steuer-
befreiung folglich von unterschiedlichen Voraussetzungen ab. Die Sach-
gerechtigkeit dieser an der Rechtsform anknüpfenden Unterscheidung 
erscheint fraglich, insbesondere wenn sich die Anbieter in liberalisierten 
Märkten bewegen, wo die Konkurrenzsituation grundsätzlich gegen eine 
Steuerbefreiung spricht. 

376  Vgl. In diesem Sinne BGE 80 I 316 E. 1a. Zu beurteilen war allerdings nicht die Steuer-
befreiung, sondern die Abzugsfähigkeit einer Zuwendung an den Stift Maria Einsie-
deln zum Zwecke der «Rettung der Einsiedler Kirchen- und Klosterfassaden».

377  Art. 56 lit. a-c DBG. Von den kantonalen/kommunalen Steuern sind der Bund und 
seine Anstalten ebenfalls befreit (vgl. Art. 23 Abs. 1 lit. a StHG), für den Kanton und die 
Gemeinden sowie deren Anstalten ist das kantonale Recht massgebend (Art. 23 Abs. 1 
lit. b und c StHG). 

378  Simonek, ST 2000, 230 ff., 231 ff. Vgl. auch Amonn, BVR 2017, 166 ff.
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Auch bei Privatisierungen gilt, dass die Steuerbefreiung grundsätzlich 
ausgeschlossen ist, wenn der Zweck einer juristischen Person in erster 
Linie in der Gewinnerzielung besteht.379 Jede Steuerbefreiung, auch eine 
teilweise, ist dann ausgeschlossen, wenn ein Erwerbszweck verfolgt wird, 
der ein gewisses Ausmass übersteigt. Bei Privatisierungen kann daher 
eine Steuerbefreiung von vornherein nur gewährt werden, wenn der 
Rechtsträger, welcher die öffentliche Aufgabe übernimmt, keinen oder nur 
einen geringen Gewinn erzielt.380 Gemäss den Praxishinweisen der SSK381 
wird im Wesentlichen vorausgesetzt, dass die Wettbewerbsneutralität «in 
jedem Fall» gewahrt bleibt, sich die Unternehmung auf Kernbereiche der 
Grundversorgung beschränkt,382 eine lückenlose, flächendeckende Ver-
sorgung angeboten wird und nicht betriebsnotwendige Rechnungsüber-
schüsse mittelfristig durch Tarifreduktionen an die Konsumenten wei-
tergegeben werden. Der Umstand, dass das Gemeinwesen mehrheitlich 
am Gesellschaftskapital der juristischen Person beteiligt ist, hat lediglich 
Indiziencharakter. 

Fraglich ist, ob die Vornahme von Gewinnausschüttungen der Steuer-
befreiung wegen öffentlicher Zwecksetzung entgegensteht.383 Nach den 
Praxishinweisen der SSK ist dies daher heikel, weil die Ausschüttung von 
Dividenden die Erwirtschaftung von entsprechendem Gewinn bedingt. 
Dividendenzahlungen werden daher nur in sehr beschränktem Masse 
als mit einer Steuerbefreiung vereinbar angesehen.384 In der Literatur 
wird dieser restriktive Ansatz kritisiert. Die Grenze sei erst bei einer 
übermässigen Dividendenausschüttung zu ziehen.385

In der Praxis ist das Kriterium der Wettbewerbsneutralität zentral. Steu-
erbefreiungen kommen regelmässig dann nicht in Frage, wenn ein öffent-

379  Vgl. Simonek, ST 2000, 230 ff., 235; dies., FStR 2002, 3 ff., 6.
380  Simonek, ST 2000, 230 ff., 235. 
381  Praxishinweise SSK vom 18.1.2008, 27 ff.
382  So sollten eigene Liegenschaften etwa zur Hauptsache betrieblich genutzt und nicht 

als reine Vermögensanlage gehalten werden.
383  In diesem Sinne BGE 131 II 1 E. 3.4.1.
384  Praxishinweise SSK vom 18.1.2008, 30 m.V.a. BGE 131 II 1 E. 3.4.1 = StE 1999 B 71.61 

Nr. 4.
385  Locher/Giger/Pedroli, Komm. DBG, Art. 56 N 120 f. m.w.H. Vorgeschlagen wird eine 

Anlehnung an die emissionsabgaberechtliche Lösung: Nach Art. 6 Abs. 1 lit. a StG wird 
bei steuerbefreiten Gesellschaften auf die Erhebung der Emissionsabgabe auch noch 
bei einer Dividendenausschüttung von max. 6% des einbezahlten Gesellschafts- oder 
Genossenschaftskapitals verzichtet.
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licher Betrieb im Zuge der Privatisierung in einen (teil-)liberalisierten 
Markt entlassen wird.386

Eine zunehmende Liberalisierungstendenz lässt sich in letzter Zeit ins-
besondere im Bereich der Energieversorgung ausmachen. Die Stromver-
sorgung ist mit Inkrafttreten des StromVG am 15. Juli 2007387 teillibera-
lisiert worden. Für privatrechtliche Rechtsträger kommt eine (teilweise) 
Steuerbefreiung in diesem Bereich praxisgemäss höchstens noch in Bezug 
auf die regulierte Netznutzung sowie die Grundversorgung in Frage. Mit 
der vertraglichen Verbändevereinbarung zwischen der Gasindustrie und 
den industriellen Grosskunden wurde im Oktober 2012388 im Bereich der 
Gasversorgung ein erster Schritt zur Teilliberalisierung unternommen. An 
einer gesetzlichen Regulierung bzw. Liberalisierung fehlt es jedoch bis-
lang. Weitere Liberalisierungsschritte sollen im Zuge des geplanten Gas-
versorgungsgesetzes (GasVG) erfolgen. Folglich steht der Grundsatz der 
Wettbewerbsneutralität einer Steuerbefreiung bei Gaslieferung an Kun-
den im Bereich der Grundversorgung nicht per se entgegen.

BGE 131 II 1: Elektrizitätswerk Davos AG389

Sachverhalt: In Frage stand, ob der Elektrizitätswerk Davos AG (EWD) eine 
(teilweise) Steuerbefreiung zuzugestehen war. Dabei handelte es sich um ein in 
eine AG ausgegliedertes kommunales Elektrizitätswerk, deren Aktien sich zum 
fraglichen Zeitpunkt zu 100% im Eigentum der Gemeinde (Davos) befanden. 
Die AG nahm einerseits in den Bereichen Erschliessung, Verteilung und Ver-
kauf eine kommunale Versorgungsaufgabe wahr und trat andererseits auf dem 
Markt mit technischen Dienstleistungen, Energieberatung etc. als Konkurrentin 
von privaten Unternehmen auf. 
Urteil: Das Bundesgericht hielt fest, dass eine Steuerbefreiung grundsätzlich 
ausgeschlossen sei, wenn eine juristische Person in erster Linie Erwerbszwe-
cke verfolge, auch wenn diese zugleich öffentlichen Zwecken (z.B. Stromversor-
gung) dienen. Die EWD nahm mit der Grundversorgung der Strombezüger auf 
dem gesamten Gemeindegebiet zwar eine öffentliche Aufgabe wahr. Die Steu-
erbefreiung war ihr (insoweit) gleichwohl zu versagen, weil ihre Tätigkeit im 
Endzweck in erster Linie auf Erwerb und Gewinnerzielung ausgerichtet gewe-
sen sei. Ausschlaggebend war laut Bundesgericht in diesem Fall, dass das Elek-
trizitätswerk auch im Bereich der Stromlieferungen in Erfüllung seines Versor-

386  Simonek, ST 2000, 230 ff., 232 f.
387  Bundesgesetz über die Stromversorgung vom 23. März 2007.
388  Vgl. Merker, Jusletter 23. April 2012, insb. Rz. 12 ff.
389  Ergangen noch vor dem Inkrafttreten des StromVG.
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gungsauftrags nicht auf die Erhebung kostendeckender Gebühren verpflichtet 
wurde, sondern in der Tarifgestaltung weitgehend frei war und marktmässige 
Preise verlangen konnte, was ihm die Erzielung von Gewinnen auch im Bereich 
der öffentlichen Aufgabenerfüllung erlaubte. Schliesslich seien Erwerbszweck 
und Gewinnorientierung auch dadurch indiziert gewesen, dass bereits bei der 
Gründung des EWD (mit-)beabsichtigt gewesen sei, der Gemeinde einen regel-
mässigen Geldzufluss aus dem EWD zu erhalten. Aufgrund dieser Umstände 
sei der Erwerbszweck im Vordergrund gestanden. Im Übrigen sei der Gewinn 
nicht ausschliesslich und unwiderruflich den öffentlichen Zwecken verhaftet 
gewesen, was der Steuerbefreiung ebenfalls entgegenstand. 

Vgl. auch BGer, 23.7.2019, 2C_206/2018: Elektrizitäts- und Wasserwerk 
Lachen390

Die EW Lachen AG (eine in eine AG umgewandelte Anstalt, deren Anteile sich 
zu 100% im Besitz der Gemeinde Lachen befanden) erzielte im streitigen Jahr 
2006 auf der Sparte Elektrizität einen Gewinn von nahezu CHF 600 000, wäh-
rend sie in der Sparte Wasser einen Verlust erzielte. Sie schüttete der Gemeinde 
eine Dividende von CHF 300 000 aus. Die ausgeschüttete Dividende stammte 
daher im Ergebnis aus dem Gewinn aus der Sparte Elektrizität. Das Bundes-
gericht hielt fest, dass damit die Dividende zwar der Gemeinde und damit eben-
falls einem öffentlichen Zweck zugute kam. Das Gesetz verlange aber ausdrück-
lich, dass der Gewinn ausschliesslich denjenigen Zwecken gewidmet ist, das 
heisst den betreffenden öffentlichen oder gemeinnützigen Zwecken, aus denen 
sich die Steuerbefreiung ableitet, vorliegend mithin aus dem Zweck der Elek-
trizitätsversorgung. Die EW Lachen machte nicht geltend, dass der Betrag der 
an die Gemeinde ausgeschütteten Dividende für Zwecke der öffentlichen Elek-
trizitätsversorgung verwendet wurde, und solches stellte auch die Vorinstanz 
nicht fest. Damit war der Gewinn laut Bundesgericht nicht ausschliesslich und 
unwiderruflich dem öffentlichen Zweck der Elektrizitätsversorgung gewidmet. 
Es lehnte daher eine Steuerbefreiung ab.

Die Wasserversorgung gehört zu den (kommunalen) hoheitlichen Auf-
gaben, die keiner bundesrechtlichen Liberalisierungstendenz unterlie-
gen. Gewinnstrebigkeit ist nach Massgabe der kantonalen Gesetzgebung 
regelmässig ausgeschlossen; Wassertarife sind dem Kostendeckungs- 
und Äquivalenzprinzip unterstellt. Folglich wird die Steuerbefreiung 
wegen der Verfolgung öffentlicher Zwecke im Bereich der Wasserver-
sorgung von den Kantonen in aller Regel bejaht. So hat etwa die Steuer-

390  = StE 2019 B 71.63 Nr. 32. Auch hier war für die zu beurteilende Steuerperiode das 
StromVG noch nicht anwendbar.
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rekurskommission des Kantons Baselland in einem Urteil vom 9. Februar 
2001391 entschieden, dass eine AG, welche die Region stellvertretend für 
den Kanton mit Trinkwasser versorgt und den Monopolbetrieb nach dem 
Kostendeckungsprinzip führt, einen öffentlichen Zweck erfüllt und damit 
Anspruch auf die Steuerbefreiung hat.

Das Fernmeldewesen darf bereits seit dem Inkrafttreten des Fernmel-
degesetzes (FMG)392 am 20. Oktober 1997 als weitgehend liberalisiert 
gelten. Der Grundsatz der Wettbewerbsneutralität dürfte damit Steuer-
befreiungen von Anbietern regelmässig entgegenstehen.

Weiter hat sich die Frage der Steuerbefreiung zufolge öffentlicher Zweck-
setzung wiederholt bei der Privatisierung von Kantonalbanken gestellt. 
Inzwischen darf als gefestigt gelten, dass Kantonalbanken im Lichte des 
Grundsatzes der Wettbewerbsneutralität keine Steuerbefreiung mehr 
erlangen können, soweit es sich nicht um öffentlich-rechtliche Anstalten 
handelt.393 

BGer, 2.4.2001, 2A.254/2000: Berner Kantonalbank

Sachverhalt: In Frage stand die Steuerbefreiung der Berner Kantonalbank, 
nachdem diese von einer öffentlich-rechtlichen Anstalt in eine privatrechtliche 
AG im Sinne des OR umgewandelt worden war, wobei der Kanton kapital- und 
stimmenmässig die absolute Mehrheit beibehielt. 
Urteil: Das Bundesgericht hielt fest, dass die statutarisch proklamierten Zwe-
cke, die volkswirtschaftliche und soziale Entwicklung zu fördern, nur aus-
schlaggebend seien, soweit sie dem wirklichen Tätigkeitsfeld der Bank entspre-
chen würden. Dies könne zumindest bei den grossen Kantonalbanken nicht 
mehr angenommen werden, da die ursprüngliche Zwecksetzung in den letzten 
Jahrzehnten mehr und mehr einer auf kommerzielle Gewinnstrebigkeit aus-
gerichteten Geschäftspolitik gewichen sei. In Anbetracht der Entwicklung zu 
einer zunehmend bloss ertragsorientierten Geschäftspolitik könne nicht mehr 
davon ausgegangen werden, dass die Berner Kantonalbank die Voraussetzun-
gen einer öffentlichen Zweckverfolgung noch erfülle. Gegenüber den zumindest 
prioritär, wenn nicht vollumfänglich gewinnbezogenen Wirkungsbereichen 
komme den tatsächlich in öffentlicher Zweckverfolgung im eigentlichen Sinne 
wahrgenommenen Aktivitäten (z.B. Organisation des Zahlungsverkehrs für die 
Staatskasse oder Tätigkeit als kantonale Depositenstelle) kaum mehr mass-
gebliche Bedeutung zu. Es sei denn auch nicht geltend gemacht worden, dass 

391  StRK BL, 9.2.2001= StR 2002, 471.
392  Fernmeldegesetz vom 30. April 1997.
393  Vgl. Kuster, 235 f.
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die Bank infolge der Erfüllung solcher Aufgaben besondere Lasten zu tragen 
hätte. Das Bundesgericht merkte weiter an, dass diese Geschäftstätigkeit durch 
die Umwandlung der Kantonalbank in eine AG noch intensiviert wurde. Auch 
könne zugunsten einer Steuerbefreiung nicht die (fortbestehende) Staats-
garantie ins Feld geführt werden. Selbst eine teilweise Steuerbefreiung nach 
Massgabe der staatlichen Beteiligung falle ausser Betracht. Weiter ging nach 
Auffassung des Bundesgerichts sowohl der Vergleich mit der (steuerbefreiten) 
schweizerischen Nationalbank, die tatsächlich öffentliche Zwecke verfolge, als 
auch mit anderen Kantonalbanken fehl, denn der vorliegende Fall diene der 
Herausbildung einer neuen Praxis, die sich voraussichtlich in allen anderen 
vergleichbaren Fällen durchsetzen werde.
Kommentar: In diesem Sinne sprach sich das Bundesgericht in einem fast 
gleichzeitig gefällten Urteil betreffend die ebenfalls als privatrechtliche AG 
konstituierte Waadtländer Kantonalbank aus. Auch dieser wurde die Steuer-
befreiung verwehrt (BGE 127 II 113). Das Bundesgericht betonte, dass sich 
Kantonalbanken inzwischen als direkte Konkurrentinnen zu Privatbanken auf 
dem Markt positionieren würden. 

4.5 . Sportverbände im Besonderen

Die ESTV hat am 12. Dezember 2008 ein Rundschreiben (RS 2008) 
betreffend die Steuerbefreiung von internationalen Sportverbänden ver-
öffentlicht. Das RS 2008 stützt sich auf einen Beschluss des Bundesrats 
vom 5. Dezember 2008, womit die Praxis einiger Kantone abgesegnet 
wurde, welche internationalen Sportverbänden die Steuerbefreiung zuzu-
gestehen pflegten. Gemäss RS 2008 soll die Steuerbefreiung für die «in 
der Schweiz domizilierten und dem Internationalen Olympischen Komi-
tee (IOC) angeschlossenen internationalen Sportverbände sowie deren 
in der Schweiz domizilierten internationalen Unterverbände (Konfödera-
tionen)» gelten. Steuerbefreit ist derzeit offenbar die UEFA als europäi-
scher Kontinentalverband der FIFA, nicht aber die FIFA als Dachverband 
selbst.394 Der vom Bundesrat abgesegneten Praxis in Bezug auf interna-

394  Gemäss Antwort des Bundesrats vom 15.8.2012 zur Interpellation 12.3441 vom 
6.6.2012 wird die FIFA besteuert, «weil sie wie jede andere juristische Person grund-
sätzlich steuerpflichtig ist und weil sie keinen Wert auf eine Steuerbefreiung legte». 
Die FIFA profitiert jedoch von den Privilegien, die Vereinen im Bereich der Gewinn- 
und Kapitalsteuer zuteilwerden (siehe Kap. B/3 und B/4).
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tionale Sportverbände ist insbesondere in der Politik verschiedentlich 
Kritik erwachsen.395 

Keine Steuerbefreiung erlangen nach besagtem Rundschreiben nationale 
und regionale Unterverbände. Sportverbände verfolgen nach geltender 
Praxis regelmässig einen (überwiegenden) Selbsthilfezweck, der einer 
Steuerbefreiung sowohl wegen öffentlicher als auch wegen gemeinnüt-
ziger Zwecksetzung entgegensteht. Trotz der anhaltenden Kritik hat das 
Bundesgericht die Unterscheidung zwischen internationalen und natio-
nalen Sportverbänden wiederholt für rechtens befunden:

BGer, 28.12.2010, 2C_383/2010: Schweizerischer Verband für Pferdesport

Sachverhalt: In diesem Entscheid hatte sich das Bundesgericht mit der Frage zu 
befassen, ob dem Schweizerischen Verband für Pferdesport (SVPS) mit Sitz in 
Bern eine Steuerbefreiung aufgrund der Verfolgung eines öffentlichen Zwecks 
zu gewähren sei. Der SVPS ist eine als Verein konstituierte Dachorganisation 
aller Verbände und Vereine, die sich im weitesten Sinne mit dem Pferd und dem 
Pferdesport in der Schweiz befassen.
Urteil: Das Bundesgericht versagte dem Verband die Steuerbefreiung. Es 
bejahte zwar im Gegensatz zur Vorinstanz die Wahrnehmung einer öffentlichen 
Aufgabe durch den SVPS. Selbst wenn gewisse öffentliche Zwecke mitverfolgt 
würden, scheitere die Steuerbefreiung jedoch am überwiegenden Selbsthilfe-
zweck. Aus den Statuten und dem Leitbild gehe hervor, dass in erster Linie die 
privaten Interessen der beteiligten Verbände und Mitglieder verfolgt würden. 
Auch unter Gleichbehandlungsgesichtspunkten – der SVPS berief sich auf das 
Rundschreiben der ESTV vom 12. Dezember 2008 – verneinte das Bundes-
gericht eine Steuerbefreiung. Es bezweifelte die Vergleichbarkeit der Fälle und 
verwies hierfür auf die Ausführungen der Vorinstanz, welche die Steuerfreiheit 
der internationalen Sportverbände damit begründet hatte, dass diese gemein-
nützige (und nicht öffentliche) Zwecke verfolgten. Der internationale Sport 
trage nämlich zur Völkerverständigung bei und sei ein anerkanntes Element 
der Friedensförderung. Weiter vermittle dieser positive Botschaften wie Fair-
play, Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung sowie Förderung der sozia-
len und kulturellen Integration. Das Bundesgericht kam folglich zum Schluss, 
dass der SVPS die Anforderungen an eine Steuerbefreiung nicht erfüllte. Stehe 
fest, dass der Verband eigentlich nicht steuerbefreit sei, könne sich einzig noch 
die Frage der Gleichbehandlung im Unrecht stellen. Dazu bedürfte es einer 
ständigen rechtswidrigen Praxis, was aber nicht dargetan sei. Das Bundes-

395  Vgl. u.a. die Interpellation 08.3511 vom 24.9.2008 (Gemeinnützige UEFA?) sowie die 
Interpellation 12.3441 vom 6.6.2012 (Welche Sportverbände sind von der direkten 
Bundessteuer befreit?).
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gericht rief indes die Behörden auf, ihre die internationalen Sportverbände 
betreffende Praxis zu überprüfen.
BGer, 17.7.2017, 2C_314/2016 und 2C_315/2016: Der SVPS führte im Jahr 
2017 in derselben Sache erneut Beschwerde. Wiederum verneinte das Bundes-
gericht einen Anspruch auf Steuerbefreiung. Was die (erneut) verlangte Gleich-
behandlung mit den internationalen Sportverbänden anbelangt, argumentierte 
es vorab mit standortpolitischen Überlegungen: Der Standort Schweiz habe für 
die Verbandsführung des Weltsports eine ausserordentliche Bedeutung. Die 
bis anhin führende Position im Standortwettbewerb wolle die Schweiz auch 
in Zukunft behaupten. Deshalb seien den internationalen Sportverbänden 
attraktive Rahmenbedingungen zu bieten. Der Standortwettbewerb sei für sich 
genommen aber noch kein genügender Unterscheidungsgrund. Im Weiteren 
führte das Bundesgericht die bereits im Urteil von 2010 hervorgehobenen 
Gesichtspunkte an, nämlich einerseits die Friedensförderung und Völkerver-
ständigung und andererseits die Durchsetzung von Werten wie Fairplay, Kampf 
gegen Rassismus und Diskriminierung etc. bzw. das Zusammenspiel dieser 
beiden Gesichtspunkte. Eine solche öffentliche Zwecksetzung vertrage sich 
sogar – zumindest bis zu einem bestimmten Umfang – mit einer kommerziellen 
Tätigkeit. Das Bundesgericht kam zum Schluss, dass die verschiedene Beurtei-
lung mit Blick auf die Verfolgung öffentlicher Zwecke angemessen sei und eine 
Gleichbehandlung im Unrecht nicht zum Tragen komme. 

Im Jahr 2021 hat das Bundesgericht – soweit ersichtlich erstmals – einem 
lokal tätigen Männerturnverein («Jugi») mit Sitz im Kanton Zürich die 
(Teil-)Steuerbefreiung wegen öffentlicher Zweckverfolgung erteilt. Unklar 
bleibt, ob damit eine neue Praxis eingeläutet wurde oder aber die Steuer-
befreiung den besonderen Umständen des Einzelfalls geschuldet ist. Gegen 
eine grundlegende Praxisänderung spricht, dass das Urteil nur in Dreier-
besetzung gefällt und nicht amtlich publiziert wurde. Besonders gelagert 
war der beurteilte Fall daher, weil sich das (steuerbefreite) Sportange-
bot vorab an Nichtvereinsmitglieder richtete. Das Bundesgericht konnte 
somit einen überwiegenden Selbsthilfezweck ohne Weiteres verneinen, 
welcher der Steuerbefreiung bei Sportvereinen üblicherweise entgegen-
gehalten wird.

BGer, 8.12.2021, 2C_82/2021: Teilsteuerbefreiung eines Männerturnvereins

Sachverhalt: Dem Bundesgericht stellte sich die Frage, ob einem Männerturn-
verein mit Sitz im Kanton Zürich die teilweise Steuerbefreiung (für den Bereich 
«Jugi») zuzugestehen war. Dieser bot für Knaben im schulpflichtigen Alter, die 
nicht Vereinsmitglieder sind, eine Jugendriege an resp. vermittelte unter ehren-
amtlicher Leitung nach Jugend & Sport-Standards ein polysportives Angebot. 

Neuausrichtung 
der Praxis?

Entscheid (ZH)
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Zwischen der Gemeinde und dem Verein bestand eine Leistungsvereinbarung, 
die freilich erst nach der Stellung des Steuerbefreiungsgesuchs abgeschlos-
sen wurde. Unbestrittenermassen gab diese aber die langjährige Praxis bzw. 
Zusammenarbeit der Gemeinde und des Vereins wieder. 
Urteil: Das Bundesgericht gestand dem Verein – anders als das kantonale Steuer-
amt des Kantons Zürich sowie sämtliche weiteren kantonalen Instanzen – eine 
(partielle) Steuerbefreiung wegen Verfolgung eines öffentlichen Zwecks zu. Es 
hielt unter Bezugnahme auf Art. 68 BV vorab fest, dass die Sportförderung eine 
Staatsaufgabe des Bundes darstellt, die auf allen Staatsebenen fortgesetzt wird 
und sich letztlich in vielfacher Weise auf Leistungen Privater abstützt. Sportför-
derung stelle fraglos einen öffentlichen Zweck dar. Der Umstand, dass der Verein 
alle zwei Jahre eine öffentliche Abendunterhaltung («Turnchränzli») anbiete, 
lasse diesen nicht als Eventveranstalter erscheinen, sondern stelle im Gegenteil 
eine Werbeaktion für den Sport dar. Der öffentliche Zweck der Sportförderung 
begrenze sich auch nicht auf den sog. freiwilligen Schulsport; die «Jugi»-Kurse 
würden die Rahmenbedingungen des freiwilligen Schulsports ohnehin einhal-
ten und Träger müssten nicht die Schulen selbst sein. Auch die Beschränkung 
auf Knaben und damit des Destinatärkreises stehe der Verfolgung öffentlicher 
Zwecke nicht im Wege, zumal es für Mädchen ein entsprechendes Angebot 
gebe und geschlechtergetrennter Sportunterricht ab einem gewissen Alter 
gemäss Lehrplan empfohlen werde. Auch den Einwand, die «Jugi» verfolge 
einen Selbstzweck, wenn Kinder für den Turnverein begeistert werden, liess 
das Bundesgericht nicht gelten. Aus dem Zweckartikel des Vereins ergebe sich, 
dass dieser primär darauf ausgerichtet sei, der Bevölkerung in der Region ein 
Sportangebot zur Verfügung zu stellen, die Selbsthilfe sei lediglich von unter-
geordneter Bedeutung. Das Sportprogramm stehe rund 100 Knaben pro Woche 
offen, wohingegen nur 2.6 Neumitglieder pro Jahr «gewonnen» würden. Das 
Bundesgericht kam folglich zum Schluss, dass dem Verein die teilweise, d.h. auf 
die Sparte «Jugi» beschränkte Steuerbefreiung zuzugestehen war. 
Kommentar:  Der Antrag um teilweise Steuerbefreiung des Vereins wurde im 
Zusammenhang mit einem grösseren Legat (Vermächtnis) gestellt, welches 
der Verein mit der Auflage, dieses für die «Jugi» zu verwenden, erhalten hatte. 
Die Steuerbefreiung im direktsteuerlichen Bereich hat im Kanton Zürich auto-
matisch auch die Befreiung von den Erbschafts- und Schenkungssteuern zur 
Folge.396 

396  Vgl. § 10 Abs. 1 lit. f ESchG/ZH.
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4.6 . Wohnbaugenossenschaften im Besonderen

Die Steuerbefreiung von Genossenschaften im Allgemeinen (siehe dazu 
Kap. C/3.2.1) und jene von Wohnbaugenossenschaften im Besonderen 
ist regelmässig umstritten. Die Förderung von Wohnbau und Wohneigen-
tum ist als öffentliche Aufgabe zwar anerkannt (Art. 108 BV)397. Bei der 
Schaffung von Wohnraum für die Genossenschafter selbst handelt es sich 
jedoch um einen klassischen Selbsthilfezweck. Beschränkt sich folglich 
der Mieterkreis auf Genossenschafter und/oder wird das Anteilskapital – 
marktkonform bzw. überhaupt – verzinst, so dürfte eine Steuerbefreiung 
ausscheiden. 

Wohnbaugenossenschaften wird die Steuerbefreiung regelmässig nur im 
Ausnahmefall gewährt. Dies entspricht etwa der Praxis im Kanton Basel-
land.398 Der Kanton St. Gallen zieht eine Steuerbefreiung nur dann in 
Betracht, wenn sich die Wohnbaugenossenschaft «den Erwerb, die Ver-
waltung oder Vermietung von preisgünstigen Wohnungen für wirtschaft-
lich schwache Personen in uneigennütziger Weise zum Zweck setzt».399 

Das Bundesgericht hat in einem älteren Entscheid (BGE 114 Ib 277) noch 
unter Geltung des BdBSt festgehalten, dass «privatrechtliche Körperschaf-
ten oder Anstalten, die selbst sozialen Wohnungsbau betreiben, keine 
ausschliesslich gemeinnützigen400 Zwecke [verfolgen]; denn Baugesell-
schaften wahren mit der Anlage ihres Kapitals im sozialen Wohnungsbau 
gleichzeitig ihre eigenen Interessen (…) und Selbsthilfegenossenschaften 
verfolgen zugleich die Interessen ihrer Mitglieder, für welche sie Wohnun-
gen beschaffen».401 

4.7 . Politische Organisationen im Besonderen

Das Gesetz äussert sich nicht zur Frage, ob politische Zwecksetzungen 
als steuerbefreit eingestuft werden können. Im Kreisschreiben der ESTV 
wird jedoch festgehalten, dass eine politische Partei primär keine öffent-

397  Zu beachten ist, dass der verfassungsrechtliche Begriff des gemeinnützigen Woh-
nungsbaus nicht mit dem steuerrechtlichen Gemeinnützigkeitsbegriff identisch ist.

398  Vgl. StGer BL, 20.11.2009, zu finden unter: ‹https://www.baselland.ch/politik-und-
behorden/gerichte/rechtsprechung/steuergericht/2009/37›. Vgl. demgegenüber StGer 
BL, 20.6.2003, BL Nr. 48/2003.

399  Vgl. zu den Einzelheiten St. Galler Steuerbuch StB 80 Nr. 7.
400  Unter dem BdBSt stellt die Verfolgung öffentlicher Zwecke noch kein eigenständiger 

Steuerbefreiungsgrund dar.
401  BGE 114 Ib 277 E. 3d.

Grundsatz

Praxis

Bundesgericht

Politische 
Zwecksetzung 

(Parteien)

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/gerichte/rechtsprechung/steuergericht/2009/37
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/gerichte/rechtsprechung/steuergericht/2009/37
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lichen Zwecke verfolgt, sondern in erster Linie die Interessen ihrer Mit-
glieder und deshalb nicht von der Steuerbefreiung profitieren kann.402 Mit 
derselben Begründung spricht auch die Literatur politischen Parteien die 
Steuerbefreiung grundsätzlich ab.403 Das Bundesgericht hat sich ebenfalls 
schon mehrfach in diesem Sinne geäussert.404 Zwar wird in Literatur und 
Rechtsprechung darauf hingewiesen, dass das Vorhandensein verschiede-
ner politischer Parteien im Interesse einer funktionierenden Demokratie 
liege, die Verfolgung bestimmter Parteiinteressen selbst aber eben nicht 
einem öffentlichen Zweck entspreche.405 Dasselbe gilt im Grundsatz für 
paritätische Berufskommissionen zur Durchsetzung von allgemeinver-
bindlichen Gesamtarbeitsverträgen in einem bestimmten Gewerbe, wel-
che die unmittelbaren wirtschaftlichen oder persönlichen Eigeninteres-
sen der Mitglieder verfolgt.406

Offen bleibt, inwieweit politische Aktivitäten mit einem öffentlichen oder 
gemeinnützigen Zweck resp. der Steuerbefreiung vereinbar sind. In den 
Praxishinweisen der SSK finden sich punktuelle Hinweise, insgesamt 
wird ein restriktiver Ansatz verfolgt: So müssen etwa Kindertagesstät-
ten «politisch neutral» sein,407 ebenso wird klargestellt, dass das Halten 
von Vorträgen nur dann als Kultustätigkeit zu betrachten ist, «sofern 
damit der religiöse Glaube erneuert oder gefördert werden soll und die 
Veranstaltung nicht vorab der sachlichen Erörterung eines bestimmten 
(politischen) Themas dient».408 Damit wird klargestellt, dass sich steuer-
befreite Organisationen grundsätzlich politisch neutral verhalten sollten. 
Dies wiederum stellt sicher, dass ein möglichst weiter Adressatenkreis 
angesprochen bleibt.

Zur Klärung der Frage, inwieweit sich politische Tätigkeiten mit der 
Steuerbefreiung vertragen, hat Ständerat Ruedi Noser am 24.9.2020 eine 

402  ESTV, KS 12 vom 8.7.1994, 5.
403  Greter/Greter, in: Komm. DBG, Art. 56 N 40; Locher/Giger/Pedroli, Komm. DBG, 

Art. 56 N 102; Yersin, ASA 58 (1989/1990), 97 ff., 107. 
404  BGer, 2.4.2009, 2C_77/2007, E. 3.3; BGer, 7.6.2007, 2A.647/2005, E. 3.3 = StR 2007, 

648 = StE 2007 A 23.1 Nr. 14.
405  BGer, 2.4.2009, 2C_77/2007, E. 3.3 m.w.H.
406  VGer ZH, 30.11.2022, SB.2022.00029 (teilweise Steuerbefreiung im Bereich gesetzlich 

vorgesehener Kontrollaufgaben bejaht).
407  Praxishinweise SSK vom 18.1.2008, 11.
408  Praxishinweise SSK vom 18.1.2008, 21.

Politische 
Tätigkeiten

https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=pjpxg5dfl5qv6mrtl4yv63tsl4yti
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inzwischen erledigte Motion eingereicht.409 Dies geschah vor dem Hinter-
grund, dass sich NPO, vorab Tier- und Umweltschutzorganisationen, in 
immer grösserem Ausmass in verschiedenen kontroversen politischen 
Vorlagen engagiert hatten. Der Bundesrat hat am 18.1.2020 wie folgt Stel-
lung bezogen:

«Die Steuerbefreiung ist zu verneinen, wenn eine Institution politische 
Ziele verfolgt, nicht aber, wenn für die Erreichung eines gemeinnützigen 
Zweckes politische Mittel eingesetzt werden. Dabei ist ausschlaggebend, 
ob der Zweck der betreffenden Organisation vorwiegend in der Willens-
bildung der Öffentlichkeit liegt oder ob eine mögliche Beeinflussung der 
Öffentlichkeit bloss eine Konsequenz des verfolgten, im Allgemeininteres-
sen liegenden Zwecks ist. Die materielle oder ideelle Unterstützung von 
Initiativen oder Referenden steht einer Steuerbefreiung grundsätzlich 
nicht entgegen. Allerdings darf der politischen Betätigung nicht ein derart 
zentrales Gewicht zukommen, dass die Organisation gesamthaft betrach-
tet als politische Organisation erscheint.»

In der Tat kann auch steuerbefreiten Organisationen eine Teilnahme am 
politischen Prozess nicht verwehrt sein, soweit ein unmittelbarer Zusam-
menhang zum verfolgten Zweck besteht. Zu verlangen ist jedoch, dass die 
politische Tätigkeit nicht der eigentliche Zweck der Organisation ist, son-
dern lediglich als ein (nicht das einzige) Mittel zur Zweckerreichung dient. 
Es verhält sich somit ähnlich wie bei der Ausübung einer Erwerbstätigkeit 
durch steuerbefreite Organisationen: Ein eigentlicher Erwerbszweck ist 
der Steuerbefreiung abträglich, wohingegen aber eine (untergeordnete) 
Erwerbstätigkeit durchaus Mittel zur Zweckverfolgung sein kann. Zu ver-
langen sein dürfte auch bei der Wahrnahme von politischen Aktivitäten, 
dass diese untergeordneter Natur sind resp. die steuerbefreite Organisa-
tion nur verhältnismässige Ressourcen hierfür einsetzt. Ansonsten liesse 
sich anzweifeln, ob faktisch nicht doch ein politischer Zweck verfolgt wird. 
Eine allgemeingültige Grenze lässt sich freilich nicht ziehen. 

Klarzustellen ist, dass die ideelle Zwecksetzung nach Art. 66a DBG/
Art. 26a StHG sämtliche nicht wirtschaftlichen Zwecke und damit auch die 
Verfolgung politischer Ziele umfasst. Die Freigrenze findet daher auch bei 
politischen Organisationen Anwendung.

409  Motion 20.4162, Werden die Anforderungen an die Steuerbefreiung juristischer Per-
sonen wegen Gemeinnützigkeit im Falle von politischer Tätigkeit eingehalten?.

Ideelle 
Zwecksetzung
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Da politische Organisationen nicht in den Genuss der Steuerbefreiung 
gelangen, sind Zuwendungen auch nicht als Spenden abzugsfähig. DBG 
und StHG enthalten jedoch seit dem 1.1.2011 eine ausdrückliche Grund-
lage für einen beschränkten Parteispendenabzug.410 

5 . Kultuszweck als Steuerbefreiungsgrund

5.1 . Gesetzliche Regelung

Gemäss Art. 56 lit. h DBG sind juristische Personen steuerbefreit, «die 
gesamtschweizerisch Kultuszwecke verfolgen, für den Gewinn, der aus-
schliesslich und unwiderruflich diesen Zwecken gewidmet ist». Die Rege-
lung in Art. 23 Abs. 1 lit. g StHG sieht eine Befreiung von der Gewinn- und 
Kapitalsteuer vor, wenn «kantonal oder gesamtschweizerisch Kultus-
zwecke» verfolgt werden. Was die Befreiung von den kantonalen Steuern 
anbelangt, genügt also ein auf das Kantonsgebiet beschränkter Wirkungs-
radius. 

Hintergrund der Steuerbefreiung bei Verfolgung von Kultuszwecken ist 
die Erleichterung der Ausübung der verfassungsrechtlich geschützten 
Glaubens- und Gewissensfreiheit (Art. 15 BV).411 Zu beachten ist jedoch, 
dass der verfassungsrechtliche Schutz weiterreicht, indem auch welt-
anschauliche Überzeugungen ausdrücklich einbezogen werden (Art. 15 
Abs. 2 BV). Letztere sind vom steuerbefreiten Kultuszweck jedoch nicht 
erfasst.

5.2 . Voraussetzungen der Steuerbefreiung

5.2.1 . Kultuszweck

Der Begriff des Kultuszwecks ist im Gesetz nicht definiert. Eine juristi-
sche Person verfolgt laut KS Nr. 12 dann einen steuerprivilegierten Kul-
tuszweck, wenn sie ein gemeinsames Glaubensbekenntnis, gleichgültig 
welcher Konfession oder Religion, in Lehre und Gottesdienst pflegt und 

410  Auf Stufe Bund ist ein Abzug von max. CHF 10 400 (Art. 33 Abs. 1 lit. i DBG), auf kan-
tonaler Ebene ist ein Abzug bis zu einem nach kantonalem Recht bestimmten Betrag 
(Art. 9 Abs. 2 lit. l StHG) möglich. Vgl. zum Hintergrund Bericht der Staatspolitischen 
Kommission des Ständerates zur Parlamentarischen Initiative Steuerliche Abzugs-
fähigkeit von Zuwendungen an politische Parteien, BBl 2008 7463 ff.

411  Praxishinweise SSK vom 18.1.2008, 19.
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fördert.412 Unter «Glaube» verstehen die Praxishinweise der SSK eine 
religiöse Überzeugung bzw. eine Anschauung über das Verhältnis des 
Menschen zum Transzendenten (Göttlichen).413 Erforderlich ist somit ein 
Bezug zum Jenseitigen.

Die Praxishinweise der SSK befassen sich relativ detailliert mit der Frage, 
was als eigentliche Kultustätigkeit aufzufassen ist.414 Gemeint ist damit die 
Betätigung aus religiöser Überzeugung. Dies kann in Form von eigentlichen 
Gottesdiensten geschehen, erfasst sind aber auch gottesdienstähnliche 
Handlungen. Gottesdienstähnliche Handlungen wie Vorträge, die Heraus-
gabe von Schriften, die Produktion von Radio- und Fernsehsendungen etc. 
sind gemäss den Praxishinweisen dann als Kultustätigkeit anzuerkennen, 
wenn sie auf eine Glaubenserneuerung bzw. -förderung abzielen.415 

Nicht von der Steuerbefreiung profitieren kultusähnliche Körperschaf-
ten.416 Damit sind gemäss den Praxishinweisen Körperschaften gemeint, 
die bestimmte wirtschaftliche, weltanschauliche, philosophische oder 
ideelle Aufgaben auf religiöser Grundlage erfüllen. Eine weltanschauli-
che, philosophische und ideelle Zwecksetzung nimmt nur Bezug auf das 
Diesseitige.417 Es fehlt mithin das transzendente Element418 bzw. die reli-
giöse Verehrung einer höheren, übersphärischen Macht.419 Eine Religion 
erschöpft sich im Unterschied zur Weltanschauung nicht im Erkennen 
einer Wahrheit, im Anerkennen sittlicher Forderungen oder in der Erfas-
sung ästhetischer Werte.420

Die Praxishinweise der SSK äussern sich auch zur Frage, ob Sekten von der 
Steuerbefreiung profitieren können. Dabei bereitet bereits die Definition 
einer Sekte Mühe.421 Nach Ansicht der SSK lässt sich Sekten, die sich mit 
dem Verhältnis des Menschen zum Transzendentalen befassen, die Ver-
folgung eines Kultuszwecks nicht von vornherein absprechen. Nach den 
Praxishinweisen soll es jedoch häufig an der Voraussetzung der gesamt-

412  ESTV, KS 12 vom 8.7.1994, 6 f.
413  Vgl. Praxishinweise SSK vom 18.1.2008, 19.
414  Praxishinweise SSK vom 18.1.2008, 20 f.
415  Vgl. auch VGer ZH, 2.10.1987 = StE 1988 B 71.64 Nr. 1.
416  ESTV, KS 12 vom 8.7.1994, 7.
417  Vgl. Praxishinweise SSK vom 18.1.2008, 24 (auch zum Folgenden).
418  VGer ZH, 2.10.1987 = StE 1988 B 71.64 Nr. 1.
419  Praxishinweise SSK vom 18.1.2008, 24.
420  Vgl. VGer ZH, 2.10.1987 = StE 1988 B 71.64 Nr. 1 m.w.H. Siehe auch Praxishinweise SSK 

vom 18.1.2008, 24.
421  Praxishinweise SSK vom 18.1.2008, 22.
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schweizerischen bzw. kantonalen Bedeutung fehlen. Weiter wird in den 
Praxishinweisen klargestellt, dass Religionsgemeinschaften, die zu straf-
rechtlich relevanten Handlungen aufrufen, gegen den «ordre public» ver-
stossen, rechtliche oder sittenwidrige Zwecke verfolgen oder die Unter-
wanderung des politischen Systems auf religiöser Grundlage bezwecken 
(z.B. mit aggressiver Werbung), die Steuerbefreiung selbstverständlich zu 
verweigern ist.422 

Die Verfolgung von Erwerbszwecken ist Kultusorganisationen unter dem 
Aspekt der Steuerbefreiung nicht gestattet.423 So sei etwa der Betrieb eines 
Reisebüros durch eine Kultusgemeinschaft zum Besuch der biblischen 
Stätten mit der Steuerbefreiung nicht vereinbar. Der Verkauf von Broschü-
ren, Kursen und dergleichen dürfte nur soweit mit der Steuerbefreiung 
vereinbar sein, als es sich dabei um eine untergeordnete Erwerbstätigkeit 
handelt, die der Verfolgung des Kultuszwecks dient.

BGer, 24.11.2010, 2C_442/2010: Steuerbefreiung wegen Verfolgung 
von Kultuszwecken

Sachverhalt: Der Verein X. war im seinem Sitzkanton Schwyz wegen Verfolgung 
von Kultuszwecken zu 80% von der Besteuerung ausgenommen. Der Kanton 
Graubünden, in welchem der Verein Grundeigentum besass, unterwarf die 
Erträge auf den Liegenschaften jedoch der Besteuerung mit der Begründung, 
dass diese nicht unmittelbar dem Kultuszweck dienten. Laut damals in Kraft 
stehendem bündnerischem Steuergesetz waren juristische Personen, die im 
kantonalen oder gesamtschweizerischen Interesse Kultuszwecke verfolgen, 
für den Gewinn und das Kapital, welche ausschliesslich, unwiderruflich und 
unmittelbar diesen Zwecken dienten, von der Steuerpflicht befreit.424 Im Ver-
gleich zur harmonisierungsrechtlichen Regelung galt es also zusätzlich noch 
das Erfordernis der «Unmittelbarkeit» zu beachten.
Urteil: Dem Bundesgericht stellte sich die Frage, ob das Zusatzerfordernis des 
kantonalen Rechts, wonach der Gewinn und das Kapital nicht nur ausschliess-
lich und unwiderruflich, sondern zudem «unmittelbar» dem Kultuszweck zu 
dienen hatten, mit dem Bundesrecht vereinbar ist. Es hielt fest, dass weder das 
StHG noch das DBG ein solches Kriterium kennen. Folglich sei diese Voraus-
setzung harmonisierungswidrig. Den Kantonen komme im Bereich der Steuer-
befreiung wegen der Verfolgung von Kultuszwecken kein Gestaltungsspielraum 
zu. Eine andere Auslegung würde dem Anliegen der vertikalen Harmonisierung 

422  Praxishinweise SSK vom 18.1.2008, 22 f. Gl.M. Greter/Greter, in: Komm. DBG, 
Art. 56 N 42.

423  ESTV, KS 12 vom 8.7.1994, 6; Praxishinweise SSK vom 18.1.2008, 24.
424  Die heutige Regelung entspricht der Vorgabe im StHG.

Abgrenzung zu 
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Entscheid (GR)
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zuwiderlaufen und die mit dem Erlass des StHG angestrebte Vereinfachung 
der Rechtsanwendung vereiteln. Folglich sei Art. 23 Abs. 1 lit. g StHG direkt 
anwendbar. Diese Norm entspricht laut Höchstgericht materiell Art. 56 lit. h 
DBG, weshalb für die Auslegung auf das KS Nr. 12 abgestellt werden kann. 
Danach sei die Vermögensverwaltung – wie im vorliegenden Fall – zulässig, 
nicht aber die Verfolgung von Erwerbszwecken. Es bilde folglich keinen Hin-
derungsgrund für die Steuerbefreiung, wenn der Verein die fraglichen Liegen-
schaften nicht «unmittelbar» zur Verfolgung von Kultuszwecken einsetzte. Das 
Bundesgericht hiess die Steuerbefreiung gut. Es wies zudem darauf hin, dass 
dies an der Steuerbarkeit der Grundstückgewinne nichts ändere (vgl. Art. 23 
Abs. 4 StHG; siehe hierzu Kap. E/5).

Das Bundesrecht verlangt ein Glaubensbekenntnis von kantonaler resp. 
gesamtschweizerischer Bedeutung. Gemäss den Praxishinweisen der SSK 
kann als Indiz hierfür eine überregional organisatorische Zusammen-
fassung einer Glaubensgemeinschaft dienen.425 Weiter wird betont, dass 
allein die Verbreitung innerhalb der Schweiz (und nicht auch im Aus-
land) massgebend sein soll. Für die Befreiung von den kantonalen Steuern 
genügt es, wenn die Glaubensrichtung im jeweiligen Sitzkanton verbreitet 
ist. Einmaligen Gruppierungen fehlt es laut den Praxishinweisen an dieser 
Bedeutung. Grösse und Mitgliederzahl wiederum sind nicht allein mass-
gebend. Schliesslich soll es auch nicht genügen, wenn geltend gemacht 
wird, dass die Basis einer Glaubensgemeinschaft in einer oder mehreren 
Weltreligionen liegt.426 Fehlt die gesamtschweizerische Dimension, steht 
immer noch die Beanspruchung der Freigrenze wegen ideeller Zweckset-
zung nach Art. 66a DBG/Art. 26a StHG offen.427 

5.2.2 . Weitere Voraussetzungen

Wie sich dem Gesetz entnehmen lässt, müssen die allgemeinen Voraus-
setzungen der Steuerbefreiung bei der Verfolgung eines Kulturzwecks 
ebenfalls erfüllt sein.428 Es sind dies die folgenden (vgl. hierzu Kap. C/2):
– ausschliessliche und unwiderrufliche Vermögenswidmung (vgl. hierzu 

Kap. C/2.2 und Kap. C/2.3) 
– zusätzlich: tatsächliche Zweckverwirklichung (vgl. Kap. C/2.4)

425  Praxishinweise SSK vom 18.1.2008, 23.
426  Praxishinweise SSK vom 18.1.2008, 24.
427  Greter/Greter, in: Komm. DBG, Art. 56 N 42 in fine.
428  Art. 56 lit. h DBG/Art. 23 Abs. 1 lit. g StHG. Möglich ist auch eine Teilsteuerbefreiung.

Kantonale 
resp. gesamt-

schweizerische 
Bedeutung
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Wenn eine Organisation mit Kultuszweck untergeordnete Erwerbstätig-
keiten verfolgt, gilt es auch die Wahrung der Wettbewerbsneutralität zu 
beachten (siehe Kap. C/2.5)

Das Gesetz verlangt nicht, dass Gewinn und Vermögen der Organisation 
unmittelbar der Verfolgung des Kultuszwecks dienen; ein bloss mittel-
bares Dienen steht der Steuerbefreiung damit nicht entgegen.429

Die Verfolgung von Kultuszwecken setzt – anders als die Steuerbefreiung 
wegen Verfolgung gemeinnütziger Zwecke – nicht voraus, dass die Tätig-
keit uneigennützig erbracht wird.430

5.3 . Landeskirchen

Von den privatrechtlichen Institutionen mit einem Kultuszweck sind die 
Landeskirchen zu unterscheiden. Als Landeskirche gelten in den meisten 
Kantonen die evangelisch-reformierte, die römisch-katholische sowie die 
christkatholische Kirche.431 Wird eine Religionsgemeinschaft kantonal 
anerkannt, erlangt sie den Status einer öffentlich-rechtlichen Körper-
schaft mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist sodann kraft ihrer Rechts-
form von den direkten Steuern befreit (Art. 56 lit. c DBG/Art. 23 Abs. 1 
lit. c StHG).432 Landeskirchen steht zudem regelmässig ihrerseits die Kom-
petenz zu, von ihren Mitgliedern Steuern (Kirchensteuer) zu erheben.

Religionsgemeinschaften, die weder zu den Landeskirchen noch zu den 
öffentlich-rechtlich anerkannten Religionsgemeinschaften zählen (etwa 
Freikirchen sowie jüdisch, buddhistische und muslimische Gemeinden 
ohne öffentlich-rechtliche Anerkennung), können die Steuerbefreiung 
hingegen nur nach Massgabe von Art. 56 lit. h DBG/Art. 23 Abs. 1 lit. g 
StHG erlangen.433

Das «Steuerbefreiungsregime» bei Institutionen mit Kultuszweck präsen-
tiert sich zusammenfassend wie folgt:434

429  BGer, 24.11.2010, 2C_442/2010 (siehe Kap. C/5.2.1).
430  Greter/Greter, in: Komm. DBG, Art. 56 N 41 in fine.
431  Praxishinweise SSK vom 18.1.2008, 21.
432  Praxishinweise SSK vom 18.1.2008, 22.
433  Vgl. Praxishinweise SSK vom 18.1.2008, 22.
434  Praxishinweise SSK vom 18.1.2008, 22.

Steuerbefreiung 
ex lege 
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Institutionen 
mit Kultuszweck

Ö�entlich-rechtlich 
anerkannte Religions-

gemeinschaften

Landeskirchen/ 
Kirchgemeinden

steuerbefreit
(Art. 56 lit. c DBG/

Art. 23 Abs. 1 lit. c StHG)

steuerbefreit
(Art. 56 lit. c DBG/

Art. 23 Abs. 1 lit. c StHG)

Steuerbefreiung
nach Massgabe von 

Art. 56 lit. h DBG/
Art. 23 Abs. 1 lit. g StHG

Übrige Religions-
gemeinschaften mit

Rechtspersönlichkeit

6 . Rechtsnatur des Steuerbefreiungsentscheids

6.1 . Rechtsnatur

Fragen der subjektiven Steuerpflicht können nach Lehre und Praxis im 
Rahmen eines besonderen Feststellungsverfahrens beurteilt werden (Vor-
bescheid).435 Beruft sich ein Steuerpflichtiger auf die Steuerbefreiung, so 
setzt dies ein entsprechendes Gesuch voraus.436 Dies ergibt sich aus der 
im Steuerverfahren geltenden Normentheorie, wonach der Steuerpflich-
tige steuermindernde oder –ausschliessende Tatsachen zu beweisen 
hat.437 Der Gesuchsteller hat also nachzuweisen, dass er die gesetzlichen 
Voraussetzungen für eine subjektive Steuerbefreiung erfüllt. Der Steuer-
befreiungsentscheid qualifiziert sodann als Feststellungsverfügung über 
Bestand und Umfang der Steuerbefreiung.438

Üblicherweise wirkt die Feststellungsverfügung ex nunc, d.h. ab der Steu-
erperiode der Gesuchseinreichung und Erfüllung der Voraussetzungen. 
Auch eine rückwirkende Zusprache der Steuerbefreiung ist aber nicht 

435  Locher, Komm. DBG, Einführung zu Art. 3 ff. N 9 m.w.H.
436  Ausdrücklich ist dies z.B. im Kanton Bern geregelt: Art. 17 Abs. 1 SBV.
437  Greter/Greter, in: Komm. DBG, Art. 56 N 2.
438  So Greter/Greter, in: Komm. DBG, Art. 56 N 2a und 2b; Kocher, N 1771. A.A. Züger, 

125 ff., 138 FN 73.

Übersicht

Feststellungs-
verfügung
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ausgeschlossen, sofern die Unterlagen für den fraglichen Zeitraum nach-
gereicht werden und noch keine rechtskräftige Veranlagung vorliegt.439

6.2 . Geltungsdauer der Steuerbefreiung

Der Entscheid über die Steuerbefreiung gilt grundsätzlich nur für die 
jeweilige Steuerperiode, d.h. eine Überprüfung ist in jeder Steuerperiode 
möglich, ohne dass es hierfür neuer Tatsachen bedürfte.440 Bei unver-
änderten Verhältnissen wäre die jährliche Einholung eines Vorentscheids 
jedoch «unsinnig und unzumutbar»,441 weshalb nach den Grundsätzen von 
Treu und Glauben die einmal (auf unbestimmte Zeit) zugestandene sub-
jektive Steuerbefreiung auch für künftige Steuerperioden weiter wirksam 
bleibt, bis sich die steuerlich relevanten Verhältnisse oder die anwend-
baren Rechtsgrundlagen ändern oder die Steuerverwaltung ihrerseits zu 
einer Überprüfung der Voraussetzungen schreitet.442 In einigen Kantonen 
ist dies sogar ausdrücklich so geregelt.443 

Kommt es zu einer Überprüfung der Steuerbefreiung, so ist wiederum der 
Steuerpflichtige beweisbelastet, d.h. er hat aufzuzeigen, dass die Voraus-
setzungen für die Steuerbefreiung noch immer erfüllt sind.

Eine Steuerbefreiung kann aber auch befristet ausgesprochen werden. 
Diesfalls liegt es an der steuerbefreiten Organisation, die Steuerbefreiung 
rechtzeitig erneuern zu lassen. 

6.3 . Entzug der Steuerbefreiung

Die einer gemeinnützigen Organisation einmal gewährte Steuerbefreiung 
ist aufzuheben, wenn sich zeigt, dass die Voraussetzungen nicht mehr 
erfüllt sind.444 Der Entzug der Steuerbefreiung erfolgt damit grundsätzlich 
für die Zukunft.

439  Vgl. dazu etwa BGer, 16.8.2013, 2C_143/2013; VGer ZH, 23.2.2022, SB.2021.00114, 
E. 5.3.4. Siehe auch St. Galler Steuerbuch, StB 80 Nr. 2, Ziff. 5.

440  BGE 127 II 113 E. 2a; BGE 120 Ib 374 E. 2; BGE 114 Ib 277 E. 3a; BGer, 1.3.1985 = ASA 
55 (1986/1987), 214 ff., E. 3a; Frei, ZStP 1993, 1 ff., 14 f.; Greter/Greter, in: Komm. 
DBG, Art. 56 N 2a.

441  Greter/Greter, in: Komm. DBG, Art. 56 N 2a.
442  Frei, ZStP 1993, 1 ff., 14 f.; Greter/Greter, in: Komm. DBG, Art. 56 N 2a.
443  So etwa im Kanton Bern, vgl. Art. 19 Abs. 1 und 2 SBV.
444  BGE 120 Ib 374 E. 2a; BGE 114 Ib 277 E. 3a; BGE 113 Ib 7 E. 2a. Siehe auch BGer, 

1.3.1985 = ASA 55 (1986/1987), 214 ff., E. 3b.

Grundsatz

Kontrolle

Befristete 
Steuerbefreiung

Wirkung für 
die Zukunft

https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=mjtwkxzrgiyf62lcl4ztona
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Fraglich ist, ob sich die Steuerbefreiung auch rückwirkend entziehen lässt, 
wenn die Steuerbehörden erkennen, dass die Voraussetzungen für die 
Steuerbefreiung schon länger nicht mehr vorliegen oder noch gar nie vor-
gelegen haben. Ein rückwirkender Entzug der Steuerbefreiung hätte nicht 
nur Gewinn- und Kapitalsteuerfolgen,445 sondern u.U. auch erbschafts- 
resp. schenkungssteuerrechtliche Konsequenzen mit Blick auf bereits 
getätigte Zuwendungen einschliesslich der anfänglichen Vermögensein-
lage.446

Der Steuerbefreiungsentscheid stellt eine Vertrauensgrundlage dar. Ein 
rückwirkender Widerruf (ex tunc) ist nach Treu und Glauben immer dann 
ausgeschlossen, wenn die betroffene Organisation gutgläubig gehandelt 
und den Sachverhalt vollständig und korrekt dargelegt hat sowie allfäl-
ligen Mitwirkungspflichten nachgekommen ist, d.h. wenn sie angeforderte 
Unterlagen eingereicht und die Steuerbehörde die fehlende Gemeinnüt-
zigkeit nicht rechtzeitig beanstandet hat.447 Die Aufhebung der Steuer-
befreiung ist somit grundsätzlich nur für die Zukunft (ex nunc) möglich.448

Sollte ausnahmsweise ein rückwirkender Entzug der Steuerbefreiung 
zulässig sein,449 so darf m.E. nach Treu und Glauben zeitlich maximal bis 
zu demjenigen Zeitpunkt zurückgegangen werden, in dem die steuer-
befreite Organisation ihren Pflichten nicht mehr nachgekommen ist bzw. 
die Voraussetzungen für die Steuerbefreiung nicht mehr vorlagen. Der 
Entzug kann also nicht einfach per Errichtungsdatum erfolgen. 

445  Nacherhebung im sog. Nachsteuerverfahren für max. zehn Jahre.
446  Zu beachten ist, dass nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung Erbschafts- und 

Schenkungssteuern nicht unbedingt einer absoluten Verjährung unterliegen – ent-
scheidend ist das kantonale Recht: BGer, 2.6.2017, 2C_68/2016.

447  Vgl. StRK BS, 24.1.1995 = StE 1997 B 71.63 Nr. 15. Siehe auch Locher/Giger/Pedroli, 
Komm. DBG, Art. 56 N 7. Vgl. weiter BGer, 21.3.2017, 2C_835/2016, E. 3.5.3. Klar-
zustellen ist, dass die Verletzung von Mitwirkungspflichten per se m.E. nicht ausreicht, 
um die Steuerbefreiung zu widerrufen, solange die gesetzlichen Voraussetzungen für 
die Steuerbefreiung effektiv noch vorliegen. 

448  Siehe auch BGer, 1.3.1985 = ASA 55 (1986/1987), 214 ff., E. 3b. Weniger restriktiv 
jedoch Frei, ZStP 1993, 1 ff., 16, der ein Zurückkommen auf frühere Jahre aufgrund 
neuer Tatsachen oder Beweismittel als zulässig erachtet.

449  Vgl. für ein Beispiel VGer ZH, 2.2.2022, SR.2021.00004. 

Rückwirkender 
Entzug
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7 . Verfahren der Steuerbefreiung

7.1 . Gesuch

Wie bereits erwähnt, muss um die Steuerbefreiung ersucht werden. Die 
antragstellende Organisation hat nachzuweisen, dass sie die gesetzlichen 
Voraussetzungen für eine subjektive Steuerbefreiung erfüllt. Üblicher-
weise wird dies in einem Schreiben zuhanden der Steuerbehörden sub-
stanziiert dargelegt. 

Dem Schreiben sind regelmässig folgende Unterlagen beizulegen:450

– Tätigkeitsbericht, der Auskunft über unterstützte Projekte und/oder 
Personen gibt

– Jahresberichte häufig der letzten drei Jahre resp. Protokolle der letzten 
drei Vereinsversammlungen (sofern vorhanden) 

– Jahresrechnungen häufig der letzten drei Jahre (sofern vorhanden)
– Budget (Aufschluss über die Art der Finanzierung und der Mittelver-

wendung)
– Organisations- und Spesenreglemente (sofern vorhanden)

Bei Vereinen ist zusätzlich einzureichen:
– Vereinsstatuten (datiert und unterzeichnet) 
– Protokoll der Gründungsversammlung

Bei Stiftungen ist zusätzlich einzureichen:
– Öffentlich beurkundete Stiftungsurkunde
– Handelsregisterauszug 

7.2 . Zuständigkeit des Sitzkantons

Für das Verfahren der Steuerbefreiung ist das kantonale Recht mass-
gebend. Dies gilt auch in Bezug auf die direkte Bundessteuer, da deren Ver-
anlagung bei den Kantonen liegt.451 Zuständig ist der jeweilige Sitzkanton 
der antragstellenden Organisation. Befindet sich der Ort der tatsächlichen 
Verwaltung jedoch in einem anderen Kanton, so ist dieser andere Kanton 
zuständig.452 

450  Vgl. zum Vorbescheid vor Gründung Kap. C/7.3.
451  Art. 128 Abs. 4 BV.
452  Siehe Kap. B/3.1.1.
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Die Verfahren sind kantonal unterschiedlich geregelt. Im Kanton Zürich 
etwa ist das Steuerbefreiungsgesuch beim kantonalen Steueramt ein-
zureichen, sodann werden die Gemeinden konsultiert,453 was die ver-
gleichsweise lange Verfahrensdauer erklärt. In den meisten Kantonen 
entscheidet dagegen das kantonale Steueramt selbständig. 

Der zivilrechtliche Sitz ist frei wählbar. Wie bereits erwähnt, lässt sich 
in der Praxis ein gewisser «Steuerbefreiungstourismus» beobachten: 
Gewährt ein Kanton die Steuerbefreiung nicht wunschgemäss, so erfolgt 
nicht selten eine Sitzverlegung in einen anderen Kanton mit einer gross-
zügigeren Steuerbefreiungspraxis. Obschon die Steuerbefreiung an sich 
bundesrechtlich harmonisiert ist, verbleibt den kantonalen Steuerbehör-
den bekanntlich ein grosser Ermessensspielraum. 

7.3 . Vorbescheid vor Gründung

Üblicherweise kann ein Vorverfahren beschritten werden auf Basis der 
provisorischen Vereins- resp. Stiftungsstatuten. Auch hier muss substan-
ziiert werden, dass die antragstellende Organisation die Voraussetzungen 
der Steuerbefreiung erfüllt. Ebenso wird regelmässig ein Tätigkeitskon-
zept sowie ein Budget verlangt. Die Vereins-/Stiftungsstatuten sind als 
Entwurf einzureichen, ebenso allfällige Reglemente. 

Die Steuerbefreiung wird diesfalls unter dem Vorbehalt erteilt, dass der 
Verein/die Stiftung wie dargelegt gegründet/errichtet wird. Üblicher-
weise verlangen die kantonalen Steuerbehörden, dass die definitiven 
Gründungsunterlagen nachgereicht werden. 

7.4 . Dauer des Verfahrens

Die Bearbeitungsdauer fällt je nach Kanton sehr unterschiedlich aus. 
Während die Prüfung eines Steuerbefreiungsgesuchs in einigen Kantonen 
eine Frage von Tagen oder Wochen sein kann, beansprucht die Bearbei-
tung in anderen Kantonen deutlich mehr Zeit. Dies trifft namentlich auf 
den Kanton Zürich zu – die gesetzlich vorgesehene454 Konsultierung des 
zuständigen kommunalen Steueramts führt dazu, dass die Bearbeitung 
durchschnittlich drei bis vier Monate in Anspruch nimmt. 

453  Vgl. § 170 StG/ZH.
454  § 170 Abs. 1 und Abs. 2 StG/ZH.
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7.5 . Entscheid und Rechtsmittel

Wird die Steuerbefreiung gutgeheissen, so erhält die antragstellende 
Organisation eine entsprechende Feststellungsverfügung. Die Abweisung 
des Gesuchs um Steuerbefreiung ergeht ebenfalls in Form einer Verfügung. 
Diese ist sodann im ordentlichen Rechtsmittelverfahren anfechtbar. 

Im Kanton Zürich wird der Gesuchstellerin in einem ersten Schritt ein 
informelles Schreiben zugestellt. Das Verfahren wird form- und kostenfrei 
abgeschlossen. Ist die gesuchstellende Organisation mit dem Schreiben 
nicht einverstanden, kann sie innert einer Frist von ca. 30 Tagen eine kos-
tenpflichtige Verfügung verlangen, die sodann anfechtbar ist. 

7.6 . Auflagen und Bedingungen

Üblicherweise wird eine Steuerbefreiung vorbehaltlos und «bis auf Weite-
res» gewährt. Das heisst, dass sie weder befristet noch mit Auflagen oder 
Bedingungen verbunden ist. So geschieht dies in den meisten Kantonen. 

Die Erteilung der Steuerbefreiung kann aber auch von Bedingungen 
oder Auflagen abhängig gemacht werden. Bei einer Bedingung hängt 
die Rechtswirksamkeit der Verfügung von einem künftigen ungewissen 
Ereignis ab. Bei der Suspensivbedingung tritt die Rechtswirksamkeit erst 
ein, wenn die Bedingung erfüllt ist, bei der Resolutivbedingung endet sie 
mit Eintritt der Bedingung. Dagegen stellt die Auflage eine mit einer Ver-
fügung verbundene zusätzliche Verpflichtung zu einem Tun, Dulden oder 
Unterlassen dar. Die Rechtswirksamkeit der Verfügung hängt jedoch nicht 
davon ab. Die Nichterfüllung der Auflage kann aber z.B. ein Grund für den 
Widerruf einer Verfügung sein. Ob eine Auflage oder Bedingung vorliegt, 
beurteilt sich nicht so sehr nach der äusseren Bezeichnung, sondern nach 
deren Sinn und Zweck unter Berücksichtigung des Verhältnismässigkeits-
prinzips. In der Praxis dominiert die Auflage.455

Nicht selten kommt es vor, dass die Steuerbehörden die Steuerbefreiung 
von der Verfolgung von Projekten im Inland oder auf dem eigenen Kan-
tonsgebiet abhängig machen. Es gilt diesfalls jeweils zu klären, ob es sich 
dabei um eine Auflage oder Bedingung handelt.

Im Kanton Luzern wird praxisgemäss für jede Steuerperiode die Jahres-
rechnung (Bilanz und Erfolgsrechnung) der steuerbefreiten juristischen 

455  Vgl. zum Ganzen Häfelin/Müller/Uhlmann, N 913 ff.
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Person einverlangt.456 Tendenziell dürfte es sich hierbei um eine Auflage 
handeln.

7.7 . Kosten

In der Regel ist die Behandlung des Steuerbefreiungsgesuchs kosten-
los. Es gibt aber auch Ausnahmen: So können etwa im Kanton Zürich bei 
Abweisung Kosten auferlegt werden, wenn eine anfechtbare Verfügung 
verlangt wird.457 Im Kanton Bern kostet die Behandlung des Steuerbefrei-
ungsgesuchs pauschal CHF 200.

8 . Teilweise Steuerbefreiung bei gemischter 
 Zwecksetzung 

Laut Kreisschreiben der ESTV fällt dann, wenn die Mittel der steuerbefrei-
ten juristischen Person nur zum Teil einem gemeinnützigen oder öffent-
lichen Zweck verhaftet sind, eine teilweise Steuerbefreiung in Betracht. 
Auch in diesem Fall muss die steuerbefreite Tätigkeit ins Gewicht fallen. 
Voraussetzung ist ferner, dass die Mittel, für welche die Steuerbefreiung 
verlangt wird, rechnungsmässig klar vom übrigen Vermögen und Einkom-
men ausgeschieden sind (Spartenrechnung). Juristische Personen, die 
neben steuerbefreiten auch Erwerbs- oder Selbsthilfezwecke verfolgen, 
sind – sofern eine teilweise Steuerbefreiung überhaupt in Frage kommt – 
ebenfalls nur insoweit befreit, als ihre Mittel ausschliesslich und unwider-
ruflich steuerbefreiten Zwecken gewidmet sind.458

Praxisgemäss werden partielle Steuerbefreiungen nur sehr zurückhaltend 
gewährt. Regelmässig wird eine klare organisatorische Trennung zwi-
schen steuerbefreiten und nicht steuerbefreiten Aktivitäten verlangt.459 

456  Vgl. Luzerner Steuerbuch, § 70 Nr. 3, Ziff. 6. 
457  Vgl. § 171 Abs. 1 StG/ZH.
458  ESTV, KS 12 vom 8.7.1994, 6.
459  Siehe auch Praxishinweise SSK vom 18.1.2008, 37 f.

Kosten

KS Nr. 12 
der ESTV

Praxis
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9 . Statuswechsel

9.1 . Grundsatz

Steuerfragen stellen sich auch dann, wenn ein Steuersubjekt neu die 
Steuerbefreiung erlangt (Austritt aus der Steuerpflicht) oder – gerade 
umgekehrt – eine bestehende Steuerbefreiung verliert (Eintritt in die 
Steuerpflicht). Gesprochen wird insoweit auch von einem Statuswechsel. 
Während der Austritt aus der Steuerpflicht regelmässig Steuerfolgen mit 
sich zieht, ist der Eintritt grundsätzlich nicht mit Steuerfolgen verbunden. 

Besondere Steuerfolgen können sich bei Liegenschaftsbesitz ergeben. 
Zu beachten ist, dass Liegenschaften auf kantonaler Ebene grundsätzlich 
nicht an der Steuerbefreiung teilhaben (vgl. Art. 23 Abs. 4 StHG). 

Austritt und Eintritt in die Steuerpflicht: 

Juristische Person Juristische Person 

i.d.R. Steuerfolgen i.d.R. keine Steuerfolgen

Steuerpflicht Steuerbefreiung Steuerpflicht

Juristische Person 

9.2 . Erlangung der Steuerbefreiung 
(Austritt aus der Steuerpflicht)

9.2.1 . Gewinnsteuer auf den stillen Reserven

Mit der Erlangung einer subjektiven Steuerbefreiung wird die Gewinn- 
und Kapitalsteuerpflicht beendet (Art. 61b Abs. 2 DBG/Art. 24d Abs. 2 
StHG). Endet die Steuerpflicht, ist gewinnsteuerlich über die in diesem 
Zeitpunkt vorhandenen, nicht versteuerten stillen Reserven einschliess-
lich des selbst geschaffenen Mehrwerts abzurechnen, da diese anschlies-

Statuswechsel

Austritt aus der 
Steuerpflicht
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send nicht mehr erfasst werden können.460 Das gilt auf Bundesebene auch 
für stille Reserven auf Liegenschaften.

9.2.2 . Kantonale Grundsteuern

Gemäss Art. 23 Abs. 4 StHG ist von juristischen Personen, die von der 
Gewinn- und Kapitalsteuer befreit sind, auf kantonaler Ebene die Grund-
stückgewinnsteuer dennoch «in jedem Fall» zu erheben (vgl. hierzu auch 
Kap. E/5).

Je nach Belegenheit der Liegenschaft unterscheiden sich damit die Steuer-
folgen (vgl. zum monistischen und dualistischen System der Grundstück-
gewinnbesteuerung Kap. E/5):
– Kanton mit monistischem System: Mit Erlangung der Steuerbefreiung 

ändert sich nichts in Bezug auf die Besteuerung der Liegenschaft. Diese 
unterliegt nach wie vor der Grundstückgewinnsteuer. Folglich erfolgt 
mit Beendigung der Gewinn- und Kapitalsteuerpflicht keine Änderung 
der Besteuerungsregimes, welche eine steuerliche Abrechnung nötig 
machen würden.461 Die Grundstückgewinnsteuer fällt grundsätzlich 
erst mit Veräusserung der Liegenschaft an, wobei die Differenz zwi-
schen Erlös und Anlagekosten steuerbar ist.

– Kanton mit dualistischem System: Mit Erlangung der Steuerbefreiung 
endet die Gewinnsteuerpflicht. Damit erfolgt eine Abrechnung über 
den stillen Reserven (Art. 24d Abs. 1 StHG). Umstritten ist, ob dualis-
tische Kantone nach dem Statuswechsel auf Liegenschaften weiterhin 
die Gewinnsteuer erheben dürfen.462 Z.T. wird vertreten, es sei für steu-
erbefreite Institutionen in dualistischen Kantonen ebenfalls die Grund-
stückgewinnsteuer vorzusehen, falls Grundstückgewinne besteuert 
werden sollen.463 So geregelt hat dies etwa der Kanton St. Gallen.464 

460  Art. 61b Abs. 1 DBG/Art. 24d Abs. 1 StHG. Lag bisher eine teilweise Steuerbefreiung 
des entsprechenden Rechtsträgers vor oder erfolgt der Übergang von der ordentli-
chen Besteuerung nur in eine teilweise Steuerbefreiung, ist dem Grundsatz zu folgen, 
dass nur diejenigen stillen Reserven sowie der selbst geschaffene Mehrwert besteuert 
werden, bei denen tatsächlich ein Wechsel in der Steuerpflicht erfolgt: Botschaft USR 
III, BBl 2015 5069 ff., 5184.

461  A.A. offenbar Zweifel/Hunziker/Margraf/Oesterhelt, § 9 N 28.
462  Vgl. Greter/Greter, in: Komm. StHG, Art. 23 N 46.
463  Siehe Kap. E/5.
464  Vgl. Art. 130 Abs. 2 lit. c StG/SG.
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Die kantonale Handänderungssteuer (falls im Belegenheitskanton über-
haupt erhoben) fällt bei einem Statuswechsel demgegenüber nicht an, da 
damit kein Eigentumsübergang verbunden ist.

9.3 . Verlust der Steuerbefreiung (Eintritt in die 
Steuerpflicht)

9.3.1 . Gewinnsteuerneutrale Aufdeckung der stillen Reserven

Mit dem Verlust der subjektiven Steuerbefreiung entsteht die Gewinn- 
und Kapitalsteuerpflicht. Beginnt die Steuerpflicht, so kann die steuer-
pflichtige Person stille Reserven einschliesslich des selbst geschaffenen 
Mehrwerts gewinnsteuerneutral aufdecken (Art. 61a Abs. 1 DBG/Art. 24c 
Abs. 1 StHG). Das gilt auf Bundesebene auch für stille Reserven auf Liegen-
schaften.

Die aufgedeckten stillen Reserven sind jährlich zum Satz abzuschreiben, 
der für Abschreibungen auf den betreffenden Vermögenswerten steuer-
lich angewendet wird.465 Der aufgedeckte selbst geschaffene Mehrwert ist 
innert zehn Jahren abzuschreiben.466 

Werden die bestehenden stillen Reserven in der Steuerperiode des 
Beginns der Steuerpflicht nicht aufgedeckt – es handelt sich um eine 
Kann-Vorschrift –, unterliegen diese bei einer späteren Realisierung der 
Gewinnsteuer.

9.3.2 . Kantonale Grundsteuern

Auf kantonaler Ebene unterscheiden sich die Steuerfolgen wiederum nach 
Belegenheit der Liegenschaft:
– Kanton mit monistischem System: Mit Verlust der Steuerbefreiung 

ändert sich nichts in Bezug auf die Besteuerung der Liegenschaft. 
Diese unterliegt nach wie vor der Grundstückgewinnsteuer. Folglich 
ist mit dem Eintritt in die Gewinnsteuerpflicht keine Änderung der 
Besteuerungsregimes verbunden, womit auch keine Abrechnung aus 
steuersystematischen Gründen erfolgt.467 

465  Art. 61a Abs. 3 DBG/Art. 24c Abs. 3 StHG.
466  Art. 61a Abs. 4 DBG/Art. 24c Abs. 4 StHG.
467  Zweifel/Hunziker/Margraf/Oesterhelt, § 9 N 27.
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– Kanton mit dualistischem System: Mit Verlust der Steuerbefreiung 
erfolgt insoweit dann kein wirklicher Eintritt in die Steuerpflicht, 
wenn die Liegenschaft während der Steuerbefreiung trotzdem der 
Gewinnsteuer unterlag (ob dies zulässig ist, ist freilich umstritten).468 
Folglich erschiene auch eine steuerneutrale Aufdeckung der stillen 
Reserven nicht angängig. Werden Liegenschaftsgewinne von steuer-
befreiten Institutionen hingegen der Grundstückgewinnsteuer unter-
worfen (wie z.B. im Kanton St. Gallen), erfolgt bei Wegfall der Steuer-
befreiung ein Systemwechsel, indem Grundstückgewinne fortan der 
Gewinnsteuer unterliegen. Diesfalls erschiene eine Besteuerung an 
sich sachgerecht (analog Art. 12 Abs. 2 lit. b StHG).469 Regelmässig 
dürfte es aber an einer kantonalgesetzlichen Grundlage für die steuer-
systematisch bedingte Abrechnung fehlen – zudem erscheint fraglich, 
ob eine solche überhaupt StHG-konform wäre.470 

Handänderungssteuern fallen bei einem Statuswechsel – wie gesagt – 
nicht an. 

468  Siehe Kap. C/9.2.2.
469  Liegenschaften werden bei Eintritt in die Steuerpflicht zum Verkehrswert eingestellt, 

womit der Wertzuwachsgewinn während der Phase der Steuerbefreiung nicht mehr 
besteuert werden kann.

470  Zweifelnd auch Zweifel/Hunziker/Margraf/Oesterhelt, § 9 N 27.
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D . Erbschafts- und Schenkungssteuer-
pflicht der NPO

1 . Einleitung

NPO können für Zuwendungen, die sie erhalten, erbschafts- oder schen-
kungssteuerpflichtig werden. Dabei zieht eine Befreiung von den Gewinn- 
und Kapitalsteuern nicht in jedem Fall auch eine Befreiung von den Erb-
schafts- und Schenkungssteuern mit sich. Besondere Fragestellungen 
ergeben sich ausserdem bei Zuwendungen im interkantonalen und inter-
nationalen Verhältnis.

2 . Rechtsgrundlagen

Erbschafts- und Schenkungssteuern stellen rein kantonale und u.U. kom-
munale Steuern dar. Die Rechtsgrundlagen finden sich folglich in den 
Steuergesetzen der Kantone und Gemeinden.

3 . Kantonale Kompetenz

Die Kompetenz zur Erhebung der Erbschafts- und Schenkungssteuern 
steht nach geltendem Recht ausschliesslich den Kantonen zu.471 Der Bund 
verfügt – anders als im direktsteuerlichen Bereich – auch über keine Har-
monisierungskompetenz.472 Zuständig zur Erhebung der Erbschafts- und 
Schenkungssteuern sind also die Kantone. Mitunter räumen diese auch 
den Gemeinden gewisse Kompetenzen ein.473 

Folge der rein kantonalen Kompetenz ist, dass die Kantone Erbschafts- 
und Schenkungssteuern erheben können, aber nicht müssen. So kennen 
die Kantone Schwyz und Obwalden weder Erbschafts- noch Schenkungs-
steuern und der Kanton Luzern erhebt lediglich die Erbschaftssteuer. 
Darüber hinaus sind die Kantone – innerhalb der verfassungsrechtlichen 
Schranken – frei, wie sie diese Steuern inhaltlich ausgestalten. 

471  Vgl. hierzu und zum Folgenden Opel, in: Komm. ESchStR, § 3 N 3 ff.
472  Die Harmonisierungskompetenz des Bundes beschränkt sich auf die direkten Steu-

ern (vgl. Art. 129 Abs. 1 BV), zu denen die Erbschafts- und Schenkungssteuern nach 
traditioneller Auffassung nicht gezählt werden.

473  Vgl. für eine Übersicht Opel, in: Komm. ESchStR, § 3 N 7 ff.
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4 . Steuerhoheit

Die Steuerhoheit beurteilt sich nach dem kantonalen Recht. In der Regel 
ist sie wie folgt geregelt: Erbschafts- und Schenkungssteuern werden 
erhoben, wenn der Erblasser oder Schenker seinen (letzten) Wohnsitz im 
Kanton hat/hatte oder wenn auf dem Kantonsgebiet belegene Immobi-
lien übertragen werden. U.U. ist die Steuerhoheit auch vorgesehen, wenn 
der Erbgang im Kanton eröffnet wurde oder vererbtes/verschenktes 
Geschäftsvermögen im Kanton belegen ist.474

Im interkantonalen Verhältnis kann es zu Überschneidungen resp. Dop-
pelbesteuerungskonflikten kommen. Doppelbesteuerungen sind jedoch 
verfassungsrechtlich untersagt (Art. 127 Abs. 3 BV). Das Bundesgericht 
hat gestützt auf langjährige Rechtsprechung Kollisionsregeln heraus-
gebildet, um Doppelbesteuerungen im interkantonalen Verhältnis zu ver-
meiden. Nach der Praxis des Bundesgerichts kommt bei der Erbschafts- 
und Schenkungssteuer stets dem Kanton des (letzten) Wohnsitzes das 
Besteuerungsrecht zu. Eine Ausnahme gilt einzig bei der Übertragung von 
Liegenschaften; diesfalls liegt das Besteuerungsrecht beim Belegenheits-
kanton.475 

Beispiel: Der bis zu seinem Tod im Kanton A wohnhaft gewesene Erblasser E 
vermachte sein gesamtes Vermögen einer steuerbefreiten Institution mit Sitz 
im Kanton X. Das Vermögen von E besteht einerseits aus beweglichem Ver-
mögen (Konto bei der im Kanton Z ansässigen Kantonalbank) und anderer-
seits aus einer im Kanton B gelegenen Liegenschaft. Die Erbschaftssteuer darf 
grundsätzlich der Kanton A (letzter Wohnsitzkanton) erheben. In Bezug auf 
die Liegenschaft hat zudem der Kanton B (Belegenheitskanton) einen Steuer-
anspruch. Erforderlich ist sodann eine Steuerausscheidung, d.h. eine Aufteilung 
des Steuersubstrats zwischen dem Kanton A und dem Kanton B. Kein Besteue-
rungsrecht haben dagegen die Kantone X und Z. 

474  Vgl. Mäusli-Allenspach, in: Komm. ESchStR, § 55 N 16.
475  Mäusli-Allenspach, in: Komm. ESchStR, § 56 N 5.
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 4 Steuerhoheit

Steuerhoheit 1
(bewegliches Vermögen)

Steuerhoheit 2
(Immobilie)

Steuerbefreite 
Institution

Kanton A

Kanton B
Kanton X

Im internationalen Verhältnis können die Kantone ihre Steuerhoheit wei-
ter ausdehnen, als ihnen dies im interkantonalen Verhältnis offensteht, und 
z.B. auch im Kanton belegenes bewegliches Geschäftsvermögen erfassen. 
Es gibt kein generelles Verbot der internationalen Doppelbesteuerung, 
weder im nationalen Recht noch im allgemeinen Völkerrecht. Doppel-
besteuerungen werden im internationalen Verhältnis – sofern das interne 
Recht nicht für Abhilfe sorgt – nur insoweit vermieden, als ein Doppel-
besteuerungsabkommen vorhanden ist, das sich der fraglichen Doppel-
besteuerung annimmt. Im Bereich der Erbschafts- und Schenkungssteu-
ern hat die Schweiz lediglich acht solcher Abkommen abgeschlossen, die 
sich – das Abkommen mit Deutschland vorbehalten – allesamt auf die Erb-
schaftssteuern beschränken.476 

476  Abkommen bestehen mit Österreich, Deutschland, Dänemark, Schweden, Finnland, 
den Niederlanden, den USA sowie mit Grossbritannien.

Internationales 
Verhältnis
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5 . Steuersubjekt

Subjekt der Erbschafts- und Schenkungssteuer ist grundsätzlich in allen 
Kantonen der Empfänger477 der steuerbaren Vermögensanfälle.478 Bei der 
Errichtung einer Stiftung ist Steuersubjekt die Stiftung als Empfängerin 
der Vermögenswerte.479 Dasselbe gilt bei einer Vereinsgründung für den 
Verein. Stiftungen und Vereine werden für die ihnen zugewendeten Ver-
mögenswerte grundsätzlich erbschafts- oder schenkungssteuerpflichtig. 
Das gilt auch für Zuwendungen der Gründer oder von Dritten, die erst 
nach der Gründung erfolgen. 

Subjektive Steuerbefreiungen sind im Bereich der Erbschafts- und Schen-
kungssteuer üblicherweise vorgesehen für nahe Verwandte. Da gemein-
nützige Institutionen zur zuwendenden Person jedoch nicht in einem 
Verwandtschaftsverhältnis stehen, greifen diese Ausnahmen nicht. Die 
Kantone sehen daher für gemeinnützige Organisationen besondere Steu-
erbefreiungen vor (siehe dazu Kap. D/9).

Obschon die Steuerpflicht die begünstigte Person trifft, können der Schen-
ker oder die Erben nach Massgabe des kantonalen Rechts solidarisch480 
(vereinzelt auch nur subsidiär) für die Steuerschuld haftbar sein.481 Bei 
der Erbschaftssteuer haften häufig die Erben solidarisch für die von allen 
Erben (oft inklusive Vermächtnisnehmer) gesamthaft geschuldeten Steu-
ern. Die Haftung ist meist auf den Betrag des Erbanfalls beschränkt, kann 
aber auch das gesamte Vermögen des solidarisch Verpflichteten umfassen. 

477  Dies kann der gesetzliche oder eingesetzte Erbe, der Vermächtnisnehmer oder der 
Beschenkte sein bei einer Schenkung von Todes wegen oder unter Lebenden. Nicht 
nur natürliche, sondern auch juristische Personen können als Begünstigte auftreten 
und somit erbschafts-/schenkungssteuerpflichtig werden.

478  Vorbehalten bleibt die – allerdings nur noch im Kanton Solothurn bekannte – Nach-
lasssteuer (Erbschaftssteuer); bei dieser gilt üblicherweise die Erbengemeinschaft als 
Steuersubjekt. 

479  Der Einwand, es fehle im Errichtungszeitpunkt noch an einem Rechtssubjekt, 
erscheint «begrifflich überspitzt», zumal die Stiftung auch zivilrechtlich hinsichtlich 
der Vermögenswidmung als erwerbend betrachtet wird. Vgl. Böckli, 338; Opel, 100.

480  D.h., dass der Schenker oder die Erben mit dem Begünstigten gemeinsam haften, 
wobei die Steuerbehörden von jedem Einzelnen die Erfüllung der gesamten Steuer-
schuld verlangen kann.

481  Vgl. für einen Überblick über die kantonalen Regelungen: Steuerinformationen der 
ESTV, Erbschafts- und Schenkungssteuern (Stand: Januar 2020), 9 ff.
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6 . Steuerobjekt

6.1 . Erbschaftssteuer

Gegenstand der Erbschaftssteuer ist der Vermögensübergang von Todes 
wegen.482 Der Übergang der Vermögenswerte erfolgt entweder durch Erb-
anfall oder durch Verfügung von Todes wegen (Testament oder Erbver-
trag). Mögliche Verfügungsarten sind die Erbeinsetzung,483 das Vermächt-
nis,484 die Schenkung auf den Todesfall sowie Auflagen und Bedingungen 
(vgl. Art. 481 ff. ZGB). Die Steuerfolgen können je nach Verfügungsart 
variieren.485

6.2 . Schenkungssteuer

Objekt der Schenkungssteuer ist der unentgeltliche Vermögensübergang 
unter Lebenden. Der kantonale Gesetzgeber hat es in der Hand, den Begriff 
der steuerbaren Schenkung zu definieren.486 Er kann auf den zivilrecht-
lichen Begriff (Art. 239 OR) abstellen,487 daran anknüpfen oder sich davon 
auch loslösen. Die meisten Kantone fassen den Begriff der steuerbaren 
Schenkung weiter als den zivilrechtlichen Begriff; erfasst sind insbeson-
dere auch einseitige Rechtsgeschäfte wie die Stiftungserrichtung.488 Über-
wiegend wird für eine steuerbare Schenkung a) eine Vermögenszuwen-
dung, b) Unentgeltlichkeit sowie c) ein Zuwendungswille verlangt.489

482  Blumenstein/Locher, 270. Siehe auch Fischer/Ramp/Trutmann, in: Komm. 
ESchStR, § 10 N 1 ff.

483  Inkl. Vor- und Nacherbeneinsetzung.
484  Inkl. Vor- und Nachvermächtnis.
485  Vgl. zur Familienstiftung Opel, 102 ff.
486  Blumenstein/Locher, 271; Sieber/Oehrli, in: Komm. ESchStR, § 14 N 1 ff. Siehe 

hierzu ausführlich Opel, 104 ff.
487  Das hätte zur Folge, dass die Stiftungserrichtung zu Lebzeiten als einseitiges Rechts-

geschäft nicht erfasst wäre. In den meisten Kantonen wird die Stiftungserrichtung 
indes ausdrücklich zum Schenkungssteuerobjekt erklärt. Siehe dazu Opel, 104 ff.

488  Vgl. Opel, 104 ff.
489  Blumenstein/Locher, 271 f.
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7 . Steuerbemessung

Der Erbschafts- und Schenkungssteuer unterliegt der Wert des überge-
gangenen Vermögens im Zeitpunkt des Rechtsübergangs.490 In sachlicher 
Hinsicht wird grundsätzlich auf den Verkehrswert der vererbten/ver-
schenkten Vermögenswerte abgestellt.491 

8 . Tarif

Der Steuersatz der Erbschafts- und Schenkungssteuer ist in den meisten 
Kantonen progressiv ausgestaltet mit Abstufungen hinsichtlich Verwandt-
schaftsgrad und Höhe der Zuwendung. Je enger das Verwandtschaftsver-
hältnis und je geringer der Betrag der Zuwendung ist, desto tiefer ist auch 
der Steuersatz. Zuwendungen an juristische Personen unterliegen jedoch 
regelmässig dem Höchststeuersatz für Nichtverwandte.492 Der Steuersatz 
beträgt bei einer Zuwendung ab CHF 500 000 in den meisten Kantonen 
zwischen 20% und 30%, im Kanton Genf sogar über 50%. 

In mehreren Kantonen finden sich Sonderbestimmungen für Zuwendun-
gen an Stiftungen, die auf das Verwandtschaftsverhältnis zwischen Stifter 
und den Begünstigten resp. dem entferntest verwandten Begünstigten 
abstellen.493 Diese Regelungen zielen jedoch namentlich auf Familienstif-
tungen ab, d.h. Stiftungen mit einem auf die Familie beschränkten Desti-
natärkreis. Bei gemeinnützigen Stiftungen mit einem offenen Destinatär-
kreis bleibt es auch hier bei der Anwendung des Maximalsatzes für Nicht-
verwandte.

490  Bei der Schenkung wird grundsätzlich auf das Verfügungsgeschäft (Vollzug) abgestellt 
und nicht auf das Schenkungsversprechen. Vgl. hierzu ausführlich Oehrli/Attinger, 
in: Komm. ESchStR, § 20 N 1 ff.

491  Vgl. zu den Einzelheiten Oehrli/Attinger, in: Komm. ESchStR, § 20 N 11 ff.
492  Sonderregelungen vorbehalten. Vgl. Grüninger, DACH 2000, 130 f.; Hepberger/

Maute, StR 2004, 586 ff., 597; Koller, Stiftungen und Steuern, 39 ff., 50 (bez. Kanton 
Bern); Landolf, 88; Mäusli-Allenspach, StR 1996, 115 ff., 125; Peter, FStR 2003, 
163 ff., 167.

493  Vgl. § 147 Abs. 3 StG/AG; § 180 Abs. 3 StG/ZG; Art. 107a Abs. 3 StG/GR; Art. 29 Abs. 3 
LDS/GE; §§ 225 Abs. 1 lit. c StG/SO und 236 Abs. 1 lit. c StG/SO.
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9 . Befreiung der NPO von Erbschafts- und 
 Schenkungssteuern

Die Steuerbefreiung wird NPO von den Kantonen grundsätzlich unter den-
selben Voraussetzungen wie die Befreiung von den Gewinn- und Kapital-
steuern erteilt; regelmässig erfolgt die Steuerbefreiung sogar automatisch 
auch für die Erbschafts- und Schenkungssteuern, so z.B. in den Kantonen 
Zürich, Basel-Stadt und Bern.494 Da das Erbschafts- und Schenkungssteu-
errecht in kantonaler Autonomie liegt, ist dies aber nicht zwingend. Es 
liegt vielmehr im Ermessen der kantonalen Gesetzgeber, unter welchen 
Voraussetzungen eine Steuerbefreiung zugestanden wird. 

Eine eigenständige Regelung für die Erbschafts- und Schenkungssteuern 
kennt etwa der Kanton Tessin. Von der Steuerpflicht ausgenommen sind 
juristische Personen mit Sitz im Kanton, die einen öffentlichen, ausschliess-
lich gemeinnützigen oder ideellen Zweck im Kanton oder im Interesse der 
Schweiz verfolgen.495 Jedenfalls gestützt auf den Wortlaut erscheint diese 
Definition zugleich weiter (Einbezug von ideellen Zwecken) und enger 
(Beschränkung auf Tätigkeiten im Kanton oder im Interesse der Schweiz) 
als der harmonisierungsrechtliche Begriff der Steuerbefreiung. Befreit 
werden können darüber hinaus auch gemeinnützige Institutionen mit 
Sitz im Kanton, wenn ihre Tätigkeit internationalen Charakter hat, sowie 
gemeinnützige Institutionen mit Sitz in einem anderen Kanton, wenn 
ihre Tätigkeit nationalen oder internationalen (nicht: lokalen) Charakter 
hat.496 Diesfalls ist die Steuerbefreiung nicht zwingend, sondern wird ins 
Ermessen der Steuerbehörden gestellt (Kann-Vorschrift). 

Eine für die Gewinn- und Kapitalsteuern erteilte Steuerbefreiung wird – 
wie gesagt – üblicherweise auch für die Erbschafts- und Schenkungssteu-
ern anerkannt. Dies gilt in den meisten Kantonen aber nur für juristische 
Personen mit Sitz im jeweiligen Kanton (so auch in den Kantonen Zürich 
und Basel-Stadt497). Vereinzelt gibt es aber auch Kantone, die ausserkan-
tonale Steuerbefreiungen vorbehaltlos anerkennen. Das trifft etwa auf die 

494  § 10 Abs. 1 lit. f ESchG/ZH; § 120 Abs. 1 lit. b StG/BS; Art. 6 ESchG/BE.
495  Art. 154 Abs. 1 lit. d LT/TI: «le persone giuridiche con sede nel Cantone, che perse-

guono uno scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità oppure scopi ideali nel Can-
tone o di interesse della comunità svizzera, per le devoluzioni e le liberalità esclusiva-
mente e irrevocabilmente destinate a tali fini».

496  Art. 154 Abs. 3 lit. b LT/TI.
497  § 10 Abs. 1 lit. f ESchG/ZH; § 120 Abs. 1 lit. b StG/BS.
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Kantone Bern,498 Nidwalden499 und Genf zu.500 Auch der Kanton St. Gallen 
spricht sich für eine Anerkennung aus, sofern die Befreiung nicht offen-
sichtlich unrichtig erscheint.501 

10 . Anerkennung der Steuerbefreiung im grenz-
überschreitenden Verhältnis

Eine besondere Problematik im Bereich der Erbschafts- und Schenkungs-
steuern stellen grenzüberschreitende Zuwendungen dar. Steuerpflich-
tig ist die begünstigte Organisation, wohingegen die Steuerhoheit dem 
Wohnsitzkanton des Erblassers/Schenkers oder dem Belegenheitskan-
ton bei einer Liegenschaft zukommt (siehe Kap. D/4). Es ist mithin nicht 
gewährleistet, dass der zuständige Kanton (Kanton A) die Steuerbefrei-
ung anerkennt, die der in einem anderen Kanton (Kanton B) oder im Aus-
land ansässigen Organisation von den dort zuständigen Behörden erteilt 
worden ist. 

Kanton A

Kanton B

100

Ausland

100

Anerkennung der 
Steuerbefreiung?

Anerkennung der 
Steuerbefreiung?

498  Art. 6 Abs. 2 ESchG/BE.
499  Art. 156 Abs. 1 Ziff. 2 StG/NW.
500  Art. 6 Abs. 1 LDS/GE.
501  Vgl. St. Galler Steuerbuch, StB 80 Nr. 2, Ziff. 6 und 7.
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10.1 . Interkantonales Verhältnis

Im Bereich der Erbschafts- und Schenkungssteuern sind die Kantone – 
wie gesagt – frei, ob und unter welchen Voraussetzungen sie eine Steuer-
befreiung vorsehen resp. anerkennen. In der Regel werden ausserkan-
tonal erteilte Steuerbefreiungen nicht automatisch anerkannt. Nur wenige 
Kantone akzeptieren ausserkantonale Steuerbefreiungen, ohne diese 
selbst einer Überprüfung zu unterziehen.

Der zuständige Kanton muss eine ausserkantonal erteilte Steuerbefreiung 
jedoch dann anerkennen, wenn eine interkantonale Gegenrechtsverein-
barung besteht. In den kantonalen Steuergesetzen wird dies regelmässig 
explizit festgehalten.502 Zwischen den Kantonen besteht ein relativ dichtes 
Netz an Gegenrechtsvereinbarungen.503 Beispielhaft sei dies an den Kan-
tonen Basel-Stadt, Zürich und Tessin veranschaulicht:
– Kanton Basel-Stadt: Der Kanton Basel-Stadt hat mit allen Kantonen 

bis auf die Kantone Nidwalden und Obwalden Gegenrechtsverein-
barungen abgeschlossen.504 Nidwalden anerkennt jedoch auch aus-
serkantonale Steuerbefreiungen und Obwalden kennt weder Erb-
schafts- noch Schenkungssteuern, weshalb Zuwendungen aus diesen 
Kantonen an eine steuerbefreite Organisation im Kanton Basel-Stadt 
nicht besteuert werden. 

– Kanton Zürich: Der Kanton Zürich hat ebenfalls mit den meisten Kan-
tonen Gegenrechtsvereinbarungen abgeschlossen.505 Lediglich mit den 
Kantonen Genf, Nidwalden, Schwyz und Tessin fehlen entsprechende 
Vereinbarungen. Die Kantone Genf und Nidwalden anerkennen – wie 
gesagt – ausserkantonale Steuerbefreiungen. Der Kanton Schwyz kennt 
wie der Kanton Obwalden keine Erbschafts- und Schenkungssteuern. 

– Kanton Tessin: Nur wenige Gegenrechtsvereinbarungen abgeschlossen 
hat demgegenüber etwa der Kanton Tessin, soweit ersichtlich einzig 
mit den Kantonen Zug, Bern, Basel-Stadt, Jura506 und Waadt.507 Diese 
basieren zwar allesamt noch auf dem alten Tessiner Erbschaftssteu-

502  Vgl. etwa § 10 Abs. 2 und Abs. 3 ESchG/ZH; § 120 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 StG/BS; 
Art. 107b Abs. 1 lit. e und Abs. 2 StG/GR.

503  Vgl. für eine Übersicht Peter/Rutishauser, in: Komm. ESchStR, § 17 N 116.
504  Vgl. Anhang 2 zu § 120 StG/BS.
505  Siehe Richner/Frei, Komm. ESchG ZH, § 10 N 44.
506  Kein formelles Abkommen, aber Anwendung aus historischen Gründen, da ehemaliges 

bernisches Gebiet.
507  Vgl. Primi, 30.
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ergesetz vom 6.12.1917, das neue Gesetz enthält aber ebenfalls eine 
Rechtsgrundlage für Gegenrechtsvereinbarungen.508 Weiter findet 
sich im kantonalen Steuergesetz eine Regelung, wonach die Tessiner 
Steuerbehörden auch gemeinnützigen juristischen Personen mit Sitz 
in einem anderen Kanton die Steuerbefreiung erteilen können, sofern 
ihre Tätigkeit von nationaler oder internationaler Bedeutung ist.509 Im 
Einzelfall kann somit auch eine ausserkantonale (nicht: ausländische) 
gemeinnützige Organisation von den Tessiner Erbschafts- und Schen-
kungssteuern befreit werden.510 

Fehlt (ausnahmsweise) eine Gegenrechtsvereinbarung, können sich die 
Kantone auch ad hoc die gegenseitige Anerkennung der Steuerbefrei-
ungen zusichern. Dafür braucht es grundsätzlich aber eine Rechtsgrund-
lage im kantonalen Recht. 

10.2 . Internationales Verhältnis

Im internationalen Verhältnis gilt das zum interkantonalen Verhältnis 
Gesagte sinngemäss. Die Kantone sind frei, ob und unter welchen Voraus-
setzungen sie ausländische Institutionen als steuerbefreit einstufen resp. 
die von einem ausländischen Staat gewährte Steuerbefreiung anerkennen. 
Eine automatische Anerkennung erfolgt – soweit ersichtlich – in keinem 
Kanton. Das ist naheliegend, da hier – anders als im schweizerischen Ver-
hältnis – ein gemeinsames Rechts- und Werteverständnis nicht garantiert 
ist. 

Die Kantone haben vereinzelt auch Gegenrechtsvereinbarungen mit aus-
ländischen Staaten abgeschlossen. Das Abkommensnetz ist jedoch relativ 
dünn; regelmässig beschränken sich die Vereinbarungen zudem auf die 
Erbschaftssteuer. Einzig mit Frankreich besteht ein vom Bund abgeschlos-
senes multilaterales Abkommen, dem fast alle Kantone beigetreten sind. 

508  Art. 156 LT/TI.
509  Damit dürfte die Steuerbefreiung von einer lediglich lokal tätigen Organisation ten-

denziell nicht anerkannt werden.
510  Vgl. zum eigenständigen Begriff der Steuerbefreiung im Tessiner Erbschafts- und 

Schenkungssteuerrecht Kap. D/9.
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Übersicht:511 

Deutschland Frankreich Israel Liechtenstein USA

Aargau x

Appenzell A. Rh. x x

Appenzell I. Rh. x x

Basel-Landschaft x

Basel-Stadt x x x x

Bern x

Freiburg x x

Genf x

Glarus x

Graubünden x x x

Jura x

Luzern x x

Neuenburg x

Obwalden x

St. Gallen x x x

Schaffhausen x x

Solothurn x x

Tessin x

Thurgau x x

Uri x x

Waadt x x

Zug x x

Zürich x x

Anzumerken ist, dass es spezielle Netzwerke zur steuereffizienten grenz-
überschreitenden Philanthropie gibt (siehe dazu hinten Kap. H/2.5.2). 
Dem Donator wird eine Zuwendung an eine inländische steuerbefreite 
Organisation ermöglicht, die dann an die Zielorganisation im Ausland wei-
tergereicht wird. Ob solche Netzwerke unter dem Blickwinkel der Steuer-
umgehung Bestand haben, erscheint jedoch nicht gesichert.

511  Quelle: ‹https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/intsteuerrecht/them 
en/laender/Gegenrechtserklaerungen.pdf.download.pdf/Gegenrechtserklaerungen-d.
pdf›.

Spezielle 
Netzwerke

https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/intsteuerrecht/themen/laender/Gegenrechtserklaerungen.pdf.download.pdf/Gegenrechtserklaerungen-d.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/intsteuerrecht/themen/laender/Gegenrechtserklaerungen.pdf.download.pdf/Gegenrechtserklaerungen-d.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/intsteuerrecht/themen/laender/Gegenrechtserklaerungen.pdf.download.pdf/Gegenrechtserklaerungen-d.pdf
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10.2.1 . Zuwendung aus der Schweiz an eine ausländische NPO 
(outbound)

Tätigt eine in der Schweiz wohnhafte Person eine Zuwendung (Erbschaft 
oder Schenkung) an eine im Ausland ansässige, dort steuerbefreite Insti-
tution oder besteht die Zuwendung in einer in der Schweiz belegenen 
Liegenschaft, so kommt dem Wohnsitz- resp. Belegenheitskanton nach 
Massgabe des kantonalen Rechts die Steuerhoheit zu. Ihm steht also die 
Erhebung der Erbschafts- oder Schenkungssteuern offen – vorausgesetzt, 
er anerkennt die Steuerbefreiung nicht. Ob die Steuerbefreiung anerkannt 
wird, liegt – sofern keine Gegenrechtsvereinbarung vorhanden ist – im 
alleinigen Ermessen des zuständigen Kantons. 

Bei Zuwendungen an ausländische Organisationen ist die solidarische 
Haftung insbesondere des Schenkers zu beachten (siehe Kap. D/5). Der 
kantonale Fiskus muss sich nicht an die bedachte Institution im Ausland 
halten, sondern kann die Schenkungssteuern diesfalls auch ohne Weiteres 
beim Schenker einfordern.512 

10.2.2 . Zuwendungen aus dem Ausland an eine inländische NPO 
(inbound)

Wenn eine steuerbefreite Institution mit Sitz in der Schweiz eine Zuwen-
dung von einer im Ausland wohnhaften Person erhält oder wenn ihr 
ausländische Liegenschaften zugewendet werden, ist den Kantonen der 
steuerliche Zugriff mangels Anknüpfungsmöglichkeit gemäss kantonalem 
Recht verwehrt (siehe zur Steuerhoheit Kap. D/4). Denkbar sind hingegen 
Erbschafts- oder Schenkungssteuerfolgen im Ausland. Die in der Schweiz 
steuerbefreite Organisation kann mithin im Ausland erbschafts- oder 
schenkungssteuerpflichtig werden.

Eine Besonderheit gilt im Verhältnis zu EU-Staaten. Immer dann, wenn 
eine Zuwendung (Erbschaft oder Schenkung) aus dem EU-Raum an 
eine schweizerische gemeinnützige Organisation getätigt wird, kommt 
die im Recht der EU verankerte Kapitalverkehrsfreiheit513 zum Tragen. 
Die Kapitalverkehrsfreiheit bindet die EU-Staaten auch Drittstaaten wie 
der Schweiz gegenüber, ohne dass die Drittstaaten ihrerseits gebunden 
wären. Die Kapitalverkehrsfreiheit verlangt unter Umständen eine Frei-

512  Illustrativ: Urteil KGer VD, 22.3.2022, RDAF 2022 II 249 ff. (Zuwendung an ein For-
schungsinstitut in Österreich). Vgl. dazu Opel, successio 2023, 241 ff., 248 ff.

513  Verankert in Art. 63 AEUV bzw. Art. 40 EWR-Abkommen.
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stellung der Zuwendungen von den Erbschafts- und Schenkungssteuern. 
Der EuGH ist schon wiederholt zum Schluss gelangt, dass die EU-Staaten 
Steuerbefreiungsentscheide unter dem Gesichtspunkt der Kapitalver-
kehrsfreiheit grundsätzlich gegenseitig – und eben auch im Verhältnis 
zu Drittstaaten – anzuerkennen haben.514 Somit dürften die EU-Staaten 
Zuwendungen an in der Schweiz steuerbefreite Institutionen grundsätz-
lich nicht mit der Erbschafts- oder Schenkungssteuer belasten.

11 . Meldepflicht der Begünstigten

Die kantonalen Gesetze verpflichten in der Regel die Beschenkten, den 
Erhalt einer Schenkung innerhalb einer bestimmten Frist bei der Steuer-
verwaltung zu melden. Ob dies auch für steuerbefreite Institutionen gilt, 
hängt von den jeweiligen kantonalen Regelungen ab. Während einige 
Kantone steuerbefreite Institutionen kategorisch dazu verpflichten, den 
Erhalt von Schenkungen zu deklarieren,515 beschränken andere Kantone 
die Meldepflicht auf steuerbare Zuwendungen, d.h. verzichten hierauf bei 
Institutionen, die von der Steuerbefreiung profitieren.516 

Bei Erbschaften verzichten die meisten Kantone auf Meldepflichten, da 
die Erbschaftssteuern im Allgemeinen auf der Grundlage des amtlichen 
Nachlassinventars veranlagt werden; eine Steuererklärung ist – anders 
als bei Schenkungen – nicht erforderlich. Einige Kantone verlangen man-
gels kantonalrechtlicher Inventarisation aber dennoch eine Erklärung der 
Erben.517

514  Vgl. ausführlich hierzu Opel, in: Komm. ESchStR, § 62 N 261 ff.
515  So z.B. im Kanton Baselland (§ 18 Abs. 2 Satz 2 ESchG/BL). Meldepflichtig ist zudem 

der Schenker.
516  So z.B. im Kanton Bern (Art. 25 Abs. 1 ESchG/BE) und im Kanton Zürich (§ 34 ESchG/

ZH). Vgl. für einen Überblick Steuerinformationen der ESTV, Erbschafts- und Schen-
kungssteuern (Stand: Januar 2020), 39 f.

517  Vgl. für einen Überblick: Steuerinformationen der ESTV, Erbschafts- und Schenkungs-
steuern (Stand: Januar 2020), 38 f.
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E . Grundsteuerpflicht der NPO 
(Steuern auf Immobilien) 

1 . Einleitung

NPO, die Grundstücke erwerben, besitzen oder veräussern, können grund-
steuerpflichtig werden. Eine Befreiung von den Gewinn- und Kapitalsteu-
ern bedeutet nicht automatisch auch eine Befreiung von den Grundsteu-
ern. Je nach Grundsteuerart und je nach Belegenheitskanton präsentiert 
sich die Rechtslage unterschiedlich. Jedoch erstreckt sich die Steuerbefrei-
ung insoweit auch auf Liegenschaftswerte, als diese von den allgemeinen 
Gewinn- und Kapitalsteuern erfasst sind. 

2 . Rechtsgrundlagen

Da die Grundsteuern rein kantonale und u.U. kommunale Steuern darstel-
len, finden sich die Rechtsgrundlagen in den Steuergesetzen der Kantone 
und Gemeinden. Die Grundstückgewinnsteuer wird zudem im StHG gere-
gelt.

3 . Grundsteuern im Überblick

Mit Grundsteuern sind Steuern gemeint, die einzig Liegenschaften zum 
Gegenstand haben. Unterscheiden lassen sich folgende drei Grundsteuer-
arten:
– Grundstückgewinnsteuer: Die Grundstückgewinnsteuer kann bei der 

Veräusserung einer Liegenschaft anfallen und ist vom Veräusserer 
geschuldet. Sie setzt grundsätzlich die Erzielung eines Gewinns voraus.

– Handänderungssteuer: Die Handänderungssteuer kann bei der Veräus-
serung (Eigentumsübertragung) einer Liegenschaft anfallen und ist 
regelmässig vom Erwerber geschuldet. Ein Gewinn ist nicht voraus-
gesetzt.

– Liegenschaftssteuer: Die Liegenschaftssteuer ist beim Halten von Lie-
genschaften vom Eigentümer oder Nutzniesser geschuldet.

Verschiedene Kantone erheben zudem Minimalsteuern auf Grundeigen-
tum. Auf Liegenschaften juristischer Personen kennen die Kantone AR, BS, 
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LU, NW, OW, SH, TG und TI eine Minimalsteuer,518 sofern diese höher ist als 
die Summe der Gewinn- und Kapitalsteuern.519 Auch sehen sämtliche Kan-
tone Grundbuch- und Notariatsgebühren im Zusammenhang mit Liegen-
schaftsgeschäften vor. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um eigentliche 
Steuern, sondern je nach Ausgestaltung um sog. Gemengsteuern520 oder 
Kausalabgaben.521

4 . Kantonale Steuerhoheit

Grundsteuern werden ausschliesslich auf kantonaler Ebene erhoben. Im 
interkantonalen Verhältnis kommt die Steuerhoheit stets dem Kanton 
zu, in dem die Liegenschaft belegen ist (Belegenheitskanton). Das gilt 
grundsätzlich ebenso im internationalen Verhältnis. Vorbehalten bleiben 
abweichende Regelungen in einem Doppelbesteuerungsabkommen. Das 
internationale Verhältnis wird nachfolgend nicht vertieft.

Der Bund hat keine Kompetenz zur Erhebung von Grundsteuern. Einzig 
in Bezug auf die Grundstückgewinnsteuer verfügt der Bund über eine 
Harmonisierungskompetenz,522 die er mit der Regelung von Art. 12 StHG 
ausgeübt hat.523 

Die Grundstückgewinnsteuer muss von allen Kantonen erhoben werden 
(Art. 2 Abs. 1 lit. d StHG). Handänderungssteuer und Liegenschaftssteuer 
liegen dagegen ausschliesslich in kantonaler Autonomie. Einige Kantone 
verzichten daher auf eine Erhebung von Handänderungssteuer und/oder 
Liegenschaftssteuer (vgl. hierzu die anschliessenden Ausführungen).

518  Steuerinformationen der ESTV, Geltende Steuern (Stand: Mai 2023), 40.
519  Vgl. Art. 27 Abs. 2 StHG. Ist die juristische Person von der Gewinn- und Kapitalsteuer-

pflicht befreit, kommt eine etwaige Minimalsteuer voll zum Tragen (falls dort keine 
Steuerausnahme erfolgt). 

520  Mischung aus Steuer und Kausalabgabe.
521  Kausalabgaben sind Geldleistungen, welche die Privaten kraft öffentlichen Rechts 

als Entgelt für bestimmte staatliche Leistungen oder besondere Vorteile zu bezahlen 
haben. Anders als Steuern sind diese also nicht gegenleistungslos geschuldet.

522  Vgl. Art. 129 Abs. 1 BV.
523  Theoretisch würde dem Bund auch in Bezug auf die Liegenschaftssteuer und die Mini-

malsteuer eine Harmonisierungskompetenz zustehen. Er macht hiervon aber keinen 
Gebrauch. 
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5 . Grundstückgewinnsteuer

Die Grundstückgewinnsteuer stellt eine Spezialeinkommenssteuer dar. 
Ein Teil des Einkommens, der beim Verkauf einer Liegenschaft erzielte 
Gewinn, wird gesondert besteuert.524 Mit Gewinn ist die Differenz zwi-
schen Erlös und Anlagekosten525 gemeint. Die Steuerlast hängt nach Mass-
gabe des kantonalen Rechts von der Höhe des Gewinns und der Besitzes-
dauer ab.526

In den Kantonen sind zwei unterschiedliche Grundstückgewinnsteuer-
systeme anzutreffen, die gemäss Art. 12 StHG beide zulässig sind:
– Monistisches System: Grundstückgewinne sowohl auf dem Privat- als 

auch Geschäftsvermögen unterliegen der speziellen Grundstück-
gewinnsteuer (so in den Kantonen BL, BS, BE, GE, JU, NW, SZ, TI, UR 
und ZH).527 Werden Liegenschaften durch juristische Personen veräus-
sert, fällt also stets die Grundstückgewinnsteuer an. 

– Dualistisches System: Nur Grundstückgewinne auf dem Privatver-
mögen unterliegen der speziellen Grundstückgewinnsteuer (so die 
übrigen Kantone). Grundstückgewinne auf dem Geschäftsvermögen 
werden dagegen mit den allgemeinen Steuern erfasst, wobei hier die 
Differenz zwischen Erlös und Gewinnsteuerwert (Buchwert) besteu-
ert wird. Juristische Personen verfügen ausschliesslich über Geschäfts-
vermögen, weshalb Liegenschaftsveräusserungen damit stets der 
Gewinnsteuer unterliegen. 

Die Grundstückgewinnsteuer schuldet nach dem Recht sämtlicher Kan-
tone der Veräusserer der Liegenschaft und nicht der Erwerber. 

Gemäss Art. 23 Abs. 4 StHG ist von juristischen Personen, die von der 
Gewinn- und Kapitalsteuer befreit sind, die Grundstückgewinnsteuer 

524  Eine Abrechnung mit der Grundstückgewinnsteuer kann sich u.U. auch aus steuer-
systematischen Gründen aufdrängen, siehe Kap. C/9.

525  Anlagekosten sind der Erwerbspreis zuzüglich der wertvermehrenden Aufwendun-
gen, d.h. Aufwendungen, die den Wert der Liegenschaft erhöhen. Sog. werterhaltende 
Aufwendungen sind dagegen als Aufwand bei der Gewinnsteuer abzugsfähig.

526  Kurzfristig erzielte Gewinne werden stärker besteuert.
527  Steuerinformationen der ESTV, Besteuerung der Grundstückgewinne (Stand: März 

2020), 3.
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dennoch «in jedem Fall» zu erheben.528 Die Grundstückgewinnsteuer-
pflicht wird damit gerechtfertigt, dass der Wertzuwachsgewinn auf der 
Liegenschaft, der während der Dauer der subjektiven Steuerbefreiung 
entstanden ist, bei definitivem Verlassen des für die Steuerbefreiung 
rechtfertigenden Kreislaufes besteuert werden soll.529 Dem StHG lässt sich 
hingegen nicht entnehmen, was in Kantonen mit dualistischem System 
gilt. In der Lehre ist umstritten, ob dualistische Kantone diesfalls – auch 
wenn eine Steuerbefreiung für die Gewinn- und Kapitalsteuer vorliegt – 
dennoch die Gewinnsteuer auf dem Gewinn aus der Veräusserung einer 
Liegenschaft erheben dürfen.530 Z.T. wird vertreten, dass für steuerbefreite 
Institutionen in dualistischen Kantonen ebenfalls die Grundstückgewinn-
steuer vorzusehen sei, falls Grundstückgewinne besteuert werden sol-
len.531 So handhabt dies etwa der dualistische Kanton St. Gallen.532

6 . Handänderungssteuer

Die Handänderungssteuer stellt eine Rechtsverkehrssteuer dar; sie knüpft 
grundsätzlich am zivilrechtlichen Eigentumsübergang bei Liegenschaften 
an.533 Steuerobjekt ist damit die Veräusserung als solche. Die Steuerlast 
beträgt nach Massgabe des kantonalen Rechts zwischen 1–3% auf dem 
Verkehrswert der übertragenen Liegenschaft.

Die Erhebung der Handänderungssteuer ist für die Kantone – wie gesagt – 
fakultativ. Keine eigentliche Handänderungssteuer kennen die Kantone 
AG, GL, SH, SZ, TI, UR, ZG und ZH.534

528  Vorzusehen ist diesfalls aber z.B. zwingend ein Verlustabzug. Vgl. BGer, 5.7.2016, 
2C_1080/2014, E. 5.5. Ausserdem sind die Kantone aufgrund des Schlechterstellungs-
verbotes verpflichtet, auch Verluste aus Veräusserungen von Grundstücken in anderen 
Kantonen zum Abzug zuzulassen: BGer, 28.1.2020, 2C_216/2019, E. 7.4 ff.; Zweifel/
Hunziker/Margraf/Oesterhelt, § 9 N 31.

529  Zweifel/Hunziker/Margraf/Oesterhelt, § 9 N 21.
530  Vgl. Greter/Greter, in: Komm. StHG, Art. 23 N 46.
531  Zuppinger/Böckli/Locher/Reich, 140. A.A. tendenziell das BGer, 5.7.2016, 

2C_1080/2014, E. 5.5.2.
532  Vgl. Art. 130 Abs. 2 lit. c StG/SG.
533  Vgl. Opel, in: Komm. Immobiliensteuern, § 1 N 43 ff.
534  Vgl. Steuerinformationen der ESTV, Geltende Steuern (Stand: Mai 2023), 41. Zu beach-

ten ist jedoch, dass diese Kantone nicht selten Grundbuch- und Notariatsgebühren mit 
Gemengsteuercharakter erheben.
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Die Handänderungssteuer schuldet mehrheitlich der Erwerber der Lie-
genschaft. In gewissen Kantonen ist aber auch der Veräusserer oder sind 
Erwerber und Veräusserer zusammen handänderungssteuerpflichtig.

Ausnahmen für Institutionen mit öffentlicher oder gemeinnütziger Zweck-
setzung kennen die Kantone AI, BS, BE, FR, GE, GR, JU, LU, SO, SG und VD.535 
Dabei kann es sich um subjektive oder um objektive Steuerbefreiungen 
handeln; bei letzteren bleibt das betreffende Rechtsgeschäft für alle Betei-
ligten steuerfrei.536 Zwar sind die Kantone frei, was sie unter öffentlichen 
oder gemeinnützigen Zwecken verstehen, der harmonisierungsrechtliche 
Begriff der Steuerbefreiung dürfte aber auch hier eine Leitplanke darstel-
len. Das gilt selbst dann, wenn andere Umschreibungen wie «Wohltätig-
keit» statt Gemeinnützigkeit verwendet werden.537 Mitunter verlangen 
die Kantone zusätzlich, dass die Liegenschaften unmittelbar dem steuer-
befreiten Zweck dienen müssen (Unmittelbarkeitserfordernis).538 Kapital-
anlageliegenschaften, die nur mittelbar (über ihren Ertrag) dem steuer-
befreiten Zweck zutragen, würden damit nicht von der Steuerbefreiung 
profitieren.

Objektive Steuerbefreiungen sind regelmässig auch dann vorgesehen, 
wenn Grundstücke Teil einer erbrechtlichen Sukzession oder einer Schen-
kung bilden. Das ist immer dann relevant, wenn eine Liegenschaft an eine 
gemeinnützige Institution vererbt oder verschenkt wird.

7 . Liegenschaftssteuer

Die Liegenschaftssteuer – kantonalrechtlich teilweise auch als Grund- 
oder Grundstücksteuer bezeichnet – versteht sich als Spezialvermögens-
steuer; derjenige Teil des Vermögens, der aus Liegenschaften besteht, 
wird speziell besteuert. Die Erhebung der Liegenschaftssteuer ist – wie 
die Handänderungssteuer – für die Kantone fakultativ. In elf Kantonen ist 
die Liegenschaftssteuer derzeit noch anzutreffen.539

535  Vgl. die Übersichten bei Margraf, in: Komm. Immobiliensteuern, § 10 N 91, 98.
536  Vgl. hierzu Margraf, in: Komm. Immobiliensteuern, § 10 N 2, 3.
537  Vgl. hierzu Margraf, in: Komm. Immobiliensteuern, § 10 N 87 ff.
538  Margraf, in: Komm. Immobiliensteuern, § 10 N 90, 97. Im harmonisierten Bereich 

ist ein solches Zusatzerfordernis dagegen nicht zulässig: vgl. das im Kap. C/5.2.1 dar-
gestellte Bundesgerichtsurteil. 

539  Vgl. die Übersicht bei Kocher, in: Komm. Immobiliensteuern, § 28 N 106 ff.
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Der Liegenschaftssteuer unterliegt nach Massgabe des kantonalen Rechts 
regelmässig der Eigentümer oder der Nutzniesser540 an einem Grund-
stück.541 

Verschiedene Kantone kennen subjektive Steuerbefreiungen oder Steu-
erermässigungen für juristische Personen mit öffentlicher oder gemein-
nütziger Zwecksetzung. Wie bei der Handänderungssteuer sind die Kan-
tone frei, was sie hierunter verstehen. Auch hier wird mitunter verlangt, 
dass die Liegenschaften dem steuerbefreiten Zweck unmittelbar dienen 
(Unmittelbarkeitserfordernis). 

540  So wie dies nach Art. 13 Abs. 2 StHG für Nutzniessungsvermögen auch bei der all-
gemeinen Vermögenssteuer gilt. 

541  Vgl. Kocher, in: Komm. Immobiliensteuern, § 28 N 354 ff.

Steuersubjekt

Steuerbefreiung



139

F . Mehrwertsteuerpflicht der NPO

1 . Einleitung

Bei der Mehrwertsteuer handelt es sich um eine Steuer, die eigenen 
Grundsätzen folgt. Sie kann insbesondere auch dann anfallen, wenn eine 
Organisation wegen Verfolgung von gemeinnützigen oder öffentlichen 
Zwecken im direktsteuerlichen Bereich steuerbefreit ist. Da die Mehr-
wertsteuer nicht am Gewinn, sondern am Umsatz anknüpft, können auch 
Organisationen betroffen sein, die keinen oder kaum Gewinn erwirtschaf-
ten. Handkehrum ist es für eine gemeinnützige Organisation u.U. sogar 
erstrebenswert, unter die Mehrwertsteuerpflicht zu fallen. Die Mehrwert-
steuerpflichtige ist nämlich in aller Regel nicht diejenige, welche die Steu-
erlast wirtschaftlich trägt. 

Die Mehrwertsteuer ist eine sog. Netto-Allphasensteuer mit Vorsteuer-
abzug. Jeder Vorgang im Wirtschaftsverkehr (Kauf, Verkauf etc.) wird 
grundsätzlich mit der Mehrwertsteuer belastet. Weil aber nur der Mehr-
wert («netto»), der bei der jeweiligen Transaktion erzeugt wird, besteuert 
werden soll, ist ein sog. Vorsteuerabzug vorgesehen. Jeder Mehrwertsteu-
erpflichtige kann die Mehrwertsteuer, die er selber auf steuerbaren Vor-
leistungen bezahlen muss, als Vorsteuer in Abzug bringen. Grundvoraus-
setzung ist, dass er die steuerbaren Vorleistungen für einen geschäftlich 
begründeten Zweck verwendet und nicht als Endkonsument auftritt. 
Erbringt der Mehrwertsteuerpflichtige seinerseits Leistungen, so muss er 
darauf die Mehrwertsteuer in Rechnung stellen. Auf diese Weise wird die 
Mehrwertsteuer letztlich auf den Endkonsumenten überwälzt.

Die Mehrwertsteuer ist eine reine Bundessteuer und muss von den Steuer-
pflichtigen der ESTV gegenüber in regelmässigen Abständen selbständig 
deklariert und bezahlt werden (sog. Selbstveranlagungssteuer). Die Steu-
erpflichtigen müssen daher über das hierfür erforderliche Fachwissen 
verfügen, was angesichts der hohen Komplexität der Materie eine Heraus-
forderung darstellen kann. 

2 . Rechtsgrundlagen und weitere Erkenntnisquellen

Die Mehrwertsteuer ist im MWSTG und in der MWSTV geregelt. In der 
Praxis äusserst bedeutsam sind darüber hinaus die Praxispublikationen 
der ESTV (MWST-Infos und MWST-Branchen-Infos), die online zugäng-

NPO
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lich sind. Hervorzuheben ist die MWST-Branchen-Info 22, welche sich mit 
Hilfsorganisationen, sozialtätigen und karitativen Einrichtungen befasst. 
Für NPO relevant sind u.a. auch MWST-Branchen-Info 23 (Kultur), MWST-
Branchen-Info 24 (Sport) sowie MWST-Branchen-Info 25 (Forschung und 
Entwicklung).

Praxispublikationen der ESTV sind keine Rechtsquellen, d.h. sie sind für 
die Gerichte nicht bindend. Trotzdem knüpft das MWSTG Rechtsfolgen 
daran: Gemäss Art. 65 MWSTG sind ohne zeitlichen Verzug alle Praxis-
festlegungen zu veröffentlichen, die nicht ausschliesslich verwaltungs-
internen Charakter haben. Nach Art. 96 Abs. 3 MWSTG macht sich u.U. 
sogar strafbar, wer vorsätzlich publizierte Praxisfestlegungen nicht richtig 
anwendet und die Behörden darüber nicht vorgängig schriftlich in Kennt-
nis setzt.542

Das Mehrwertsteuerrecht wird fortlaufend revidiert. Am 24. September 
2021 verabschiedete der Bundesrat die Botschaft zu einer (weiteren) Teil-
revision des MWSTG, die inzwischen vom Parlament angenommen wurde 
und per 1. Januar 2025 in Kraft treten soll. Diese Reform zieht auch die 
Überarbeitung verschiedener Praxisfestlegungen mit sich. Nachfolgend 
werden die wichtigsten Änderungen für den Philanthropiesektor dar-
gestellt, soweit diese schon bekannt sind.

3 . Steuerpflicht

Fokussiert wird nachfolgend auf die subjektive Steuerpflicht bei inlän-
dischen Sachverhalten, d.h. auf die sog. Inlandsteuer.543 Die subjektive 
Steuerpflicht bestimmt, wer die Mehrwertsteuer zu deklarieren und zu 
bezahlen hat. Darüber hinaus ist sie entscheidend für die Frage, ob eine 
Leistung mehrwertsteuerpflichtig ist (nur Leistungen von steuerpflichti-
gen Personen können steuerbar sein), sowie für die Geltendmachung des 
Vorsteuerabzugs. 

542  Das bedeutet, dass – um strafrechtliche Konsequenzen auszuschliessen – bei Nicht-
befolgung von Praxishinweisen die ESTV darüber schriftlich zu informieren ist. Vgl. 
hierzu Geiger/Schluckebier, Komm. MWSTG, Art. 96 N 33.

543  Werden Leistungen aus dem Ausland bezogen oder Gegenstände ins Inland ein-
geführt, so tritt die Mehrwertsteuer in Form der sog. Bezugssteuer resp. in Form der 
sog. Einfuhrsteuer in Erscheinung. 
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von Praxis-
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Nach Art. 10 MWSTG ist grundsätzlich mehrwertsteuerpflichtig, wer 
a) ein Unternehmen betreibt (Kap. F/3.1) und damit Leistungen im 

Inland erbringt oder im Inland ansässig ist und
b) nicht von der Steuerpflicht befreit ist (Kap. F/3.2).

Von der Steuerpflicht befreit sind insbesondere nicht gewinnstrebige, 
ehrenamtlich geführte Sport- und Kulturvereine sowie gemeinnüt-
zige Institutionen, sofern diese innerhalb eines Jahres weniger als 
CHF 250 000 Umsatz aus (nicht ausgenommenen) Leistungen erzielen 
(dazu Kap. F/7).544

3.1 . Betreiben eines Unternehmens

Ein Unternehmen betreibt, wer, unabhängig von der Höhe des Zuflusses 
von Nicht-Entgelten,545 eine auf die nachhaltige Erzielung von Einnahmen 
aus Leistungen ausgerichtete berufliche oder gewerbliche Tätigkeit selb-
ständig ausübt und unter eigenem Namen nach aussen auftritt.546 Das 
Erwerben, Halten und Veräussern von Beteiligungen gilt u.U. ebenfalls als 
unternehmerische Tätigkeit.547 

Das Kriterium der Ausrichtung auf Erzielung von Einnahmen aus Leis-
tungen ist erfüllt, wenn die Vereinnahmung von Entgelten aus Leistungen 
ein primär verfolgtes Ziel der Tätigkeit darstellt.548 Gewinnstrebigkeit ist 
jedoch nicht erforderlich.549 Werden dagegen für erbrachte Leistungen 
gar keine Entgelte vereinnahmt oder haben allfällige Entgelte bloss einen 
symbolischen oder Bagatell-Charakter, fehlt es an der erforderlichen Aus-
richtung auf Erzielung von Einnahmen aus Leistungen.550

544  Art. 10 Abs. 2 lit. c MWSTG.
545  Nicht-Entgelte sind Mittelflüsse, die mangels konkreter Gegenleistung nicht als Ent-

gelte im mehrwertsteuerlichen Sinn gelten. Ein klassisches Beispiel sind Spenden. 
Siehe dazu Ziff. 7.3.

546  Vgl. Art. 10 Abs. 1bis MWSTG. Siehe dazu MWST-Info 02, Teil A, Ziff. 1.1.
547  Vgl. Art. 10 Abs. 1ter MWSTG.
548  Vgl. Geiger/Schluckebier, Komm. MWSTG, Art. 10 N 23 ff.
549  Geiger/Schluckebier, Komm. MWSTG, Art. 10 N 52.
550  MWST-Info 02, Teil A, Ziff. 1.1.

Voraus setzungen
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BGE 141 II 199: Abschaffung der 25/75-Praxis der ESTV (altrechtliches 
Urteil)551

Sachverhalt: Eine Stiftung mit Sitz im Kanton Schwyz, die ein Kulturzentrum 
betrieb, war seit dem 1. Januar 1999 als Steuerpflichtige im Mehrwertsteuer-
register eingetragen. Sie erbrachte teilweise Leistungen, mit denen Einnah-
men erzielt werden (Vermietung von Räumen, Museumsbetrieb mit Cafeteria 
etc.), finanzierte sich grösstenteils aber durch Spenden und Kapitalertrag. Im 
2009/2010 erfolgte eine Renovation des Gebäudes des Kulturzentrums für 
rund CHF 6 Mio., währenddessen kaum Umsätze erzielt wurden. Die Stiftung 
machte für das 1. Quartal 2010 Vorsteuern geltend, was die ESTV ablehnte, da 
die Stiftung mangels unternehmerischer Tätigkeit nicht mehrwertsteuerpflich-
tig sei. 
Urteil: Das Bundesgericht gestand der Stiftung den Vorsteuerabzug zu resp. 
bejahte die Mehrwertsteuerpflicht. Es verwarf die unter dem alten MWSTG552 
entwickelte Praxis der ESTV, wonach eine unternehmerische Tätigkeit grund-
sätzlich zu verneinen ist, wenn die Aufwendungen dauerhaft zu mehr als 75% 
durch Nicht-Entgelte gedeckt werden (25/75-Prozent-Regel). Laut Bundes-
gericht kann aber dann nicht mehr von einer unternehmerischen Tätigkeit 
gesprochen werden, wenn die Stiftung praktisch ausschliesslich durch Nicht-
Entgelte finanziert wird bzw. allfällige Entgelte bloss einen symbolischen oder 
Bagatell-Charakter haben. Vorliegend machten die Entgelte zwar nur 4.4 bzw. 
9.9% des Gesamtaufwands aus. Vom Bundesgericht wurden diese gleichwohl 
nicht als bloss symbolisch eingestuft, insbesondere angesichts ihrer beträcht-
lichen Höhe, welche deutlich über der Schwelle der obligatorischen Steuer-
pflicht für gemeinnützige Organisationen von damals CHF 150 000 lag. 
Kommentar: Dieses Urteil hat die am 1. Januar 2018 in Kraft getretene Neufas-
sung von Art. 10 MWSTG direkt beeinflusst, indem in Abs. 1bis lit. a klargestellt 
wurde, dass die Höhe des Zuflusses von Nicht-Entgelten, wozu namentlich 
Spenden zählen, unerheblich ist.553

Gemeinnützige Organisationen, die z.B. als Veranstalter oder Verkäufer 
von Produkten nach Aussen hin in Erscheinung treten, nehmen regel-
mässig eine unternehmerische Tätigkeit im mehrwertsteuerlichen Sinn 
wahr.554 Daran ändert die ideelle Zwecksetzung nichts. Kein Unternehmen 

551  Vgl. dazu Marantelli/Opel, ZBJV 2017, 151 ff., 211 ff.
552  Vor der Revision vom 1.1.2018.
553  Siehe etwa auch Geiger/Schluckebier, Komm. MWSTG, Art. 10 N 24.
554  Vgl. für Vereine Scherrer/Greter, 72. Siehe auch Geiger/Schluckebier, Komm. 

MWSTG, Art. 10 N 52.

Entscheid
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betreibt demgegenüber etwa eine karitative Stiftung, die sich ausschliess-
lich durch Spenden finanziert.555

3.2 . Keine Befreiung von der Steuerpflicht 
(Umsatz > CHF 250 000) 

Von der Steuerpflicht sind nicht gewinnstrebige, ehrenamtlich geführte 
Sport- und Kulturvereine sowie gemeinnützige Institutionen befreit, 
sofern diese innerhalb eines Jahres weniger als CHF 250 000556 Umsatz 
aus nicht ausgenommenen Leistungen erzielen.557 Der Umsatz berechnet 
sich jeweils nach den vereinbarten Entgelten ohne Mehrwertsteuer.558 

Als gemeinnützig gelten gemäss Art. 3 lit. j MWSTG Organisationen, 
welche die Voraussetzungen nach Art. 56 lit. g DBG erfüllen. Laut MWST-
Branchen-Info 22 sind die Kriterien dann als erfüllt anzusehen, wenn eine 
Einrichtung über eine Steuerbefreiung bei der direkten Bundessteuer 
verfügt.559 Der Wortlaut stellt klar, dass es keines formellen Steuerbefrei-
ungsentscheids bedarf, solange die inhaltlichen Voraussetzungen erfüllt 
sind.560 Weiter ergibt sich aus Art. 3 lit. j MWSTG, dass auch öffentlich-
rechtliche Körperschaften, die kraft Art. 56 lit. a-c DBG steuerbefreit sind, 
jedoch ebenso die Voraussetzungen von Art. 56 lit. g DBG erfüllen würden, 
als gemeinnützige Organisationen im mehrwertsteuerlichen Sinn anzu-
sehen sind. Dasselbe gilt für Personenunternehmen.561 Der mehrwert-
steuerliche Gemeinnützigkeitsbegriff stimmt damit inhaltlich mit dem 

555  MWST-Info 02, Teil A, Ziff. 1.1. 
556  Früher lag die Umsatzschwelle bei CHF 150 000. Seit dem 1. Januar 2023 liegt diese 

nunmehr bei CHF 250 000.
557  Art. 10 Abs. 2 lit. c MWSTG.
558  Art. 10 Abs. 2bis MWSTG.
559  Vgl. MWST-Branchen-Info 22, Ziff. 1.5; Geiger/Schluckebier, Komm. MWSTG, Art. 3 

N 68. Nicht ausreichend soll jedoch eine Steuerbefreiung bloss auf Stufe Kanton sein. 
Anzumerken ist, dass diese Differenzierung kaum überzeugt, da auf Bundesebene 
und kantonaler Ebene ein harmonisierungsrechtlicher Steuerbefreiungsbegriff gilt. 
In aller Regel wird die Steuerbehörde des Sitzkantons als Veranlagungsbehörde auch 
für die direkte Bundessteuer die Steuerbefreiung gerade für Bund und Kanton aus-
sprechen. Vorbehalten bleibt eine spezifische Steuerbefreiung z.B. nur in Bezug auf die 
kantonalen Erbschafts- und Schenkungssteuern.

560  Glauser, in: Komm. MWSTG, Art. 3 N 255; Geiger/Schluckebier, Komm. MWSTG, 
Art. 3 N 66.

561  So jedenfalls Glauser, in: Komm. MWSTG, Art. 3 N 256. Im direktsteuerlichen Bereich 
werden Personenunternehmen transparent besteuert, weshalb eine Steuerbefreiung 
nicht in Betracht fällt.

Grundsatz
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direktsteuerlichen Begriff gemäss DBG/StHG überein, unterscheidet sich 
aber im persönlichen Anwendungsbereich.

Für die Berechnung der Umsatzschwelle sind alle Umsätze aus an sich 
steuerbaren Leistungen im In- und Ausland562 heranzuziehen, auch wenn 
sie (echt) steuerbefreit sein sollten. Ausgeklammert bleiben dagegen die 
ausgenommenen Leistungen (siehe dazu Kap. F/7.2). Die Steuerpflicht 
hängt somit im Wesentlichen davon ab, dass Leistungen im Geltungs-
bereich der Mehrwertsteuer erbracht werden. 

4 . Verzicht auf die Steuerbefreiung

Wer ein Unternehmen betreibt und von der Steuerpflicht befreit ist, kann 
auf die Befreiung von der Steuerpflicht verzichten.563 Unternehmen, die 
ausschliesslich von der Steuer ausgenommene Umsätze erzielen, können 
jedoch nicht auf die Befreiung von der Steuerpflicht verzichten. Anders 
verhält es sich in jenen Fällen, in denen der Unternehmer für die Versteue-
rung der ausgenommenen Umsätze optiert.564 Bei Unternehmen, die aus-
schliesslich von der Steuer ausgenommene Leistungen ohne Optionsmög-
lichkeit erbringen, ist ein Verzicht auf die Befreiung von der Steuerpflicht 
gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ausgeschlossen.565 Werden 
ausschliesslich Nichtentgelte gemäss Art. 18 Abs. 2 MWSTG vereinnahmt, 
fehlt es an der unternehmerischen Tätigkeit, weshalb ebenfalls nicht auf 
die Befreiung von der Steuerpflicht verzichtet werden kann.566 

Ein Verzicht auf die Befreiung von der Steuerpflicht kann dann sinnvoll 
sein, wenn das Unternehmen Vorsteuern auf Aufwendungen geltend 
machen will (z.B. während einer Investitionsphase), ohne dass der Steuer-
pflichtige selbst (ausreichend) steuerbare Umsätze tätigt. 

562  Änderung per 1.1.2018. Vorher waren lediglich Inlandumsätze einzubeziehen.
563  Art. 11 MWSTG. Auf die Befreiung von der Steuerpflicht kann ein inländisches Unter-

nehmen auch verzichten, wenn es noch keinen Umsatz getätigt hat (MWST-Info 02, 
Ziff. 3). Dies gilt beispielsweise für ein inländisches Unternehmen, das Umsätze mit 
von der Steuer ausgenommenen Leistungen erzielen wird und beabsichtigt, für die 
freiwillige Versteuerung dieser Leistungen zu optieren. Vgl. Geiger/Schluckebier, 
Komm. MWSTG, Art. 11 N 1.

564  Geiger/Schluckebier, Komm. MWSTG, Art. 11 N 2 m.w.H.
565  BGer, 28.5.2015, 2C_1002/2014, E. 3.4. Kritisch Geiger/Schluckebier, Komm. 

MWSTG, Art. 11 N 2.
566  Art. 10 Abs. 1ter MWSTG vorbehalten. Vgl. Geiger/Schluckebier, Komm. MWSTG, 

Art. 11 N 1 in fine.
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Beispiel: Eine gemeinnützige Stiftung betreibt ein Blindenheim. Im Jahr n lässt 
sie auf eigene Kosten eine behindertengerechte Werkstätte einrichten. Auch 
wenn sie grundsätzlich von der Mehrwertsteuer ausgenommene Leistungen 
erbringt und infolgedessen nicht mehrwertsteuerpflichtig ist, kann es sinnvoll 
sein, im Jahr n auf die Befreiung von der Steuerpflicht zu verzichten und für aus-
genommene Leistungen zu optieren. Nur so kann sie die von den Handwerkern 
und Lieferanten in Rechnung gestellten Vorsteuern in Abzug bringen. Folge der 
freiwilligen Unterstellung ist, dass sie auf den ausgenommenen Leistungen, für 
die sie optiert hat, sowie auf den steuerbaren Leistungen die Mehrwertsteuer 
in Rechnung stellen muss.

Zu beachten ist mit Blick auf die Möglichkeit des Verzichts auf die Steuer-
befreiung, dass der Anspruch auf Rückerstattung bei der Vereinnahmung 
von Subventionen (dazu Kap. F/7.5) – anders als bei Spenden (dazu 
Kap. F/7.3) – anteilig gemindert wird, d.h. eine Kürzung des Vorsteuer-
abzugs erfolgt.567 Bei subventionierten Organisationen ist folglich genau 
zu prüfen, ob der Verzicht auf die Steuerbefreiung tatsächlich vorteilhaft 
ist.

Die Verzichtserklärung kann frühestens auf den Beginn der laufenden 
Steuerperiode hin erfolgen.568 Auf die Befreiung von der Steuerpflicht 
muss sodann mindestens während einer Steuerperiode (i.d.R. ein Kalen-
derjahr)569 verzichtet werden.570

5 . Exkurs: Steuerpflicht aufgrund Dienstleistungs-
bezugs aus dem Ausland

Eine gemeinnützige Organisation, die für die Zwecke der Inlandsteuer 
nicht mehrwertsteuerpflichtig ist (siehe Kap. F/3), kann aufgrund des 
Bezugs von Dienstleistungen aus dem Ausland mehrwertsteuerpflichtig 
werden (sog. Bezugssteuer).571 Diesfalls hat die Mehrwertsteuer nicht der 
ausländische Leistungserbringer, sondern die inländische Leistungsemp-
fängerin zu entrichten. Ist die Leistungsempfängerin nicht bereits wegen 
der Inlandsteuer im MWST-Register eingetragen, muss sie die Bezugs-

567  Art. 33 Abs. 2 MWSTG.
568  Art. 14 Abs. 4 MWSTG.
569  Vgl. Art. 34 Abs. 2 und Abs. 3 MWSTG.
570  Art. 11 Abs. 2 MWSTG.
571  Vgl. Art. 45 ff. MWSTG.

Beispiel 
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steuer erst dann abrechnen, wenn die bezugssteuerpflichtigen Leistungen 
mehr als CHF 10 000 pro Kalenderjahr betragen.572 

Die Erhebung der Mehrwertsteuer setzt voraus, dass der Ort der Leistung 
im Inland liegt. Bei Dienstleistungen gilt grundsätzlich das Empfänger-
ortprinzip (d.h. bei einem Empfänger in der Schweiz ist Ort der Leistung 
die Schweiz).573 Eine Ausnahme gilt indes für Dienstleistungen im Bereich 
der internationalen Entwicklungszusammenarbeit und der humanitären 
Hilfe; hier ist das Bestimmungslandprinzip anwendbar (d.h. Ort der Leis-
tung ist der Ort, für den die Dienstleistung bestimmt ist, d.h. regelmässig 
im Ausland).574 Die ESTV hat diese Ausnahmeregelung früher sehr res-
triktiv gehandhabt.575 Am 1. Januar 2021 ist jedoch eine Praxisänderung 
erfolgt. Neu müssen gemäss MWST-Branchen-Info 22 folgende Vorausset-
zungen erfüllt sein, damit von einer Dienstleistung im Bereich der inter-
nationalen Entwicklungszusammenarbeit und der humanitären Hilfe aus-
gegangen werden kann:576

1. Auftraggebende Institution ist eine gemeinnützige Organisation
2. Leistung betrifft konkretes Projekt in Bezug auf eine vordefinierte 

Region/ein vordefiniertes Land
3. Projekt entspricht der Definition von Entwicklungszusammenarbeit 

und humanitärer Hilfe gemäss dem einschlägigen Bundesgesetz577 
4. Projekt darf weder direkt noch indirekt den unternehmerischen 

Bereich eines Stifters oder wiederkehrenden Geldgebers fördern578

Beispiel: Eine gemeinnützige, nicht mehrwertsteuerpflichtige resp. nicht im 
MWST-Register eingetragene Stiftung mit Sitz in der Schweiz unterstützt Hilfs-

572  Vgl. Art. 45 Abs. 2 MWSTG.
573  Art. 8 Abs. 1 MWSTG.
574  Art. 8 Abs. 2 lit. g MWSTG.
575  Gemäss bisheriger Praxis galt die Ausnahmebestimmung lediglich für im Auftrag des 

Bundes oder gegenüber ausländischen, im Rahmen gesetzlicher Bestimmungen täti-
gen Organisationen erbrachte Leistungen.

576  Vgl. MWST-Branchen-Info 22, Ziff. 5.3.3.
577  Bundesgesetz über die internationale Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre 

Hilfe vom 19.3.1976, SR 974.0.
578  Z.B. neue Absatzmärkte erschliessen, Produkte lancieren oder Werbeleistungen 

erbringen. Nicht schädlich sind dagegen Bekanntmachungsleistungen (siehe 
Kap. F/7.3.2). Anzumerken ist, dass diese Voraussetzung auch dann erfüllt ist, wenn 
die auftraggebende Organisation zu unternehmerischen Fördermodellen greift (siehe 
Kap. C/3.8), da allfällige Mittelrückflüsse nicht an den Stifter/wiederkehrenden Geld-
geber gehen, sondern dem gemeinnützigen Zweck der Organisation verhaftet sind.

Ort der Leistung

Beispiel
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projekte in der Ukraine. Sie beauftragt ein dort ansässiges Unternehmen mit 
der Evaluation der lokalen Hilfswerke und mit der Beaufsichtigung der Projekt-
umsetzung. Die Stiftung hat auf der ihr in Rechnung gestellten Leistung die 
Mehrwertsteuer zu entrichten, falls der Betrag über CHF 10 000 liegt. Sofern 
die Stiftung jedoch die Voraussetzungen gemäss Ziff. 5.3.3 der MWST-Bran-
chen-Info 22 erfüllt, unterliegen die Dienstleistungen aufgrund des auslän-
dischen Leistungsorts nicht der hiesigen Mehrwertsteuer.

Praxisänderungen, die sich zugunsten der Steuerpflichtigen auswirken, 
gelten rückwirkend (bis zu fünf Jahre zurück).579 Sind die Voraussetzungen 
gemäss Ziff. 5.3.3 der MWST-Branchen-Info 22 erfüllt, ist daher die Rück-
forderung von bereits entrichteten Bezugssteuern bei der ESTV denkbar. 

6 . Beginn und Ende der Steuerpflicht

Potenziell Steuerpflichtige haben sich, wenn sie die Voraussetzungen 
erfüllen, innert 30 Tagen bei der ESTV anzumelden.580 Die Steuerpflicht 
beginnt mit Aufnahme der unternehmerischen Tätigkeit,581 die Registrie-
rungspflicht verlangt jedoch zudem das Überschreiten der Umsatzgrenze 
von CHF 250 000. Nach Prüfung der Eintragungsvoraussetzungen teilt die 
ESTV dem Mehrwertsteuerpflichtigen eine Mehrwertsteuernummer zu. 
Beim Spezialfall der Steuerpflicht einzig infolge Dienstleistungsbezugs 
aus dem Ausland (siehe Kap. F/5) hat die Anmeldung innert 60 Tagen 
nach Ablauf des betreffenden Kalenderjahres zu erfolgen.582

Die Steuerpflicht endet mit Aufgabe der unternehmerischen Tätigkeit 
oder mit Abschluss des Liquidationsverfahrens.583 Die steuerpflichtige 
Person hat sich innert 30 Tagen nach der Beendigung der unternehmeri-
schen Tätigkeit, spätestens aber mit dem Abschluss des Liquidationsver-
fahrens bei der ESTV abzumelden. Die Abmeldung hat unverzüglich und 
schriftlich zu erfolgen; andernfalls besteht eine gesetzliche Vermutung, 
es werde für die freiwillige Steuerpflicht optiert.584 Bei Dienstleistungs-
bezug aus dem Ausland ist die Steuerpflicht jeweils auf das Kalenderjahr 
begrenzt, in dem die Schwelle von CHF 10 000 überschritten wird.

579  Vgl. MWST-Info 20, Ziff. 3.4.2 resp. 2.4.2.
580  Art. 66 Abs. 1 MWSTG.
581  Art. 14 Abs. 1 MWSTG.
582  Art. 66 Abs. 3 MWSTG.
583  Vgl. Art. 14 Abs. 2 MWSTG.
584  Art. 14 Abs. 5 MWSTG.
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7 . Steuerobjekt

7.1 . Leistungsverhältnis («Umsatz»)

Der Mehrwertsteuer unterliegen die im Inland durch Steuerpflichtige 
erbrachte Leistungen gegen Entgelt, soweit keine Ausnahme vorgesehen 
ist.585 Im Einzelnen müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
– Leistung (dazu Kap. F/7.1.1)
– Entgelt (dazu Kap. F/7.1.2)
– Zusammenhang zwischen Leistung und Entgelt 

7.1.1 . Leistung

Unter einer Leistung versteht das MWSTG die «Einräumung eines ver-
brauchsfähigen wirtschaftlichen Wertes an eine Drittperson in Erwartung 
eines Entgelts».586 Zu unterscheiden sind einerseits Lieferungen und 
andererseits Dienstleistungen.587 Der Begriff der Lieferung ist weit gefasst 
und umfasst neben Kauf- und Tauschgeschäften auch Bearbeitungsleis-
tungen (Werkverträge und Auftragsverhältnisse) sowie Nutzungs- und 
Gebrauchsüberlassungen (Miete und Pacht). Jede Leistung, die keine Lie-
ferung ist, stellt eine Dienstleistung dar.588

Im Gemeinnützigkeitssektor sind häufig Mittelflüsse anzutreffen, die aus-
serhalb des Anwendungsbereichs der Mehrwertsteuer liegen. Es handelt 
sich einerseits um sog. Nicht-Entgelte, d.h. Mittelflüsse wie Spenden, die 
mangels Gegenleistung nicht als Entgelte gelten (siehe Kap. F/7.1.2). 
Andererseits ist eine Vielzahl von Leistungen von der Mehrwertsteuer 
ausgenommen (siehe Kap. F/7.2). Im Grundsatz unterliegen aber auch die 
von einer gemeinnützigen Organisation gegen Entgelt erbrachten Leis-
tungen der Mehrwertsteuer. Es sind dies etwa Restaurationsleistungen 
(Cafeteria), der Verkauf von Waren und Gegenständen (Bücher, Merchan-
dising) oder auch Werbeleistungen, die über eine Bekanntmachungsleis-
tung hinausgehen (siehe hinten Kap. F/7.3.2). Für von der Mehrwertsteuer 
ausgenommene Leistungen kann mit wenigen Ausnahmen optiert werden.

585  Art. 18 Abs. 1 MWSTG.
586  Art. 3 lit. c MWSTG.
587  Vgl. Art. 3 lit. d und lit. e MWSTG. Siehe dazu MWST-Info 06, Teil II, Ziff. 1 und Teil III, 

Ziff. 1.
588  Art. 3 lit. e MWSTG. Das gilt auch für die Überlassung von immateriellen Werten und 

Rechten. 
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7.1.2 . Entgelt und Nicht-Entgelt

Ein steuerbares Leistungsverhältnis setzt voraus, dass die Leistung in 
Erwartung eines Entgelts589 erbracht wird. Schenkungen unterliegen 
daher grundsätzlich nicht der MWST. Das Erfordernis des Entgelts ist 
Voraussetzung, damit überhaupt ein steuerbares Leistungsverhältnis vor-
liegt. Zugleich ist das (tatsächlich empfangene) Entgelt die Bemessungs-
grundlage der MWST.590 

Das MWSTG enthält in Art. 18 Abs. 2 MWSTG eine (nicht abschliessende) 
Aufzählung von Mittelflüssen, die – mangels konkret damit verbundener 
Leistung – nicht als Entgelte gelten. Im vorliegenden Zusammenhang sind 
etwa folgende Nicht-Entgelte bedeutsam:
– Subventionen (dazu Kap. F/7.3)
– Spenden (dazu Kap. F/7.5)
– Dividenden
– Entschädigungen für unselbständig ausgeübte Tätigkeiten (z.B. Stif-

tungsratshonorare)

Nicht-Entgelte sind nicht zu versteuern; zugleich lässt deren Vereinnah-
mung den Vorsteuerabzug grundsätzlich unberührt.591 Anders verhält es 
sich jedoch bei Subventionen, die zu einer Vorsteuerkürzung führen.592 
Gerade bei Spenden und Subventionen kann es zu schwierigen Abgren-
zungsfragen kommen (siehe dazu Kap. F/7.3 ff.).

7.2 . Von der Mehrwertsteuer ausgenommene Leistungen

In Art. 21 Abs. 2 MWSTG findet sich eine (nicht abschliessende) Liste von 
Leistungen, die von der Steuer ausgenommen sind. Im Falle einer solchen 
Steuerausnahme («unechte» Steuerbefreiung) ist zwar keine Mehrwert-
steuer auf der Leistung geschuldet, jedoch darf auf den Aufwendungen 
und Investitionen auch der Vorsteuerabzug nicht geltend gemacht wer-
den.593 Damit verbleibt die Vorsteuerbelastung beim Leistungserbringer. 
Bei Steuerausnahmen erfolgt mithin keine vollständige Entlastung von 
der Mehrwertsteuer.

589  Vgl. zum Begriff Art. 3 lit. f MWSTG.
590  Vgl. Art. 24 Abs. 1 MWSTG.
591  Vgl. Art. 33 Abs. 1 MWSTG.
592  Art. 33 Abs. 2 MWSTG.
593  Art. 29 Abs. 1 MWSTG.
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Vor diesem Hintergrund wird dem Steuerpflichtigen ein sog. Optionsrecht 
eingeräumt.594 Der Steuerpflichtige kann ausgenommene Leistungen 
durch offenen Ausweis der Steuer oder durch Deklaration in der Abrech-
nung freiwillig versteuern.595 Mit der Versteuerung der Leistung lebt das 
Vorsteuerabzugsrecht wieder auf. Wird optiert, so kann der Steuerpflich-
tige den Vorsteuerabzug geltend machen. Handkehrum muss der Steuer-
pflichtige auf Leistungen, die er erbringt, die Mehrwertsteuer in Rech-
nung stellen. 

Beispiel: Ein Verein betreibt eine Privatschule. Die Schulgelder sind von der 
Mehrwertsteuer ausgenommen.596 Das hat zur Folge, dass der Verein die ihm 
in Rechnung gestellte Mehrwertsteuer, z.B. beim Einkauf von Büro- und Lehr-
material oder von EDV-Dienstleistungen nicht als Vorsteuer geltend machen 
kann. Dafür erhebt der Verein das Schulgeld ohne Zuschlag für die Mehrwert-
steuer. Würde der Verein hingegen für die freiwillige Versteuerung der aus-
genommenen Umsätze (Schulgelder) optieren, so könnte er zwar einen anteils-
mässigen Vorsteuerabzug geltend machen und würde dadurch einen höheren 
Nettoertrag erzielen, müsste das Schulgeld aber inkl. Mehrwertsteuer in Rech-
nung stellen. Somit erscheint die freiwillige Versteuerung aus Sicht der Betei-
ligten per saldo nur dann sinnvoll, wenn die Leistungsbezüger ihrerseits steu-
erpflichtig und damit vorsteuerberechtigt wären – was vorliegend aber nicht 
zutrifft. 

Die Liste von Art. 21 Abs. 2 MWSTG enthält 31 Ziffern mit diversen Leis-
tungen, die von einer Steuerausnahme profitieren. Die für den Philanthro-
piesektor zentralen Ausnahmen lassen sich wie folgt bündeln:597

– Leistungen im Bereich der Gesundheit:598 Zwar müssen die Leistungs-
erbringer grundsätzlich über eine Berufsausübungsbewilligung ver-
fügen, jedoch sind bestimmte von gemeinnützigen Organisationen 
durchführbare Tätigkeiten ebenfalls ausgenommen (z.B. häusliche 
Pflege, Krankenpflege).599

594  Das Optionsrecht ist nicht umfassend. Vgl. zu den Ausnahmen Art. 22 Abs. 2 MWSTG.
595  Art. 22 Abs. 1 MWSTG.
596  Gestützt auf Art. 21 Abs. 2 Ziff. 11 MWSTG.
597  Vgl. Oberson, EF 2019, 232 ff., 233 ff. Vgl. für eine für Vereine relevante Übersicht 

Scherrer/Greter, 81 ff.
598  Art. 21 Abs. 2 Ziff. 2-8 MWSTG.
599  Ausgenommen ist auch die Grundversorgung, sofern ärztlich verordnet (Ziff. 4).
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– Leistungen nichtgewinnstrebiger Einrichtungen an ihre Mitglieder:600 
Ausgenommen sind Leistungen von nichtgewinnstrebigen Einrich-
tungen mit politischer, gewerkschaftlicher, wirtschaftlicher, religiö-
ser, patriotischer, weltanschaulicher, philanthropischer, ökologischer, 
sportlicher, kultureller oder staatsbürgerlicher Zielsetzung an ihre 
Mitglieder gegen einen statutarisch festgesetzten Beitrag (vgl. hierzu 
Kap. F/7.4).

– Kulturelle Leistungen:601 Erfasst sind Theater-, musikalische und cho-
reografische Aufführungen sowie Filmvorführungen, Darbietungen 
von Schauspielern, Musikern, Tänzern und anderen ausübenden 
Künstlern sowie Leistungen von Schaustellern, Besuche von Museen, 
Galerien, Denkmälern, historischen Stätten sowie botanischen Gärten 
sowie Dienstleistungen von Bibliotheken, Archiven und sonstigen 
Dokumentationsstellen.602

– Leistungen im Bereich der Erziehung und Bildung:603 Dazu gehören u.a. 
die mit der Kinder- und Jugendbetreuung verbundenen Leistungen604 
sowie die mit der Kultur- und Bildungsförderung von Jugendlichen 
eng verbundenen Leistungen von gemeinnützigen Jugendaustausch-
organisationen.605

– Basare und dergleichen:606 Ausgenommen sind Leistungen bei Ver-
anstaltungen wie Basaren, Flohmärkten und Tombolas und von Bro-
ckenhäusern gewisser sozial engagierter Einrichtungen.607

– Bekanntmachungsleistungen:608 Bekanntmachungsleistungen, welche 
gemeinnützige Organisationen zugunsten Dritter oder Dritte zuguns-
ten gemeinnütziger Organisationen erbringen, sind ausgenommen 
(vgl. dazu Kap. F/7.3.2).

600  Art. 21 Abs. 2 Ziff. 13 MWSTG.
601  Art. 21 Abs. 2 Ziff. 14 lit. a-d MWSTG.
602  Siehe auch Art. 21 Abs. 2 Ziff. 16 MWSTG.
603  Art. 21 Abs. 2 Ziff. 11 MWSTG.
604  Art. 21 Abs. 2 Ziff. 9 MWSTG.
605  Art. 21 Abs. 2 Ziff. 10 MWSTG.
606  Art. 21 Abs. 2 Ziff. 17 MWSTG.
607  Organisiert etwa eine Einrichtung mit kulturellem Zweck ein Galadinner, so ist diese 

Veranstaltung von der Mehrwertsteuer ausgenommen, sofern die Veranstaltung 
dazu bestimmt ist, dieser Einrichtung eine finanzielle Unterstützung zu verschaffen 
und ausschliesslich zu ihrem Nutzen durchgeführt wird: MWST-Branchen-Info 23, 
Ziff. 3.1.1.

608  Art. 21 Abs. 2 Ziff. 27 MWSTG.
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Per 1. Januar 2025 soll die Liste der ausgenommenen Leistungen erwei-
tert werden. Für den Philanthropiesektor dürfte insbesondere die geplan-
ten zusätzlichen Ausnahmen im Bereich der Gesundheit sowie bei aktiver 
Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen von Belang sein.609 

Von den ausgenommenen Leistungen sind die (echt) steuerbefreiten Leis-
tungen zu unterscheiden. Bei den steuerbefreiten Leistungen handelt es 
sich vorab um Lieferungen ins Ausland.610 Hintergrund ist die Vermeidung 
von doppelten Belastungen bei Exporten: Da sich Ort der Lieferung grund-
sätzlich im Inland befindet, wären ohne Befreiung Lieferungen ins Aus-
land im Inland steuerbar. Zusätzlich fällt beim Import im Empfängerstaat 
i.d.R. eine Einfuhrsteuer an. Steuerbefreite Leistungen sind jedoch bei der 
Steuerpflicht (Umsatzschwelle) zu berücksichtigen; überdies führen sie 
nicht zu Vorsteuerkorrekturen. Vorliegend wird jedoch auf das Inlandver-
hältnis fokussiert.

7.3 . Spenden im Besonderen

7.3.1 . Gesetzliche Regelung

Spenden stellen – wie bereits erwähnt – sog. Nicht-Entgelte dar.611 Gemäss 
Art. 3 lit. i MWSTG qualifiziert als Spende eine freiwillige Zuwendung in 
der Absicht, den Empfänger zu bereichern – und zwar ohne Erwartung 
einer Gegenleistung im mehrwertsteuerlichen Sinn. Nicht-Entgelte sind 
mehrwertsteuerlich unbeachtlich und führen auch nicht zu einer Reduk-
tion des Vorsteuerabzugs.

Bei Leistungen an «eng verbundene Personen», wozu laut Gesetz auch 
Stiftungen und Vereine gehören, zu denen eine besonders enge wirt-
schaftliche, vertragliche oder personelle Beziehung besteht,612 wird mehr-
wertsteuerlich ein Leistungsverhältnis unterstellt.613 Anfang 2022 hat die 
ESTV einen Praxisentwurf hierzu veröffentlicht, diesen aber inzwischen 
wieder zurückgezogen. Demnach wären z.B. Leistungen von Unterneh-

609  Vgl. Botschaft MWSTG, BBl 2021 2363 ff., 48 f. sowie die im parlamentarischen Pro-
zess erfolgten Anpassungen.

610  Vgl. Art. 23 MWSTG.
611  Art. 18 Abs. 2 lit. d MWSTG. Vgl. dazu MWST-Info 05, Ziff. 2. 
612  Art. 3 lit. h Ziff. 2 MWSTG (mit Ausnahme von Vorsorgeeinrichtungen); in Kraft seit 

1.1.2018. Siehe zum Hintergrund Geiger/Schluckebier, Komm. MWSTG, Art. 3 N 53.
613  Art. 26 MWSTV. Soweit kein Drittpreis verrechnet wird, ist gestützt auf Art. 24 Abs. 2 

MWSTG ein «fiktives» Entgelt als Bemessungsgrundlage heranzuziehen.
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men an von ihnen errichtete Corporate Foundations erfasst gewesen. 
Bei Naturalspenden hätte der Praxisentwurf stets ein Leistungsverhält-
nis unterstellt. Eine einheitliche Praxis zu Art. 3 lit. h Ziff. 2 MWSTG fehlt 
damit weiterhin.614 Allfällige Fragen im Zusammenhang mit unentgeltli-
chen und «unterpreisigen» Leistungen von z.B. Unternehmen an die von 
ihnen errichteten Corporate Foundations sind daher jeweils individuell 
mit der ESTV zu klären.

7.3.2 . Abgrenzung zum Sponsoring

Bei der Einwerbung von Spendengeldern durch gemeinnützige Organisa-
tionen stellen sich häufig Abgrenzungsfragen, wenn damit eine Gegenleis-
tung verbunden ist. Die Gegenleistung kann in einer blossen Danksagung 
bestehen oder aber auch eine Art Werbung darstellen, womit ein mehr-
wertsteuerlich relevanter Leistungsaustausch vorliegt.

Während grundsätzlich zwischen Sponsoring einerseits und Spende 
andererseits unterschieden wird, kommt bei gemeinnützigen Institutio-
nen noch eine dritte Kategorie hinzu, nämlich jene der Bekanntmachungs-
leistung. Die ESTV nimmt daher eine Dreiteilung vor:615

– Spende (Nicht-Entgelt): Eine Spende liegt vor, wenn es an einer Gegen-
leistung im mehrwertsteuerlichen Sinn fehlt.616 Von einer Spende ist 
laut Gesetz auch dann noch auszugehen, wenn die Zuwendung in einer 
Publikation in neutraler Form einmalig oder mehrmalig erwähnt wird, 
selbst wenn dabei die Firma oder das Logo des Spenders verwendet 
wird.617

614  Anzumerken ist, dass die Regelung von Art. 3 lit. h Ziff. 2 MWSTG fragwürdig erscheint. 
Sie zielt nicht auf gemeinnützige Stiftungen ab. Es fehlt hier an einer Missbrauchskon-
stellation, die es zu verhindern gälte. Gemeinnützige Corporate Foundations stellen 
keine eng verbundenen Personen dar und bei Naturalspenden fehlt es an einem Leis-
tungsverhältnis.

615  Vgl. dazu MWST-Info 04, Ziff. 6.27, und MWST-Info 05, Spenden und Subventionen, 
Ziff. 2. Vgl. dazu die Kritik von Oberson, EF 2019, 232 ff., 236 ff., der sich bei gemein-
nützigen Organisationen für eine zweigliedrige Unterscheidung zwischen Spende 
und Bekanntmachungsleistung ausspricht. Siehe dagegen etwa Glauser, in: Komm. 
MWSTG, Art. 3 N 235, der den Ansatz der ESTV als nachvollziehbar einstuft. Vgl. hierzu 
auch Scherrer/Greter, 89 ff.

616  Vgl. ausführlich zum Begriff der Spende Geiger/Schluckebier, Komm. MWSTG, Art. 3 
N 59 ff.

617  Art. 3 lit. i Ziff. 1 MWSTG.
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– Bekanntmachungsleistung (ausgenommene Leistung):618 Bekannt-
machungsleistungen sind Leistungen, mit welchen eine Zuwendung – 
d.h. die Unterstützung oder Förderung – in einer Form der Öffentlich-
keit bekannt gemacht wird, die über die neutrale Nennung in einer 
Publikation hinausgeht. Ziel und Zweck einer Bekanntmachungs-
leistung ist es, den Namen des Zuwenders mit einer Organisation 
oder einer Veranstaltung zu verbinden. Durch Bekanntmachung der 
Zuwendung beziehungsweise des Zuwenders durch die Empfänger-
organisation wird der Bekanntheitsgrad des Zuwenders oder auch 
nur dessen Image gefördert.619 Es wird aber nicht eigentlich Werbung 
für den Zuwender gemacht, sondern lediglich auf dessen Engagement 
hingewiesen.

– Werbeleistung (steuerbare Leistung): Eine steuerbare Werbeleistung 
und keine Bekanntmachungsleistung liegt vor, wenn nicht die Mittei-
lung der Unterstützung oder Förderung im Vordergrund steht, sondern 
die Bekanntmachung eines Unternehmens oder einer gemeinnützigen 
Organisation beziehungsweise seiner/ihrer Leistungen (Produktwer-
bung) oder Tätigkeit.620 Das ist immer dann der Fall, wenn kein Bezug 
zu einer Zuwendung hergestellt wird.

Ob der Sponsor seine Unterstützung in Geldform oder in Form von Natu-
ralleistungen (Warenlieferung, Dienstleistung) erbringt, spielt mehrwert-
steuerlich keine Rolle. Bemessungsgrundlage ist das Entgelt, wie es einem 
unabhängigen Dritten der gleichen Abnehmerkategorie in Rechnung 
gestellt würde.621 Im Übrigen kommt eine Aufsplittung des Förderbeitrags 
in einen Spenden- und Sponsoringteil rechtsprechungsgemäss nicht in 
Frage.622

618  Art. 21 Abs. 2 Ziff. 27 MWSTG.
619  MWST-Info 04, Ziff. 6.27.3.
620  MWST-Info 04, Ziff. 6.27.4.
621  MWST-Info 05, Ziff. 2.3.3.
622  Siehe dazu Kap. F/7.6.
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Die mehrwertsteuerliche Behandlung präsentiert sich somit wie folgt:

Spende versus 
Sponsoring

Bekanntmachungs-
leistung

= ausgenommene 
Leistung

Art. 21 Abs. 2 Zi�. 27 
MWSTG

Spende
= Nicht-Entgelt

Art. 3 lit. i 
i.V.m. Art. 18 Abs. 2 lit. 

d MWSTG

Werbeleistung
= steuerbare Leistung

Art. 18 Abs. 1 MWSTG

Spenden führen als Nicht-Entgelte zu keiner Kürzung des Vorsteuer-
anspruchs. Anders verhält es sich dagegen bei Bekanntmachungsleistun-
gen: Diese führen als ausgenommene Leistungen zu einer Vorsteuerkor-
rektur, es sei denn, das Unternehmen hat nach Art. 22 MWSTG optiert.623

Beispiel: Die mehrwertsteuerpflichtige gemeinnützige Stiftung «Für das 
Alter» erhält von der B. AG, die Hörgeräte herstellt und vertreibt, einen Betrag 
von CHF 50 000 zur Beschaffung eines Kleinbusses. Es wird vertraglich verein-
bart, dass das Fahrzeug mit der Firmenbezeichnung der B. AG beschriftet wird. 
Neben dem Logo wird auf die «freundliche Unterstützung» der B. AG hinge-
wiesen. 
Die Annahme einer Spende setzt voraus, dass es an einer Gegenleistung fehlt. 
Die neutrale Erwähnung des Zuwenders in einer Publikation stellt gemäss 
Art. 3 lit. i Ziff. 1 MWSTG keine Gegenleistung dar. Die Beschriftung auf dem 
Fahrzeug qualifiziert jedoch nicht als Publikation in diesem Sinn,624 weshalb 
von einer Gegenleistung auszugehen ist. Anders hätte es sich verhalten, wenn 
die Verdankung in dieser Form im Jahresbericht der Stiftung erfolgt wäre.625 
Vorliegend geht es bei der Beschriftung darum, den Namen des Zuwenders mit 
der Organisation zu verbinden, was mit dem Hinweis «mit freundlicher Unter-
stützung» kenntlich gemacht wird. Folglich liegt eine ausgenommene Bekannt-
machungsleistung vor.626

623  Vgl. BGE 141 II 199 E. 4.2 (noch zur alten Rechtslage); BGer, 26.8.2020, 2C_466/2020, 
E. 4.3 f.

624  MWST-Info 05, Ziff. 2.2.2. Vgl. kritisch hierzu Glauser, in: Komm. MWSTG, Art. 3 N 245.
625  Die Verwendung des Logos ändert daran nichts (MWST-Info 05, Ziff. 2.2). 
626  Vgl. MWST-Info 04, Ziff. 6.27.3.
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Auf ausgenommene Bekanntmachungsleistung wäre selbst dann noch zu 
schliessen, wenn die Beschriftung um einen Werbeslogan ergänzt würde (z.B. 
«B. AG, Ihr Ansprechpartner für Hörgeräte») und/oder eine Verlinkung zur 
Homepage der B. AG erfolgte.627

Von einer steuerbaren Werbeleistung wäre hingegen auszugehen, wenn der 
Hinweis «mit freundlicher Unterstützung» fehlen würde oder wenn konkrete 
Produkte (z.B. ein spezifisches Hörgerät) oder Dienstleistungen (z.B. ein Hör-
test) der B. AG beworben würden.628

BGer, 26.8.2020, 2C_466/2020: Vorsteuerkorrektur bei Bekanntmachungs-
leistungen629

Sachverhalt: Die Stiftung A., eine gemeinnützige Organisation im Sinn von 
Art. 3 lit. j MWSTG, bezweckte unter anderem die Finanzierung und Förderung 
von Klimaschutzprojekten und -massnahmen in der Schweiz und im Ausland 
in Zusammenarbeit mit geeigneten Partnern aus Wissenschaft, Politik, Gesell-
schaft und Wirtschaft. Die Stiftung war seit dem 1. Januar 2007 im Register der 
Mehrwertsteuerpflichtigen eingetragen. In Frage stand die Steuerbarkeit ihrer 
Leistungen im Bereich der freiwilligen CO2-Kompensation. Die Stiftung machte 
geltend, es handle sich bei den fünf in Frage stehenden Verträgen um Spenden 
und nicht um ein Entgelt für Bekanntmachungsleistungen. 
Urteil: Das Bundesgericht hielt fest, dass für die Beurteilung, ob ein Leistungs-
austausch vorliegt, die konkreten Vertragsverhältnisse und deren Inhalt mass-
gebend sind. Es kam zum Schluss, dass in den fünf beurteilten Fällen keine 
Spende vorlag, da die Stiftung hinreichend konnexe Leistungen erbrachte, z.B. 
Text- und Bildmaterial des unterstützten Klimaschutzprojekts für die interne 
und externe Kommunikation zur Verfügung stellte ebenso wie die Verwendung 
des Logos der Stiftung für die gesamte interne und externe Kommunikation 
zusicherte. Das gehe über einen reinen Dank hinaus, zumal in der heutigen Zeit 
ökologische Verantwortung in der Marktpositionierung eine wichtige Rolle 
spiele. Insbesondere das Zurverfügungstellen eines Labels, das eine klima-
neutrale Geschäftstätigkeit vermittelt, sei ohne Weiteres als eine (werthaltige) 
Bekanntmachungsleistung zu erfassen, da es das Ansehen der zuwendenden 
Person in der Öffentlichkeit erheblich positiv beeinflussen könne. Es liege somit 
auch kein offensichtliches Missverhältnis zwischen den Leistungen der Stiftung 
und dem jeweils geleisteten Entgelt (in einem der fünf beurteilten Verträge 
betrug dieses CHF 1,5 Mio.) vor. Das Bundesgericht kam zum Schluss, dass bei 
der Stiftung der Anspruch auf Vorsteuerabzug entsprechend zu korrigieren ist, 

627  Vgl. MWST-Info 04, Ziff. 6.27.3.
628  Vgl. MWST-Info 04, Ziff. 6.27.3 und Ziff. 6.27.4.
629  Übersetzung auf Französisch unter: RDAF 2021 II 563 ff.

Entscheid
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zumal weder behauptet noch ersichtlich war, dass für die Versteuerung optiert 
wurde.
Kommentar: Das Bundesgericht unterscheidet vorliegend einzig zwischen 
Spende und Bekanntmachungsleistung, ohne das Vorliegen einer Werbeleis-
tung zu prüfen. Offen bleibt daher, ob das Bundesgericht dem dreigliedrigen 
Ansatz der ESTV folgen will oder vielmehr davon ausgeht, dass gemeinnützige 
Organisationen – falls keine Spende vorliegt – stets Bekanntmachungsleistun-
gen (und keine Werbeleistungen) erbringen.630

7.4 . Mitgliederbeiträge im Besonderen

Bei (Mitglieder-)Beiträgen an gemeinnützige Organisationen, insbeson-
dere Vereine, sind mehrwertsteuerlich folgende Konstellationen zu unter-
scheiden:631

– Beiträge von Passivmitgliedern und Gönnern: Beiträge von Passivmit-
gliedern und Gönnern an Vereine oder an gemeinnützige Organisa-
tionen gelten von Gesetzes wegen als Spenden (Nicht-Entgelte).632 Sie 
führen also auch nicht zu einer Kürzung der Vorsteuer. Das gilt selbst 
dann, wenn die gemeinnützige Organisation ihren Gönnern freiwil-
lig Vorteile im Rahmen des statutarischen Zwecks gewährt, sofern 
dem Gönner mitgeteilt wird, dass kein Anspruch auf diese Vorteile 
besteht.633 Mit dieser Regelung wird dem Umstand Rechnung getragen, 
dass bei Mitgliederbeiträgen nicht der Erhalt einer Gegenleistung, son-
dern die finanzielle Unterstützung der Einrichtung im Vordergrund 
steht. Die Verdankung des Beitrags im Rahmen des sozial Üblichen 
stellt keine Leistung im mehrwertsteuerlichen Sinne dar. Dies gilt auch 
für den Fall, dass Passivmitglieder und Gönner zwecks Verdankung 
ihres Beitrages an bestimmten Veranstaltungen der Einrichtung (z.B. 
Gratiseintritt zu Festanlass) teilnehmen können.634 

Beispiel:635 Ein gemischter Chor, der sich als gemeinnütziger Verein organisiert 
hat, besteht aus Aktiv- und Passivmitgliedern. Die Passivmitglieder, die kein 
Stimm- und Wahlrecht haben, bezahlen jährlich einen fixen Beitrag von CHF 50 

630  In diesem Sinne Oberson, EF 2019, 232 ff., 236 ff.
631  Siehe auch Scherrer/Greter, 78 ff.
632  Art. 3 lit. i Ziff. 2 MWSTG. 
633  Vgl. Art. 3 lit. i Ziff. 2 MWSTG.
634  MWST-Info 04, Ziff. 6.14; MWST-Info 05, Ziff. 2.3.1.
635  Vgl. MWST-Info 04, Ziff. 6.14.

Mögliche 
Zuordnungen



158

F Mehrwertsteuerpflicht der NPO

und erhalten dafür einen Rabatt von 10% auf den Konzerttickets. Es handelt 
sich hierbei um eine Spende.

– Beiträge von Aktivmitgliedern: Von einem Leistungsverhältnis wird 
dagegen ausgegangen bei Beiträgen von Aktivmitgliedern.636 Die von 
nichtgewinnstrebigen Einrichtungen mit politischer, gewerkschaftli-
cher, wirtschaftlicher, religiöser, patriotischer, weltanschaulicher, phi-
lanthropischer, ökologischer, sportlicher, kultureller oder staatsbür-
gerlicher Zielsetzung gegen einen statutarisch festgesetzten Beitrag 
erbrachten Leistungen gelten als ausgenommene Leistungen.637 Damit 
verbunden ist die Korrektur des Vorsteuerabzugs, soweit nicht optiert 
wird.

Beispiel: Der nämliche als gemeinnütziger Verein konstituierte gemischte Chor 
verlangt von den Aktivmitgliedern, die ein Stimm- und Wahlrecht haben sowie 
regelmässig an den Proben und Konzerten teilnehmen, einen jährlichen Beitrag 
von CHF 100. Die erbrachten Leistungen gelten als ausgenommene Leistungen.

«Echte» Mitgliederbeiträge im Sinne des Gesetzes sind solche, die auf 
einer statutarischen Grundlage basieren638 und die für alle Mitglieder 
grundsätzlich gleich hoch sind. Sie werden entweder nach dem gleichen 
Schema (z.B. einkommensabhängig) ermittelt oder es wird nach einigen 
wenigen Mitgliederkategorien unterschieden (z.B. Erwachsene, Familien, 
Pensionierte, Junioren- und Seniorenmitglieder).639 Voraussetzung ist, 
dass alle Mitglieder derselben Kategorie grundsätzlich die gleichen Leis-
tungen im selben Umfang in Anspruch nehmen können – und zwar unab-
hängig von der Höhe des Beitrags. Die Höhe des Beitrags darf nicht in 
einem direkten Verhältnis zu den effektiv bezogenen Leistungen stehen. 
Den Mitgliederbeiträgen sind statutarische festgelegte Eintritts- oder Auf-
nahmegebühren gleichgestellt.640 Auch Einnahmen aus statutarisch fest-
gelegter Nachschusspflicht aller Mitglieder, z.B. ausserordentliche Bei-

636  Als Aktivmitglieder gelten jene Mitglieder, die stimm- und wahlberechtigt sind (vgl. für 
die Vereine Art. 67 ZGB) und welche Leistungen der Einrichtung in Anspruch nehmen 
können. Jedem Mitglied steht grundsätzlich das Stimm- und Wahlrecht zu, es sei denn, 
dieses ist in den Statuten ausgeschlossen. Vgl. MWST-Info 04, Ziff. 6.14; MWST-Info 05, 
Ziff. 2.3.1.

637  Art. 21 Abs. 2 Ziff. 13 MWSTG.
638  Bzw. auf statutarischer Grundlage durch die Generalversammlung festgesetzt werden.
639  Vgl. MWST-Info 04, Ziff. 6.14.
640  MWST-Branchen-Info 24, Ziff. 12.1.

Mitglieder-
beiträge
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träge zur Defizitdeckung oder zur Finanzierung besonderer Aktivitäten, 
fallen grundsätzlich darunter.641

Ein Leistungsverhältnis, das zu einer steuerbaren Leistung führt, liegt 
dagegen vor, wenn ein Mitglied für die Inanspruchnahme einer durch die 
Einrichtung erbrachten Leistung einen zusätzlichen Betrag bezahlt. Es 
handelt sich diesfalls um einen «unechten» Mitgliederbeitrag. Um das vor-
genannte Beispiel aufzugreifen, trifft dies etwa dann zu, wenn ein Mitglied 
dem Verein einen Beitrag für den Besuch eines bestimmten Konzerts ent-
richtet. Weitere Beispiele sind individuell erbrachte Beratungsleistungen 
und Rechtsauskünfte. 

Die mehrwertsteuerliche Behandlung von Mitgliederbeiträgen präsen-
tiert sich somit wie folgt:

Mitgliederbeitrag

«Echter» Mitglieder-
beitrag mit 

Leistungsaustausch 
= ausgenommene 

Leistung

Art. 21 Abs. 2 Zi�. 13 
MWSTG

«Echter» Mitglieder-
beitrag ohne 

Leistungsaustausch 
= Nicht-Entgelt

Art. 3 lit. i Zi�. 2 i.V.m. 
Art. 18 Abs. 2 lit. d 

MWSTG

«Unechter» 
Mitgliederbeitrag

= steuerbare Leistung

Art. 18 Abs. 1 MWSTG

Hintergrund der seit dem 1. Januar 2018 in Kraft stehenden Neuregelung 
der Mitgliederbeiträge (Einbezug in den Spendenbegriff) ist ein Urteil des 
Bundesgerichts zu den Gönnerbeiträgen an die Stiftung Rega, das noch 
unter dem alten Recht ergangen ist.642 Laut Bundesgericht hatten die 
Beiträge an die Rega Entgeltscharakter, d.h. waren nicht als Spenden zu 
qualifizieren. Begründet wurde dies damit, dass sie in erster Linie geleis-
tet wurden, damit die angefallenen Rettungskosten übernommen werden 
bzw. das damit zusammenhängende Risiko abgedeckt wird.643 Folge die-
ser Rechtsprechung war, dass es sich bei den erbrachten Leistungen um 

641  Scherrer/Greter, 80 m.w.H.
642  BGer, 24.10.2011, 2C_202/2011.
643  Das Bundesgericht verneinte im Übrigen auch eine Qualifikation als ausgenommene 

Versicherungsleistung: BGer, 24.10.2011, 2C_202/2011, E. 4.4. 

Leistungs-
verhältnis

Übersicht

Hintergrund
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steuerbare Leistungen handelte und die Rega auf den Mitgliederbeiträgen 
die Mehrwertsteuer zu entrichten bzw. nachzuentrichten hatte. 

7.5 . Subventionen im Besonderen

Subventionen unterscheiden sich von Spenden grundsätzlich dadurch, 
dass es sich um eine Zuwendung aus öffentlicher Hand (Gemeinwesen) 
und nicht um eine solche aus privater Hand handelt.644 Subventionen gel-
ten – gleich wie Spenden – als Nicht-Entgelte im mehrwertsteuerlichen 
Sinn. Anders als Spenden führen Subventionen jedoch grundsätzlich zu 
einer Kürzung des Vorsteuerabzugs (Art. 33 Abs. 2 MWSTG).645

Subventionen und andere Beiträge der öffentlichen Hand, die ebenfalls 
unter den mehrwertsteuerlichen Subventionsbegriff fallen, werden von 
Gemeinwesen ohne entsprechende marktwirtschaftliche Gegenleistung 
ausgerichtet. Solche Mittelflüsse sind geldwerte Vorteile, um die Erfüllung 
einer vom Empfänger gewählten Aufgabe zu fördern oder zu erhalten,646 
oder Leistungen an Empfänger ausserhalb des Gemeinwesens zur Mil-
derung oder zum Ausgleich von finanziellen Lasten, die sich aus der Erfül-
lung der öffentlich-rechtlichen Aufgaben ergeben.647 Forschungsbeiträge 
gelten als Subventionen, sofern dem Gemeinwesen kein Exklusivrecht auf 
die Resultate der Forschung zusteht.648 

Ein Blick in die Rechtsprechung zeigt, dass die Abgrenzung zwischen 
Leistungsverhältnis und Subvention in der Praxis Mühe bereiten kann.649 
Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist zu unterscheiden, 
ob die öffentliche Hand den Beitrag zur Förderung eines bestimmten im 
öffentlichen Interesse liegenden Verhaltens zahlt oder ob damit eine indi-
vidualisierte und konkrete Leistung beschafft werden soll, um eine der 
öffentlichen Hand obliegende konkrete Aufgabe zu erfüllen (z.B. Outsour-
cing von Arbeiten usw.).650 Zwar liegt auch bei einer Subvention insofern 
eine gewisse Leistung des Geldempfängers vor, als er sich in einer Weise 

644  Vgl. MWST-Info 05, Ziff. 1.1.
645  Vgl. zum Hintergrund Oberson, EF 2019, 232 ff., 239.
646  Z.B. Finanzhilfen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 SuG; vgl. Art. 29 lit. a und b MWSTV.
647  Z.B. Abgeltungen im Sinne von Art. 3 Abs. 2 lit. a SuG, sofern kein Leistungsverhältnis 

vorliegt; vgl. Art. 29 lit. b und d MWSTV.
648  Art. 29 lit. c und d MWSTV.
649  Vgl. etwa BGE 141 II 182; BGer, 6.2.2019, 2C_585/2017; BGer, 6.4.2018, 2C_826/2016; 

BGer, 8.3.2018, 2C_312/2017.
650  BGE 141 II 182 E. 3.5 m.w.H.

Grundsatz
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verhält, die dem öffentlichen Interesse als förderungswürdige Gegenleis-
tung erscheint. Doch liegt darin keine innere wirtschaftliche Verknüpfung 
zwischen Leistung und Gegenleistung, sodass nicht von einem Leistungs-
austausch gesprochen werden kann. Dies auch dann nicht, wenn die Sub-
ventionen aufgrund von Leistungsaufträgen ausgerichtet werden. Ist mit 
der Geldleistung der öffentlichen Hand keine spezifische (Gegen-)Leis-
tung der empfangenden Person verknüpft und steht es ihr frei, wie sie – 
im Rahmen des allgemeinen Leistungsauftrages – die zur Förderung des 
angestrebten Zwecks notwendigen Massnahmen treffen will, deutet dies 
praxisgemäss auf eine Subvention hin. Unter dem früheren Recht wurde 
insoweit zwischen «echten» und «unechten» (da Bestandteil eines Leis-
tungsaustauschs) Subventionen unterschieden. Diese Unterscheidung 
besteht faktisch auch heute noch, da nur «echte» Subventionen als Nicht-
Entgelt i.S.v. Art. 18 Abs. 2 MWSTG qualifizieren.

Leistungen von gemeinnützigen Organisationen richten sich in der Regel 
an die Allgemeinheit resp. an einen offenen Kreis von Begünstigten. Das 
ist jedenfalls Voraussetzung der Steuerbefreiung im direktsteuerlichen 
Bereich. Daher dürfte es sich bei von gemeinnützigen Organisationen 
bezogenen Subventionen regelmässig um «echte» Subventionen handeln, 
die als Nicht-Entgelt einzustufen sind.651 

Zu unterscheiden ist zwischen objektbezogenen Subventionen, Subven-
tionen zur Deckung des Betriebsdefizits und sonstigen Subventionen.652 
Lässt sich eine Subvention einem Objekt oder einem Bereich nachweislich 
zurechnen (objektbezogene Subvention), sind lediglich die Vorsteuern, 
die in diesem Bereich anfallen,653 zu kürzen.654 Subventionen zur Deckung 
des Betriebsdefizits führen dagegen zu einer anteilsmässigen Kürzung der 
gesamten abzugsberechtigten Vorsteuer.655 Dasselbe gilt grundsätzlich bei 
sonstigen Subventionen.656

651  Oberson, EF 2019, 232 ff., 239.
652  Vgl. MWST-Info 05, Ziff. 1.3. Covid-19-Beiträge werden vorliegend nicht behandelt. 

Siehe dazu MWST-Info 05, Ziff. 1.3.4.
653  Sind die Subventionen einem Bereich zuzuordnen, für den keine Vorsteuer anfällt (z.B. 

Lohnkosten) oder für den kein Anspruch auf Vorsteuerabzug besteht, erübrigt sich 
eine Kürzung: Art. 75 Abs. 1 MWSTV. Vgl. dazu MWST-Info 05, Ziff. 1.3.1.

654  Z.B. ein bestimmtes Bauvorhaben. Art. 75 Abs. 2 MWSTV. Vgl. dazu MWST-Info 05, 
Ziff. 1.3.2.

655  Art. 75 Abs. 3 MWSTV. Vgl. dazu MWST-Info 05, Ziff. 1.3.3.
656  Vgl. MWST-Info 05, Ziff. 1.3.5.

Subventionen 
bei NPO

Arten von 
Subventionen
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Die am 1. Januar 2025 in Kraft tretende Teilrevision des MWSTG enthält 
eine Neuregelung bei Subventionen: Bezeichnet ein Gemeinwesen von 
ihm ausgerichtete Mittel gegenüber den Empfangenden ausdrücklich als 
Subvention, so gelten diese auch bei der Mehrwertsteuer als Subvention – 
und zwar im Sinne einer Fiktion.657 Damit sollen die Abgrenzungsschwie-
rigkeiten im Einzelfall behoben werden.

7.6 . Mehrheit von Leistungen

Jede Leistung wird mehrwertsteuerlich grundsätzlich für sich beurteilt. 
Eine Aufteilung einer Leistung in einzelne Komponenten ist nach der 
Rechtsprechung ausgeschlossen. So lässt sich etwa das Entgelt für eine 
Werbeleistung nicht in einen steuerbaren Werbeteil und einen nicht steu-
erbaren Spendenanteil splitten, auch wenn ein Missverhältnis zwischen 
Leistung und Entgelt vorliegt.658 

Voneinander unabhängige Leistungen sind mehrwertsteuerlich grund-
sätzlich selbständig zu qualifizieren (Art. 19 Abs. 1 MWSTG). Davon gibt 
es jedoch Ausnahmen (vgl. Art. 19 Abs. 2-4 MWSTG),659 die dazu führen, 
dass mehrere Leistungen für die Zwecke der Mehrwertsteuer einheitlich 
behandelt werden. Die einheitliche Behandlung kann sich insbesondere 
auf die Art der Leistung, den Ort der Besteuerung, den Steuersatz oder die 
Steuerausnahmen auswirken.660

– Kombinationsregel (Art. 19 Abs. 2 MWSTG): Voneinander unabhängige 
Leistungen, die zu einer Sachgesamtheit vereinigt sind oder als Leis-
tungskombination angeboten werden, können einheitlich nach der 
überwiegenden Leistung behandelt werden. Vorausgesetzt ist a), dass 
die Leistungen zu einem Gesamtentgelt erbracht werden, und b) dass 
die überwiegende Leistung wertmässig min. 70% des Gesamtentgelts 
ausmacht.661 

657  Vgl. Botschaft MWSTG, BBl 2021 2363 ff., 36.
658  Laut Bundesgericht ist es zulässig, den untergeordneten Spendencharakter nicht 

zu berücksichtigen. BGer, 20.12.2013, 2C_576/2013, E. 2.2.6; BGer, 5.2.2010, 
2C_442/2009, E. 2.3.2; BGer, 8.1.2003, 2A.43/2002, E. 3.

659  Vgl. MWST-Info 04, Ziff. 4.
660  Pillonel, in: Komm. MWSTG, Art. 19 N 1. Aus der Rspr. etwa BGer, 10.12.2012, 

2C_196/2012, E. 3.2.3 m.w.H.
661  Nach der Praxis der ESTV muss die überwiegende Leistungsart 70% ausmachen, d.h. 

mehrere gleichartige (= gleich besteuerte) Leistungen sind gesamthaft anzuschauen: 
MWST-Info 04, Ziff. 4.2.1.3.

Revision 2025
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Beispiel: Eine Stiftung bietet Kulturwochen für Kinder und Jugendliche an. 
Nebst dem Bildungsunterricht, bei dem es sich um eine ausgenommene Leis-
tung handelt,662 wird auch eine Mittagsverpflegung angeboten, die im Kurs-
preis enthalten ist. Da ein Gesamtentgelt verlangt wird und die Bildungsleis-
tung angenommen mehr als 70% des Kurspreises ausmacht, lässt sich die 
gesamte Leistung als ausgenommene Leistung behandeln.663

– Gesamtleistung (Art. 19 Abs. 3 MWSTG): Leistungen, die wirtschaftlich 
eng zusammengehören und so ineinandergreifen, dass sie als unteil-
bares Ganzes anzusehen sind, gelten als ein einheitlicher wirtschaft-
licher Vorgang und sind nach dem Charakter der Gesamtleistung zu 
behandeln. Eine Aufteilung in die einzelnen Komponenten hat für die 
mehrwertsteuerliche Behandlung zu unterbleiben. 

Beispiel: Die mehrwertsteuerpflichtige Stiftung «World Economic Forum» 
(WEF)664 führt jährlich das Weltwirtschaftsforum durch. Sie schliesst mit ihren 
Partnerunternehmen Verträge ab, die unterschiedlichste Leistungen umfassen, 
stets mit dem Ziel, ein Netzwerk für die Empfänger dieser Leistungen zu schaf-
fen. Laut Bundesgericht sind diese Leistungen derart miteinander verknüpft 
(Leistungsbündel), dass auch mehrwertsteuerlich von einer Gesamtleistung 
auszugehen ist.665

– Nebenleistungen (Art. 19 Abs. 4 MWSTG): Nebenleistungen werden 
mehrwertsteuerlich gleichbehandelt wie die Hauptleistung. Es handelt 
sich dabei um Leistungen, die mit der Hauptleistung eng zusammen-
hängen, diese wirtschaftlich ergänzen, verbessern, abrunden oder die 
üblicherweise mit der Hauptleistung erbracht werden. 

Beispiel: Die Stiftung, welche die Kulturwochen für Kinder und Jugendliche 
anbietet (siehe oben), erbringt in diesem Zusammenhang Verwaltungs- und 
Logistikleistungen. Diese stehen als Nebenleistungen in direktem Zusammen-
hang mit der Hauptleistung und sind daher ebenfalls von der Steuer ausgenom-

662  Art. 21 Abs. 2 Ziff. 11 MWSTG.
663  Vgl. das Beispiel in MWST-Info 04, Ziff. 4.2.1.3.
664  Von den direkten Steuern des Bundes ist die Stiftung befreit, siehe Art. 3 des Abkom-

mens zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Stiftung World Econo-
mic Forum zur Festlegung des Status der Stiftung in der Schweiz vom 23.1.2015, 
SR 0.192.122.945.1.

665  Vgl. BGer, 27.11.2013, 2C_628/2013.

Gesamtleistung

Nebenleistung
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men.666 Als Nebenleistung wäre auch die Abgabe von Lernmaterial anzusehen, 
welches für den Unterricht eingesetzt wird.667 

8 . Vorsteuerabzug

Wie festgehalten, können Steuerpflichtige im Rahmen ihrer unternehme-
rischen Tätigkeit die ihnen in Rechnung gestellten Vorsteuern zum Abzug 
bringen; Ausnahmen bleiben vorbehalten.

Folgende Voraussetzungen müssen kumulativ erfüllt sein, damit der Vor-
steuerabzug zulässig ist (vgl. Art. 28 MWSTG):668

1. Subjektive Steuerpflicht (Eintragung im MWST-Register)
2. Unternehmerische Tätigkeit (dazu sogleich)
3. Bezahlung der Vorsteuer669 
4. Kein Ausschluss des Vorsteuerabzugsrechts (dazu sogleich)

Der Vorsteuerabzug ist nur «im Rahmen der unternehmerischen Tätig-
keit» zulässig (vorne 2.), d.h. soweit der Steuerpflichtige nicht als Endkon-
sument auftritt. Ein nicht-unternehmerischer Bereich liegt bei gemein-
nützigen Personen nach der Praxis der ESTV dann vor, wenn keine auf die 
nachhaltige Erzielung von Einnahmen aus Leistungen ausgerichtete Tätig-
keiten nach aussen ausgeübt werden.670 Ein solcher nicht-unternehmeri-
scher Bereich ist jedoch gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts 
«nicht leichthin» anzunehmen:671 Damit ein Rechtsträger überhaupt der 

666  Vgl. hierzu auch die Beispiele in MWST-Branchen-Info 22, Ziff. 3.1.
667  Vgl. MWST-Info 04, Ziff. 4.2.3 sowie MWST-Branchen-Info 20, Ziff. 3.4.2.
668  Siehe auch MWST-Info 09.
669  Das ist nachzuweisen: Art. 28 Abs. 3 MWSTG.
670  MWST-Info 09, Ziff. 1.4.2.4.
671  BGE 142 II 488 E. 3.3.2; BGer, 18.8.2023, 9C_612/2022, E. 7.2. Vgl. in Bezug auf eine 

Stiftung mit kulturellem Zweck auch BGE 141 II 199. In der nicht amtlich publizier-
ten E. 6.2 bekennt sich das Bundesgericht zum «Grundsatz der Einheit des Unter-
nehmens». Innerhalb der unternehmerischen Tätigkeit könne es keinen Nichtunter-
nehmensbereich geben und der Umstand, dass darin auch Nichtentgelte erzielt wer-
den, führe nicht zu einer Vorsteuerkürzung. Indessen könne ein Unternehmensträger 
auch einen Nichtunternehmensbereich aufweisen. Bei juristischen Personen müssten 
diese Bereiche aber klar und eindeutig voneinander abtrennbar sein. Insbesondere 
dürfe der unternehmerische Bereich nicht so restriktiv umschrieben werden, dass im 
Ergebnis die altrechtliche Lage wiederhergestellt werde, in welcher der Vorsteuer-
abzug nur bei steuerbaren Leistungen zulässig war.

Grundsatz
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Steuerpflicht unterliegt, hat er ein Unternehmen im mehrwertsteuer-
lichen Sinn zu führen. Ist ein solches gegeben, liegt von Gesetzes wegen 
ein unternehmerischer Bereich vor. Dieser stellt eine wirtschaftliche Ein-
heit dar, welcher alle Aktivitäten zuzuordnen sind, die einen Zusammen-
hang mit der unternehmerischen Tätigkeit aufweisen. 

Die ESTV veranschaulicht die Situation in Ziff. 1.4.2.4 der MWST-Info 09 
wie folgt:

Wird ein Unternehmen betrieben? 
(MWST-Info Steuerpflicht, Zi�. 1)

Wird das Unternehmen betrieben, 
um ideelle Zwecke zu verfolgen?

nein

ja

ja

ja

nein nein

Keine Steuerpflicht

Gibt es nach aussen erbrachte 
Tätigkeiten, die nicht auf die 

nachhaltige Erzielung von 
Einnahmen aus Leistungen 

ausgerichtet sind?

Diese nach aussen erbrachten 
Tätigkeiten bilden den

nicht-unternehmerischen Bereich 
des Unternehmensträgers.

Der Unternehmensträger hat nur 
einen unternehmerischen Bereich

(vorbehalten bleiben
Zi�. 1.4.2.1–1.4.2.3).

Beispiel:672 Eine karitative Stiftung unterstützt unentgeltlich Hilfsbedürftige. 
Sie finanziert sich hauptsächlich aus Spenden. Die Stiftung hat eine ideelle 
Zwecksetzung, zu deren Erreichen sie keine auf die nachhaltige Erzielung von 
Einnahmen aus Leistungen ausgerichtete Tätigkeiten gegen aussen ausübt. 
Diese Tätigkeiten bilden den nicht-unternehmerischen Bereich. Für die karita-
tive Tätigkeit werden auch gebrauchte Kleider gesammelt, welche die Stiftung 
auf verschiedene Arten verkauft. In Bezug auf den Verkauf der Kleider ist die 
Stiftung unternehmerisch tätig. Bei der Stiftung besteht somit nebst dem nicht-
unternehmerischen auch ein unternehmerischer Bereich. Der Vorsteuerabzug 
ist nur im unternehmerischen Bereich möglich.
Das Bundesgericht hatte 2023 einen ähnlich gelagerten Fall zu beurteilen: Der 
Hauptzweck einer karitativen Stiftung bestand in der Unterstützung kirchlicher 
Arbeit sowie entwicklungspolitischer Projekte. Daneben betrieb sie u.a. einen 
Webshop und vermietete Inventar, Parkplätze etc. Laut Bundesgericht durfte 
vorliegend eine Trennung zwischen dem untergeordneten unternehmerischen 

672  Vgl. zu den Beispielen MWST-Info 09, Ziff. 1.4.2.4.
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Bereich, in Form des Betriebs des Webshops etc., und dem prominenten nicht-
unternehmerischen Bereich, in Form der karitativen Tätigkeit, vorgenommen 
werden.673 Ein relativ kleiner unternehmerischer Bereich dürfe nicht dazu füh-
ren, dass (nahezu) sämtliche Vorsteuern, auch solche, die mit dem wesentlich 
grösseren nicht-unternehmerischen Bereich zusammenhängen, abgezogen 
werden können. Das vollumfängliche Zulassen des Vorsteuerabzugs würde zu 
einer Ungleichbehandlung mit jenen Gesellschaften mit ideellem Zweck führen, 
die gar kein Unternehmen führen, und somit der Wettbewerbsneutralität zuwi-
derlaufen.
Beispiel: Eine kulturelle Stiftung betreibt ein Museum, das für jedermann 
gegen Eintritt zugänglich ist. Mit den freiwillig versteuerten (optierten) Ein-
tritten können die Aufwendungen nicht gedeckt werden, eine ausgeglichene 
Rechnung ist nur dank umfangreicher Spenden möglich. Die Stiftung hat eine 
ideelle Zwecksetzung – das Führen des Museums –, für dessen Verwirklichung 
sie jedoch auf die nachhaltige Erzielung von Einnahmen aus Leistungen – den 
entgeltlichen Eintritten – angewiesen ist. Sie hat gegen aussen keine andere 
Tätigkeit und hat folglich nur einen unternehmerischen Bereich. Die Spenden 
fallen vorliegend im unternehmerischen Bereich an.

In gewissen Fällen ist der Vorsteuerabzug ganz oder teilweise aus-
geschlossen (vorne 4.).674 Dies gilt etwa für ausgenommene Leistungen, 
für die eine Option nicht erfolgt oder nicht möglich ist. Dienen Aufwen-
dungen und Investitionen gleichzeitig Tätigkeiten, die zum Vorsteuer-
abzug berechtigen, und anderen Tätigkeiten, bei welchen kein Vorsteuer-
abzug möglich ist (oder erfolgt eine Finanzierung durch Subventionen)675, 
liegt eine gemischte Verwendung vor. Diesfalls besteht nur ein teilweises 
Vorsteuerabzugsrecht.676 

673  BGer, 18.8.2023, 9C_612/2022, E. 7.4.
674  Art. 29 Abs. 1 MWSTG.
675  Vgl. hierzu Kap. F/7.5.
676  Art. 30 Abs. 1 MWSTG. Siehe auch BGer, 18.8.2023, 9C_612/2022, E. 8.

Kein Ausschluss
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9 . Steuersätze und Abrechnungsmethoden

9.1 . Steuersätze

Aufgrund der Volksabstimmung vom 25. September 2022 über die Reform 
zur Stabilisierung sowie einer Zusatzfinanzierung der AHV wurden die 
Mehrwertsteuersätze per 1. Januar 2024 wie folgt erhöht:677

bis 31.12.2023  ab 1.1.2024 

Normalsatz 7.7%  8.1%

Reduzierter Satz  2.5% 2.6%

Sondersatz für Beherbergung 3.7% 3.8% 

Namentlich für gemeinnützige Organisationen im Bereich von Kultur und 
Sport kann der reduzierte Steuersatz von 2.6% (vgl. Art. 25 Abs. 2 lit. c 
MWSTG) von Bedeutung sein, falls für die ausgenommenen Leistungen 
optiert wird. 

Beispiel:678 Ein Fussballclub optiert für die Versteuerung der Umsätze aus 
den Eintrittsgeldern und aus den bezahlten Mitgliederbeiträgen. Die Eintritts-
billette sind diesfalls nur mit 2.6% zu versteuern.679 Die Mitgliederbeiträge 
(infolge Option) und übrigen Einnahmen (z.B. Werbeeinkünfte und Einnahmen 
aus gastgewerblichen Leistungen) muss der Verein hingegen zum Normalsatz 
versteuern.

9.2 . Methoden und Arten der Abrechnung

Die Mehrwertsteuer kennt drei verschiedene Abrechnungsmethoden. 
Grundsätzlich ist nach der sog. effektiven Methode abzurechnen. Die 
MWST-Schuld besteht nach dieser Methode in der Differenz zwischen 
geschuldeter Mehrwertsteuer und Vorsteuerguthaben in der entspre-
chenden Abrechnungsperiode. Weiter sieht das Gesetz u.U. die Möglich-
keit der Anwendung pauschaler Methoden vor. Bei Anwendung der sog. 
Saldosteuersatzmethode ermittelt sich die MWST-Schuld durch Multipli-
kation des Totals aller in einer Abrechnungsperiode erzielten steuerbaren 
Entgelte (inkl. MWST) mit dem von der ESTV bewilligten (branchenübli-

677  Vgl. Art. 25 MWSTG.
678  Beispiel nach Scherrer/Greter, 96.
679  MWST-Branchen-Info 24, Ziff. 8.3.

Ab 2024

Reduzierter 
Steuersatz

Methoden
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chen) Saldosteuersatz.680 Diese Methode steht KMU681 offen, jedoch nicht 
Steuerpflichtigen, die nach der Pauschalsteuersatzmethode abrechnen 
können.682 Bei der sog. Pauschalsteuersatzmethode geht es – grob gesagt – 
um eine auf Gemeinwesen und verwandte Einrichtungen zugeschnittene 
Saldosteuersatzmethode.683 Die Pauschalsteuersatzmethode ist weiter für 
Vereine und Stiftungen vorgesehen, womit sie regelmässig auch gemein-
nützigen Organisationen offensteht.684 

Ob die effektive Abrechnung oder die (administrativ einfachere) Abrech-
nung nach Pauschalsätzen im Einzelfall für den Steuerpflichtigen vorteil-
hafter ist, lässt sich nur anhand der konkreten Verhältnisse feststellen. 

Von der Abrechnungsmethode ist die Abrechnungsart zu unterscheiden. 
Standard ist die Abrechnung nach vereinbarten Entgelten.685 Geschuldet 
ist damit die Steuer, die sich aus den Belegen ergibt (Soll-Methode). Auf 
Antrag bei der ESTV hin kann stattdessen nach den (tatsächlich) verein-
nahmten Entgelten abgerechnet werden (Ist-Methode).686 

10 . Verfahren

Bei der Mehrwertsteuer handelt es sich um eine Selbstveranlagungssteuer, 
d.h. die Steuerpflichtige muss die Mehrwertsteuer selbständig deklarieren 
und bezahlen. Weiter hat sich der Steuerpflichtige unaufgefordert innert 
30 Tagen nach Beginn seiner Steuerpflicht bei der ESTV anzumelden. 
Die Mehrwertsteuer ist in der Regel vierteljährlich abzurechnen,687 die 
Abrechnung kann u.U. aber auch halbjährlich688 oder monatlich689 erfol-
gen. Innert 60 Tagen nach Ablauf der Abrechnungsperiode ist die Mehr-

680  Art. 37 Abs. 2 MWSTG.
681  Massgebender Jahresumsatz aus steuerbaren Leistungen bis zu CHF 5,005 Mio. (inkl. 

MWST) und Steuern von nicht mehr als CHF 103 000 pro Jahr.
682  Vgl. Art. 37 Abs. 1 MWSTG sowie Art. 77 MWSTV. Siehe auch MWST-Info 12.
683  Siehe Art. 97 ff. MWSTV. Zu den Einzelheiten vgl. MWST-Info 13.
684  Art. 37 Abs. 5 MWSTG. Vgl. zum Verein Scherrer/Greter, 97 f.
685  Art. 39 Abs. 1 MWSTG.
686  Art. 39 Abs. 2 MWSTG.
687  Art. 35 Abs. 1 lit. a MWSTG.
688  Bei Anwendung der Saldosteuersatz- oder Pauschalsteuersatzmethode: Art. 35 Abs. 1 

lit. b MWSTG.
689  Bei regelmässigen Vorsteuerüberhängen, z.B. wenn das steuerpflichtige Unternehmen 

exportorientiert ist: Art. 35 Abs. 1 lit. c MWSTG (auf Antrag). 

Wahl der 
Methode

Arten

Vierteljährliche 
Abrechnung 

als Grundsatz
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wertsteuer bei der ESTV abzurechnen.690 Zusätzlich muss der Steuer-
pflichtige einmal jährlich seine deklarierten Umsätze mit den Umsätzen 
seiner Jahresrechnung abstimmen (sog. Finalisierung). Allfällige Mängel 
sind zu berichtigen.691

Ab dem 1. Januar 2025 besteht die Möglichkeit, dass KMU – einschliess-
lich kleineren Vereinen und Stiftungen – die Mehrwertsteuer freiwillig 
jährlich abrechnen und dadurch den Abrechnungsprozess effizienter 
gestalten können.692 Es muss ein entsprechender Antrag gestellt und von 
der ESTV bewilligt werden. Die jährliche Abrechnung ist verbunden mit 
der Verpflichtung zur Zahlung von Raten. Die Raten werden von der ESTV 
festgesetzt, in der Regel anhand der Steuerforderung der letzten Steuer-
periode. 

11 . Auskunftsrecht (Steuerrulings)

Da die im Selbstveranlagungsverfahren zu entrichtende Mehrwertsteuer 
ein hohes Fachwissen erfordert, über das die Steuerpflichtigen nicht 
zwangsläufig verfügen, sieht das Gesetz einen Anspruch auf Auskunft 
gegenüber der ESTV vor.693 Die ESTV muss auf schriftliche Anfrage hin 
einem Steuerpflichtigen zu den mehrwertsteuerlichen Konsequenzen 
eines konkret umschriebenen Sachverhalts innert angemessener Frist 
Auskunft erteilen. Die Auskunft ist grundsätzlich kostenlos.694

Zwar besteht im Steuerrecht gemeinhin die Möglichkeit, Zusagen der 
Steuerbehörden unmittelbar auf Basis des verfassungsrechtlichen Ver-
trauensschutzes695 einzuholen. Das spezifische Auskunftsrecht im Bereich 
der Mehrwertsteuer unterscheidet sich davon jedoch insoweit, als sich die 
Auskunft auch auf einen bereits beendeten (nicht künftigen) Sachverhalt 
beziehen kann. Weiter kann der Steuerpflichtige, wenn er mit einer Aus-
kunft nicht einverstanden ist, eine anfechtbare Verfügung verlangen.696

690  Vgl. Art. 71 MWSTG.
691  Vgl. Art. 72 MWSTG.
692  Der Umsatz aus steuerbaren Leistungen darf pro Jahr nicht mehr als CHF 5.005 Mio. 

betragen. Vgl. Botschaft MWSTG, BBl 2021 2363 ff., 37, 51.
693  Art. 69 MWSTG.
694  Soweit das übliche Ausmass nicht überschritten wird. Vgl. Art. 1 Abs. 3 GebV ESTV. 

Siehe hierzu auch Geiger/Schluckebier, Komm. MWSTG, Art. 69 N 21.
695  Art. 5 Abs. 3 und Art. 9 BV.
696  Vgl. Botschaft Vereinfachung MWSTG, BBl 2008 6885 ff., 7006 zu Art. 82 MWSTG.

Reform 2025

Grundsatz

Besonderheiten
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Die dem Steuerpflichtigen erteilte Auskunft ist rechtsverbindlich, soweit 
keine Änderung der Rechtslage erfolgt.697 Eine erteilte Auskunft kann 
widerrufen werden, wobei der Widerruf grundsätzlich nur für die Zukunft 
wirkt.698 Auch ist der steuerpflichtigen Person eine angemessene Umstel-
lungsfrist einzuräumen. 

697  Umstritten ist, ob auch eine Praxisänderung den Vertrauensschutz zerstört. Vgl. Mül-
ler, in: Komm. MWSTG, Art. 69 N 17 m.w.H. Ablehnend Geiger/Schluckebier, Komm. 
MWSTG, Art. 69 N 24.

698  Geiger/Schluckebier, Komm. MWSTG, Art. 69 N 25.

Rechtswirkung
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1 . Stempelabgaben

Zu den Stempelabgaben zählen a) die Emissionsabgabe auf der Begrün-
dung bzw. Ausgabe von Beteiligungsrechten (z.B. Aktien und Obligatio-
nen), b) die Umsatzabgabe auf dem Handel mit gewissen Urkunden wie 
Aktien und Obligationen und c) die Abgabe auf Versicherungsprämien, 
denen der Abschluss gewisser Versicherungen untersteht. Im vorliegen-
den Zusammenhang kann allenfalls die Emissionsabgabe relevant sein 
und u.U. die Umsatzabgabe.

Vereine und Stiftungen gelangen in der Regel gar nicht in den Anwen-
dungsbereich der Emissionsabgabe. Anders verhält es sich dagegen bei 
Kapitalgesellschaften oder Genossenschaften. Verfolgen Kapitalgesell-
schaften oder Genossenschaften gemeinnützige Zwecke,699 sind sie von 
der Emissionsabgabe ausgenommen, sofern nach den Statuten
– die Dividende700 auf höchstens 6% des einbezahlten Kapitals be-

schränkt ist,
– die Ausrichtung von Tantiemen ausgeschlossen ist und
– bei Auflösung der Gesellschaft oder Genossenschaft der nach Rück-

zahlung des einbezahlten Kapitals verbleibende Teil des Vermögens 
einem der erwähnten Zwecke zuzuwenden ist.701

Weiter ist auf die Ausnahmebestimmung von Art. 9 Abs. 1 lit. e StG hin-
zuweisen. Demnach ist auf Beteiligungsrechten, die im Falle von Umstruk-
turierungen namentlich von Vereinen und Stiftungen702 begründet oder 

699  Siehe die eigenständige Definition in Art. 6 Abs. 1 lit. a StG, insb. die Erstreckung auf 
Wohnbaugenossenschaften. Vgl. zur Kasuistik Nordin/Wild, in: Komm. StG, Art. 6 
N 20 f.

700  Darunter fallen neben den ordentlichen Gewinnausschüttungen auch alle geldwerten 
Leistungen, die eine Gesellschaft oder Genossenschaft ihren Mitgliedern allein wegen 
ihrer Eigenschaft als Aktionär bzw. Genossenschafter gewährt (z.B. Rabatte auf Ein-
trittspreisen und Abonnementen von Theatern, zoologischen Gärten, Schwimm-
bädern und Eisbahnen etc.). Die Schwelle von 6% gilt auch dann, wenn an Körper-
schaften des öffentlichen Rechts ausbezahlt wird. Siehe dazu Nordin/Wild, in: Komm. 
StG, Art. 6 N 6 f.

701  Vgl. Art. 6 Abs. 1 lit. a StG.
702  Die Ausnahme von Art. 6 Abs. 1 lit. abis StG ist auf Kapitalgesellschaften und Genossen-

schaften beschränkt.

Grundsatz

Ausnahme für 
gemeinnützige 
Kapital-
gesellschaften/
Genossen-
schaften

Ausnahme bei 
Umstruktu-
rierungen
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erhöht werden, lediglich eine Emissionsabgabe von 1% des Nennwerts 
geschuldet.703 Vorausgesetzt ist, dass der bisherige Rechtsträger während 
mindestens fünf Jahren bestand. Über den Mehrwert wird nachträglich 
abgerechnet, soweit während den der Umstrukturierung nachfolgenden 
fünf Jahren die Beteiligungsrechte veräussert werden. Diese Norm kann 
etwa dann praktisch relevant werden, wenn ein Verein oder eine Stif-
tung – z.B. zwecks Erlangung einer Steuerbefreiung – einen Betrieb in eine 
Tochtergesellschaft ausgliedert.

2 . Zoll

Waren, die an anerkannte gemeinnützige Organisationen und Hilfswerke 
oder an bedürftige Personen nach Art. 2 Abs. 1 ZUG gespendet werden, 
sind zollfrei.704 Der Begriff der gemeinnützigen Organisation lehnt sich 
an Art. 3 lit. j MWSTG resp. Art. 56 lit. g DBG an.705 Es genügt laut Gesetz, 
dass die Spende an eine solche Organisation erbracht wird, auch wenn die 
Endempfänger keine bedürftigen Personen (sondern z.B. Tiere) sind.706 
Die Abgabenbefreiung wird praktisch für alle Produkte gewährt, die nicht 
zum Verkauf bestimmt sind (Geschenke oder Spenden). Die Spende muss 
sich allerdings in einem angemessenen Rahmen halten.707 Das Gesuch um 
Zollbefreiung muss weiter vor der Einfuhr bei der Zollkreisdirektion ein-
gereicht werden.708 Ein rückwirkendes Gesuch ist nicht möglich.709 Hin-
gegen sind gespendete Waren, die zuerst in der Schweiz verkauft werden 
und deren Verkaufserlös den Beteiligten zugutekommt, abgabenpflichtig. 
Zollfreie Spenden sind auch von der Mehrwertsteuer (Einfuhrsteuer) 
befreit.710

703  Unter Vorbehalt der Freigrenze von CHF 1 Mio. nach Art. 6 Abs. 1 lit. h StG.
704  Art. 17 Abs. 1 ZV i.V.m. Art. 8 Abs. 2 lit. d ZG.
705  So BVGer, 29.3.2018, A-128/2017 = BVGE 2018 III/2, E. 3.1.
706  BVGer, 29.3.2018, A-128/2017 = BVGE 2018 III/2, E. 3.2.1.
707  Art. 17 Abs. 2 ZV.
708  Art. 17 Abs. 3 ZV.
709  Vgl. BVGer, 10.5.2022, A-2346/2021, E. 2.7, E. 3.3.
710  Art. 53 Abs. 1 lit. d MWSTG.

Ausnahme für 
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3 . Besondere Verbrauchssteuern

Im Bereich der besonderen Verbrauchssteuern des Bundes (vgl. Art. 131 
BV) sind – soweit ersichtlich – keine besonderen Steuerausnahmen für 
gemeinnützige Organisationen vorgesehen. 

Keine 
Spezial regelung
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1 . Einleitung 

Bei Zuwendungen («Spenden») von Gönnern an gemeinnützige Organi-
sationen steht aus steuerlicher Warte die Frage nach der Abzugsfähig-
keit vom steuerbaren Einkommen oder Gewinn im Vordergrund. Hierauf 
wird nachfolgend fokussiert. Darüber hinaus kann die Spendentätigkeit 
in bestimmten Konstellationen aber auch zu Steuerfolgen für den Gönner 
führen, was ebenfalls thematisiert werden soll (siehe Kap. H/5).

2 . Abzugsfähigkeit der Zuwendung 
bei einer Privatperson als Gönnerin

Gemäss Art. 33a DBG dürfen von den Einkünften abgezogen werden die 
«freiwilligen Leistungen von Geld und übrigen Vermögenswerten an juris-
tische Personen mit Sitz in der Schweiz, die im Hinblick auf ihre öffent-
lichen oder gemeinnützigen Zwecke von der Steuerpflicht befreit sind 
(Art. 56 lit. g)».711 Dasselbe gilt auf kantonaler Ebene (vgl. Art. 9 Abs. 2 lit. i 
StHG). Das Gesetz macht die Abzugsfähigkeit von verschiedenen Anfor-
derungen einerseits an die Leistung (dazu Kap. H/2.1) und andererseits 
an die Leistungsempfängerin (dazu Kap. H/2.2) abhängig. 

2.1 . Anforderungen an die Leistung

Ein Abzug ist nur bei freiwilligen Leistungen möglich. Freiwilligkeit liegt 
dann vor, wenn eine Leistung weder in Erfüllung einer Schuldverpflich-
tung noch zum Erwerb des Anspruchs auf eine Gegenleistung erbracht 
wird.712 Als freiwillige Leistungen fallen namentlich Schenkungen oder 
erbrechtliche Zuwendungen in Betracht. 

Die Ausstattung einer neu errichteten Stiftung mit Startkapital ist aner-
kanntermassen absetzbar, obschon die (freiwillig eingegangene) Ver-
pflichtung zur Einzahlung des Stiftungskapitals rechtlich in der Stif-

711  Art. 33a Teilsatz 1 und 2 DBG.
712  Vgl. zu letzterem etwa BGer, 10.8.2015, 2C_929/2014, E. 5.2 betr. Bezahlung von Schul-

geld an eine Privatschule (Rudolf Steiner-Schule) als Entgelt für den Schulbesuch.

Fokus
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tungsurkunde begründet ist.713 Begründen lässt sich das damit, dass der 
Vermögenswidmung bei einer gesamtheitlichen Betrachtung von Ver-
pflichtungs- und Verfügungsgeschäft eben doch freiwilliger Charakter 
zukommt.714 

Mitgliederbeiträge an einen Verein, die auf einer statutarischen Grundlage 
basieren, gelten praxisgemäss nicht als abzugsfähig.715 Die Nichtabzugs-
fähigkeit von statutarischen Mitgliederbeiträgen wird in der Literatur und 
mitunter auch in der Judikatur kritisiert:716 Im Alltag würden viele Per-
sonen einem Verein nur deshalb als Mitglied angehören, weil sie mit ihrem 
Bekenntnis, dem Mitgliederbeitrag und eventuell weiteren Zuwendungen 
die gemeinnützige Sache unterstützen möchten. Der Umstand, dass der 
Verein – formalrechtlich betrachtet – einen Anspruch auf die statutari-
schen Mitgliederbeiträge habe, mache die insgesamt freiwilligen Spenden 
nicht zu Pflichtleistungen. Die Argumentation ist damit vergleichbar mit 
jener betreffend die Vermögensausstattung von Stiftungen. Ein höchst-
richterliches Urteil zu dieser Problematik steht – soweit ersichtlich – bis-
lang aus. In der Praxis zeigen sich viele Steuerbehörden kulant.717

Nicht abzugsfähig sind klarerweise die von natürlichen Personen bezahl-
ten Einkommens- und Vermögenssteuern (einschliesslich Kirchensteu-
ern), da diese von Gesetzes wegen geschuldet sind.718

Die Leistung kann in Form von Geld oder von übrigen Vermögenswerten 
erbracht werden. Die übrigen Vermögenswerte umfassen unbewegliches 
und bewegliches Vermögen ebenso wie Kapitalvermögen (inkl. Forderun-
gen) und Immaterialgüterrechte.719 Zur Frage der Bewertung solcher übri-

713  KGer FR, 20.10.2014, 604 2013 30, E. 2 = StE 2015 B 27.4 Nr. 20; VGer AG, 23.6.1995. 
E. 4a = StE 1996 B 27.4 Nr. 13.

714  KGer FR, 20.10.2014, 604 2013 30, E. 2b = StE 2015 B 27.4 Nr. 20; VGer AG, 23.6.1995. 
E. 4a = StE 1996 B 27.4 Nr. 13.

715  ESTV, KS 12 vom 8.7.1994, 7; Koller, Gemeinnützigkeits- und Spendenrecht, 441 ff., 
468.

716  Hunziker/Mayer-Knobel, in: Komm. DBG, Art. 33a N 8; Richner/Frei/Kaufmann/
Rohner, Handkomm. DBG, Art. 33a N 12; Pezzoli, StR 2012, 780 ff., 790 f.; befürwor-
tend dagegen Locher, Komm. DBG, Art. 33a N 8. Aus der Rspr.: KGer FR, 20.10.2014, 
604 2013 30, E. 2a = StE 2015 B 27.4 Nr. 20. KGer FR, 13.12.2019, 604 2019 81 und 
604 2019 82, E. 2.4. 

717  Siehe etwa St. Galler Steuerbuch, StB 80 Nr. 46 Kap. 4 (Stand: 1.7.2021). 
718  Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, Handkomm. DBG, Art. 33a N 10.
719  Zöbeli/Degen/Baumann Lorant, ST 2011, 1060 ff., 1061; Bericht WAK-S Stiftungs-

rechtsrevision, BBl 2003 8153 ff., 8173.
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gen Vermögenswerte lässt sich dem Gesetz nichts entnehmen; im Grund-
satz dürfte der Verkehrswert massgebend sein.720 Die Beweislast für den 
Wert einer Sachspende liegt bei der steuerpflichtigen Person.721

Möglich ist auch eine Spende in Form einer Nutzniessung an einem Ver-
mögen/Gegenstand zuhanden der steuerbefreiten Empfängerin («Nutz-
niessungsspende»). Die Nutzniessungsspende wird von den kantonalen 
Steuerbehörden unter dem Blickwinkel der Steuerumgehung mitunter 
kritisch angeschaut.722 Selbstverständlich ist vorauszusetzen, dass das 
Objekt der Nutzniessung geeignet ist, tatsächlich Erträge für die steuer-
befreite Organisation abzuwerfen, was insbesondere eine gewisse Dauer 
der Nutzniessung bedingt. Fraglich ist, ob diesfalls der kapitalisierte Wert 
der Nutzniessung steuerlich zum Abzug gebracht werden kann. Vom 
Grundsatz her müsste dies an sich zulässig sein.

Nicht abzugsfähig sind dagegen Arbeitsleistungen (z.B. unbezahlte «Care 
Arbeit»).723 Das ergibt sich aus dem Wortlaut der Gesetzesbestimmungen 
sowie aus deren Entstehungsgeschichte.724

2.2 . Anforderungen an die Empfängerin

Was die Empfängerin der Leistung angeht, so muss es sich um eine juris-
tische Person handeln mit Sitz in der Schweiz, die im Hinblick auf ihre 
öffentlichen oder gemeinnützigen Zwecke steuerbefreit ist. Abzugsfähig 
sind also nur Zuwendungen an in der Schweiz ansässige Einrichtungen.725 
Die Einschränkung «mit Sitz in der Schweiz» darf nicht wörtlich ausgelegt 
werden. Wenn sich der Sitz einer Organisation im Ausland befindet, der 
Ort der tatsächlichen Verwaltung aber in der Schweiz, so gilt sie steuer-
lich als in der Schweiz ansässig und hat auch hier den Antrag auf Steuer-
befreiung zu stellen. Nach herrschender Lehre können zudem auch aus-
ländische juristische Personen für ihre in der Schweiz unterhaltenen 

720  So dezidiert Praxishinweise SSK vom März 2008, 1. Aus der Literatur: Koller, 
Gemeinnützigkeits- und Spendenrecht, 441 ff., 471; Hunziker/Mayer-Knobel, in: 
Komm. DBG, Art. 33a N 4.

721  Siehe Praxishinweise SSK vom März 2008, 1 f.
722  Vgl. hierzu Margraf, zsis) 1/2022, N 29 ff.
723  Locher, Komm. DBG, Art. 33a N 7 m.w.H.
724  Bericht WAK-S Stiftungsrechtsrevision, BBl 2003 8153 ff., 8173. 
725  BGer, 7.5.2002, 2A.148/2002, E. 3.2.
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Betriebsstätten steuerbefreit werden.726 Damit wären auch Zuwendungen 
an die Schweizer Betriebsstätten abzugsfähig. Eine Ausnahme kommt 
sodann für internationale Organisationen mit Sitz im Ausland zum Tragen, 
denen die Schweiz als Mitglied angehört (z.B. UNICEF), sowie für die dem 
Internationalen Olympischen Komitee angeschlossenen internationalen 
Sportverbände.727

Die bedachten Einrichtungen müssen weiter ganz oder teilweise steuer-
befreit sein. Abzugsfähig sind auch Zuwendungen an nur teilweise steuer-
befreite Einrichtungen, soweit diese eine Spartenrechnung führen und die 
Verwendung für den steuerbefreiten Bereich belegt werden kann.728 Trotz 
Steuerbefreiung nicht abzugsfähig sind – wie das aus dem Wortlaut von 
Art. 33a DBG/Art. 9 Abs. 2 lit. i StHG hervorgeht – Zuwendungen an juris-
tische Personen, die wegen Verfolgung von Kultuszwecken steuerbefreit 
sind,729 oder an Einrichtungen mit ideeller Zwecksetzung. Demgegenüber 
werden Zuwendungen an Bund, Kantone, Gemeinden und deren Anstalten 
ex lege ebenfalls zum Abzug zugelassen, so z.B. eine Leistung an die ETH.730 

Zuwendungen an politische Parteien sind gestützt auf Art. 33a DBG/Art. 9 
Abs. 2 lit. i StHG nicht abzugsfähig, da die Verfolgung politischer Anliegen 
seit jeher als nicht gemeinnützig bzw. nicht einem öffentlichen Zweck 
dienend eingestuft wird (siehe Kap. C/4.7).731 Seit dem 1.1.2011 besteht 
jedoch eine eigene gesetzliche Grundlage für den Abzug von Mitglieder-
beiträgen und Zuwendungen an politische Parteien.732

Umstritten ist, ob die Abzugsfähigkeit der Zuwendungen voraussetzt, 
dass die bedachte Institution im Zuwendungszeitpunkt bereits über eine 
formelle Steuerbefreiungsverfügung verfügt. Gestützt auf den Gesetzes-

726  Hunziker/Mayer-Knobel, in: Komm. DBG, Art. 33a N 5; Pezzoli, StR 2012, 780 ff., 
791 f.; Reich, ASA 58 (1989/1990), 465 ff., 480 f. A.A. jedoch Praxishinweise SSK vom 
18.1.2008, 17 f.

727  Vgl. dazu Hunziker/Mayer-Knobel, in: Komm. DBG, Art. 33a N 5a m.w.H.
728  Hunziker/Mayer-Knobel, in: Komm. DBG, Art. 33a N 5. Vgl. auch ESTV, KS 12 vom 

8.7.1994, 8.
729  Vorbehalten bleibt der Abzug bei einem gemischten Zweck, wenn die Zuwendung auf 

den wegen gemeinnütziger oder öffentlicher Zwecksetzung steuerbefreiten Bereich 
entfällt, z.B. Beiträge an den Erhalt oder an die Renovation alter Kirchengebäude, 
wenn damit denkmalschützerische und historische Anliegen verfolgt werden (BGE 80 
I 316 E. 1a).

730  Vgl. zum Hintergrund Bericht WAK-S Stiftungsrechtsrevision, BBl 2003 8153 ff., 8159 f.
731  Vgl. insb. BGer, 2.4.2009, 2C_77/2007, E. 3.3.
732  Art. 33 Abs. 1 lit. i DBG/Art. 9 Abs. 2 lit. l StHG.
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wortlaut scheint diese Ansicht vertretbar. Nach einem Teil der Lehre und 
kantonalen Rechtsprechung genügt es, dass die Steuerbefreiungsvoraus-
setzungen zum Zeitpunkt der Zuwendung materiell erfüllt sind und in der 
Folge die Steuerbefreiung auch formell zuerkannt wird.733 Verfügt eine 
Institution demgegenüber über eine Steuerbefreiung, ist der Entscheid der 
zuständigen Steuerbehörde am Sitz der Institution für die Veranlagungs-
behörden, die sich mit der Frage des Spendenabzugs befassen, bindend 
(und zwar auch im interkantonalen Verhältnis: vgl. dazu Kap. H/2.5.1).

2.3 . Umfang des Spendenabzugs

Auf Bundesebene müssen die Zuwendungen, um abzugsfähig zu sein, min. 
CHF 100 pro Steuerperiode betragen. Der maximal abziehbare Betrag 
liegt bei 20% des Nettoeinkommens, d.h. des um die Aufwendungen734 
verminderten Einkommens.

Auf kantonaler Ebene sind Zuwendungen bis zu einem nach kantonalem 
Recht bestimmten Ausmass abzugsfähig.735 Die meisten Kantone haben 
die Regelung auf Stufe Bund (Grenze von 20%) auch für das kantonale 
Recht übernommen. Soweit ersichtlich, kennen folgende Kantone spe-
zifische Regelungen:
– Kanton Neuenburg: max. 5%736

– Kanton Jura: max. 10%737

– Kanton Baselland: unlimitiert738

In einigen Kantonen (z.B. Kanton Basel-Stadt, Luzern, Jura)739 kann der 
Regierungsrat für spezielle Institutionen höhere Abzugslimiten vorsehen. 

Die Möglichkeit eines Spendenvortrags auf spätere Veranlagungsperioden, 
wenn die Abzugslimite überschritten ist, kennt das geltende Recht nicht. 

733  KGer FR, 20.10.2014, StE 2015 B 27.4 Nr. 20, E. 3 betreffend Neuerrichtung einer 
gemeinnützigen Stiftung; VGer AG, 23.6.1995 = StE 1996 B 27. 4 Nr. 13, E. 2; StRG 
ZH, 24.10.2018, 1 DB.2018.31, 1 ST.2018.37. Aus der Literatur: Locher, Komm. DBG, 
Art. 33a N 12; Hunziker/Mayer-Knobel, in: Komm. DBG, Art. 33a N 8; Richner/
Frei/Kaufmann/Rohner, Handkomm. DBG, Art. 33a N 15.

734  Art. 26-33 DBG.
735  Art. 9 Abs. 2 lit. i StHG.
736  Art. 36 Abs. 1 lit. i LCdir/NE.
737  Art. 32 Abs. 1 lit. d LI/JU.
738  § 29 Abs. 1 lit. l StG/BL.
739  Vgl. § 70 Abs. 1 lit. c StG/BS; § 40 Abs. 1 lit. i StG/LU, Art. 32 Abs. 1 lit. d LI/JU.
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Im Zuge der am 17. Dezember 2021 angenommenen parlamentarischen 
Initiative Luginbühl wurde zwar die Schaffung einer solchen Möglichkeit 
vorgeschlagen. Dieser Punkt war in der Vernehmlassung jedoch umstrit-
ten und wurde vom Parlament schliesslich nicht übernommen. 

Ist der Gönner nicht nur in einem Kanton/nicht nur in der Schweiz steuer-
pflichtig, sondern kommt es zu einer interkantonalen und/oder interna-
tionalen Steuerausscheidung, werden Spendenabzüge quotenmässig und 
nicht objektmässig verteilt, da kein Zusammenhang zu bestimmten Ein-
künften besteht.740 

2.4 . Beweislast

Die Beweislast für das Vorliegen einer Spende liegt beim Gönner, welcher 
den Spendenabzug geltend macht. Formvorschriften stellt das Steuer-
recht keine auf. Es genügt daher grundsätzlich, wenn die Zuwendungen 
in der Steuererklärung detailliert aufgelistet werden. Quittungen oder 
Überweisungsbelege sind in der Regel nur auf Verlangen der Steuerbehör-
den einzureichen. In der Praxis anerkennen die Steuerbehörden von der 
Empfängerorganisation ausgestellte Steuerbescheinigungen regelmässig. 
Soweit ersichtlich, stellt einzig der Kanton Genf ein amtliches Formular 
für Spendenbestätigungen bereit.741

2.5 . Grenzüberschreitende Zuwendungen

2.5.1 . Interkantonales Verhältnis

Gemäss Art. 33a DBG/Art. 9 Abs. 2 lit. i StHG sind Zuwendungen an juristi-
sche Personen mit gemeinnütziger/öffentlicher Zwecksetzung «mit Sitz in 
der Schweiz»742 abzugsfähig. Damit ist die Abzugsfähigkeit der Zuwendun-
gen im interkantonalen Verhältnis theoretisch gewährleistet. Ist die Frage 
der Steuerbefreiung im Sitzkanton der Zuwendungsempfängerin indes 
noch nicht beurteilt worden, so soll die Veranlagungsbehörde im Wohn-
sitzkanton des Gönners vorfrageweise prüfen.743 Hat die Steuerbehörde 

740  BGE 104 Ia 256 E. 5; StRK BS, 23.8.2012, Nr. 2011-054. Zum internationalen Verhält-
nis: StGer BL, 20.2.2009, E. 5b ff. = StE 2009 B 11.3 Nr. 21; Simonek, in: Komm. Interna-
tionales Steuerrecht, Art. 23 A, B N 93.

741  ‹https://www.ge.ch/document/attestation-dons›.
742  Art. 33a DBG/Art. 9 Abs. 2 lit. i StHG.
743  VGer AG, 25.6.2004, E. 2a = StE 2005 B 27.4 Nr. 16. Siehe allgemein zum Entscheid 

über Vorfragen: Häfelin/Müller/Uhlmann, N 1744 ff., 1749 ff.
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im Sitzkanton jedoch bereits entschieden, so hat die Veranlagungsbehörde 
diesen Entscheid anzuerkennen.744 Eine verwaltungsinterne745 Liste der 
steuerbefreiten juristischen Personen kann dabei keinen abschliessen-
den Charakter haben, d.h. bei darauf nicht verzeichneten Institutionen 
ist gleichwohl zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Steuerbefreiung 
erfüllt sind.746 

Die vorfrageweise Prüfung durch den Wohnsitzkanton des Gönners muss, 
falls man sie überhaupt für zulässig hält, m.E. aber unter den Vorbehalt 
der Möglichkeit und Zumutbarkeit gestellt werden: Erstens sind der Ver-
anlagungsbehörde die für die Beurteilung nötigen Unterlagen (Statuten 
etc.) zur Verfügung zu stellen, zweitens muss der Abklärungsaufwand ver-
hältnismässig sein.747

Die Anerkennung von Steuerbefreiungsverfügungen im interkantonalen 
Verhältnis lässt sich mit dem (vertikal und horizontal) harmonisierten 
Begriff der Steuerbefreiung rechtfertigen. In Tat und Wahrheit ist der 
Ermessensspielraum der zuständigen Behörde jedoch gross. In der Lite-
ratur wird die Ansicht vertreten, dass der mit dem «Anerkennungsauto-
matismus» verbundenen Gefahr, an zu grosszügige Steuerbefreiungsent-
scheide des Sitzkantons gebunden zu sein, mittels Bundesaufsicht gemäss 
Art. 102 f. DBG in genügender Weise begegnet werden könne.748 

Die Pflicht zur Anerkennung von Steuerbefreiungsentscheiden des Sitz-
kantons steht gemäss der Praxis einiger Kantone unter dem Vorbehalt, 
dass sich die Verhältnisse bei der befreiten Institution seit dem Entscheid 
nicht geändert haben.749 Ein Abweichen von der Einschätzung des Sitz-
kantons wird in der Literatur auch dann befürwortet, wenn sich dieser als 
offensichtlich unrichtig herausstellt, d.h. wenn die zuständigen Behörden 

744  Vgl. VRK SG, 20.10.2011 = GVP 2011 Nr. 28, 105; VGer AG, 25.6.2004, E. 2a = StE 2005 
B 27.4 Nr.16; Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, Handkomm. DBG, Art. 33a N 6; Pez-
zoli, StR 2012, 780 ff., 783; Grüninger, SZW 2006, 56 ff., 64.

745  Dasselbe dürfte für eine öffentlich zugängliche Liste der steuerbefreiten Institutionen 
gelten.

746  VGer FR, 20.12.1996 = StE 1997 B 27.4 Nr. 15.
747  Dabei dürfte auch der Umfang der zu untersuchenden Zuwendung eine Rolle spielen. 
748  Hunziker/Mayer-Knobel, in: Komm. DBG, Art. 33a N 8. Siehe auch VGer FR, 

20.12.1996, E. 1b/aa = StE 1997 B 27.4 Nr. 15. Faktisch dürfte dies aber eher ein from-
mer Wunsch sein – dem Bund fehlen hierfür die erforderlichen Ressourcen.

749  VRK SG, 4.5.2006, E. 3c/bb = SGE 2006 Nr. 8; VGer AG, 25.6.2004, E. 2a in fine = StE 
2005 B 27.4 Nr. 16. 
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ihren Ermessensspielraum klar überschritten haben.750 Fraglich ist, ob 
solche Vorbehalte mit dem Bundesrecht vereinbar sind.

2.5.2 . Internationales Verhältnis

Wie aufgezeigt, erklärt das Gesetz nur Zuwendungen an gemeinnützige 
Einrichtungen mit Sitz in der Schweiz für abzugsfähig (siehe Kap. H/2.2). 
Bei Zuwendungen an Institutionen mit Sitz im Ausland ist der Abzug im 
Umkehrschluss ausgeschlossen.751 Dieser restriktive Ansatz wird in der 
Literatur kritisiert.752

Hinzuweisen ist an dieser Stelle auf die Rechtslage in der EU: Der EuGH 
hat im Fall «Persche» ein wegweisendes Urteil zur steuerlichen Abzugs-
fähigkeit von grenzüberschreitenden Spenden gefällt.753 Demnach sind 
Zuwendungen an gemeinnützige Organisationen mit Sitz im Ausland 
gestützt auf die Kapitalverkehrsfreiheit754 grundsätzlich abzugsfähig.755 
Wie der EuGH festhält, kommt die Kapitalverkehrsfreiheit aber auch im 
Verhältnis zu Drittstaaten wie der Schweiz zum Tragen.756 Folglich müssen 
die EU-Mitgliedstaaten Zuwendungen an gemeinnützige Organisationen 
mit Sitz in Drittstaaten grundsätzlich zum Abzug zulassen. Umgekehrt 
jedoch ist die Schweiz nicht verpflichtet,757 Gegenrecht zu halten, mithin 
Zuwendungen an gemeinnützige Institutionen mit Sitz in einem EU-Staat 
steuerlich gleich zu behandeln wie solche innerhalb der Schweiz. 

750  Hunziker/Mayer-Knobel, in: Komm. DBG, Art. 33a N 8. 
751  Vgl. etwa BGer, 7.5.2002, 2A.148/2002. Ebenso Praxishinweise SSK vom 18.1.2008, 

18.
752  Vgl. nur Reich, ASA 58 (1989/1990), 465 ff., 481.
753  EuGH, 27.1.2009, C-318/07. Siehe auch Opel, successio 2015, 207 ff., 218 f.; Cretti, 

59. 
754  Verankert in Art. 63 AEUV bzw. Art. 40 EWR-Abkommen.
755  Sofern der Spender belegt, dass er die gesetzlichen Anforderungen erfüllt.
756  EuGH, 27.1.2009, C-318/07, Ziff. 70. Voraussetzung ist, dass eine Amtshilfeverein-

barung mit dem betreffenden Drittstaat vorliegt. Die Schweiz hat inzwischen mit 
sämtlichen EU-Staaten Amtshilfevereinbarungen getroffen, womit dieser Vorbehalt 
nicht mehr zum Tragen kommen sollte.

757  Und auch nicht dazu berechtigt, da die gesetzlichen Grundlagen hierfür fehlen.
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Die Rechtslage präsentiert sich somit wie folgt:

Kanton A

Kanton B

100

Ausland

100

Abzug (theoretisch) 
garantiert kein Abzug 

Vor diesem Hintergrund werden in der Praxis Auswege gesucht. So 
existieren spezielle Organisationen für internationale Donationen wie 
z.B. das «Transnational Giving Europe (TGE)»-Netzwerk.758 Dieses hat 
gemäss Internetauftritt zum Ziel, steuereffiziente grenzüberschreitende 
Zuwendungen zu ermöglichen. Die Schweiz ist diesem Netzwerk eben-
falls angeschlossen über die «Swiss Philanthropy Foundation»759 mit Sitz 
in Genf. Versprochen wird dem Spender namentlich die Abzugsfähigkeit 
seiner Zuwendungen sowie der gemeinnützigen Empfängerorganisation, 
von denselben steuerlichen Vorteilen zu profitieren, wie sie für einhei-
mische Organisationen gelten. Offenbar funktioniert das System so, dass 
die Zuwendung an die steuerbefreite «Swiss Philantrophy Foundation» 
erfolgt, d.h. grundsätzlich ohne Erbschafts- oder Schenkungssteuerfolgen 
(siehe Kap. D/10.2.2) und zugleich mit garantierter Abzugsfähigkeit beim 
Gönner. In der Folge leitet die Stiftung die Zuwendung an die gewünschte 
Organisation im Ausland weiter. Neben der Gewährleistung von Steueref-
fizienz prüft dieses Netzwerk aber auch die Qualität der Empfängerorga-

758  ‹https://www.transnationalgiving.eu/›.
759  Vgl. ‹http://www.swissphilanthropy.ch/›.
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nisation bzw. der unterstützten Projekte und bürgt dafür, dass die Zuwen-
dung dieser auch tatsächlich zukommt.760 

3 . Abzugsfähigkeit der Zuwendung bei einem 
Geschäftsinhaber als Gönner

Erbringt eine natürliche Person, die selbständig erwerbstätig ist (z.B. 
Inhaberin einer Einzelfirma, Teilhaberin einer Personengesellschaft), 
eine Leistung an eine gemeinnützige Organisation, so stellt sich jeweils 
die Frage, ob diese dem privaten Bereich oder dem geschäftlichen 
Bereich zuzuordnen ist. Liegt eine freiwillige Leistung im dargelegten 
Sinn vor (siehe Kap. H/2.1 und 2.2) und steht diese im persönlichen Inte-
resse des Geschäftsinhabers, so dürfte regelmässig von einer privaten 
«Spende» durch den Geschäftsinhaber auszugehen sein, die steuerlich nur 
beschränkt abzugsfähig ist (siehe Kap. H/2.3).761

Steht die von einer Geschäftsinhaberin erbrachte Leistung jedoch im 
Zusammenhang mit dem verfolgten Geschäftszweck, ist sie dem Geschäfts-
bereich zuzuordnen. Dies trifft dann zu, wenn der Leistung eine direkte 
oder indirekte Gegenleistung («Sponsoring») gegenübersteht. Man-
gels Unentgeltlichkeit handelt es sich diesfalls nicht um eine freiwillige 
Zuwendung («Spende»), sondern um geschäftsmässig begründeten Auf-
wand, der grundsätzlich unbeschränkt abzugsfähig ist.762 Vgl. ausführlich 
zu dieser Abgrenzung nachfolgend Kap. H/4.

Zu beachten ist, dass die Unterscheidung zwischen «Spende» und «Sponso-
ring» (geschäftsmässig begründeter Aufwand) nicht nach denselben Grund-
sätzen wie im Bereich der Mehrwertsteuer erfolgt (siehe dazu Kap. F/7.3.2). 
Eine «Spende» ist nur dann anzunehmen, wenn eine freiwillige Zuwendung 
im oben dargelegten Sinn vorliegt (siehe Kap. H/2.1 und H/2.2).

760  Fraglich ist, ob diese Vorgehensweise tatsächlich die erhofften Steuervorteile garan-
tiert. Die indirekte Zuwendung könnte als ungewöhnliche Gestaltung eingestuft wer-
den einzig mit dem Zweck, Steuern zu sparen bzw. die Abzugsfähigkeit sicherstellen 
zu wollen, d.h. als «Umgehungsvehikel». Freilich liesse sich dagegenhalten, dass bei 
Auslandspenden gerade (auch) aus Gründen der Qualitätssicherung auf dieses Netz-
werk gesetzt wird.

761  BGer, 28.11.2012, 2C_485/2012 und 2C_486/2012, E. 3 betreffend den Kauf einer Eis-
hockey-Saisonkarte durch einen selbständig erwerbstätigen Zahnarzt.

762  Art. 27 Abs. 1 DBG/Art. 10 Abs. 1 StHG. Vgl. hierzu etwa Reich/Züger/Betschart, in: 
Komm. DBG, Art. 27 N 35.
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4 . Abzugsfähigkeit der Zuwendung bei einer 
 juristischen Person als Gönnerin

4.1 . Gewinnstrebige juristische Person als Gönnerin

Erbringen gewinnstrebige juristische Personen – sprich: in aller Regel 
Kapitalgesellschaften (AG, GmbH etc.) – Leistungen an gemeinnützige 
Organisationen, stellt sich jeweils die Frage, ob diese als «Spenden» oder 
als «Sponsoring» (geschäftsmässig begründeter Aufwand) einzustufen 
sind. Die Konstellation ist ähnlich wie bei der selbständig erwerbstäti-
gen natürlichen Person als Gönnerin (siehe Kap. H/3). Im Unterschied 
zu einer natürlichen Person fehlt bei der juristischen Person jedoch eine 
private Sphäre.

4.1.1 . Qualifikation als «Spende»

Obschon dies mit Blick auf die Gewinnstrebigkeit nicht völlig unproble-
matisch ist, wird die Zulässigkeit von «Unternehmensspenden» durch 
Kapitalgesellschaften von der herrschenden Literatur klar bejaht.763 Zwar 
steht eine Spendentätigkeit auf den ersten Blick im Widerspruch zum 
Grundsatz der Gewinnorientierung, trotzdem scheint sie nicht per se 
unzulässig. Letztlich lässt sich eine Spende mit dem nachhaltigen Unter-
nehmensinteresse rechtfertigen, d.h. damit, dass dem Unternehmen 
daraus mittel- oder langfristig ein Gegenwert erwächst. 

Handelt es sich bei einer Leistung um eine freiwillige Zuwendung 
(«Spende») im eigentlichen Sinn, d.h. ist damit keine Gegenleistung ver-
knüpft, und sind die sonstigen Voraussetzungen erfüllt, so ist ein Abzug 
auf Stufe Bund bis zu 20% des Reingewinns und auf kantonaler Ebene 
nach Massgabe des kantonalen Rechts möglich.764 

Nicht massgebend für den direktsteuerlichen Bereich ist – wie erwähnt – 
die Qualifikation der Leistung unter mehrwertsteuerlichen Gesichtspunk-
ten (siehe dazu Kap. F/7.3.2).

763  Vgl. ausführlich Jutzi, recht 2017, 251 ff. sowie Graf, SJZ 2021, 327 ff.
764  Vgl. Art. 59 Abs. 1 lit. c DBG/Art. 25 Abs. 1 lit. c StHG.
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4.1.2 . Qualifikation als «Sponsoring» (geschäftsmässig begründeter 
Aufwand)

Steht der Leistung der Kapitalgesellschaft eine direkte oder indirekte 
Gegenleistung (insb. Werbung) gegenüber, so kann sie mangels Unentgelt-
lichkeit nicht als freiwillige Zuwendung («Spende») qualifiziert werden. 
Bei Zuwendungen eines Unternehmens an eine gemeinnützige Organisa-
tion handelt es sich laut Bundesgericht in der Regel um indirekte Werbung 
(«Sponsoring»).765 Das Ziel des Sponsorings liegt dabei in der Profilierung 
des Unternehmens in der Öffentlichkeit sowie in einem kommerziellen 
oder marketingmässigen Nebeneffekt für das Unternehmen. Sponsoring 
stellt grundsätzlich geschäftsmässig begründeten Aufwand dar, sofern 
diese Kosten mindestens einen indirekten Werbeeffekt haben.766 Das hat 
zur Folge, dass die entsprechenden Ausgaben im Prinzip unbeschränkt 
zum Abzug gebracht werden können. Auch ist keine Voraussetzung, dass 
die bedachte Institution tatsächlich steuerbefreit ist und ihren Sitz in der 
Schweiz hat. Allerdings dürfen die Leistungen einen vernünftigen Umfang 
nicht übersteigen; ihr Umfang muss in einem betriebswirtschaftlich ver-
tretbaren Verhältnis sowohl zur Grösse des Unternehmens als auch zu Art 
und Umfang des Adressatenkreises der Massnahmen stehen.767 

Kein geschäftsmässig begründeter Aufwand liegt dann vor, wenn mit der 
Leistung der Kapitalgesellschaft rein private Anliegen der Beteiligten oder 
ihnen nahestehender Personen verfolgt werden.768 Diesfalls ist vielmehr 
von einer verdeckten Gewinnausschüttung auszugehen (siehe nachste-
hend Kap. H/4.1.3).

4.1.3 . Qualifikation als verdeckte Gewinnausschüttung

Nicht als geschäftsmässig begründeter Aufwand abzugsfähig sind Leis-
tungen von Kapitalgesellschaften – unabhängig von ihrer Höhe –, wenn 

765  Wohingegen direkte Werbung nach der Terminologie des Bundesgerichts unmittelbar 
der Vermarktung eines bestimmten Produkts oder einer bestimmten Dienstleistung 
dient. Vgl. hierzu BGer, 22.4.2021, 2C_400/2020 und 2C_405/2020, E. 3.2.1 = StE 2021 
B 72.14.2 Nr. 55. Siehe auch Locher/Giger/Pedroli, Komm. DBG, Art. 59 N 28, 96; 
Oesterhelt/Mühlemann/Bertschinger, in: Komm. DBG, Art. 58 N 150.

766  BGer, 3.5.2016, 2C_795/2015 und 2C_796/2015, E. 5.2. Siehe auch BGer, 26.11.1993, 
E. 3a = ASA 64 (1995/1996), 224 ff.

767  BGer, 22.4.2021, 2C_400/2020 und 2C_405/2020, E. 3.2.1. Siehe auch Koller, 
Gemeinnützigkeits- und Spendenrecht, 441 ff., 468.

768  BGer, 22.4.2021, 2C_400/2020 und 2C_405/2020, E. 3.2.2.

Sponsoring

Abgrenzung

Verdeckte 
Gewinn-

ausschüttung
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sie in keinem nachvollziehbaren Zusammenhang mit der geschäftlichen 
Tätigkeit des Unternehmens stehen, sondern allein dem privaten Anliegen 
eines Anteilsinhabers oder einer ihm nahestehenden Person dienen. Ein 
Abzug ist diesfalls nicht möglich. Steuerlich wird diesfalls «über’s Eck» 
gegangen, d.h. eine verdeckte Gewinnausschüttung an den Anteilsinhaber 
mit einer anschliessenden Spende an die begünstigte Organisation ange-
nommen (vgl. zu den Steuerfolgen Kap. H/5.3).

4.2 . Gemeinnützige Organisation als Gönnerin

Bei juristischen Personen, die ihrerseits gemeinnützig sind (insb. Vereine 
und Stiftungen), ist eine Spendentätigkeit im eigentlichen Sinn grundsätz-
lich ausgeschlossen. Grund dafür ist, dass sie Leistungen in Erfüllung ihrer 
Statuten erbringen und daher nicht freiwillig handeln (siehe Kap. H/2.1). 
Stiftungen verfügen im Übrigen gar nicht über ein Willensbildungsorgan 
und vermögen schon daher keinen Schenkungswillen zu bilden (siehe 
Kap. A/3). 

Folge davon ist, dass (statutenkonforme) Leistungen nicht als freiwillige 
Leistungen («Spenden») qualifizieren, sondern als Leistungen im Rahmen 
der Zweckerfüllung. Da der Zweck gerade in der Erbringung solcher Leis-
tungen besteht, handelt es sich dabei um geschäftsmässig begründeten 
Aufwand, womit der Abzug grundsätzlich unbeschränkt möglich sein 
sollte (siehe hierzu auch Kap. B/3.3.5). 

5 . Steuerfolgen für Gönner

Grundsätzlich zieht die Spendentätigkeit für den Gönner keine Steuer-
folgen mit sich. Das gilt insbesondere dann, wenn eine Privatperson als 
Gönnerin auftritt. Erfolgt die Leistung jedoch durch eine Geschäftsinha-
berin oder durch eine juristische Person, kann es ausnahmsweise doch zu 
Steuerfolgen kommen. 

5.1 . Privatperson als Gönnerin

Spenden von Privatpersonen an gemeinnützige Organisationen haben für 
erstere keine Steuerfolgen. Das gilt auch für die Zuwendung von Liegen-
schaften. Die Grundstückgewinnsteuer wird bei einer unentgeltlichen 
Übertragung nicht ausgelöst; es kommt vielmehr zu einem Steuerauf-

Keine freiwillige 
Leistung

Geschäfts-
mässig 
begründeter 
Aufwand

Keine 
Steuerfolgen



188

H Steuerliche Behandlung der Gönner

schub.769 Die bei Eigentumsübertragungen je nach Kanton anfallenden 
Handänderungssteuern sind nach Massgabe des kantonalen Rechts nur 
ausnahmsweise von der Veräusserin mitzutragen; bei Zuwendungen an 
Institutionen mit gemeinnütziger oder öffentlicher Zwecksetzung greifen 
zudem regelmässig Steuerbefreiungen (siehe Kap. E/6).

Da Zuwendungen an gemeinnützige Organisationen auch keine Erb-
schafts- oder Schenkungssteuern auslösen – deren Steuerbefreiung 
vorausgesetzt –, ist die kantonal mitunter vorgesehene solidarische Haf-
tung des Schenkers für die Schenkungssteuern (siehe Kap. D/5) ebenfalls 
ohne Belang.

5.2 . Geschäftsinhaber als Gönner

Spenden von einem selbständig erwerbstätigen Gönner bleiben regel-
mässig ohne Steuerfolgen. Bei einer geschäftsmässig nicht begründeten 
Zuwendung («Spende») von Vermögenswerten aus dem Geschäftsver-
mögen an eine gemeinnützige Organisation kann es jedoch zu Einkom-
menssteuerfolgen kommen. Grund dafür ist die Realisation der darauf haf-
tenden stillen Reserven aus steuersystematischen Gründen.770 Unterstellt 
wird diesfalls nämlich eine vorgängige Überführung der Vermögenswerte 
aus dem Geschäftsvermögen ins Privatvermögen (sog. Privatentnahme) 
des Gönners, bevor die Übertragung auf die gemeinnützige Organisation 
erfolgt.771 Steuerlich erfasst wird der sog. Überführungsgewinn, d.h. die 
Differenz zwischen dem Verkehrswert im Entnahmezeitpunkt (der regel-
mässig mit dem Zuwendungszeitpunkt übereinstimmen dürfte) und dem 
steuerlich massgebenden Buchwert. Das Gesagte gilt anerkanntermassen 
nicht nur für die Übertragung einzelner Geschäftsaktiva, sondern auch für 
die Übertragung von gesamten Geschäftsbetrieben auf eine steuerbefreite 

769  Art. 12 Abs. 3 lit. a StHG. Das gilt nach herrschender Lehre auch im Falle der Vermö-
genswidmung anlässlich einer Stiftungserrichtung: Koller, Stiftungen und Steuern, 
39 ff., 54; Sprecher/von Salis-Lütolf, 100 f.

770  Vgl. Koller, Stiftungen und Steuern, 39 ff., 53, 91 f.; ders., Gemeinnützigkeits- und 
Spendenrecht, 441 ff., 471; Mäusli-Allenspach, StR 1996, 115 ff., 124.

771  Rechtsgrundlage ist Art. 18 Abs. 2 Satz 2 DBG/Art. 8 Abs. 1 StHG. Vgl. hierzu etwa 
Opel, 90 f.; Landolf, 99.

Keine Haftung

Privatentnahme
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Organisation.772 Die Gönnerin kann die Einkommenssteuerfolgen immer-
hin im Umfang des zulässigen Spendenabzugs wieder neutralisieren. 

Die steuerliche Situation lässt sich wie folgt veranschaulichen:

100

Geschäftsmässig nicht 
begründete Zuwendung 
von Geschäftsvermögen

Geschäfts-
vermögen

Privat-
vermögen

1. Privatentnahme

2. Spende

5.3 . Juristische Person als Gönnerin

Spenden von juristischen Personen bleiben regelmässig ohne Steuerfol-
gen. Bei einer geschäftsmässig nicht begründeten Zuwendung einer juris-
tischen Person an eine gemeinnützige Organisation, die ihr auch nicht als 
Spende zugerechnet werden kann, wird allerdings von einer verdeckten 
Gewinnausschüttung an den/die Anteilsinhaber ausgegangen. Steuerlich 
wird diesfalls «über’s Eck» gegangen (siehe bereits Kap. H/4.1.3).773

1. Die Gesellschaft erbringt erstens dem Anteilsinhaber, in dessen per-
sönlichem Interesse die Leistung liegt, eine verdeckte Gewinnaus-
schüttung.774 Auf Stufe der Gesellschaft ist die Ausschüttung nicht 

772  Der Vorgang wird einer Privatentnahme gleichgestellt. Eine steuerneutrale Umstruk-
turierung liegt nicht vor, wenn die stillen Reserven infolge der Übertragung auf die 
steuerbefreite Organisation in den steuerfreien Bereich gelangen (vgl. Art. 19 Abs. 1 
DBG/Art. 8 Abs. 3 StHG). Siehe BGer, 29.8.1996 = ASA 65 (1996/1997), 663 f. = StE 
1996 B 23.6 Nr. 4; VGer ZH, 17.12.1997 = StE 1998 B 23.6 Nr. 5 = ZStP 1998, 204 ff. 
Siehe auch Koller, Stiftungen und Steuern, 39 ff., 53 f., 91 f.

773  Siehe etwa Mäusli-Allenspach, StR 1996, 115 ff., 125; Koller, Gemeinnützigkeits- 
und Spendenrecht, 441 ff., 470.

774  Vgl. etwa BGer, 22.4.2021, 2C_400/2020 und 2C_405/2020, E. 3; BGer, 26.11.1993, 
E. 3a = ASA 64 (1995/1996), 224 ff.

Verdeckte 
Gewinn-
ausschüttung
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abzugsfähig und unterliegt der Verrechnungssteuer; beim Anteilsinha-
ber ist sie einkommenssteuerpflichtig.775 

2. Daran schliesst sich zweitens eine freiwillige Zuwendung («Spende») 
des Anteilsinhabers an die bedachte gemeinnützige Organisation an, 
für welche der Spendenabzug möglich ist. 

Die steuerliche Situation lässt sich wie folgt veranschaulichen:

100

Geschäftsmässig nicht 
begründete Zuwendung

2. Spende1. Verdeckte
Gewinnausschüttung

775  Bei einer Beteiligung von mehr als 10% erfolgt eine Teilbesteuerung, vgl. Art. 20 
Abs. 1bis DBG/Art. 7 Abs. 1 StHG. Die Verrechnungssteuer kann der Anteilsinhaber 
nach Massgabe von Art. 21 ff. VStG zurückfordern. Das schliesst insbesondere eine 
gehörige Deklaration mit ein. 
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Begünstigten

1 . Einleitung

Wenn gemeinnützige Organisationen Leistungen an Begünstigte erbrin-
gen, stellt sich jeweils die Frage nach der Steuerbarkeit. Die Steuerfolgen 
unterscheiden sich je nachdem, ob eine natürliche Person (siehe nach-
stehend Kap. I/2) oder eine juristische Person (siehe Kap. I/3) begünstigt 
wird. 

2 . Natürliche Person als Begünstigte

Erhalten natürliche Personen Leistungen von gemeinnützigen Organisa-
tionen, stellt sich die Frage, ob diese einkommenssteuerpflichtig sind. Das 
trifft dann nicht zu, wenn sich die Leistung entweder als Schenkung oder 
Unterstützungsleistung einstufen lässt. Die Rechtslage ist nicht restlos 
klar, wie im Folgenden aufgezeigt werden soll.776 

Die ESTV hat am 26. Februar 2018 das Kreisschreiben Nr. 43 zur «Steuer-
lichen Behandlung von Preisen, Ehrengaben, Auszeichnungen, Stipendien 
sowie Förderbeiträgen im Kultur-, Sport- und Wissenschaftsbereich» ver-
öffentlicht, das bei der steuerlichen Qualifikation der Leistungen als Aus-
legungshilfsmittel zur Verfügung steht. Das Kreisschreiben ist – wie zu 
zeigen ist – inzwischen aber teilweise durch neuere Rechtsprechung des 
Bundesgerichts überholt worden.

Gemäss KS Nr. 43 kommen steuerlich folgende Zuordnungen in Frage:777

– Einkommenssteuerpflichtige Leistung
– Einkommenssteuerfreie Schenkung
– Einkommenssteuerfreie Unterstützungsleistung

776  Vgl. hierzu auch Baumann Lorant, StR 2014, 252 ff. Der Beitrag ist allerdings noch 
vor der Veröffentlichung des Kreisschreibens Nr. 43 der ESTV (dazu sogleich) verfasst 
worden.

777  ESTV, KS 43 vom 26.2.2018, 2.

Fokus

Überblick

KS Nr. 43
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Klarzustellen ist, dass sich das Kreisschreiben einzig zur Behandlung der 
erwähnten Leistungen in Bezug auf die direkte Bundessteuer äussert, 
nicht so aber zur Besteuerung auf kantonaler Ebene.

Die Rechtslage präsentiert sich im Überblick wie folgt:

Qualifikation 
der Leistung an 

natürliche Person

Einkommenssteuer-
freie Schenkung

Art. 24 lit. a DBG/
Art. 7 Abs. 4 lit. c StHG

Einkommen

Art. 16 Abs. 1 DBG/
Art. 7 Abs. 1 StHG

Einkommenssteuer-
freie Unterstützung

Art. 24 lit. d DBG/
Art. 7 Abs. 4 lit. f StHG

Qualifikation als 
Schenkung gemäss 
kantonalem Recht

2.1 . Qualifikation der Leistung als steuerbares Einkommen

Leistungen von gemeinnützigen Organisationen sind gemäss Art. 16 
Abs. 1 DBG/Art. 7 Abs. 1 StHG einkommenssteuerpflichtig, da sie zu einem 
Reinvermögenszufluss beim Begünstigten führen. Wenn keine Steueraus-
nahme greift (einkommenssteuerfreie Schenkung oder Unterstützungs-
leistung), bleibt es bei der Einkommenssteuer. Die Beweislast für das Vor-
liegen einer Steuerausnahme liegt beim Steuerpflichtigen.

Leistungen in Geldform sind zum Nominalwert zu besteuern. Leistungen 
in Form von Naturalgaben (z.B. Liegenschaften etc.) werden nach ihrem 
Marktwert (Verkehrswert) bemessen (vgl. Art. 16 Abs. 2 DBG).778 Die Leis-
tungen sind in dem Jahr zu versteuern, in welchem sie der empfangenden 
Person zugeflossen sind. Sie gelten in dem Zeitpunkt als zugeflossen und 
erzielt, in dem die begünstigte Person einen festen Rechtsanspruch darauf 
erworben hat. Von den Bruttoeinkünften können die üblichen Abzüge 
(insbesondere für Gewinnungskosten) vorgenommen werden.779

778  ESTV, KS 43 vom 26.2.2018, 3 f.
779  Vgl. BGer, 28.4.2008, 2C_715/2007, E. 2.4.

Nur Ebene Bund

Grundsatz: 
Einkommens-

steuer

Bewertung, 
Bemessung
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2.2 . Qualifikation der Leistung als einkommenssteuerfreie 
Schenkung?

2.2.1 . Allgemeines

Leistungen von gemeinnützigen Organisationen sind nach Ansicht der 
ESTV als einkommenssteuerfreie Schenkungen einzustufen, wenn die 
empfangende Person zu keiner Gegenleistung verpflichtet wird und wenn 
die Leistung (z.B. ein Preis) auch keine Entlöhnung im Nachhinein dar-
stellt.780 Nach dem Kreisschreiben Nr. 43 der ESTV ist somit das Fehlen 
einer Gegenleistung das entscheidende Kriterium. 

Fraglich ist indes, ob eine Einstufung als Schenkung bei fehlender Gegen-
leistung tatsächlich rechtens ist. Die Auffassung der ESTV beisst sich mit 
der gefestigten Rechtsprechung des Bundesgerichts, wonach eine ein-
kommenssteuerfreie Schenkung im Sinne von Art. 24 lit. a DBG/Art. 7 
Abs. 4 lit. c StHG nur unter drei Voraussetzungen anzunehmen ist, näm-
lich beim Vorliegen a) einer Zuwendung, die b) unentgeltlich erfolgt, und 
c) mit Schenkungsabsicht.781 Unentgeltlichkeit erfordert nicht nur das 
Fehlen einer Gegenleistung, sondern zudem, dass die Leistung freiwillig, 
d.h. nicht gestützt auf eine Rechtspflicht, erbracht wird.782 Gemeinnützige 
Organisationen handeln jedoch regelmässig nicht freiwillig, sondern in 
Erfüllung einer statutarischen Verpflichtung, wie noch zu zeigen ist (siehe 
Kap. I/2.2.2 und 2.2.3). Hinzu kommt, dass es regelmässig auch am Schen-
kungswillen fehlt.

2.2.2 . Leistungen von Stiftungen im Besonderen

Handelt es sich bei der gemeinnützigen Organisation um eine Stiftung, ist 
eine Qualifikation als Schenkung grundsätzlich ausgeschlossen. Denn Stif-
tungen sind – konzeptionell bedingt – nicht in der Lage, Schenkungen zu 
erbringen. Sie verfügen als Zweckvermögen – anders als Körperschaften – 
nicht über ein Willensbildungsorgan und vermögen daher keinen eigent-
lichen Schenkungswillen zu bilden (siehe auch Kap. A/3). Leistungen wer-
den vielmehr stets in Umsetzung der statutarischen Vorgaben erbracht. 

780  ESTV, KS 43 vom 26.2.2018, 2 f. unter Verweisung auf BGer, 28.4.2008, 2A.103/2007 
und 2C_715/2007, E. 2.3.4.

781  BGE 146 II 6 E. 7 = Pra 109 (2020) Nr. 117; BGer, 22.4.2005, 2A.668/2004, E. 3.3; 
bestätigt in: BGer, 27.3.2018, 2C_597/2017, E. 3.1.2; BGer, 15.3.2019, 2C_703/2017, 
E. 3.3.1; BGer, 1.5.2020, 2C_379/2019, E. 2.3.2.

782  Vgl. nur BGE 146 II 6 = Pra 109 (2020) Nr. 117, E. 7.1.

Fehlen einer 
Gegenleistung

Widerspruch zur 
Recht sprechung

Grundsatz
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Daher erbringen Stiftungen nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts 
ihre Ausschüttungen grundsätzlich weder freiwillig noch mit Schenkungs-
willen.783 Es gilt mithin der Grundsatz «Stiftungen schenken nicht».784 

Der Grundsatz «Stiftungen schenken nicht» gilt auch in folgenden Fällen:
– Ermessensleistungen: Ein Teil der Lehre und kantonalen Praxis will 

danach unterscheiden, ob eine blosse Vollzugstätigkeit (= Einkommen) 
vorliegt oder die Organe in Ausübung von Ermessen (= Schenkung) 
handeln.785 Nach hier vertretener Ansicht liegt aber auch dann keine 
Schenkung vor, wenn den Stiftungsorganen ein Ermessensspielraum 
zusteht; Rechtsgrund bleibt auch hier der Stiftungszweck.786 Überdies 
erscheint diese Differenzierung kaum praktikabel. 

– Statutenwidrige Leistungen: Wenn die Organe statutenwidrige Leistun-
gen erbringen, kann ebenfalls nicht von einer Schenkung gesprochen 
werden. Organe, die in Missachtung der statutarischen Vorgaben han-
deln, überschreiten ihre Vertretungsmacht, womit ihr Verhalten der 
Stiftung nicht mehr zurechenbar ist.787 

– Ausschüttung von Substanz: Das Bundesgericht hat es in einem neue-
ren Urteil abgelehnt, zwischen der Ausschüttung von eingelegtem Ver-
mögen (seitens des Stifters oder seitens Dritter) und der Ausschüttung 
von erwirtschaftetem Ertrag/Gewinn zu unterscheiden.788 Leistungen 
von Stiftungen sind demnach auch dann einkommenssteuerpflichtig, 

783  Vgl. hierzu BGer, 28.8.2023, 9C_637/2022, E. 2.3; BGer, 1.5.2020, 2C_379/2019, 
E. 2.3.2; BGer, 31.1.2020, 2C_44/2018, E. 7.1; BGer, 22.4.2005, 2A.668/2004, E. 3.4.3.

784  Vgl. hierzu eingehend Opel, ASA 88 (2019/2020), 171 ff.; Baumann Lorant, StR 2014, 
252 ff., 254 f., bezeichnet es immerhin als fraglich, ob Stiftungsleistungen als Schen-
kungen qualifiziert werden können.

785  So etwa der Kanton Bern: VGer BE, 22.6.2007 = NStP 2007, 92 ff. Zu beurteilen war die 
Ausrichtung eines Kunstpreises durch das Bundesamt für Kultur.

786  Gl.M. KGer LU, 4.3.2020 = StE 2021 B 26.25 Nr. 5.
787  So die herrschende Lehre. Auch eine nachträgliche Genehmigung scheidet aus. A.A. 

noch VGer ZH, 1.11.2000 = ZStP 2001, 105 ff. Dieses Urteil wird von der Steuerverwal-
tung des Kantons Zürich inzwischen allerdings nicht mehr befolgt (vgl. KStA ZH., Pra-
xishinweis vom 8.7.2021, 2); siehe auch VGer ZH, 10.11.2021, SB.2021.00073, E. 3.4). 
Im Übrigen liegt in diesem Fall auch keine Schenkung seitens der Stiftungsorgane vor, 
da diese über fremdes statt eigenes Vermögen verfügen (vgl. Art. 239 Abs. 1 OR).

788  BGer, 9.5.2022, 2C_799/2021, E. 4.4.3. Das Urteil betraf zwar eine stiftungsähnlich aus-
gestaltete liechtensteinische Anstalt, ist aber sinngemäss auf Stiftungen anwendbar.

Spezifische 
Konstellationen
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wenn der Nachweis gelingt, dass es sich dabei um die Ausschüttung 
von eingelegter Substanz handelt.789

BGer, 1.5.2020, 2C_379/2019: Leistung einer Stiftung mit Gegenleistung790

Sachverhalt: Das Bundesgericht hatte vorliegend die steuerliche Qualifikation 
von Forschungsbeiträgen zu beurteilen, die von einer gemeinnützigen Stiftung 
an eine im Kanton Basel-Stadt wohnhafte Begünstigte ausgerichtet wurden. 
Während die kantonale Steuerverwaltung und die Steuerrekurskommission 
des Kantons Basel-Stadt jeweils von steuerbarem Einkommen ausgingen, stufte 
das Appellationsgericht die Beiträge als einkommenssteuerfreie Schenkungen 
mit Auflagen ein.
Urteil: Das Bundesgericht verneinte das Vorliegen einer Schenkung. Es fehlte 
seiner Auffassung nach schon an der Unentgeltlichkeit der Zuwendung, da die 
Begünstigte zu einem konkreten und anforderungsintensiven Tätigwerden ver-
pflichtet wurde, wobei ihr namentlich die Aufnahme einer sonstigen (Teilzeit-)
Erwerbstätigkeit während der vereinbarten Forschungsdauer untersagt war. 
Da es schon an der Unentgeltlichkeit als objektivem Merkmal fehle, brauche 
die Schenkungsabsicht als subjektiver Gesichtspunkt nicht näher geprüft zu 
werden. Wenn eine Stiftung die Leistungen wie vorliegend aufgrund einer 
statutarischen Rechtspflicht erbringe, sei ein Schenkungswille aber ohnehin 
nicht ersichtlich. Offen liess das Bundesgericht, ob das angefochtene Urteil mit 
dem Kreisschreiben Nr. 43 der ESTV zur steuerlichen Behandlung von Preisen, 
Ehrengaben, Auszeichnungen, Stipendien sowie Förderbeiträgen im Kultur-, 
Sport- und Wissenschaftsbereich vereinbar ist.
Kommentar: Die Frage der Vereinbarkeit des KS N. 43 mit der bisherigen Recht-
sprechung wird vom Bundesgericht zwar aufgeworfen, aber nicht geklärt. Wie 
dargelegt, dürfte der Widerspruch aber nicht auflösbar sein (siehe Kap. I/2.2.1). 
Eine ausführliche Auseinandersetzung mit dem harmonisierungsrechtlichen 
Schenkungsbegriff fehlt ebenso. Gemäss gefestigter Rechtsprechung wäre 
unter dem Gesichtspunkt der Unentgeltlichkeit auch zu prüfen gewesen, ob eine 
freiwillige Leistung vorliegt. Das Vorhandensein einer statutarischen Rechts-
pflicht führt nach hier vertretener Ansicht bereits in objektiver Hinsicht dazu, 
dass keine freiwillige Leistung vorliegt; entsprechend fehlt es auch am Schen-
kungswillen. 

789  Vgl. dazu kritisch Opel, successio 2023, 241 ff., 243 ff. Nach anderer Ansicht lässt sich 
die Ausschüttung von eingelegter Substanz als mittelbare Schenkung des Stifters ver-
stehen, die letztlich – weil bei der Einlage zeitlich vorbezogen besteuert – steuerfrei 
bleiben sollte: vgl. ausführlich Opel, ASA 88 (2019/2020), 171 ff., 182 ff.

790  Vgl. dazu Opel, successio 2021, 213 ff., 221 ff.

Entscheid (BS)
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2.2.3 . Leistungen von Körperschaften im Besonderen

Werden Leistungen von Körperschaften (z.B. Vereine oder gemeinnützige 
AG) erbracht, so ist grundsätzlich ebenfalls nicht von einem Schenkungs-
charakter auszugehen. Auch hier dürften die Leistungen regelmässig 
gestützt auf eine statutarische Pflicht erfolgen und damit nicht freiwil-
lig.791 Bei Körperschaften kann dies aber nicht gleichermassen apodiktisch 
gesagt werden wie bei Stiftungen, da diese mit der Mitgliederversamm-
lung resp. Generalversammlung immerhin über ein eigenes Willensbil-
dungsorgan verfügen. 

2.3 . Qualifikation der Leistung als einkommenssteuerfreie 
Unterstützungsleistung

Eine einkommenssteuerfreie Unterstützungsleistung liegt vor, wenn eine 
Leistung aus öffentlichen oder privaten Mitteln unentgeltlich an Personen 
in einer Notlage ausgerichtet wird, um diesen beizustehen (vgl. Art. 24 
lit. d DBG/Art. 7 Abs. 4 lit. f StHG). Eine solche Unterstützung wird im All-
gemeinen von Stiftungen, Hilfsorganisationen oder anderen Leistungs-
erbringern gewährt, deren Zweck es ist, bedürftigen Personen beizuste-
hen.792 

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts müssen im Einzelnen 
folgende Voraussetzungen kumulativ erfüllt sein, damit eine steuerfreie 
Unterstützungsleistung vorliegt:793

– der Begünstigte muss bedürftig sein
– die Institution muss mit den Leistungen bezwecken, dem Begünstigten 

Hilfe zu leisten (aus Wohltätigkeit oder zur Unterstützung)
– die Zahlung muss uneigennützigen und unentgeltlichen Charakter 

haben, d.h. es darf vom Begünstigten keine Gegenleistung oder ein 
Gegenwert verlangt werden (Unentgeltlichkeit)

Ob eine Bedürftigkeit vorliegt, ist nach der Rechtsprechung anhand der 
für die Ergänzungsleistungen geltenden Kriterien zu bestimmen. Grund-
sätzlich sind alle Unterstützungsleistungen steuerfrei, soweit diese ins-
gesamt und zusammengerechnet mit anderen Einkünften nicht höher sind 

791  Siehe auch BGE 146 II 6 E. 7.1 und E. 7.3 = Pra 109 (2020) Nr. 117.
792  BGE 137 II 328 E. 4.1 = Pra 100 (2011) Nr. 103. Siehe auch BGE 146 II 6 E. 6.2.
793  BGE 146 II 6 E. 7.2; BGE 137 II 328 E. 4.3.
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als der vom Ergänzungsleistungsgesetz (ELG)794 für die Berechnung des 
Existenzminimums festgelegte Höchstbetrag.795 Erhält ein Steuerpflichti-
ger Unterstützungsleistungen, die vor allem von einer privaten Institution 
herrühren, während er gleichzeitig Ergänzungsleistungen bezieht, die 
sein Existenzminimum im Sinne des ELG bereits decken, können somit 
diese Unterstützungsleistungen im Allgemeinen nicht nach Art. 24 lit. d 
DBG/Art. 7 Abs. 4 lit. f StHG steuerbefreit werden. Handkehrum muss 
eine (u.U. teilweise) Steuerbefreiung erfolgen bis zum Betrag, der dem 
Existenzminimum gemäss ELG entspricht, einschliesslich allfälliger kan-
tonaler Leistungen.796

Eine Unterstützungsleistung setzt weiter voraus, dass es an einer Gegen-
leistung fehlt. Nicht als Unterstützungsleistung qualifizieren lassen sich 
daher etwa Mittel, die der Schweizerische Nationalfonds für die För-
derung der wissenschaftlichen Forschung ausbezahlt, wenn ihre Emp-
fänger als Gegenleistung eine wissenschaftliche Studie oder Forschung 
schulden. Dasselbe gilt für einen Preis, welcher einer Arbeit verliehen 
wird, sofern dieser als a posteriori-Entgelt erscheint. Als Unterstützungs-
leistungen qualifizieren demgegenüber etwa die nicht von einer Gegen-
leistung abhängigen Stipendien für Studierende, die den Charakter einer 
sozialen Unterstützung für die studierenden Mitglieder von Familien in 
bescheidenen Verhältnissen haben.797

Die Begriffe der Schenkung und der Unterstützungsleistung können sich 
überschneiden (bei Bedürftigkeit des Empfängers und sofern ein Unter-
stützungszweck verfolgt wird), da ihnen das Merkmal der Unentgeltlich-
keit gemeinsam ist.798 Laut Bundesgericht werden Unterstützungen im 
Allgemeinen von Institutionen, das heisst von juristischen Personen 
gewährt, deren Zweck es ist, bedürftigen Personen beizustehen. Dem-
gegenüber schenken Institutionen – wie gesagt – im Allgemeinen nicht, 
da sie nicht freiwillig handeln.799 Folglich ist bei unentgeltlich erbrachten 
Leistungen von juristischen Personen gemeinhin von einer Unterstützung 
auszugehen, sofern die sonstigen Voraussetzungen erfüllt sind.800 

794  Vgl. Art. 9 ff. ELG.
795  Vgl. BGE 146 II 6 E. 6.2; BGE 137 II 328 E. 5.2 f. m.w.H. 
796  BGE 137 II 328 E. 5.4 in fine.
797  Vgl. zum Ganzen BGer, 28.4.2008, 2C_715/2007, E. 2.
798  BGE 146 II 6 E. 7.3.
799  Vgl. Kap. I/2.2. Siehe auch BGE 146 II 6 E. 7.3.
800  BGE 146 II 6 E. 7.3.

Fehlen einer 
Gegenleistung

Abgrenzung zur 
Schenkung
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2.4 . Schenkungssteuer auf kantonaler Ebene

Wie aufgezeigt, unterliegen Leistungen von gemeinnützigen Organisatio-
nen in aller Regel der Einkommenssteuer (sofern es sich nicht um Unter-
stützungsleistungen handelt). Kaum je dürfte eine Qualifikation als ein-
kommenssteuerfreie Schenkung in Frage kommen (siehe Kap. I/2.2). 

Liegt eine einkommenssteuerpflichtige Leistung vor, d.h. wird das Vor-
liegen einer einkommenssteuerfreien Schenkung im Sinne von Art. 24 
lit. a DBG/Art. 7 Abs. 4 lit. c StHG verneint, gilt das auch für die kantonale 
Ebene. Der Begriff der einkommenssteuerfreien Schenkung ist nämlich 
harmonisiert. Folglich bleibt nach hier vertretener Ansicht kein Raum für 
die Annahme einer Schenkung im Bereich der kantonalen Schenkungs-
steuer.

Lässt sich eine Leistung ausnahmsweise unter den Begriff der einkom-
menssteuerfreien Schenkung subsumieren, so kann sie auf kantonaler 
Ebene der Schenkungssteuer unterliegen. Ob effektiv eine Schenkungs-
steuer anfällt, beurteilt sich nach Massgabe des kantonalen Rechts. Zur 
Besteuerung befugt ist der Kanton, in welchem die gemeinnützige Orga-
nisation, welche die Zuwendung erbringt, ansässig ist.801 Geschuldet wäre 
diese regelmässig zum Maximalsatz, da es an einem Verwandtschaftsver-
hältnis zwischen Verein/Stiftung und begünstigter Person fehlt. Zuwen-
dungen von Organisationen mit Sitz im Ausland802 oder mit Sitz in den 
Kantonen Schwyz, Obwalden und Luzern803 können mit der Schenkungs-
steuer demgegenüber grundsätzlich nicht erfasst werden. 

3 . Juristische Person als Begünstigte

Ist Empfängerin der Leistung eine juristische Person, stellt sich im Wesent-
lichen die Frage, ob es sich um eine gewinnsteuerpflichtige Leistung oder 
eine gewinnsteuerneutrale Schenkung handelt. Unterstützungsleistungen 
hingegen können – mangels Bedürftigkeit im engeren Sinne – nicht vor-
liegen.

801  Die Zuwendung von Liegenschaften vorbehalten. Vgl. zur Steuerhoheit im Bereich der 
Schenkungssteuer Kap. D/4.

802  Bei Organisationen mit Sitz im Ausland kann die Zuwendung freilich im Ausland 
besteuert werden. 

803  Diese Kantone kennen keine Schenkungssteuern.

Einkommen 
als Regel

Einkommen 
schliesst 

Schenkung aus

Schenkung als 
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3.1 . Steuerbefreite juristische Person als Begünstigte

Bei Leistungen an steuerbefreite juristische Personen, vorab Vereine und 
Stiftungen, entstehen – kraft deren Steuerbefreiung – grundsätzlich keine 
Steuerfolgen. Vorbehalten bleiben u.U. Handänderungssteuerfolgen bei 
der Übertragung von Liegenschaften (siehe Kap. E/6).

3.2 . Steuerpflichtige juristische Person als Begünstigte

Leistungen von gemeinnützigen Organisationen an nicht steuerbefreite 
juristische Personen unterliegen grundsätzlich der Gewinnsteuer, d.h. 
stellen bei dieser steuerbaren Ertrag dar.804 Wie dargelegt, erbringen 
gemeinnützige Organisationen – seien es Stiftungen oder Körperschaf-
ten – grundsätzlich keine Schenkungen (siehe Kap. I/2.2), welche bei der 
Empfängerin gewinnsteuerneutral wären, ggf. aber der kantonalen Schen-
kungssteuer unterlägen. Vorbehalten bleiben auch hier Handänderungs-
steuerfolgen bei der Übertragung von Liegenschaften, falls keine Steuer-
ausnahme greift (siehe Kap. E/6).

4 . Hinweis: Meldepflicht von Stiftungen

Stiftungen müssen den Steuerbehörden jährlich eine Bescheinigung über 
die ihren Begünstigten erbrachten Leistungen einreichen (Art. 129 Abs. 1 
lit. a 2. Teilsatz DBG/Art. 45 lit. a 2. Teilsatz StHG). Das gilt für steuer-
pflichtige ebenso wie für steuerbefreite Stiftungen.805 Unter die mel-
depflichtigen Leistungen dürften nach dem Zweck der Norm nur solche 
fallen, die unentgeltlich oder zumindest ohne entsprechende Gegenleis-
tung ausgerichtet werden.806 Das gilt nach hier vertretener Ansicht unbe-
sehen darum, ob die Leistungen steuerlich als Einkommen oder (ein-
kommenssteuerfreie) Schenkung/Unterstützungsleistung qualifiziert 
werden.807 Meldepflichtig sind demnach u.a. Wissenschafts-, Kunst- und 
Literaturpreise sowie Stipendien unabhängig davon, ob diese in Kapital-

804  Glauser, FStR 2005, 251 ff., 269; ders., FStR 2006, 3 ff., 3 f.
805  Zweifel/Hunziker, in: Komm. DBG, Art. 129 N 14.
806  Richner/Kaufmann/Frei/Rohner, Handkomm. DBG, Art. 129 N 10. Ansonsten 

liesse sich kaum von «Begünstigten» sprechen. Dies dürfte zudem in Abgrenzung zum 
jeweils ersten Teilsatz erfolgen. 

807  Gl.M. Locher, Komm. DBG, Art. 129 N 7. A.A. Baumann Lorant, StR 2014, 252 ff., 259.

Keine 
Steuerfolgen

Grundsatz
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form oder als Rente ausbezahlt werden.808 Dem Begünstigten ist ein Dop-
pel der Bescheinigung zuzustellen (vgl. Art. 129 Abs. 2 DBG). 

Die Meldepflicht besteht grundsätzlich gegenüber der Steuerbehörde 
jenes Kantons, der für die Veranlagung der steuerpflichtigen Person 
(Begünstigter) zuständig ist.809 Regelmässig gilt die Meldepflicht aber 
auch dann als erfüllt, wenn die meldepflichtige Stiftung die Bescheinigung 
ihrer eigenen Steuererklärung beilegt.810 

Kommt die Stiftung ihrer Meldepflicht nicht nach, kann sie wegen der Ver-
letzung von Verfahrenspflichten bestraft werden (Art. 174 DBG/Art. 55 
StHG), eine Mahnung vorausgesetzt.

Fraglich ist, weshalb die Meldepflicht nur gerade für Stiftungen vorgese-
hen ist und nicht auch für andere juristische Personen, welche Leistungen 
an Begünstigte erbringen. Einer analogen Anwendung auf andere juris-
tische Personen steht m.E. aber der klare Gesetzeswortlaut entgegen.811

808  Zweifel/Hunziker, in: Komm. DBG, Art. 129 N 14; Baumann Lorant, StR 2014, 
252 ff., 259.

809  Richner/Kaufmann/Frei/Rohner, Handkomm. DBG, Art. 129 N 6.
810  Richner/Kaufmann/Frei/Rohner, Handkomm. DBG, Art. 129 N 6.
811  Richner/Kaufmann/Frei/Rohner, Handkomm. DBG, Art. 129 N 7 sprechen sich 

ebenfalls für eine abschliessende Aufzählung der meldepflichtigen Personen aus. 

Adressatin der 
Meldepflicht

Verletzung der 
Meldepflicht

Beschränkung 
auf Stiftungen

https://www.swisslex.ch/doc/aol/5eac5071-337f-40dc-b477-d9ce86ed9f36/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/source/document-link
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A
Abzug (siehe Spendenabzug, siehe 
Aufwand)
Aktiengesellschaft 3, 36 f.
Alimentierungsgebot 60 ff.
Allgemeininteresse 43 ff.
– schweizerisches (siehe Ausland-

aktivitäten)
Alters-/Pflegeheime 87 f.
Aufwand (Gewinnsteuer) 17 ff., 
184 ff.
Ausgenommene Leistung (Mehr-
wertsteuer) 149 ff.
Auslandaktivitäten 67 ff.
Ausschliesslichkeit der Mittel-
verwendung
– allgemein bei steuerbefreitem 

Zweck 37 f.
– bei ideellem Zweck 27
– bei Kultuszweck 106
– bei öffentlichem Zweck 85
Austritt aus der Steuerpflicht 
(siehe Erlangung der Steuer-
befreiung)
Auswirkungsprinzip 69
Auszeichnung (siehe Besteuerung 
von Leistungen)

B
Bedürftigkeit (siehe auch Besteue-
rung von Leistungen) 196 ff.
Begünstigung (siehe Besteuerung 
von Leistungen)
Bekanntmachungsleistung (Mehr-
wertsteuer) 154 f.

Besteuerung von Leistungen 
(an Begünstigte) 191 ff.
– als Einkommen 192
– als Schenkung 193 ff.
– als Unterstützungsleis-

tung 196 f.
– juristische Person als Begüns-

tigte 198 f.
– kantonale Schenkungs-

steuer 198
– Leistungen von Körper-

schaften 196
– Leistungen von 

Stiftungen 193 ff.
Beteiligung (siehe Halten von 
Beteiligungen, siehe unter-
nehmerische Förderformen)
Beteiligungsermässigung/Betei-
ligungsabzug 21 f.
Betriebsstätte im Ausland 9
Betriebsstätte in der Schweiz 10, 
74 f., 177 f.
Buchführungspflicht 12 f.

D
Dachstiftung 37
Darlehen (siehe unternehmerische 
Förderformen)
Destinatärkreis (offener) 45 ff.
Development Impact Bonds 77 f.
Dienstleistung 148
Dienstleistungsbezug aus dem 
Ausland 145 ff.
Diversifizierungsgebot 62 f.
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E
Ehrenamtlichkeit 50 ff.
Ehrengabe (siehe Besteuerung 
von Leistungen)
Einfuhrsteuer (Mehrwert-
steuer) 140 (Fn. 543), 172
Eintritt in die Steuerpflicht (siehe 
Verlust der Steuerbefreiung)
Emissionsabgabe (siehe Stempel-
abgaben)
Energieversorgung 93 f.
Entgelt
– bei der Mehrwertsteuer 149
– bei der Qualifikation von 

Zuwendungen 193 ff.
– bei der Schenkungssteuer 123
– beim Spendenabzug 184, 186
Entschädigung der Leitorgane 
(siehe Ehrenamtlichkeit)
Entscheid über die Steuer-
befreiung (siehe Steuerbefreiungs-
entscheid)
Entzug der Steuerbefreiung (siehe 
Steuerbefreiungsentscheid)
Erbrechtliche Zuwendung (siehe 
Erbschaft)
Erbschaft
– Gewinnsteuer 16
– Objekt der Erbschafts-

steuer 123
Erbschafts-/Schenkungs-
steuer 119 ff.
– Anerkennung der Steuer-

befreiung (interkantonal/
international) 126 ff.

– Meldepflicht 131
– solidarische Haftung 122
– Steuerbefreiung 125 ff.

– Steuerbemessung 124
– Steuerhoheit 120 f.
– Steuertarif 124
– Zuwendung aus dem Ausland 

(inbound) 130 f.
– Zuwendung ins Ausland 

(outbound) 130
Erbschaftssteuer (siehe Erb-
schafts- und Schenkungssteuer)
Erlangung der Steuerbefreiung 
(Statuswechsel) 115 ff.
Ermessensleistung (siehe 
Stiftungsleistung)
Erwerbstätigkeit
– Abgrenzung zum Erwerbs-

zweck 25 f., 58 f.
– bei gemeinnützigen 

Organisationen 58 f.
– bei Organisationen mit ideeller 

Zwecksetzung 25 f.
– bei Organisationen mit Kultus-

zweck 105
– bei Organisationen mit 

öffentlichem Zweck 83 f.
Erwerbszweck (siehe Erwerbs-
tätigkeit)

F
Fernmeldewesen 95
Feststellungsverfügung (siehe 
Steuerbefreiungsentscheid)
Fonds (siehe unselbständige 
Stiftung)
Fondskapital 30 f.
Forschung im Ausland 73 f.
Freigrenze bei der Gewinnsteuer 
(siehe Gewinnsteuer)
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Freigrenze bei der Kapitalsteuer 
(siehe Kapitalsteuer)
Freigrenze bei ideellem 
Zweck 24 ff.
Freiwilligenarbeit 177
Freiwilligkeit
– bei der Mehrwertsteuer (siehe 

Spende/Mitgliederbeitrag)
– beim Spendenabzug 175 f.

G
Gegenrechtsvereinbarung 127 ff.
Geldwerte Leistung (siehe ver-
deckte Gewinnausschüttung)
Gemeinnützige Organisation 
(siehe Non Profit-Organisation) 
Gemeinnütziger Zweck  43 ff.
Gemeinnützigkeit (siehe gemein-
nütziger Zweck)
Gemischte Verwendung (siehe Vor-
steuerabzug)
Gemischter Zweck (siehe teilweise 
Steuerbefreiung)
Genossenschaft  49, 100, 171
Gesamtleistung (Mehrwert-
steuer) 163
Geschäftsleitende Tätig-
keiten 63 ff.
Geschäftsmässig begründeter Auf-
wand (siehe Aufwand)
Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung 3, 36 f.
Gesuch (siehe Steuerbefreiungs-
gesuch)
Gewinnausschüttung
– bei Vereinen/Stiftungen 21
– Privatisierung 92

Gewinnsteuer 7 ff.
– Beginn/Ende der Steuer-

pflicht 10 f.
– Freigrenze, Freibetrag 23 f.
– Gewinnermittlung 11 ff.
– Steuertarif 23
– Zugehörigkeit (persönliche, 

wirtschaftliche) 8 ff.
Glaubensbekenntnis 103 f.
Grundsteuern 133 ff.
Grundstück (siehe Grundsteuern)
Grundstückgewinnsteuer 135 f.

H
Halten von Beteiligungen (Steuer-
befreiung) 59 ff.
Handänderungssteuer 136 f.
Handelsregistereintrag 11 
(Fn. 34)
Holdingstiftung
– Begriff 4
– Steuerbefreiung 59 ff., 62 ff.
– Wettbewerbsneutralität 66 f.

I
Ideeller Zweck 25 f.
Impact Investing (siehe unter-
nehmerische Förderformen)
Initiative Luginbühl 51, 55 f., 180
Inlandvorbehalt (siehe Ausland-
aktivitäten)

J
Jugendorganisation 89
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K
Kantonalbank 95 f.
Kapitalsteuer 7 ff.
– Beginn/Ende der Steuer-

pflicht 28
– Freigrenze, Freibetrag 31
– Kapitalermittlung 28 ff.
– Steuertarif 31
– Zugehörigkeit (persönliche, 

wirtschaftliche) 28
Kindertagesstätte 88 f.
Kirche (siehe Landeskirche)
Kommanditaktiengesellschaft 3
Kosten (siehe Verfahren der 
Steuerbefreiung)
Kreisschreiben 35 f.
Kultureller Zweck 90 f.
Kultustätigkeit 104
Kultuszweck 103 ff.

L
Landeskirche 107 f.
Leistungen (siehe Besteuerung von 
Leistungen an Begünstigte) 
Leistung von einer Stiftung (siehe 
Stiftungsleistung)

Leistungskombination (Mehrwert-
steuer) 162 f.
Lieferung  148
Liegenschaftssteuer 137 f.

M
Mehrheit von Leistungen (Mehr-
wertsteuer) 162 ff.
Mehrwertsteuer 139 ff.
– Abrechnung 167 f.
– Auskunftsrecht  169 f.

– Befreiung von der Steuer-
pflicht 143 f.

– Beginn/Ende der Steuer-
pflicht 147

– Selbstveranlagung 168 f.
– Steuerobjekt 148 ff.
– Steuerpflicht 140 ff.
– Steuersätze 167
– Verzicht auf die Steuer-

befreiung 144 f.
Meldepflicht von Stiftungen 199 f.
Messeveranstalter/Aussteller 89
Mitgliederbeitrag
– Gewinnsteuer 15 f.
– Mehrwertsteuer 157 ff.
Musikfestival/Open-Air 91
MWST-Branchen-Info 139 f.
MWST-Info 139 f.

N
Nebenleistung (Mehrwert-
steuer) 163 f.
Non Profit-Organisation
– Begriff 2 f.
– Rechtsformen 3 f.
Normativer Ansatz 47 f.
NPO (siehe Non Profit-
Organisation)
Nutzniessung (Vermögens-/
Kapitalsteuer) 29
Nutzniessungsspende 177

O
OECD  72
Öffentlicher Zweck 82 ff.
Opfererbringung (siehe Ehren-
amtlichkeit)
Option (Mehrwertsteuer) 150
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P
Partei (siehe politische 
Organisation)
Parteispende 103, 178
Persche-Urteil 182
Pflicht zur Buchführung (siehe 
Buchführungspflicht)
Pflicht zur Eintragung im Handels-
register (siehe Handelsregisterein-
trag)
Politische Organisation 100 ff.
Politische Tätigkeit 101 f.
Praxishinweise 35 f.
Preis (siehe Besteuerung von 
 Leistungen an Begünstigte)
Privatentnahme 188 f.
Privatisierung 91 ff.
Privatschule 86 f.

R
Rechtsmittel 113
Rücklage 18
Rückstellung 17 f.

S
Schenkung
– Gewinnsteuer 16
– Objekt der Schenkungs-

steuer 123
Schenkungssteuer (siehe Erb-
schafts- und Schenkungssteuer)
Schweizerische Betriebsstätte 
(siehe Betriebsstätte in der 
Schweiz)
Schweizerisches Allgemein-
interesse (siehe Ausland-
aktivitäten)

Seed Capital 76
Sekten 104 f.
Selbsthilfezweck
– bei gemeinnützigen 

Organisationen 48 ff.
– bei Genossenschaften (siehe 

Genossenschaft)
– bei Organisationen mit 

öffentlichem Zweck 83 f.
– bei Sportvereinen (siehe Sport-

verein)
Social Impact Bonds 77 f.
Solidarische Haftung (siehe Erb-
schafts- und Schenkungssteuer)
Spartenrechnung
– Gewinnermittlung (Verein) 18 f.
– teilweise Steuerbefreiung 114
Spende (Mehrwertsteuer) 152 ff.
Spendenabzug 175 ff.
– Beweislast 180
– Geschäftsinhaber als 

Gönner 184
– geschäftsmässig begründeter 

Aufwand (siehe Aufwand)
– interkantonales/internationales 

Verhältnis 180 ff.
– juristische Person als 

Gönnerin 185 ff.
– Steuerausscheidung 180
– Steuerfolgen für Gönner 187 ff.
– Umfang 179
Spendenvortrag 179 f.
Sponsoring (Mehrwert-
steuer) 153 ff.
Sportverein 96 ff.
Statuswechsel 115 ff.
Statutenwidrige Leistung (siehe 
Stiftungsleistung)
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Stempelabgaben 171 f.
Steuerbefreite Leistung (Mehr-
wertsteuer) 152
Steuerbefreiung
– beim Halten vom Betei-

ligungen 59 ff.
– Erbschafts-/Schenkungs-

steuer 119 ff.
– Gewinn- und Kapital-

steuer 33 ff.
– Grundsteuern 133 ff.
– Mehrwertsteuer 143 ff.
– Stempelabgaben 171 f.
– Zoll 172
Steuerbefreiungsentscheid 108 f.
– Auflagen und 

Bedingungen 113 f.
– Entzug 109 f.
– Geltungsdauer 109
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Der Schweizer Non Profit-Sektor floriert. Dennoch fehlt es an einer umfassen-
den und aktuellen Aufarbeitung des Gemeinnützigkeitssteuerrechts. Diese
Lücke soll mit dem vorliegenden Werk geschlossen werden. Das Buch versteht
sich als Leitfaden durch das Gemeinnützigkeitssteuerrecht. Dabei richtet es
sich an ein breites Publikum, ob juristisch vorgebildet oder nicht. Untersucht
werden die Gewinn- und Kapitalsteuerpflicht, die Erbschafts- und Schenkungs-
steuerpflicht, die Grundsteuerpflicht, die Mehrwertsteuerpflicht sowie weitere
Steuerpflichten von Non Profit-Organisationen. Dabei steht regelmässig – aber
nicht immer – die Frage der Steuerbefreiung im Vordergrund. Im Sinne einer
gesamtheitlichen Betrachtung wird zudem die steuerrechtliche Situation von
Gönnern und Begünstigten dargelegt. Das Buch ist bewusst so gegliedert, dass
es als Nachschlagewerk dienen kann. Die zentralen Fragestellungen werden
ausführlich diskutiert und mit Praxisbeispielen sowie aktuellen Gerichtsurteilen
untermalt. Ausserdem ist aufzuzeigen, wo Reformbedarf besteht. Damit soll zu-
gleich ein Beitrag an die Fortentwicklung von Recht und Praxis geleistet werden.
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